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Jagblatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Kreisfchreiöen

an die

Mitglieder des Großen Raths.

Bern, den 15, Oktober 1889.

Herr Großrath,

Der Unterzeichnete hat im EinVerständniß mit dem

Regierungsrathe den Zusammentritt des Großen Raths
auf Montag den 4, November festgesetzt. Sie werden
demnach eingeladen, sich am genannten Tage, Nachmittags
2 Uhr, auf dem Rathhause in Bern einzufinden.

Die zur Behandlung kommenden Gegenstände sind
folgende:

Gesetzesentwürfe.

Zur zweiten Berathung.
1. Steuergesetz, Schlußberathung.

Zur ersten Berathung.
1. Gesetz über den Primarunterricht.
2. Gesetz betreffend das gerichtliche Verfahren in. Streitig¬

keiten über Haftpflicht, sowie über geistiges und

gewerbliches Eigenthum.

Tagblatt des Großen Rathes. — Bulletin àu vranà (Zoussiì.

Dekretsentwttrfe.

1. Feststellung des Repräsentationsverhältnisses der kan¬
tonalen Wahlkreise.

2. Kantonale Gewerbeschule.
3. Organisation der Finanzverwaltung.

Vorträge.

Des Regiernngspräfidiums.
1. Staatsverwaltungsbericht für das Jahr 1888.

Der Direktion des Inner«.
1. Bericht über das Postulat betreffend Erleichterung des

nicht gewerbmäßigen Brennens.

Der Kirchendirektion
1. Gesuch der Kirchgemeinde Ligerz um Aufhebung ihrer

Vereinigung mit Twann.
2. Errichtung einer zweiten Pfarrstelle in Langnau.

Der Jnstizdirektion.
1. Bericht über das zur Abstimmung gelangende Bundes¬

gesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs.

Der Polizeidirektion.
1. Naturalisationen.
2. Strafnachlaßgesuche.

Der Finanz- nnd Domänendirektio«.

1. Staatsrechnung für das Jahr 1888.
2. Voranschlag für das Jahr 1890.
3. Käufe und Verkäufe von Domänen.
4. Bericht und Antrag betreffend die Verantwortlichkeit

der Kantonalbankbehörden.
5. Nachkredite.

Der Korstdirektio«.
Waldkäufe und -Verkäufe.

— 188a. 04
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Der Baudirektion.

1. Straßen- und Brückenbauten.
2. Expropriationen.
3. Umbauten behufs Verlegung der Männerverpflegungs¬

anstalt und der Taubstummenanstalt.
4. Strafanstalt St. Johannsen, Bau einer Scheune.
5. Beiträge an die Korrektionen der Birs und der Jlfis.

Der Dtrektto« der Sutsumpfunge«.

1. Gesuch des Ferd, Aeschlimann um Erlaß seiner Schuld
für Entsumpfungskosten.

2. Gesuch von Büren und andern seeländischen Gemeinden
um theilweisen Nachlaß der Loskaufsumme für die

Schwellenpflicht an der alten Aare.

Der Giseubahudirektio«.

1. Bericht und Antrag über die Fusion der Jura-Bern-
Luzern-Bahn mit den westschweizerischen Bahnen
und die Abtretung der Bern-Luzern-Bahn.

Erste Sitzung.

rle»» Ä. 1939.

Nachmittags 2 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Lienhard.

1. eines Vizepräsidenten des Großen Raths an Platz des

demissionirenden Herrn Elsäßer;
2. eines Mitgliedes der Bittschriftenkommission an Platz

des verstorbenen Herrn Michel;
3. zweier Ständeräthe für das Jahr 1890;
4. des kantonalen Kriegsgerichts;
ö. des Kantonskriegskommissärs;
k. des Obergerichtsschreibers;
7. von Stabsoffizieren.

Anziige:

1. des Herrn Jobin und Mithafte betreffend die Ein-
registrirung;

2. des Herrn Bühler und Mithafte bezweckend Erleich¬
terung der Stimmabgabe;

3. des Herrn von Werdt betreffend Reglirung der Ge¬

meindegrenzen u. s. w.

Für den ersten Tag werden die Vorträge des
Regierungspräsidiums und der Direktionen auf die
Tagesordnung gesetzt.

Der Namensaufruf verzeigt 168 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 94, wovon mit Entschuldigung:
die Herren Affolter, Ambühl, Bailat, Bläuer, Bühler,
Hennemann, Herzog, Hofstetter, Kaiser (Delsberg),
Lehmann, Meyer, Nägeli (Meiringen), Naine, Nußbaum
(Worb), Ritschard, Schmid (Laupen), Stämpfli (Zäziwyl),
Stotzinger, Ueltschi, v. Wattenwyl (Oberdießbach), Zyro;
ohne Entschuldigung abwesend sind: die Herren Belrichard,
Beutler, Boinay, Bourquin, Brunner, Bürgi, Choquard,
Daucourt, Dubach, Elsäßer, Fnhrny, Fattet (Pruntrut),
Fattet (St. Ursitz), Freiburghaus (Mühleberg), Frutiger,
Geiser (Dachsfelden), Gerher (Steffisburg), Gigon, Glaus,
Glauser, Gouvernon, Grenouillet, Guenat, Gygax (Bleienbach),

Hadorn, Haslebacher, Hauert, Hegi, Heß, Hilt-
brunner, Houriet, Jenni, Jobin, Jseli (Grafenried),
Kindler, Kipfer, Kloßner, Kohler, Koller, Krenger, Lauper,
Linder, Locher, Lüthi (Rüderswyl), Marolf, Marti (Lyß),
Matthey, Morat, Morgenthaler (Leimiswyl), Müller(Tram-
lingen), Rätz, Dr. Reber, Reichenbach, Rem, Renfer,
Rolly, Romy, Roth (Adolf), Roth (Friedrich), Scheid-
egger, Schmalz, Schmid (Andreas), Schmid (Karl),
Schneeberger (Orpund), Steffen (Madiswyl), Steiner,
Steinhauer, Stoller, Tische (Reconvillier), Tschanen,
Wieniger, Wolf, Zingg (Erlach'.

Die Wahlen finden Mittwoch den K. November statt.

Mit Hochschätzung!

Der Großraths-Präsident:
Lienhard.

Der Präsident eröffnet Sitzung und Session mit
folgenden Worten:

Meine Herren!

Indem ich die Sitzung eröffne, sehe ich mich veranlaßt,

Ihnen vor allem nachträglich meinen Dank für das
Zutrauen auszusprechen, das Sie mir durch die Wahl
zu Ihrem Präsidenten kundgegeben haben.

Seit unserer letzten Session sind verschiedene unserer
Kollegen aus unseren Reihen geschieden, die es verdienen,
daß man ihrer gedenke. Es sind dies die Herren Jakob
Scherz, Friedrich Michel und Johann Kaiser. Die Herren
Scherz und Michel haben während so außerordentlich
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langer Zeit unserer Behörde angehört, daß die Lücke,
welche ihr Hinscheiden entstehen läßt, sehr schmerzlich
empfunden werden wird. Herr Scherz ist im denkwürdigen

Jahre 1846 in die öffentlichen Angelegenheiten
eingetreten und hat seither unausgesetzt als Großrath,
Regierungsrath, Oberrichter, Nationalrath u. f. w. dem
Gemeinwesen die wichtigsten Dienste geleistet. Herr Michel
seinerseits ist im Jahre 1862 Mitglied des Großen Rathes
geworden und hat demselben seither unausgesetzt angehört.

Er hat auch den Kanton Bern während zweier
Perioden im Ständerathe vertreten. Endlich ist er
wiederholt Präsident Ihrer Behörde gewesen. Diese beiden

Mitglieder haben sich schon äußerlich durch ein bedeutsames

und auffallendes Wesen ausgezeichnet; es waren
markante Erscheinungen, typische Vertreter des kernigen
oberländischen Volksschlages. Wie sie in ihrem Aeußern
markig auftraten, so hat man sie auch im Rathe, in
ihren Geschäften, kurz überall, ihr Ziel mit Muth und
Energie anstreben sehen. Sie zeichneten sich aus durch
staatsmännische Einsicht, durch Fleiß und große Arbeitskraft

und Gewissenhaftigkeit. Auch Herr Kaiser, von
Grellingen, war ein strebsames und gutes Mitglied Ihrer
Behörde. Ich lade Sie deshalb ein, das Andenken dieser
Kollegen dadurch zu ehren, daß Sie sich von Ihren
Sitzen erheben. (Geschieht.)

Es erklären ihren Austritt aus dem Großen Rathe:
t) Herr Emil Elf äß er, Fabrikant in Kirchberg,
2) Herr Jakob Liechti, Gerber im Rüegsauschachen.

Die beiden Austrittserklärungen werden dem

Regierungsrathe übermittelt behufs Anordnung der
Ersatzwahlen.

die Tagesordnung vom nächsten Mittwoch setzen, wenn
dagegen keine Einwendungen erhoben werden.

Einverstanden.

Primarschulgesetz.

G ob at, Erziehungsdirektor. Die Kommission des

Großen Rathes hat das Gesetz über den Primarunter-
richt durchberathen und dasselbe im großen ganzen mit
einigen nicht sehr wesentlichen Aenderungen angenommen.
Diese Aenderungen werden im Laufe dieser Woche dem
Regierungsrathe unterbreitet werden, um sich darüber
auszusprechen, sodaß der Entwurf in wenigen Tagen
bereinigt sein wird. Es kann deshalb dieser Gesetzesentwurf
auf die Tagesordnung der nächsten Woche angesetzt werden.
Der Regierungsrath hat nämlich von Anfang an eine
14-tägige Session in Aussicht genommen, und es wird
gewünscht, daß dieses Traktandum einmal an die Hand
genommen wird. Sollte der Große Rath nächste Woche
keine Sitzung halten wollen, so könnte der Entwurf
voraussichtlich m dieser Periode nicht zur endgültigen
Berathung gelangen, was aus verschiedenen Gründen nicht
zu wünschen ist. ' Die Regierung hatte die Absicht, das
Gesetz, wenn es vom Großen Rathe angenommen ist, dem
Volke im nächsten Mai vorzulegen, wo letzteres ohnedies
wegen der Wahlen einberufen werden muß.

Der Große Rath erklärt sich damit einverstanden, daß
dieses Gesetz für die nächste Woche auf die Tagesordnung
gesetzt wird.

Der bisher noch nicht beeidigte Herr Eggimann
(Sumiswald) leistet den verfassungsmäßigen Eid.

Tagesordnung:

Kereinignng des Traktaudeiwerzeichniffes.

Steuergesetz.

Präsident. Es handelt sich eigentlich nicht um
eine Schlußberathung wie es in der Traktandenliste steht,
sondern nur um eine redaktionelle Bereinigung und die

Schlußabstimmung. Herr Brunner ist morgen nicht
anwesend und es kann deshalb die Behandlung erst am Mittwoch

stattfinden. Ich würde diesen Gegenstand demnach auf

Dekret betreffend Errichtung einer kantonalen
Gewerbeschule.

v. Steiger, Direktor des Innern. Sie finden im
Traktandenverzeichniß den Gegenstand „Errichtung einer
kantonalen Gewerbeschule" unter den Dekretsentwürfen
aufgeführt. Im Zeitpunkte, wo der Regierungsrath das
Traktandenverzeichniß anfstellte, war er noch unentschieden,
ob die Form eines Gesetzes oder eines Dekretes gewählt
werden solle. Seither hat der Regierungsrath dahin
entschieden, daß nur die Form des Gesetzes zulässig sei.
Der Gegenstand ist demnach unter die Gesetzesentwürfe

zu verweisen und hat also eine zweimalige Berathung
durchzumachen. Der Regierungsrath war in der letzten
Woche aus verschiedenen Gründen nicht immer vollständig
und hat deshalb die definitive Berathung auf morgen
angesetzt, sodaß die Akten hernach sofort der
niederzusetzenden Kommission zugestellt werden können. Da
eine zweimalige Berathung stattfinden muß, so ist es

wünschenswert^, daß die erste Berathung in der
gegenwärtigen Session stattfinde, damit der Gegenstand
bekannt wird nnd Gelegenheit gegeben ist, denselben in
weitern Kreisen zu besprechen.
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Der Große Rath beauftragt das Bureau, zur Vor-
berathuug dieses Gegenstandes eine aus 9 Mitgliedern
bestehende Kommission zu wählen.

Es werden ferner gewiesen:

1) das „Dekret betreffend Feststellung des
Repräsentationsverhältnisses der kantonalen Wahlkreise" an eine

vom Bureau zu bestellende fünfgliedrige Kommission;

2) das „Dekret betreffend Organisation der
Finanzverwaltung" an die Staatswirthschaftskommission;

3) die Vorlage betreffend Errichtung einer zweiten
Pfarrstelle in Langnau an die Bittschriftenkommission.

Voranschlag für das Jahr 1890.

Präsident. Das Budget ist weder von der
Regierung noch von der Staatswirthschaftskommisfton zu
Ende berathen und kann deshalb erst in einer
außerordentlichen Session im Dezember erledigt werden.

Wird verschoben.

Gesuch seeländischer Gemeinden um theil-
weisenNachlaß der Loskaufsumme für die
Schwellenpflicht an der alten Aare.

Tschiemer, Direktor der Entsumpfungen. Dieses
Geschäft wird in der gegenwärtigen Session nicht Wohl
behandelt werden können. Einerseits konnte die
Staatswirthschaftskommission dasselbe noch nicht berathen und
anderseits wünschen die Gemeinden, wie ich höre, es möchte
eine Verschiebung stattfinden, damit sie Gelegenheit finden,
allfällige Ergänzungen anzubringen. Ich beantrage
deshalb Verschiebung auf die nächste in nicht allzu ferner
Zeit anzuberaumende Großrathssession.

Einverstanden.

Fusion der Jura-Bern-Luzern-Bahn mit
den westschweizerischen Bahnen.

Präsident. Ich beantrage, eine vom Bureau zu
wählende, aus 11 Mitgliedern bestehende Kommission
niederzusetzen.

Dürrenmatt. Das vorliegende Traktandum
betreffend die Eisenbahnfusion, das zwar, wie ich annehme,
keiner großen Opposition begegnen wird, ist von so

eminenter Wichtigkeit, es handelt sich um einen so großen
Theil des Staatsvermögens, daß ich mir erlaube, den

Antrag zu stellen, es sei für dieses Traktandum der
Große Rath bei Eiden zu bieten. Es schadet vielleicht
auch für die Behandlung der übrigen Traktanden nichts,
wenn der Große Rath schon einmal etwas zahlreicher
versammelt ist, als es in letzter Zeit sehr oft der

Fall war.
Mein Antrag schließt durchaus keinen Vorwurf in

sich, als ob in dieser Beziehung das Reglement nicht
beobachtet worden wäre. Immerhin kann es zweifelhaft
sein, ob wir nach dem Reglement nicht verpflichtet sind,
bei Eiden zu bieten. Der H 12 des Großrathsreglementes
verlangt, daß bei Eiden geboten werde, wenn es sich um
Entscheidungen über die Verminderung des Kapitalvermögens

oder den Verbrauch eines Bestandtheiles desselben

für die laufende Verwaltung handelt. Außerdem gibt der
8 12 dem Großen Rathe überhaupt die Befugniß, in
Bezug auf jedes Traktandum zu beschließen, daß bei
Eiden geboten werden solle. Hier handelt es sich nun
um einen Verkauf im Betrage von 14 Millionen und
ferner um eine Verminderung des Vermögensbestandes,
wenigstens der Form nach, indem die Bern-Luzern-Bahn
mit 19 Millionen in der Staatsrechnung figurirt, so daß
man also im Falle sein wird, 5 Millionen abschreiben

zu müssen. Von nicht minder großer Bedeutung ist die

Fusion an sich, indem der Kanton Bern in die Lage
kommt, auch fernerhin eine Zinsengarantie für viele
Millionen zu übernehmen und zwar für eine Gesellschaft,
in welcher er nicht mehr das Uebergewicht hat, wie es

bisher in der Jurabahngesellschaft der Fall war. Alle
diese Erwägungen von höchster Wichtigkeit machen es zur
unümgänguchen Pflicht, den Großen Rath zur
Behandlung dieses Traktandums bei Eiden zu bieten.

Der Große Rath beschließt, in Zustimmung zum
Antrage des Präsidiums, mit der Vorberathung dieses
Geschäftes eine vom Bpreau zu ernennende elfgliederige
Kommission zu betrauen. Der Antrag des Herrn Dürrenmatt

soll nach Erledigung des Traktandenverzeichnisses
in Berathung gezogen werben.

Dürrenmatt. Ich hätte ferner noch das Wort
gewünschtbezüglich des Berichtes der Justizdirektion
über das Betreibungs- und Konkursgesetz. *

Präsident. Wir sind in der Bereinigung des

Traktandenverzeichnisses bereits über diesen Gegenstand
hinausgelangt. Stellt Herr Dürrenmatt einen Antrag
auf Zurückkommen?

Dürrenmatt. Ja.

Der Antrag auf Zurückkommen wird von keiner Seite
bestritten und ist somit angenommen.

Dürrenmatt. So gerne ich die Ansichten unseres
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verehrten Herrn Justizdirektors über diese Angelegenheit
vernehme, wozu wir übrigens — wie ich mir vorstelle
— auch sonst noch Gelegenheit haben werden, und so

sehr ich diese Meinung respektire, so erlaube ich mir
doch, den Antrag zu steilem dieser Gegenstand sei von der
Traktandenliste zu streichen.

Das Gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs ist
ein eidgenössisches, nicht ein kantonales Gesetz. Es ist
auch weder nach der Bundesverfassung noch nach der

Kantonsverfassung die Aufgabe des Großen Rathes, über
eidgenössische Gesetze ein Gutachten abzugeben. Ich weiß
zwar wohl, daß dies schon wiederholt vorkam, aber
niemals ohne Protest aus der Mitte des Großen Rathes.
Man hat diesen Weg eingeschlagen, nachdem die
eidgenössischen Behörden das Alkoholgesetz fertig berathen
hatten, und es ist damals aus der Mitte der Versammlung

dagegen protestirt worden. Auch im Jahre 1875,
als der Große Rath sich in die Behandlung des
eidgenössischen Stimmrechts- und des Zivilstandsgesetzes mischte,
wurde dagegen von kompetenter Seite protestirt. Heute
finde ich, es sei der Ort, diesen Protest gegen die
Einmischung des Großen Rathes in die Verhandlungen der
Bundesbehörden zu wiederholen. Eine solche Einmischung
erscheint mir theils als eine Anmaßung des Großen
Rathes gegenüber den Bundesbehörden, theis als eine

Herabwürdigung des Großen Rathes, als eine Demüthigung.

Der Große Rath soll damit zu einer gnusi
offiziellen Agitation gebraucht werden, und das ist nie und
nimmer seine Aufgabe. Wir find weder dafür da,
eidgenössische Gesetze zu begutachten, noch denselben durch das
Bischen Ansehen, das der Große Rath genießt, beim
Volke Eingang zu verschaffen. Ich wünsche deshalb, daß
dieses Traktandum gestrichen werde.

Eggli, Justizdirektor. Es hätte dieser Gegenstand
vielleicht anders bezeichnet werden können, sodaß das
MißVerständniß, das obzuwalten scheint, möglicherweise
nicht entstanden wäre, nämlich so: Bericht über den

gegenwärtigen Stand der Revision der bernischen
Gesetzgebung über Schuldbetreibung, Konkurs und Falliten.
Damit wäre jedenfalls jeder Verdacht, daß sich die
Regierung, beziehungsweise, wenn der Große Rath einen
Bericht anhören will, der Große Rath selbst, in die

Kompetenzen der Bundesbehörden einmischen wolle,
beseitigt gewesen.

Die Herren haben aus dem Inhalt des Berichts
entnehmen können, daß der Große Rath in den Jahren
1881 und 1883 sich ganz einläßlich mit der Revision
des bernischen Gesetzgebungswesens in dieser Materie
beschäftigte. Im Juni 1883 ist aber der daherigen Thätigkeit
plötzlich Abbruch gethan worden durch das damalige
Volksvotum über die Verfassungsrevision. Die
Revisionsberathungen dauerten bis in den März 1885 und
während dieser Zeit blieben die Berathungen des Großen
Rathes über diese Materie fistirt, da man ja gewärtigen
mußte, daß im Falle des Gelingens der Revision sich

auch in dieser Materie die organisatorischen Grundlagen
modifiziren werden Nachdem im März 1885 das Volksvotum

über die neue Verfassung negativ ausgefallen ist, wäre
es dann an der Zeit gewesen, die begonnene Arbeit fortzusetzen.

Sie entnehmen auch dem Bericht, daß noch wesentliche

Punkte der Verbesserung bedürftig gewesen wären,
namentlich die Organisation des Betreibungsamtes. Es
haben sich in dieser Beziehung verschiedene maßgebende

Persönlichkeiten geäußert, und es lag in der Absicht
der Regierung, diese Frage, welche sozusagen das Pivot
des Kostenpunktes der Schuldbetreibung bildet, noch einer
gründlichen Prüfung zu unterstellen. Allein nachdem dieser
Zeitpunkt angerückt gewesen wäre, wurde bekannt, daß
auch in den eidgenössischen Behörden die Sache nun
ernstlich an die Hand genommen werden solle. Infolge
dessen hat die Justizdirektion in ihrem Verwaltungsberichte

proponirt, daß man die Angelegenheit vorläufig
in hängenden Rechten lassen solle, bis man erfahre,
welchen Erfolg die Bestrebungen für Ausarbeitung eines
eidgenössischen Gesetzes über die betreffende Materie haben
werden. Der Große Rath hat durch Genehmigung des

Verwaltungsberichtes diese Auffassung der Situation zu
der seinigen gemacht, und es ist das Traktandum infolge
dessen suspendirt worden. Nun ist der Moment
herangerückt, wo das Bundesgesetz fertig vorliegt. Der
Regierungsrath hat nun geglaubt, er solle Ihnen über den

heutigen Stand der Dinge in der ganzen Materie einen

Spezialbericht erstatten. Es kann dem Regierungsrathe
gleich sein, ob Sie von dem erstatteten Bericht einfach
im Protokoll Vormerkung nehmen wollen oder ob Sie
sich zu einer Kundgebung veranlaßt sehen werden.

Dagegen aber kann der Regierungsrath nicht den

Vorwurf entgegennehmen, daß wenn er in diesem wichtigen

Momente Ihnen einen Spezialbericht erstattet,
er damit etwas gethan hätte, was nicht in seine

Amtssphäre gehört. Es sind Ihnen schon Berichte über
Dinge abgegeben worden, die lange nicht diese große
wirthschaftliche Bedeutung haben, wie dieser Gegenstand.
Wir wollen uns also nicht in die Bundeslegislative
einmischen und wir haben es auch damals nicht gethan, als die
kantonale gesetzgeberische Thätigkeit fistirt wurde; allein
man hat doch nach dem Bundesrathhause hingeschaut
und sich gesagt, man wolle nicht doppelspurig fahren und
im Großen Rathe ein Gesetz vorberathen, während man
wisse, daß zu gleicher Zeit von den eidgenössischen
Behörden ein Gesetz über den nämlichen Gegenstand berathen
werde-. Wir sind nicht nur Berner, sondern vor allem
aus auch Eidgenossen und dürfen darum nachsehen, was
in einer Materie, welche bei uns hängig ist, im Bundespalast

geht. Es handelt sich also im vorliegenden Falle
nicht um eine Einmischung in die eidgenössische
Gesetzgebung, sondern einfach um eine Berichterstattung über
den gegenwärtigen Stand der eigenen kantonalen
Bestrebungen in dieser Materie, und ich möchte Sie darum
ersuchen, den Bericht entgegenzunehmen. Ich' will es

dann Ihnen überlassen, welches Schicksal Sie demselben
bereiten wollen.

Abstimmung.
Für Beibehaltung dieses Traktandums Mehrheit.

Präsident. Es wird mir soeben bezüglich des
Traktandums „Wahl des kantonalen Kriegsgerichts"
bemerkt, daß ein solches in Zukunft nicht mehr gewählt
zu werden brauche. Ich schlage Ihnen vor, das
Traktandum vorläufig beizubehalten, um bis nächsten Mittwoch

diese Frage noch zu bereinigen.

Tagblatt des Großen Rathes. — Lnüstin à (Irauâ Loussü. — 18SS. S5
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Müller (Eduard). Es verhält sich mit dem
kantonalen Kriegsgerichte wie folgt. Wenn das neue
Bundesgesetz über Organisation der Militärgerichtspflege und
das Strafverfahrcn vor Militärgerichten in Kraft
erwächst, so hören die kantonalen Kriegsgerichte, soweit es

Militärsachen betrifft, auf. Nun ist es im gegenwärtigen
Zeitpunkte wahrscheinlich, daß dieses Gesetz in Kraft
erwächst, denn bis jetzt hat man von einem Referendumsbegehren

noch nichts gehört und die Referendumsfrist
läuft im November zu Ende, sodaß das Gesetz voraussichtlich

auf 1. Januar 1890 in Kraft gesetzt werden
wird. In diesem Falle bliebe von den Kompetenzen des
kantonalen Kriegsgerichtes nur noch die Beurtheilung
der Landjäger übrig Ich finde nun, es sei nicht ganz
paffend, einzig deswegen ein kantonales Kriegsgericht
beizubehalten, sondern ich glaube, es sei der Fall, einen
Gedanken auszuführen, der schon lange hängig war,
nämlich die Landjäger einfach den ordentlichen Gerichten
zur Beurtheilung zu überweisen. Nun ist zuzugeben,
daß bis zum Neujahr die Ordnung dieser Angelegenheit
nicht möglich sein wird, indem hiefür ein Gesetz
erforderlich ist. Es scheint mir aber doch, man sollte sich

über die Lösung der Frage Klarheit verschaffen, bevor
man zur Wahl des Kriegsgerichtes schreitet, damit man
nicht in eine schiefe Lage kommt. Ich sehe kein Hinderniß,

diese Wahl auf die außerordentliche Dezembersession

zu verschieben und die Regierung einzuladen, in dieser
Session Anträge zu bringen, was sie bezüglich der

Organisation des kantonalen Kriegsgerichtes zu thun
gedenke. Erst dann wird der Zeitpunkt gekommen sein,
uns über die einzunehmende Haltung schlüssig zu machen,
während die Sache gegenwärtig in der Schwebe ist. Ich
beantrage deshalb, dieses Traktandum auf die Dezembersession

zu verschieben.

G ob at, Militärdirektor. Was mich anbetrifft, so

habe ich nichts dagegen, daß diese Wahl verschoben wird,
obschon ich einige Zweifel habe, ob das kantonale Kriegsgericht

schon jetzt wegfallen kann.

Der Große Rath erklärt sich mit der beantragten
Verschiebung einverstanden.

vionàra en àiscussion très prockainomont, et pro-
bablement àèjà àans In session oxtraoràinaire àe
àècoinbro. bin tont ens, elle sera soumise au Dranà
Lonseil en temps utile pour gu'elle puisse être àis-
eutèe avant les élections générales àu mois àe mai.
8i le gouvernement n'a pus àonnè sa, réponse plus
tôt, e'est gu'il est arrivé envore cieux pétitions ana-
logues, l'une àe Leimberg et l'autre àe Zwingen, et
gu'on a trouve à propos àe présenter un rapport
cl'ensemble sur les trois pétitions.

Präsident. Die spätere Behandlung dieser
Eingabe wird sich schon deshalb empfehlen, weil auch der

Anzug des Herrn Bühler das gleiche bezweckt und wir
über die Erheblichkeit dieses Anzuges erst noch zu
entscheiden haben.

P r obst (Edmund). Es ist mir bekannt, daß seitens des

Lorraine-Breitenrain-Bezirkes in Bern im Februar letzthin
eine Petition betreffend Errichtung eines eigenen
Wahlbureaus dem Regierungsrathe zu Handen des Großen
Rathes eingereicht worden ist. Nun sehe ich diese Petition

nicht auf der Traktandenliste figuriren. Unter dsp
Anzügen figurirt allerdings ein Anzug des Herrn Bühler
betreffend Erleichterung der Stimmabgabe. Ich möchte
nun anfragen, ob diese Petition der Vergessenheit
anheimfallen soll, oder ob die Meinung dahin geht, die
Petition solle gleichzeitig mit diesem Anzüge behandelt
werden. Wenn das Letztere der Fall wäre, könnte ich
mich von vornherein für befriedigt erklären.

U. Koeàa»-, prèsiàout àu souvornoment. àe puis
rassurer ì'bouorable membre àu Lranà Lonseil gui
vieut àe àemauàer àes nouvelles àe la pétition àes
babitants àu guartier àe la Lorraine. Lotte pétition

N. c/âssaàk. La guestion posèe par N. Lrobst
au Lonseil-exécutif m'engage à lui en aàresser une
à mon tour, bille voneerne également une pétition
àont le Lranà Lonseil est saisi àepuis très
longtemps et gui a trait à l'organisation àe tribunaux
àe pruà'bommes àans notre eanton. ll.es soeiètès ou-
vrières gui ont pris l'initiative àe eette petition at-
tenàent impatiemment gu'elle soit traités et vous
sommes à vbagus instant interpellés sur le sort gui
lui a ètè réservé. Les sociétés ne comprennent pas
gu'on la laisse ainsi àormir àans les eartons et elles
àèsirent vivement savoir à guoi s'en tenir sur les
intentions àu Lonseil-exécutif et àu Lranà Lonseil.
II ne kauàrait eepenàant pas gue eette guestion àes
pruà'bommes àevînt cbe? nous un nouveau serpent
àe mer. à'ai clone pensé gu'il serait bon à'obtenir
àu gouvernement une réponse publigue, gui küt àe
nature à tranguilliser nos populations ouvrières.

àe sais très bien gue l'bonorablo Directeur àe la
justice a son temps absorbé par une kouìe à'oecupa-
tions, je connais toute sa tâcke et n'ai clone nulle-
ment l'intention àe lui reproeber les retaràs gue
subit la àiseussion àe la pétition, mais il importe
gue lui ou kck. le prèsiàout àu gouvernement àeeìare
anjourà'bui gue cet objet n'a pas ètè poràu àe vue.

Eg gli, Justizdirektor. So viel an mir — ich kann
natürlich nicht im Namen des Regierungsrathes sprechen

— möchte ich die Erklärung abgeben, daß diese
Angelegenheit demnächst zur Vorlage an die Behörden gelangen

soll. Das Studium derselben ist vorgerückt; sie

wird aber voraussichtlich, wenn auch nur äußerlich, in
Verbindung gebracht werden mit der andern Bestrebung,
welche auf die Einsetzung von Handelsgerichten hinausgeht.

Ich sage nicht, daß beide Gegenstände in eine

Vorlage vereinigt werden sollen; aber beide Fragen gehen
einander parallel und es sollen dieselben jedenfalls noch
in dieser Legislaturperiode den vorberathenden Behörden,
wenn möglich auch dem Großen Rathe, vorgelegt werden.

Herr Jolissaint erklärt sich durch die erhaltenen
Aufklärungen für befriedigt.
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Tiöche (Bern). Es ist noch ein weiterer Gegenstand
schon seit langer Zeit beim Regierungsrathe hängi^,
nämlich die Frage der Schaffung eines Baugesetzes. Me
Ihnen Herr Brunner seinerzeit auseinandergesetzt hat,
sind durch Entscheid des Bundesgerichtes die Bauregle-
mente verschiedener Städte, wie Bern, Viel rc,, unbrauch-.
bar geworden, und wurde der Antrag gestellt, der
Regierungsrath möchte dafür sorgen, daß Ordnung in die
Sache gebracht werde Ich möchte nun anfragen, wie
es in Sachen steht.

Eggli, Justizdirektor. Sie hören, daß nicht wenige
Begehren gestellt werden und daß man sich, um denselben
gerecht zu werden, verdoppeln oder verdreifachen können
sollte Indessen ist dieser Gegenstand nicht so schwierig, wie
andere, und ich habe schon privaten Interpellanten die
Erklärung abgegeben, und ich will sie hier wiederholen,
daß dieses Geschäft für die außerordentliche Dezembersesston

zur Behandlung angesetzt werden kann.

Herr Tièche erklärt sich für befriedigt.

Zing g (Bußwhl). Es ist im letzten Frühjahr von
einem Bürger von Melchnau ein Gesuch um Vergütung
von erlittenem Rauschbrandschaden eingereicht worden,
welches vom Großen Rathe unter'm 23, Mai an die
Bittschriftenkommission gewiesen wurde. Dieses Geschäft
steht nicht auf der Traktandenliste und ich möchte fragen,
wie es sich damit verhält.

v. Steiger, Direktor des Innern. Es ist richtig,
daß eine solche Petition an den Regierungsrath gerichtet
worden ist, und es muß übersehen worden sein, daß sie

zu Handen des Großen Rathes gelautet hat. Das
Geschäft ist vom Regierungsrathe behandelt worden und
kann dem Großen Rathe jederzeit vorgelegt werden, wenn
dessen Behandlung verlangt wird. Hingegen hat der

Regierungsrath beabsichtigt, die Frage noch etwas näher
zu untersuchen. Nach den bestehenden Vorschriften muß
das Gesuch grundsätzlich abgewiesen werden. Der
Regierungsrath hatte aber das Gefühl, man sollte vielleicht
zum bestehenden Dekret einen Zusatz zu machen versuchen,
der es ermöglichen würde, auch in solchen Ausnahmsfällen
entsprechen zu können. Ich glaube nun, es wäre
vielleicht im Interesse des Petenten und Derjenigen, welche
sich für ihn interessiren, wenn der Entscheid jetzt noch
nicht getroffen werden müßte. Wird es jedoch verlangt,
so kann es geschehen.

Zing g (Bußwhl). In diesem Falle bin ich
einverstanden, daß man die Sache abwartet.

Autrag des Herrn Durreumatt, den Großen Rath zur Kehand-

lung der Eiseuliahususton dei Eiden zu diete».

(Siehe Seite 214 hievor.)

Präsident. Ich theile Ihnen mit, daß zur
Behandlung dieses Traktandums der Donnerstag in Aussicht

genommen ist.

Das Wort wird nicht verlangt und es ist der Antrag
des Herrn Dürrenmatt zum Beschluß erhoben.'

Von „einigen Bürgern" ist eine anonyme Eingabe in
Bezug auf einen Naturalisationskandidaten eingelangt.
Auf Antrag des Präsidiums wird dieselbe in den Papierkorb

geworfen.

Kericht «der das Postulat betresteud Erleichterung des

nicht gewerbsmiißigen Sreuueus.

v. Steiger, Direktor des Innern. Es ist Ihnen
in der vergangenen Session ein Bußnachlaßgesuch vorgelegen

von einem Bürger, der wegen Nichteinholung der

Bewilligung für das Brennen seines eigenen Obstes vom
Richter bestraft worden ist. Jener Bürger war der
Meinung, da durch die eidgenössische Alkoholgesetzgebung das
Brennen von Obst frei erklärt worden sei, so habe er
überhaupt bei niemand mehr eine Bewilligung dafür zu
erheben; er übersah, daß die kantonalen Bestimmungen
über das nicht gewerbsmäßige Brennen aufrecht geblieben
sind, welche dahin gehen, daß im Dekret vom 29. Oktober
1884 vorgeschrieben wird: „Wer die Fabrikation
gebrannter geistiger Flüssigkeiten in nicht gewerbsmäßiger
Weise betreiben will, hat hiefür vor Beginn des Brennens
beim Regierungsstatthalteramte eine für das betreffende
Brennjahr geltende Bewilligung, welche unentgeltlich
ausgestellt wird, zu erheben." Bei der Behandlung dieses
Bußnachlaßgesuches hat die Bittschriftenkommisston ein
Postulat beantragt, das von Ihnen acceptirt wurde
und folgenden Wortlaut hat: „Auf den Antrag der
Bittschriftenkommisston ladet der Große Rath den Regierungsrath

ein, zu untersuchen und darüber Bericht zu erstatten,
ob und inwieweit die Vorschriften über das Brennen
eigener Obstabgänge u. s. w. einer Abänderung im Sinne
der Erleichterung für das Publikum unterstellt werden
können." Soviel man aus der Motivirung dieses Postulates

entnehmen konnte, ging die Meinung der
Bittschriftenkommisston dahin, es sei dem Bürger das
Erheben einer Bewilligung noch leichter zu machen, als es

bisher war. Eine bedeutende Erleichterung ist durch das
Dekret von 1884 in dem Sinne eingetreten, daß der

Bürger nicht nur für 4 Wochen eine Bewilligung erheben
kann, sondern gerade für das ganze Jahr. Die Sache
ist also dem Brenner bereits außerordentlich leicht
gemacht. Die Bewilligung kostet nichts, als einen Gang
auf das Regierungsstatthalteramt oder einen kurzen Brief
an dasselbe. Es wäre nun möglich, das Erheben der

Bewilligung in der Weise noch mehr zu erleichtern, daß
dieselbe beim Gemeindeschreiber oder dem Gemeindepräsidenten

erhoben oder wenigstens durch Vermittlung eines
solchen Beamten vom Regierungsstatthalter verlangt werden

könnte. Gleichwohl aber ist der Regierungsrath der

Ansicht, daß im gegenwärtigen Augenblicke keine Abän-
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derung unserer kantonalen Vorschriften über die
Branntweinfabrikation vorgenommen werden soll und zwar aus
dem Grunde, weil man die Thätigkeit der eidgenössischen
Gesetzgebung mus diesem Gebiete noch nicht als durchaus
abgeschlossen betrachten kann. Es werden fast in jeder
Session der Bundesversammlung Anregungen gemacht,
der Bund möchte über diesen und jenen Punkt auch noch

legiferiren, so daß wir besser thun, abzuwarten, was in
dieser Beziehung in nächster Zeit noch gehen wird. Wie
man aus den Zeitungen vernommen hat, hat gerade
letzthin die ständeräthliche Kommission zur Prüfung des

Geschäftsberichtes mehrere Postulate gestellt und unter
anderen dasjenige, der Bundesrath werde ersucht, Bericht
zu erstatten, wie die Kontrolle über das nicht gewerbsmäßige

Brennen — also gerade das, was hier in Frage
steht — eingerichtet werden könne. Es wird also gerade
über den vorliegenden Gegenstand möglicherweise zu einer
eidgenössischen Verordnung kommen, und unter diesen

Umständen wäre es nicht angezeigt, Abänderungen unserer
kantonalen Vorschriften vorzunehmen, sondern es ist besser,

man warte noch eine Zeit lang. So bald wir die

Ueberzeugung haben, daß die eidgenössische Gesetzgebungsmaschine

auf diesem Gebiete für einige Zeit zur Ruhe
gekommen ist, werden wir unsere kantonalen Vorschriften
dann revidiren und nach den eidgenössischen Vorschriften
einrichten müssen, und bei diesem Anlasse wird man dann
auch über den vorliegenden Punkt das beschließen können,
was man für gut findet.

Der Große Rath nimmt von diesen Mittheilungen
Kenntniß und beschließt, es sei dem von der Bittschriftenkommission

gestellten Postulate einstweilen keine weitere

Folge zu geben.

Anschaffung eines dritten Dampfkessels für die

Irrenanstalt Waldau.

Der Regierungsrath stellt den Antrag, es sei zur
Anschaffung eines dritten Dampfkessels für die Irrenanstalt
Waldau ein Kredit von Fr. 9788 zu bewilligen.

Tschiemer, Baudirektor, Berichterstatter des

Regierungsrathes. Die Aufsichtskommission der Waldau hat
dem Regierungsrathe die Mittheilung gemacht, daß der
einte der zwei bestehenden Dampfkessel einen Riß erhalten
habe, was namentlich für die vermehrte in Anspruchnahme

der Kessel im Winter bedenklich sei, und
insbesondere bedenklich für die Zeit, wo der einte Kessel zum
Zwecke der periodischen Reinigung außer Dienst gesetzt sei
und ein Kessel allein den ganzen Dienst versehen müsse.
Es müßte dies namentlich für die Zeit bedenklich werden,
wo der defekte Kessel an die Reihe käme, den Dienst
allein zu versehen. Die Aufsichtskommission hat deshalb
gewünscht, es möchte ein dritter Kessel angeschafft werden
und hat bemerkt, es sei diese Anschaffung schon ursprünglich

beabsichtigt gewesen, man habe aber aus Oekonomie-
rücksichten davon abgesehen. Die Eingabe der
Aufsichtskommission stützt sich namentlich auch auf ein Gutachten des

Ingenieurs des Vereins schweizerischer Dampfkesselbesitzer,

»er 1889.)

des Herrn Strupler, der in solchen Dingen eine Autorität

ist und in seinem Berichte lebhaft gewünscht hat,
es möchte ein dritter"Kessel beschafft werden; er hat auch
nicht unterlassen, auf die Verantwortlichkeit aufmerksam
zu machen, welche man übernehmen würde, wenn man
dem Begehren nicht entsprechen sollte. Das Bedürfniß
nach einem dritten Kessel hat sich übrigens schon dadurch
ergeben, daß eine neue Dampfkochküche eingerichtet worden
ist. Wir haben nun geglaubt, man könnte die Kosten
dieses Kessels, Fr. 9788 betragend, zum Theil aus einer
Ersparniß bestreiten, welche man bei der Einrichtung
dieser Dampfkochküche machte und welche Fr. 3173
beträgt, so daß nur eine Ausgabe von rund Fr. 6700
nöthig geworden wäre. In diesem Falle wäre die
Anschaffung des Kessels in die Kompetenz des Regierungsrathes

gefallen. Man fand jedoch, es sei besser, man lasse

diese neue Anschaffung durch den Großen Rath bewilligen
und so liegt Ihnen nun das Gesuch vor, Sie möchten
den Regierungsrath zur Anschaffung eines dritten Dampfkessels

ermächtigen und hiefür einen Kredit von Fr. 9788
bewilligen.

Eines muß ich noch beifügen. Nachdem der Regierungsrath
seinen Beschluß gefaßt hatte, ergab sich, daß auf den

15. Oktober auf dem Eisen ein allgemeiner Preisaufschlag
in Aussicht stehe. Urn nun die Auslagen nicht zu
vermehren, entschloß sich der Regierungsrath, die Bestellung
vor dem 15. Oktober zu machen, und es ist nun am Großen
Rathe, diese Bestellung nachträglich zu genehmigen.

Ballif, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Nach dem Bericht des Herrn Baudirektors
habe ich eigentlich nichts inehr beizufügen. Es handelt
sich, wie Sie hörten, nur noch um eine nachträgliche
Genehmigung, indem der Dampfkessel bereits angeschafft
ist. Die Staatswirthschaftskommission hat gefunden, es

sei das Vorgehen des Regierugsrathes gerechtfertigt
gewesen, indem mit einem längern Zuwarten wegen des

Eisenauffchlages Nachtheile verbunden gewesen wären.
Die Staatswirthschaftskommission beantragt Ihnen
deshalb, es sei dieser Anschaffung nachträglich die
Genehmigung zu ertheilen.

Genehmigt.

Singade der Herren Knnchel «nd Konsorten, betreffend Ab¬

änderung des Silbventiousbeschlnffes bezüglich der Miincheu-

bnchsre-Miilchistraße.

Der Regierungsrath beantragt, über diese Eingabe zur
Tagesordnung zu schreiten.

Tschiemer, Baudirektor, Berichterstatter des

Regierungsrathes. Der Große Rath hat unterm 28. Mai
1885 an die Straße von Münchenbuchsee nach Mülchi
einen Staatsbeitrag von der Hälfte der Kosten oder
höchstens 74,000 Fr. bewilligt. Wenn ich gesagt habe,
für die Straße von Münchenbuchsee nach Mülchi, so

muß ich mich korrigiren, indem dieser Staatsbeitrag nur
für die Strecke von der sogenannten Moospinte bis
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Mülchi bewilligt wurde, während die Subveutionirung
der Straßenstrecke Moospinte-Münchenbuchsee ausdrücklich
einer spätern Beschlußfassung vorbehalten blieb, da man
in Bezug auf das zu wählende Trace noch nicht einig
war. Später hat sich der Regierungsrath über die
schwebende Tracöfrage schlüssig gemacht, indem er das
sogenannte Todtenhofprojekt genehmigte und an dasselbe
eine Subvention von 5000 Fr. bewilligte. Dieses
sogenannte Todtenhofprojekt wurde genehmigt im Gegensatz

zu einem andern Projekt, das, anstatt neben dem Friedhof,
bei der Mühle vorbeigeführt und in der Nähe der
Bahnstation in die Hauptstraße eingemündet hätte. Nun ist
ein Gesuch der Herren Knuchel und Konsorten eingelangt,
das dahin geht, es möchte der Große Rath seinen
Subventionsbeschluß in der Weise auslegen, daß die 5000 Fr.,
welche der Regierungsrath für das Stück Moospinte-
Münchenbuchsee gesprochen hat, ebenfalls noch an die
Kosten der längern Strecke gegeben würden; man müßte
also den oberen Gemeinden ihre Subvention wegnehmen
und sie dafür den unteren Gemeinden, lvelche bereits
74,000 Fr. erhalten haben, zuerkennen. Der Regierungsrath

hat nun gefunden, es gehe dies nicht Wohl an, und
wir glaubten, das Gesuch beruhe vielleicht auf einer
irrigen Voraussetzung, indem die Gesuchsteller der Ansicht
seien, die nachträglich vom Regierungsrathe bewilligten
5000 Fr. bilden einen Bestandtheil der vom Großen
Rathe beschlossenen Subvention von 74,000 Jr.; denn
sonst hätte man beinahe nicht begreifen können, wie die
Gesuchsteller zu ihrer Eingabe kommen konnten. Nun
sind aber die mehrerwähnten 5000 Fr. eine selbständige
Subvention des Regierungsrathes, welche für das
Straßenstück Moospinte-Münchenbuchsee gesprochen wurde.
Unter diesen Umständen glaubten wir. die Erledigung der

Sache liege in der Kompetenz des Regierungsrathes und
es habe der Große Rath deshalb auf diese Petition
eigentlich nicht einzutreten, sondern es sei der Fall,
darüber zur Tagesordnung zu schreiten. Ich habe seitens
des Regierungsrathes den Auftrag, Ihnen diesen Autrag
zu stellen.

Ballif, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Als der Staatswirthschaftskommission dieses
Geschäft zugewiesen wurde, fand sie, die Schlußnahme
darüber liege in der Kompetenz des Regierungsrathes
und es sei also nicht der Fall, dasselbe vor den Großen
Rath zu bringen. Aus den Mittheilungen des Herrn
Baudirektors konnten Sie entnehmen, daß der Regierungsrath

sich dieser Ansicht anschließt, und möchte ich Ihnen
auch namens der Staatswirthschaftskommission beantragen,
dieses Geschäft hier nicht zu berathen.

Der Antrag des Regierungsrathes und der
Staatswirthschaftskommission wird vom Großen Rathe zum
Beschluß erhoben.

des zur projektirten Erweiterung des direkten Verbindungsweges

zwischen der Mühle und Lehn nach vorgelegtem
Plan erforderlichen Landes das Expropriationsrecht.

(Unterschriften

Tschiemer, Baudirektor, Berichterstatter des

Regierungsrathes. Es liegt ein Gesuch des Gemeinderathes
von Niederbipp vor, um Ertheilung des Expropriationsrechtes

behufs Anlage eines Weges, der vom Lehn direkt
in die Solothurn-Oltenstraße einmünden soll. Gegen die

Abtretung des hiezu nöthigen Landes sind zwei
Einsprachen erhoben worden, indem die betreffenden
Einspreche! behaupteten, das fragliche Terrain sei ihr Eigenthum

und die Gemeinde habe sich deshalb mit ihnen
abzufinden. Die Gemeinde hat nun mit den Betreffenden
nicht einig werden können und ist deshalb genöthigt, mit
dem Gesuche an Sie zu gelangen, es möchte ihr das
Expropriationsrecht ertheilt werden. Die hiezu nöthigen
Formalitäten sind erfüllt worden und es empfiehlt Ihnen
der Regierungsrath nachstehenden Dekretsentwurf zur
Annahme. (Redner verliest den Eingangs abgedruckten
Dekrets entwurf.)

Der Große Rath ertheilt dem Expropriationsdekret
ohne weitere Bemerkung die Genehmigung.

Abtretung des Kirchenchors non Kilterstngen.

Der Regierungsrath und die Staatswirthfchaftskom-
mission beantragen die Genehmigung dieser Abtretung.
Die der Gemeinde zu bezahlende Entschädigung ist
festgesetzt auf Fr. 2500 (Grundsteuerschatzung Fr. 26,460;
Brandasfekuranzschatzung Fr. 19,800).

Ballif, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Die Staatswirthschaftskommission stellt Ihnen
den Antrag, diese Abtretung des Kirchenchors von Hilter-
fingen zu genehmigen. Es wird im vorliegenden Falle
eine etwas höhere Entschädigung ausbezahlt, als sonst
üblich ist, nämlich Fr. 2500, während sonst selten mehr
als Fr- 1200—1500 ausgerichtet wurden. Der höhere
Preis erklärt sich dadurch, daß das Chor eines der größten
im Kanton Bern ist. Es hat deshalb die
Staatswirthschaftskommission gefunden, man könne diese Abtretung
dem Großen Rathe bestens zur Genehmigung empfehlen.

Genehmigt.

Schluß der Sitzung um 3^ Uhr.

Expropriationsbegehren ber Gemeinde Niederbipp.

Der Regierungsrath legt dem Großen Rathe zur
Genehmigung vor nachstehenden

Dekretse«twurf.
Der Große Rath des Kantons Bern

ertheilt hiemit
der Einwohnergemeinde Niederbipp behufs Erwerbung

Tagblatt des Großen Rathes. — Lnllà àu kranà vonssil. — 188b.

Für die Redaktion:
Und. Schwarz.

56



220 (5. November 1889.)

Zweite Sitzung. 2. Kantonale Gewerbeschule.

«le»» Li. ^«ver«l»eê 7839.

Vormittags 9 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Lienhard.

1. Herr Großrath
2- „
3. „
4- „
5. „
6- „
7-
8. „
9.

Schmid (Andreas), Präsident.
Demme.
Tiöche (Bern).
Meyer.
Schlatter.
Zürcher,
Schweizer.
Marchand (St. Immer).
Tschanen.

3. Repräsentationsverhältniß der kanto¬
nalen Wahlkreise.

1. Herr Großrath Scherz, Präsident.
2. „ „ Tiöche (Reconvillier).
3. „ „ v. Wattenwyl (Albert).
4. „ „ Schürch.
5. „ „ Borter.

Der Namensaufruf verzeigt 204 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 58, wovon mit Entschuldigung:
die Herren Affolter, Ambühl, Bailat, Bühler, Hennemann,
Herzog, Kohler, Lehmann, Meyer, Nägeli (Meiringen),
Naine, Nußbaum (Worb), Ritschard, Stämpfli (Zäziwyl),
Stotzinger, Tschanen, Ueltschi, v. Wattenwyl (Oberdießbach);
ohne Entschuldigung abwesend find: die Herren Berger
(Thun), Beutler, Boinay, Bourquin, Bürgi (Bern), Cho-
quard, Fattet (Pruntrut), Fattet (St. Ursitz), Freiburghaus

(Neuenegg), Geiser (Dachsfelden), Glaus, Glauser,
Guagisberg, Hegi, Hofer (Oberdießbach), Hofer (Ober-
önz), Hofmann (Riggisberg), Hofstetter, Hubacher, Jenni,
Jobin, Kaiser (Büren), Kaiser (Delsberg), Kloßner,
Koller, Linder, Locher, Marti (Lyß), Matthey, Messer,
Rätz, vr. Reber, Reichenbach, Scheidegger, Schmid (Karl),
Schürch, Steiner, Stoller, Zingg (Büren).

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird abgelesen

und bestätigt.

Der Präsident theilt mit, daß das Büreau die
verschiedenen Kommissionen wie folgt bestellt habe:

1. Eisenbahnfusion und Verkauf der
Bern-Luzern-Bahn.

1. Herr Großrath Stämpfli (Bern), Präsident.
2.
3.
4.
5.
e.
7.
8.
9.

10.
11.

Ae gerter.
Zyro.
v. Werdt.
v. Er lach (Münsingen).
Bigler.
Roth (Adolf).
Schmid (Karl).
Robert (Charles).
Folletête.
Marti (Lyß).

Tagesordnung:

Gesetz
betreffend

das gerichtliche Verfahre« in Streitigkeiten
über Haftpflicht, sowie über geistiges

und gewerbliches Eigenthum.

(Siehe den bezüglichen Bericht nebst Gesetzesentwurf unter
Nr. 10 der Beilagen zum Tagblatt des Großen
Rathes von 1889.)

Eintretensfrage.

Eggli, Justizdirektor, Berichterstatter des

Regierungsraths. Der Regierungsrath unterbreitet Ihnen
einen gedruckten Bericht über die Veranlassung zu dieser
Gesetzesnovelle und den Umfang und Zweck derselben,
sodaß ich mich in betreff der Eintretensfrage kurz fassen
kann. Die Veranlassung zu dem Gesetze liegt in
verschiedenen Bundesgesetzen und zwar vorerst in demjenigen
über die Ausdehnung der Haftpflicht vom 26. April 1887,
welches sagt:

„Die Kantone haben auf dem Gesetzgebung^ oder

Verordnungswege dafür zu sorgen, daß
„1. den bedürftigen Personen, welche nach Maßgabe

„des gegenwärtigen Gesetzes oder derjenigen vom 1. Juli
„1875 und 25. Juni 1881 Klage erheben, auf ihr
Vergangen, wenn die Klage nach vorläufiger Prüfung des

„Falles sich nicht zum voraus als unbegründet herausstellt,

die Wohlthat des unentgeltlichen Rechtsbeistandes
„gewährt und Kautionen, Expertenkosten, Gerichtsgebühren
„und Stempeltaxen erlassen werden; 2. Streitigkeiten
„dieser Art durch einen möglichst raschen Prozeßweg
erledigt werden können."

Ferner liegt die Veranlassung im Bundesgesetz betreffend
die Erfindungspatente, und in demjenigen betreffend die
gewerblichen Muster und Modelle, welches den Kantonen
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das Postulat stellt: „Die Kantone haben zur Behandlung
„der civilrechtlichen Streitigkeiten wegen Nachahmung
„patentirter Gegenstände (resp, hinterlegter Muster und
„Modelle) eine Gerichtsstelle zu bezeichnen, welche den

„Prozeß als einzige kantonale Instanz entscheidet."
Diese Anforderungen der Bundesgesetzgebung an die

Kantone sind nicht als die Vollziehung eines Bundesgesetzes

aufzufassen, das in seinem ganzen Umfange
eine Materie behandelt, die ausschließlich in die
Kompetenz der Bundeslegislative fällt, sondern die Sache
ist umgekehrt so aufzufassen, daß die Bundesgesetzgebung
in Bezug auf Materien des Prozeßrechtes, wo sie nicht
selbst verfügen kann, weil ihr die verfassungsmäßige
Kompetenz fehlt, gewissermaßen Ansprüche an die
kantonale Gesetzgebung erhebt. Wir sind deshalb genöthigt,
die betreffenden Vorschriften in Gesetzesform zu erlassen,
weil sie theilweise Modifikationen sowohl des Civilprozesses

als auch der Gerichtsorganisation und theilweise
auch Zusätze zu diesen kantonalen Gesetzesmaterien
enthalten. Ueber die Zweckmäßigkeit der betreffenden
Vorschriften will ich mich hier nicht aussprechen; es ist dies
im schriftlichen Bericht geschehen und verweise ich Sie
auf die betreffenden Stellen. Ich möchte beantragen, auf
die Berathung dieser Gesetzesvorlage einzutreten.

Sahli, Berichterstatter der Kommission. Ich habe
den Ausführungen des Herrn Berichterstatters der
Regierung nichts beizufügen und beantrage Ihnen ebenfalls,
auf das Gesetz einzutreten.

Das Eintreten wird ohne Widerspruch beschlossen.

Eggli, Justizdirektor, Berichterstatter des

Regierungsraths. Dieser erste Paragraph vermittelt den

Anschluß der vorliegenden Novelle an unser bestehendes
Civilprozeßgesetz, indem gesagt wird, so weit in der
Novelle nicht Ausnahmen statuirt werden, gelte das
kantonale Prozeßgesetz. Es ist nothwendig, dies so zu ordnen,
damit man nicht später überall Vorbehalte machen muß,
wo man etwas besonderes legiferiren will, und damit man
weiß, daß überall da, wo nicht in diesem Gesetze

Spezialbestimmungen aufgestellt werden, das allgemeine Prozeßrecht

ergänzend eintritt.

Angenommen.

s 2.

Eggli, Justizdirektor, Berichterstatter des

Regierungsraths. Diese Vorschrift soll dem Postulat
Genüge leisten, wonach Streitigkeiten aus Haftpflichtfällen
durch einen möglichst raschen Prozeßweg erledigt werden

"sollen. Es ist darin nur von den Streitigkeiten aus
Haftpflichtfällen gesprochen, wo die Forderung 400 Fr.
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übersteigt, denn wenn sie unter 400 Fr. ist, fällt das
Verfahren entweder in die Kompetenz des Friedensrichters,
sofern die Forderung unter S0 Fr. beträgt, oder des

Gerichtspräsidenten, wenn die Forderung bis auf 200 Fr.
geht, oder endlich in die Kompetenz des Amtsgerichtes,
wenn sich die Forderung bis auf 400 Fr. beläuft. In
allen diesen Fällen ist es nicht nöthig, ein summarisches
Verfahren aufzustellen, indem es bereits durch unser
Prozeßgesetz geordnet ist. Anders ist es, wenn die
Forderung des Klägers 400 Fr. übersteigt. Nach dem ordentlichen

Prozeßgesetz müßte das ordentliche Verfahren eintreten
mit Einreichung einer Klage und Fristsetzung für
Einreichung von Vertheidigung, Replik und Duplik; dann
käme das Stadium der Beweisführung und hierauf das
erste Urtheil durch das Amtsgericht, sofern nicht eine

Umgehung direkt an den Appellations- und Kassationshof
verfügt wird. Man fand nun, es müsse an Stelle dieses

komplizirten Verfahrens ein rascheres gesucht werden.
Ueber die Art und Weise, wie dies geschehen könne,
haben in den Berathungen einer hiefür niedergesetzten
Spezialkommission successive verschiedene Meinungen
geherrscht, bis man schließlich einig wurde, das vorliegende
Verfahren möchte das richtigste sein. Die erste Auffassung
ging dahin — und zwar ging dieselbe von meiner
Wenigkeit aus — man möchte das Verfahren so ordnen,
wie es im jetzigen Civilprozeß für die sogenannten
Zwischengesuche aufgestellt ist, wonach der Gerichtspräsident
einzig die Sache mündlich instruirt und als Einzelrichter
in erster Instanz entscheidet. Diese BeHandlungsweise hat
aber in der Kommission nicht beliebt und ich habe mich
auch ohne weiteres der Ansicht der Kommission
angeschlossen. Man fand nämlich, das richtige Verfahren sei

dasjenige vor Amtsgericht, denn es handle sich mehr um
die Würdigung von Thatsachen, als von rechtlichen
Momenten. Der Kläger wird sagen, er sei durch den

und den Unfall körperlich geschädigt wordem, während
der Beklagte behaupten wird, der Kläger sei selbst schuld,
oder es sei sonst ein Moment vorhanden, das ihn
entlaste. Das sind thatsächliche Fragen, über welche am
richtigsten das Amtsgericht entscheidet, das nicht aus
Juristen besteht, aber aus Männern von gesundem
Verstände und richtiger Würdigung der thatsächlichen
Verhältnisse. Als der Entwurf in dieser Form fertiggestellt
war, glaubte man, es solle derselbe noch dem Obergericht
zur Ansichtäußerung mitgetheilt werden. Dasselbe hat
dann mit einer Stimme Majorität gesunden, es dürfte
richtiger sein, wenn man das ordentliche Verfahren
beibehalten, aber die Fristen zur Einreichung der einzelnen
Begehren beschränken würde. Die Minderheit des
Obergerichts hat der hierseitigen Auffassung beigestimmt.
Der Antrag des Obergerichtes — dasselbe hat nur
allgemeine Vorschriften aufgestellt, die ich dann in eine

bestimmte Redaktion gebracht habe — geht also dahin,
zu sagen:

„In Rechtsstreitigkeiten aus den Bundesgesetzen vom
1. Juli 1875 betreffend die Haftpflicht der Eisenbahn-
und Dampfschifffahrt-Unternehmungen bei Tödtungen und
Verletzungen, vom 25. Juni 1881 betreffend die
Haftpflicht aus Fabrikbetrieb, und vom 26. April 1887
betreffend die Ausdehnung der Haftpflicht und die Ergänzung
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1881 welche im
ordentlichen Prozeßverfahren verhandelt werden, soll der

Richter keine Zeitbestimmungen länger als auf vierzehn
Tage treffen, die Ediktalfristen gemäß H 84 ausgenommen.
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Eine Verlängerung der von dem Richter getroffenen
Zeitbestimmungen, auf einseitiges Begehren hin, darf erst

nach Einvernahme der Gegenpartei erfolgen.
Fristverlängerungen durch Uebereinkunft der Parteien find
unwirksam, wenn sie nicht die Bestätigung des Richters
erhalten haben."

Das Obergericht hat hauptsächlich betont, daß wir
die nöthigen Organe zu einer richtigen Protokollirung
der mündlichen Verhandlung der Parteien noch nicht
besitzen und infolge dessen Gefahr laufen, der oberen

Instanz eine schriftliche Prozedur zur Beurtheilung zu
unterbreiten, die kein vollkommenes Bild des betreffenden
Prozeßstoffes gibt. Nun halte ich aber doch dafür, das

Ziel der ganzen Prozeßreform sei das, daß man möglichst

mündlich verhandelt und wenig schriftlich und mehr
und mehr dafür sorgt, daß die Gerichtsschreiber befähigt
sind, die Parteianbringen, die Beweisergebniffe und
Zeugendepositionen richtig zu Protokolliren. Wenn die

Gerichtsschreiber — dies nur in Parenthese bemerkt —
z. B. von ihren jetzigen Liquidationsarbeiten in Geltstagen

und Ganten entlastet würden, welche Arbeit sie

hauptsächlich iu Anspruch nimmt und auf einen dem

Gerichtssekretariat fremden Boden stellt, so würde es

möglich sein, diese Gerichtssekretariate durch Leute
versehen zu lassen, welche die nöthigen Qualifikationen
besitzen, um eine solche mündliche Gerichtsverhandlung
niederzuschreiben. Ich glaube, man würde auch andere

Streitigkeiten mehr und mehr vor dieses mündliche
Verfahren verweisen und damit die weitläufige schriftliche
Verhandlung successive auf den Aussterbe^at setzen

können. Wir proponiren Ihnen daher, bezüglich dieser

Haftpflichtstreitigkeiten einen Versuch in dieser Richtung
zu machen und das gleiche Verfahren einzuschlagen, wie
es bei Ehescheidungsprozessen angewendet wird, nur sind
in den Ziffern 1—3 einige von dem amtsgerichtlichen
Verfahren etwas abweichende Bestimmungen aufgestellt,
welche dafür sorgen, daß erstens keine Ueberraschung der

Parteien stattfinden kann, und zweitens das Wichtigste
zu Protokoll genommen wird. Ich beantrage Ihnen die

Annahme dieses Artikels.

Sahli, Berichterstatter der Kommission. Ich habe
auch hier vorläufig nichts zu bemerken und will gewärtigen,
ob andere Ansichten geltend gemacht werden.

Der tz 2 wird ohne weitere Bemerkungen
angenommen.

s 3-

Eggli, Justizdirektor, Berichterstatter des

Regierungsraths. Ueber den bereits im Prozeßgesetze im
Falle des Armenrechts gewährten Vortheil der
unentgeltlichen Rechtshülfe hinaus kommt hier für die
Haftpflichtfälle noch der Vorschuß durch die Staatskasse in
betreff allfälliger Expertenkosten und Zeugengelder hinzu.
Soweit es sich um Expertenkosten handelt, sind die
betreffenden Fälle jedenfalls höchst selten, denn um sich von
der Haftpflicht zu befreien, liegt die ganze Beweislast
dem Beklagten ob. Der Kläger wird in der Regel nur
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die Thatsache, daß er geschädigt worden sei, zur Grundlage

seiner Klage machen, wobei er auseinandersetzen
wird, worin der Schaden bestehe, inwiefern er der
Ernährer von dritten Personen sei und inwiefern er selbst
in der Erwerbsfähigkeit für die Existenz der eigenen
Person beeinträchtigt worden sei. Das sind aber alles
Momente, wo es einer Expertise nicht bedarf, denn das
Gericht ist ausdrücklich an das freie Ermessen gewiesen.
Die Fälle, wo der Kläger sich auf eine Expertise beruft,
werden also thatsächlich äußerst selten sein. Wenn sich

aber umgekehrt der Arbeitgeber auf eine Expertise beruft
— was hauptsächlich der Fall sein wird, weil technische

Fragen des Verschuldens, ;c. in Betracht fallen — so

gilt für ihn die Bestimmung des Z 3 nicht, es wäre
denn, er (der Fabrikherr) würde das Armenrecht genießen,
was ja natürlich nach den thatsächlichen Verhältnissen
nicht denkbar ist.

Nun ist von den Arbeitern, welche im übrigen diese
Novelle begrüßen, bemerkt worden, der Ausdruck Armenrecht

sei stoßend und stehe in Widerspruch mit den
Tendenzen des Bundesgesetzes. Ich gebe zu, daß etwas
Stoßendes darin liegt, daß Einer gewissermaßen an ein
Almosen des Staates appelliren muß. Aber noch viel
stoßender wäre es, wenn man für alle übrigen Bürger,
welche ebenfalls das Armenrecht in Anspruch nehmen,
diesen Ausdruck bestehen lassen und nur für die
Haftpflichtfälle einen andern Ausdruck wählen würde. Der
Ausdruck Armenrecht ist überhaupt der technisch gebräuchliche

und deshalb müssen sich die Arbeiter darunter
bequemen, so gerne ich zugebe, daß es etwas stoßend ist.

Die Kommission beantragt noch einen Zusatz, der
folgenden Wortlaut hat: „Die Verhandlung über das
Armenrechtsgesuch erfolgt vorläufig gebührenfrei. Wird
dasselbe abgewiesen, so ist die Gerichtsgebühr nachzubezahlen."

Die Kommission will also den Z 3 noch
erweitern, so daß schon die Verhandlung über das
Armenrechtsbegehren, welche sonst eine Gerichtsgebühr kostet,
kreditirt wird. Wird das Armenrecht ertheilt, so ist natürlich

eine Gebühr nicht nachzuzahlen, sondern nur, wenn
das Gesuch abgewiesen wird. Der Regiernngsrath acceptirt
diesen Zusatz, der Ihnen leider nicht gedruckt ausgetheilt
werden konnte.

Der H 3 wird mit dem von der Kommission
beantragten Zusätze angenommen.

s 4

Eggli, Justizdirektor, Berichterstatter des

Regierungsraths. In diesem Paragraphen wird die Zu-
lässigkeit der Widerklage gegenüber den Vorschriften, wie
sie im Prozeßgesetz enthalten sind, etwas eingeschränkt. In
§ 151 des Prozeßgesetzes heißt es: „Die Widerklage
bezweckt die Verfolgung von Gegenansprüchen, welche der
Beklagte an den Kläger zu machen hat. Der
Gegenanspruch muß einklagbar sein (das gilt auch hier,
ohne daß es ausdrücklich gesagt ist) und, sofern es sich

nicht um Kompensationsverhältnisse handelt, mit dem

Gegenstande der Vorklage in einem Zusammenhange
stehen." Diese letztere Bestimmung, daß auch Widerktags-
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anspräche des Beklagten, die nur in irgend einem
weitergehenden Zusammenhang zum Anspruch des Klägers
stehen, widerklagweise sollen geltend gemacht werden
können, glaubten wir nicht zulassen zu sollen, und
zwar ergibt sich dies aus der Natur des Klagsanspruches
selber. Der Arbeiter, der durch einen Unfall in seiner
Arbeitsfähigkeit geschädigt wird und infolge dessen die

nöthigen körperlichen Eigenschaften nicht mehr in vollem
Maße besitzt, um für sich und seine Angehörigen die
Existenz zu sichern, ist in der Lage, aus der Haftpflicht
möglichst rasch einen materiellen finanziellen Ersatz zu
erhalten, wenn nicht die Existenz seiner Familie Schaden
leiden und die Leute nicht auf den Notharmenetat
gebracht werden sollen. Der Gesetzgeber soll also Vorsorge
treffen, daß dem Arbeiter nicht alle möglichen Gegenansprüche

entgegengesetzt werden können, die schließlich zu dem
Resultat führen, daß er einige Schulden gegenüber dem

Arbeitgeber getilgt hat, aber für die weitere Existenz keine
materielle Grundlage besitzt. Man glaubte deshalb, man
solle die Zulassung der Widerklage auf Kompensationsverhältnisse

beschränken, und wie die Sache in dieser
Beziehung geordnet ist, ergibt sich aus dem Obligationenrecht,

denn dort ist gesagt, daß diejenigen Ansprüche,
deren Natur eine sofortige Erfüllung verlangt, nicht in
Gegenrechnung gestellt werden können. Es heißt nämlich
im Artikel 132 des Obligationenrechts: „Wider den
Willen des Gläubigers (das wäre hier der geschädigte
Arbeiter) können durch Verrechnung nicht getilgt werden :...
2. Verpflichtungen, deren besondere Natur die thatsächliche

Erfüllung an den Gläubiger verlangt, z. B. Alimente,
nicht pfändbare Lohnguthaben und ähnliche Ansprüche."
Nun entzieht sowohl unser bisheriges Gesetz über das
Vollziehungsverfahren in Schuldsachen Entschädigungen,
welche dem Schuldner aus Grund erlittener Körperverletzung

zugesichert worden sind, ordentlicher Weise der
Pfändung und ebenso das demnächst zur Abstimmung
gelangende Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs.
Die Wirkung dieser Vorschrift, wie sie im Z 4 proponirt
wird, wird also die sein, daß kompensable Gegenansprüche
des Beklagten an den Kläger nur mit Zustimmung des

letztern Widerklagsweise geltend gemacht werden können.
Sobald der Kläger mit der Verrechnung des Gegenanspruchs

nicht einverstanden ist, wird der Richter sofort
den betreffenden Anspruch aus dem Prozeß eliminiren
und nur über den Anspruch aus der Haftpflicht ein
Urtheil fällen.

Angenommen.

s S.

Eggli, Justizdirektor, Berichterstatter des

Regierungsraths. Die Bundesgesetze betreffend die
Erfindungspatente und den Schutz gewerblicher Muster und
Modelle verlangen, daß die Kantone zur Behandlung der
aus denselben erwachsenden civilrechtlichen Streitigkeiten
für den ganzen Kanton eine einheitliche Gerichtsstelle
bezeichnen, welche als einzige kantonale Instanz zu
entscheiden hat. Es geschieht dies hauptsächlich deswegen,
damit die Streitigkeiten rasch erledigt werden und der durch

sein Patent Geschützte möglichst rasch den materiellen
Erfolg des Patentes gegenüber allfälligen Nachahmungen
sicher stellen kann, sei es ein Fabrikant, ein Handwerker,
ein Arbeiter ?c. Man sagte sich nun, die Beurtheilung
von Streitigkeiten aus diesem modernen Recht des Patentschutzes

sei noch nicht in die allgemeine Rechtsanschauung
übergegangen, es seien das vorläufig noch Spezialitäten,
zu deren Beurtheilung das Amtsgericht noch nicht als fähig
betrachtet werden könne. Es müssen Richter sein, welche

vermöge spezieller Studien sich in die besondere Natur
dieses Rechtsschutzes eingearbeitet haben oder dazu
Gelegenheit hatten. Wir verweisen deshalb diese Streitigkeiten

vor den Appellations- und Kaffationshof. Sie
kommen nicht so zahlreich vor, wie Streitigkeiten über
Grund und Boden w., sondern zeigen sich nur in
gewerblichen und industriellen Centren, deren es ja nur
wenige in unserm Kanton gibt, so daß der Kreis nur ein
beschränkter ist und man den Interessenten wohl zumuthen
darf, sie sollen diese Streitigkeiten vor dem Appellationsund

Kassationshof ausfechten. So viel ich weiß, ist diese

Vorschrift auch von Seite der Interessenten begrüßt
worden, wenigstens haben diejenigen Mitglieder der groß-
räthlichen Kommission, welche speziell diese Interessen
vertreten, sehr gerne zu einer solchen Ordnung der Dinge
gestimmt.

Man hat nun geglaubt, daß Streitigkeiten aus dem
Gesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken,

vom Jahre 1879, und dem Gesetz betreffend das
Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst, vom
Jahr 1883, ungefähr in den Kreis der nämlichen
Rechtsmaterie fallen, wie die vorhin erwähnten Streitigkeiten.
Man fand deshalb, man solle der einheitlichen
Rechtsprechung wegen auch diese Streitigkeiten in die
vorliegende Novelle aufnehmen, obschon wir vom
Bundesgesetzgeber in dieser Beziehung keinen Auftrag erhalten
haben. Es läßt sich die ganze Materie unter dem
Begriff zusammenfassen „Schutz des geistigen und gewerblichen

Eigenthums", und ist es deshalb gerechtfertigt,
daß man alle die hieraus entstehenden Stetigkeiten vor
die nämliche Gerichtsstelle verweist.

Diese Bestimmung hat zur Folge, daß der
Appellations- und Kassationshof, weil er die Verhandlungen
mündlich vorsichgehen lassen muß, in der Abwicklung
der übrigen Geschäfte etwas gehindert sein könnte, Für
diesen Fall soll ihm die Befugniß eingeräumt sein, die

betreffenden Geschäfte einer Spezialabtheilung von drei
Mitgliedern zu überweisen, ähnlich wie wir einen Assisen-
hof zur Beurtheilung von korrektionellen und
Polizeigeschäften haben. Es würde sich da also eine eigene
Centralabtheilung herausbilden. Ich beantrage Ihnen die
Genehmigung dieses Paragraphen.

Angenommen.

§ «

Eggli, Justizdirektor, Berichterstatter des

Regierungsraths. Da der Appellations- und Kassationshof
für die Behandlung der Geschäfte vor seinem Forum bis
jetzt nur ein Verfahren kennt, daß auf der Schriftlichkeit
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beruht, so mußten wir hier ein besonderes Verfahren
aufstellen, das eine mündliche Verhandlung ermöglicht.
Es war nun das Geeignetste, genau wie bei den
Haftpflichtfällen, auf das amtsgerichtliche Kompetenzverfahren
zu verweisen, unter Anbringung derjenigen Modifikationen,
welche die Stellung des Centralgerichtshofes für den

ganzen Kanton nachsichzieht.
Die Ziffer 1 ist die Wiederholung der Ziffer 1 des

Z 2 und kann ich mich weiterer Bemerkungen darüber
erhalten Was die Ziffer 2 betrifft, so sieht das
amtsgerichtliche Verfahren ein persönliches Erscheinen in der

Regel nur dann vor, wenn die betreffenden Personen im
Amtsbezirk wohnhaft sind. Hier muß man ein persönliches

Erscheinen annehmen, wohne dann die betreffende
Person in diesem oder jenem Amtsbezirk, und zwar soll
das Erscheinen dem Ermessen des Gerichtes anheimgestellt
werden. Hat die Anordnung des Erscheinens stattgefunden,
so würdigt das Gericht das Ausbleiben, z. B. bei
einem Schwurtermin, nach freiem Ermessen. Die Ziffer 3

ist eine Wiederholung der Ziffer 3 des Z 2. In Ziffer 4

ist vorgesehen, daß wenn eine Eidesverhandlung z. B. in
Biel/vder Pruntrut stattfinden muß, das Gericht entweder
eine Delegation hinschicken oder den Gerichtspräsidenten
damit beauftragen kann; ebenso zur Abhörung von
Zeugen, die wegen großer Entfernung oder aus anderen
Gründen nicht erscheinen können. Wir haben ferner in
Aussicht genommen, daß der Gerichtspräsident auch mit
der Vornahme des Augenscheins beauftragt werden könne.
Nun wird man sagen, der Augenschein erfordere, daß
das urtheilende Gericht auf Ort und Stelle sich von der Sachlage

überzeuge, und da könne doch nicht der Gerichtspräsident

das, was er durch seine Brille angesehen habe, in
die sinnliche Wahrnehmung der Oberrichter überpfropfen.
Nun haben wir aber schon jetzt Fälle, wo der Gerichtspräsident

einen Augenschein vornimmt und ein Protokoll
darüber verfaßt, und wo das Obergericht einen Augenschein

vornimmt, ist es an den vom Gerichtspräsidenten
vorgenommenen gebunden. Es kann also vorkommen,
daß wenn der Gerichtspräsident einen Augenschein
vornimmt, das daherige Protokoll dem Obergericht als
Beweismaterial vollkommen genügt. Findet aber das
Obergericht, es sollte selbst eine Abordnung schicken, so kann
es dies auf Grund der Ziffer 4 thun. Was endlich die

Ziffer 5 anbetrifft, so mußte man in dieser Beziehung
natürlich eine Modifikation des amtsgerichtlichen
Verfahrens eintreten lassen, indem beim Obergericht zuerst
die Referenten Votiren und der Präsident am Schluß,
während beim Amtsgericht zuerst der Präsident votirt
und darnach die Amtsrichter.

Dies sind die Bemerkungen, die ich über die einzelnen
Ziffern des Z 6 zu machen habe. Ich empfehle Ihnen
denselben zur Annahme.

Angenommen.

was er nach der Bundesgesetzgebung kann, muß es

demselben freigestellt sein, auch den Entschädigungsanspruch
vor dem gleichen Strafrichter adhäsionsweise zu verfolgen,
denn die Bundesgesetzgebung verlangt nur, daß man
eine einheitliche Instanz für civilrechtliche Streitigkeiten
aufstelle. Es hat zwar beim Obergericht eine Majorität
obgewaltet, welche den Adhäsionsprozeß für diese
Ansprüche überhaupt beseitigen wollte, da derselbe ohnehin
Unzukömmlichkeiten im Gefolge habe und es am besten
sei, wenn man die Gelegenheit benütze und denselben

hier nicht zulasse. Die daherige Meinung des Obergerichts
habe ich dahin formulirt: „Die Civilklage auf Schadenersatz

kann mit der Strafklage nicht verbunden werden.

— Durch die Erhebung der Strafklage wird der Fortgang

des Verfahrens vor dem Civilgerichte nicht
gehemmt." Allein so sehr vielleicht diese Auffassung
theoretisch richtig und in einzelnen Fällen auch praktisch
annehmbar sein mag, so haben wir doch geglaubt, keine

Aenderung eintreten lassen zu sollen. Wenn man
überhaupt gegen den Adhäsionsprozeß ist, so soll man ihn
ganz abschaffen und nicht nur für einzelne Fälle. Der
Regierungsrath proponirt Ihnen deshalb, an der Fassung
des Entwurfes festzuhalten.

Angenommen.

8 8-

Eggli, Justizdirektor, Berichterstatter des Regierungsraths.

Ich habe zu diesem Paragraph nicht viel zu
bemerken. Man kann natürlich vorläufig das Datum des

Inkrafttretens nicht aussetzen. Ferner muß gesagt werden,

daß wenn ein Streit im Zeitpunkte des Inkrafttretens

des Gesetzes bereits begonnen hat, er im
bisherigen Verfahren zu Ende geführt werden soll, daß aber

gleichwohl die Vorschriften über das Armenrecht Anwendung

finden. Es ist das ein Zusatz der Billigkeit.

Angenommen.

Titel und Jngreß.

Ohne Bemerkung angenommen.

8 7-

Eggli, Justizdirektor, Berichterstatter des

Regierungsraths. In allen den Fällen, wo der Kläger
wegen Nachahmung eines Patentes oder deponirter Muster
und Modelle eine Strafklage beim Strafrichter erhebt.

Auf die Frage des Präsidenten, ob Wieder-
erwägungsanträge gestellt werden, meldet sich niemand

zum Wort.

Schlußabstimmung.
Für Annahme des Gesetzes Mehrheit.
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Verkauf des Kiihlewylgutes an die Eiuunchnergemeiude

der Stadt Kera.

Der Regierungsrath beantragt, dem Kaufvertrage,
wonach das Kühlewylgut um die Summe von Fr, IIS,000
(Grundsteuerschatzung Fr. 131,940) an die Einwohnergemeinde

der Stadt Bern verkauft wird, die Genehmigung

zu ertheilen.

Scheurer, Domänendirektor, Berichterstatter des

Regierungsraths. Wie Ihnen in Erinnerung ist, sah sich

der Staat vor circa einem Jahre veranlaßt, der Jnsel-
und Außerkrankenhauskorporation zur Sanirung ihrer
Finanzlage und zur Ermöglichung der Erfüllung ihrer
zukünftigen erweiterten Aufgabe die nicht zum eigenen
Betriebe nothwendigen Liegenschaften abzukaufen. Zu
diesen Liegenschaften gehörten namentlich auch die
sogenannten Tscharnergüter in Kehrsatz, welche vor Jahren
zur Hälfte der Insel und zur Hälfte dem Außerkrankenhaus

vergabt wurden. Diese Tscharnergüter bestehen aus
drei Hauptbestandtheilen: 1. Das eigentliche Schloßgut
von Kehrsatz, 2. das Bleikemattgut, ebenfalls bei Kehrsatz

gelegen, zu dem noch ein größerer Wiesenkomplex im
Belpmoos gehört, 3. das Kühlewylgut. Was das Schloßgut

betrifft, so konnte der Staat von demselben selbst
Gebrauch machen, indem er die Mädchenrettungsanstalt
in Köniz dahin verlegen wird. Die Umbauten sind
bereits im Gange und es wird in kurzem die Uebersiede-
lung stattfinden können. Für die beiden andern Bestandtheile

hingegen hat der Staat bis jetzt und wohl auch
in Zukunft keine eigene Verwendung. Es ist zwar eine

Zeit lang die Frage ventilirt worden, ob man nicht die
Männerverpflegungsanstalt Bärau nach Kühlewyl
verlegen könnte; allein man abstrahirte davon, weil der
Staat in Frienisberg eine geeignetere Domäne zur
Verfügung hat.

Zu gleicher Zeit nun, wo der Staat diese Frage
untersuchte, ist in der Gemeinde Bern, welche eine eigene
Armenanstalt gründen will, der Gedanke aufgetaucht,
dieses Gut zu acquiriren. Die Gemeinde Bern nahm
eine Untersuchung vor und eröffnete sogar eine Konkurrenz,

um noch andere geeignete Güter kennen zu lernen.
Dem Vernehmen nach liefen ziemlich viele Angebote ein,
aber es scheint, daß seitens der Behörden von Bern das
Kühlewylgut als am geeignetsten erfunden wurde. Es hat
dasselbe auch wirklich besondere Vorzüge. In
landwirtschaftlicher Beziehung gehört das Gut zu den bessern;
es ist schön arrondirt und hat gutes Land. Ferner liegt
es nicht in allzu großer Nähe der Stadt Bern und doch
auch von derselben nicht allzuweit entfernt, und endlich
ist es nicht mit überflüssigen und unnöthigen Gebäuden
belastet. Es steht nur ein großes gut eingerichtetes
Bauernhaus darauf; andere Gebäulichkeiten dagegen,
welche den Preis erhöht hätten und der Errichtung der
Anstalt nur im Wege gestanden wären, sind nicht
vorhanden.

Was den Kaufpreis anbetrifft, so hatten sich die
Parteien sehr bald geeinigt, indem seitens des Staates
keine andere Forderung gestellt wurde, als die
Rückerstattung des Kaufpreises, den er selbst bezahlt hat, und
es hat die Gemeinde Bern diesen Preis als einen
angemessenen betrachtet. Ich glaube, er sei wirklich für beide

Parteien ein annehmbarer. Der Staat Bern kommt
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wieder zu seinem Gelde, und die Stadt Bern erhält eine

für ihre Zwecke geeignete Liegenschaft zu einem Preise,
der dem innern Werthe des Objektes entspricht. Es ist
allerdings gar wohl möglich, daß der Staat bei einigem
Zuwarten einen Profit gemacht hätte, und es ist gerade
zu der Zeit, als die Unterhandlungen mit Bern schwebten,

von Seite eines Kaufliebhabers eine Anfrage
gekommen, der vielleicht im Falle gewesen wäre, eine größere
Summe zu bezahlen. Allein man hat gefunden, es sei

nicht der Fall, sich gegenüber der Gemeinde Bern auf
den Weg der Spekulation zu begeben, uzn so mehr, als
der Zweck, welchen die Gemeinde im Auge hat, theilweise
auch Staatszweck ist und durch die Versorgung der stadt-
bernischen Armen in der städtischen Anstalt die kantonalen

Anstalten bedeutend entlastet werden.

Ich beantrage Ihnen namens des Regierungsraths,
den vorliegenden Kaufvertrag zu genehmigen und füge
noch bei, daß auch ein Kaufvertrag vorliegt, wonach der
andere überflüssige Bestandtheil der Tscharnergüter, nämlich

das Bleikemattgut, ebenfalls verkauft wird, so daß
der Staat nur noch das behält, was er für seine eigenen
Zwecke nöthig hat.

Ballif, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Die Staatswirthschaftskommission empfiehlt dem
Großen Rathe die Genehmigung dieses Verkaufes. Es
kann zwar allerdings etwas auffallen, daß der Kaufpreis
von 115,000 Fr. ziemlich bedeutend unter der Grund-
steuerschatzung ist. Wenn man aber berücksichtigt, daß
nach den maßgebenden Ansichten das an der stattgefundenen

Steigerung gefallene höchste Angebot von 135,000
Fr., das nicht einmal ein seriöses war, zu hoch ist
und der Preis von 115,000 Fr. mit dem der Insel
bezahlten Preise in ziemlicher Uebereinstimmung steht, so

muß man schließlich zu der Ansicht gelangen, daß dieser
Preis sich rechtfertigt, um so mehr, da es sich um die

Errichtung einer Armenanstalt handelt und es also um
so weniger der Fall ist, daß man einen Gewinn zu
machen sucht. Ich glaube deshalb, den Kauf dem Großen
Rathe namens der Staatswirthschaftskommission als einen
durchaus gerechtfertigten zur Genehmigung empfehlen zu
können.

Genehmigt.

Staatsverwaltungsbericht
für das Jahr tS88.

(Die Postulate der Staatswirthschaftskommission zum
Staatsverwaltungsbericht sind unter Nr. 21 der
Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes von 1889
abgedruckt.)

Bericht der Domänendirektion.

Im er, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.
Die Staatswirthschaftskommission hat zu diesem

Berichte keine besondern Bemerkungen zu machen. Bezüglich
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der Jagd habe ich mir erlaubt, in der Staatswirthschafts-
kommisfion eine Bemerkung anzubringen. Es ist mir etwas
aufgefallen, daß aus den 9 Wildhutbezirken im Jahre
1888 nur 6 Frevelanzeigen einliefen. Ich glaube, die Hüter
beschäftigen sich mehr mit dem Schießen von Raubwild
und vernachlässigen die andern Interessen, und es wäre
vielleicht wllnschenswerth, wenn die Direktion der da-
herigen Thätigkeit etwas nachspüren würde.

Was die Fischerei anbetrifft, so habe ich mir in der

Staatswirthschaftskommission ebenfalls eine Bemerkung
erlaubt. Sie» wissen, daß das Bundesgesetz über die

Fischerei seit dem 1. Juli d. I. in Kraft getreten ist.
Nun sieht dieses Gesetz voraus, daß die Kantone
umgehend die Vollziehungsverordnungen dazu erlassen sollen.
Seither ist die eidgenössische Vollziehungsverordnung
erlassen worden, sodaß die Kantone im stände sind, ihre
bisherigen Gesetze mit dem neuen eidgenössischen Fischereigesetz

in Einklang zu bringen. Es ist das um so mehr
nöthig, als das eidgenössische Gesetz die Feststellung einer

ganzen Reihe von Bestimmungen den Kantonen überläßt.
Es wäre nun zweckmäßig, wenn die Regierung dafür
sorgen würde, daß die Aufstellung der kantonalen
Vollziehungsverordnung möglichst bald an die Hand genommen

würde, um so mehr, als wir punkto Fischerei im
Vergleich mit andern Kantonen nicht gerade in erster

Linie stehen. Im Interesse der Fischliebhaber spreche ich

schließlich noch den Wunsch aus, es möchte mit den bisher

verabfolgten Subsidien fortgefahren werden, wenn
schon man noch einige Jahre wird warten müssen, bis
sich eine Erhöhung des Fischbestandes bemerkbar macht.

Dies die Bemerkungen, welche ich zum Berichte der

Domänendirektion zu machen habe. Ich empfehle Ihnen
denselben zur Genehmigung.

Scheu rer, Domänendirektor. Es ist allerdings beim
Lesen des Berichtes etwas auffallend, daß von den neun
Wildhütern so wenig Frevelanzeigen eingereicht wurden,
und ich will zur àklârung diejer Thatsache folgendes
mittheilen. Es ist sehr schwierig, namentlich im
Hochgebirge, für die Wildhut die richtigen Leute zu erhalten,
und ich muß offen bekennen, daß die im Amte befindlichen

nicht alle besonders gut dazu geeignet sind. Andere
dagegen erfüllen ihre Aufgabe ganz ausgezeichnet und
stehen, wenn sie schon nicht viele Frevelanzeigen
einreichen, gleichwohl auf der Höhe ihrer Aufgabe, indem
sie sich so thätig und umsichtig erwiesen haben, daß die

Wildfrevler nicht mehr aufzutreten wagen. Der beste

Wildhüter ist ein gewisser Jaggi in Lenk, welcher den

Bannbezirk Gifferhorn besorgt. Dieser Bezirk befindet
sich in einem ausgezeichneten Zustand. Ich habe
denselben im letzten Sommer selbst inspizirt, und es ist
derselbe in einer Weise bevölkert, daß man es nicht besser

wünschen kann. Auch hört man aus den Aeußerungen
des Publikums, daß dieser Wildhüter seine Aufgabe
vorzüglich erfüllt. Gleichwohl reichte derselbe im Jahre
1888 nur eine Anzeige ein, was sich sehr gut erklären
läßt. Der Bezirk war früher dem Frevel stark ausgesetzt.

Jaggi hat sich aber allen Mühsalen und Gefahren
ausgesetzt, um den Bezirk von den Frevlern zu befreien.
Er hat denn auch von den bekannten Frevlern einen nach
dem andern erwischt und zur Anzeige gebracht, sodaß sich

niemand mehr getraut, in diesem Bezirk das
Frevelhandwerk auszuüben. Hier also ist die Erklärung der

geringen Zahl von Frevelanzeigen der aufopfernden
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Thätigkeit des Wildhüters zuzuschreiben, und es ist dies
wohl die beste Erklärung, welche man geben kann.
Andernorts sieht es weniger gut aus. Die Direktion wird
aber bestrebt sein, wenn möglich bessere Hüter zu finden.

Was die Fischerei anbetrifft, so ist die zu erlassende
Vollziehungsverordnung in Arbeit und ich hoffe, daß sie

auf Neujahr erlassen werden kann. Was die Beiträge
für die Fischzucht anbelangt, so wird man in den nächsten

Jahren damit vorläufig weiter fahren. Allerdings
treten die Folgen der bedeutenden Anstrengungen bis
jetzt noch nicht sehr zu Tage, und es ist für jeden
Fischliebhaber, wozu ich auch gehöre, fatal, daß die jungen
Fische so langsam wachsen. Immerhin kann nicht gesagt
werden, daß diese Bestrebungen nutzlos gewesen seien,
denn jeder Fischkenner erklärt, daß man noch einige Zeit
abwarten müsse, bis man ein Urtheil abgeben könne.
Die Direktion gedenkt deshalb, einstweilen mit den
Unterstützungen weiter zu fahren, um später die Resultate der
gebrachten Opfer zu gewärtigen.

Der Bericht der Domänendirektion wird genehmigt.

^ Bericht der Forstdirektion.

Wird ohne Bemerkung genehmigt.

Bericht der Direktion des Vermessungs¬
wesens.

Im er, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.
Die Staatswirthschaftskommission hat zu diesem

Berichte ebenfalls keine besondern Bemerkungen zu machen.
Mit den Katasterplänen geht es im alten Kanton ziemlich
vorwärts, doch sind immer noch 6 Amtsbezirke, in denen bis
jetzt noch wenig oder nichts gegangen ist. Ferner wäre essehr
zu wünschen, wenn es mit der Regulirung der Kantonsgrenze
gegen den Kanton Neuenburg vorwärts ginge. Wenn sich

Neuenburg gegenüber Bern so hartnäckig zeigt, so würde
ich wünschen, daß die Regierung zu einer andern Maßregel

greifen und dafür sorgen würde, daß der Bund die
Grenzbereinigung vornimmt. Ich zweifle daran, daß
wir uns mit Neuenburg gütlich verständigen können und
doch wäre eine baldige Erledigung wünschenswerth, schon

deshalb, weil einige betheiligte Grundeigenthümer wissen
möchten, ob sie neuenburgisch bleiben oder dem Kanton
Bern zugeschlagen werden und umgekehrt.

Tschiemer, Direktor des Vermessungswesens. Die
Bereinigung der Grenze gegen den Kanton Neuenburg
ist eine Folge der Juragewässerkorrektion und hängt auch
mit den Unterhaltungsarbeiten an der neu geschaffenen
Zihl zusammen. Ueber diese Unterhaltungsarbeiten hat
man sich nun mit Neuenburg nicht ganz verständigen
können. Wir halten dafür, Neuenburg sei namentlich
in Bezug auf die Seedämme beim Zihlkanal im
Rückstände und habe die Arbeiten auf seine Kosten zu voll-



(5. Novel

enden, während dann nachher, wenn die Grenze
festgestellt ist, diese Dämme in den Besitz des Kantons Bern
übergehen und von ihm unterhalten werden müssen. Es
existiren also noch wesentliche Differenzen, und wir haben
erst in letzter Zeit seitens des Kantons Neuenburg eine

Antwort auf einen neuen Vorschlag der bernischen Dele-
girten erhalten. Diese Antwvrt lautet nicht zustimmend,
was zur Folge hat, daß eine neue Konferenz veranstaltet
werden muß, um wenn möglich auf gütlichem Wege zum
Ziele zu kommen. Sollte diese Konferenz nicht zu stände
kommen, so bleibt dann nichts anderes übrig, als die

Intervention des Bundes, welcher die Oberaufsicht über
die Juragewässerkorrektion hat, anzurufen.

Der Bericht der Direktion des Vermessungswesens
wird genehmigt.

Bericht der Baudirektion.

Hauser, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Eine Abtheilung der Staatswirthschaftskommission

hat den Bericht der Baudirektion des genauesten

geprüft und hat zu demselben keine Bemerkungen zu
machen. Sie empfiehlt Ihnen denselben, unter bester
Verdankung an den Herrn Baudirektor, zur Genehmigung.

Genehmigt.
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den Bericht dieser Kommission gehabt, um sich in Bezug
auf das Rechnungswesen der Militärdirektion besser orien-
tiren zu können, indem diejenigen Mitglieder, welche die

Rechnung untersuchten, fanden, die Rechnungsstellung sei

wahrscheinlich eine nicht ganz richtige und die Anfertigung

der Militärkleider bringe dem Kanton, wenigstens
nach meiner Ueberzeugung, eher Schaden als Nutzen.
Ich möchte anfragen, wie es mit diesem Berichte steht.

Gob at, Militärdirektor. Die Kommission, welche
niedergesetzt worden ist, um zu untersuchen, ob bei der
Militärdirektion Vereinfachungen eintreten könnten, hat
ihren Bericht vor nicht langer Zeit an die Regierung
eingeschickt und es ist die Militärdirektion eingeladen
worden, zu demselben ihre Bemerkungen zu machen. Ich
habe diesen Bericht den verschiedenen Dienstchefs der
Militärdirektion zum Rapport überwiesen und denselben
erst vor einiger Zeit zurückerhalten. Es wird nun seitens
der Militärdirektion ein Antrag an den Regierungsrath
gestellt werden. Ich muß noch bemerken, daß die
Militärdirektion von sich aus einigen Anträgen der Kommission

bereits Rechnung getragen hat, indem mit Rücksicht
auf dieselben im nächstjährigen Bridget einige Ansätze
herabgesetzt worden sind. Sobald die Militärdirektion
ihre Anträge formulirt hat, werden Sie Gelegenheit
erhalten, vom Berichte der Kommission Kenntniß zu
nehmen.

Der Bericht der Militärdirektion wird genehmigt.

Bericht der Direktion des Innern, Abthei¬
lung Volkswirthschaft.

Bericht der Direktion des Innern, Abthei¬
lung Gesundheitswesen.

Beide Berichte werden ohne Bemerkung genehmigt.

Bericht der Militärdirektion.

Im er, Berichterstatter der Staätswirthschaftskom-
mission. Die Staatswirthschaftskommission hat zu diesem

Berichte keine Bemerkungen zu machen und empfiehlt
denselben zur Genehmigung.

Schmid (Andreas). Es war mir leider nicht möglich,

der Sitzung der Staatswirthschaftskommission, in
welcher dieser Bericht behandelt wurde, beizuwohnen und ich
möchte deshalb meine Bemerkungen hier anbringen. Es
ist seinerzeit eine Spezialkommission bestellt worden, um
Bericht zu erstatten über das Resultat des Bekleidungswesens

als industrielle Abtheilung der Mlitärdirektion.
Es hätten diejenigen Mitglieder der Staatswirthschaftskommission,

welche die Staatsrechnung prüften, gerne

Tagblatt des Großen Rathes. — Lnllstin à àuà von»

Bericht der Direktion der Landwirthschaft.

Ohne Bemerkung genehmigt.

Bericht der Finanzdirektion.

Schmid (Andreas), Berichterstatter der
Staatswirthschaftskommission. Die Staatswirthschaftskommission hat
zu diesem Berichte keine wichtigen Bemerkungen zu machen.
Natürlich gehört zu demselben auch die Staatsrechnung,
die aber separat behandelt wird, bei welchem Anlasse
dann ein anderer Berichterstatter Ihnen die Bemerkungen
der Staatswirthschaftskommission mittheilen wird.

Aus dem Eingange des Berichtes der Finanzdirektion
haben Sie gesehen, daß letztes Jahr bei der Behandlung
dieses Berichtes zwei Postulate gestellt wurden. Das
eine davon betrifft die Anregung, es möchte das Dekret
vom 26. Mai 1873 im Sinne der Anstellung eines

fernern verantwortlichen Beamten bei der Kantonsbuch-
halterei revidirt werden. Diesem Postulate ist Rechnung
getragen worden, indem, wie ich gesehen habe, der
Entwurf eines neuen Dekrets ausgetheilt worden ist. Das
zweite Postulat betrifft die Herabsetzung des Salzpreises
und harrt noch der Erledigung.

In einer andern Abtheilung des Berichtes finden
Sie eine kurze Bemerkung über die Anleihenskonversion.

— 188S. 68
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Wir haben hierüber hier nicht zu verhandeln, indem über
das Resultat der Konversion dem Großen Rathe in einer

frühern Sitzung ein spezieller Bericht mitgetheilt wurde.
Wenn Sie den Bericht der Finanzdirektion genau

durchgangen haben, so wird Ihnen nicht entgangen sein,
daß im Berichtsjahre ein auffallend vergrößerter Verkehr
des Betriebskapitals stattfand. Der Grund dafür liegt
hauptsächlich darin, daß in Folge der Anleihenskonversion
bedeutende Kapitalbewegungen von einem Institut auf
das andere vorkamen.

Was die Kantonalbank betrifft, die ebenfalls unter diesen

Bericht fällt, so erlaube ich mir, darauf aufmerksam zu
machen, daß einzelne Mitglieder der Staatswirthschaftskommission

von der Art und Weise der Erledigung der

verschiedenen Bankfragen nicht befriedigt sind. Ich habe
als Berichterstatter über den gleichen Bericht schon vor
einem Jahre gerügt, daß, nachdem man vor vier Jahren ein
neues Gesetz geschaffen, um in die angeblich vorhandene
Unordnung Ordnung zu bringen, man sich noch immer in
einem Provisorium befindet. Seit einem Jahre ist
allerdings ein Fortschritt gemacht worden, indem das Dekret
über die Verwaltung der Bank vom Großen Rathe
festgestellt worden ist. Es fehlen aber noch immer die Ver-
waltungsreglemente, welche die innere Organisation der
Bank, den Verkehr mit den Filialen und die Kompetenzen
der Beamten feststellen. Die alten Reglements sind natürlich

nicht mehr gültig und es wird deshalb, was
allerdings hie und da bequem ist, ohne Reglement und
Regulativ gehaushaltet. So mache ich darauf aufmerksam,
daß z. B. die Filialkomitäs und der Bankkassier seit 4
Jahren nur provisorisch bestellt sind und die oberste

Behörde der Bankverwaltung, der Bankrath, zur Zeit
wieder unvollständig ist. Es sind dies Zustände, welche
bei einem so wichtigen Finanzinstitute nicht vorkommen
sollten, wenn es das Zutrauen der Klientschaft und des
Volkes genießen will.

Was das Resultat der Kantonalbankrechnung anbetrifft,

so ist es sehr erfreulich, daß der Verkehr unter dem

neuen Gesetz in ständigem Zunehmen begriffen ist. Das
Rechnungsergebniß ist auch ein bedeutend günstigeres,
als im letzten Jahre. Zwar hätte man erwarten dürfen,
daß infolge der Konversion ein bedeutenderer
Gewinnüberschuß sich zeigen werde. Indessen wollen wir zufrieden
sein, indem der Gewinn von Fr. 517,500 im Vorjahre
auf Fr. 569,352. 30 gestiegen ist. Die Verluste sind
unbedeutend, und man mag raisonniren, wie man will, so

ist ein Bankinstitut, wie die Kantonalbank, unmöglich zu
führen, ohne daß man Verluste riskiren muß. Ich
betone es hier: es ist ungerechtfertigt, wenn man solche

Verluste den Bankbehöroen zum Vorwurf macht; jede
Bankbehörde wird sicher mit der größten Vorsicht
vorgehen, aber es ist unmöglich — das wird jedermann
anerkennen, der in einen solchen Geschäftsverkehr irgend
welche Einsicht hat — Verluste zu vermeiden. Wenn Sie
Verluste vermeiden wollen, können Sie keine Geschäfte
machen, und dann wäre es besser, man würde die Bank
liquidiren. Die Verluste betrugen im Jahre 1887
Fr. 16,000, im Berichtsjahre Fr. 30,000 und ich betone,
daß ich das für sehr gering halte. Der Liquidationsconto
der frühern Verluste hat eine sehr erfreuliche Gestalt
erhalten, indem derselbe im Berichtsjahre durch Zuweisung
von Fr. 241,295. 37 ausgeglichen wurde. Was den
Verkehr und das Resultat der Kantonalbank anbetrifft,
muß sich die Staatswirthschaftskommisfion also nur
lobend aussprechen.

er 1889.)

Was die Hypothekarkaffe anbelangt, das zweite Finanzinstitut,

das unter diesen Bericht fällt, so hat dieselbe

ebenfalls ein sehr erfreuliches Resultat aufzuweisen, ich

möchte sagen, ein nur zu erfreuliches, indem ein förmlicher
Geldüberfluß vorhanden ist und die Hypothekarkaffe hie
und da fast nicht weiß, was sie mit dem Geld anfangen
soll. Es leidet darunter namentlich auch die Staatskasse,
indem der Zinsfuß, welchen sie für ihr Geld bei der

Kantonalbank erhält, geringer ist, als der von der

Hypothekarkaffe ausgerichtete. Die 13 Millionen, mit welchen
der Staat die Hypothekarkaffe dotirt hat, haben im letzten

Jahre 5,37 Ho abgeworfen oder Fr. 698,056. 68 gegen
Fr. 7 t 1,363. 64 oder 5,47 > im Jahre 1887; es ergibt
sich also eine kleine Verminderung. Daß der Verkehr im
allgemeinen zunimmt, mögen Sie aus folgenden Zahlen
ersehen : Die Depots gegen Kaffascheine betrugen im Jahre
1887 Fr. 49.796,030 und im Jahre 1888 Fr. 54,793,230,
sodaß sich also eine Vermehrung um circa 5 Millionen
ergibt. Auch auf dem Conto der Sparkaffaeinlagen ist
eine bedeutende Zunahme zu konstatiren, indem die

Einlagen von Fr. 11,539,748. 10 auf Fr. 12,566,619. 50
stiegen. Die Darlehen auf Hypothek vermehrten sich von
77 auf 80 Millionen, sodaß also überall eine bedeutende

Zunahme bemerkbar ist. Was die Verwaltung anbetrifft,
so wird dieselbe von Jahr zu Jahr schwieriger und
verlangt immer mehr Personal und seitens des Verwalters
eine größere Arbeitsleistung, indem fast jedes Jahr der

Hypothekarkaffe eine neue Verwaltung zugetheilt wird,
wie in letzter Zeit die Verwaltung der Domänenkasse,
der Viktoriastiftung, des Kantonsschulfonds von Prun-
trut rc.

Was das Kapitel Steuerverwaltung anbetrifft, so

wurde letztes Jahr seitens der Staatswirthschaftskommission
eine Anfrage bezüglich eines Steuerverhältnisses der
Bodenkreditanstalt gestellt und es ist der Wunsch ausgesprochen
worden, es möchte diese etwas unklare Sache genauer
untersucht und gesetzlich reglirt werden. Auf gestellte
Anfrage hin, hat man uns nun mitgetheilt, daß die

Sache bei der Steuerverwaltung anhängig sei und
gegenwärtig mit der Bodenkreditanstalt Unterhandlungen
stattfinden, um, wenn möglich, diese etwas leidige
Angelegenheit in Minne beizulegen.

Dies sind die Bemerkungen, welche ich namens der
Staatswirthschaftskommission zum Berichte der
Finanzdirektion zu machen habe Die Staatswirthschaftskommission

beantragt Genehmigung des Berichts und hat
bestimmte Anträge nicht zu stellen.

S theurer, Finanzdirektor. Ich möchte nur einige
Aufklärung zu der Kritik geben, welche Herr Schmid
bezüglich der Kantonalbank ausgeübt hat. Was vorerst
das. Reglement anbetrifft, von welchem Herr Schmid
sprach, so ist es richtig, daß ein definitives neues Reglement

nicht existirt, sondern daß man sich noch mit dem

frühern Reglement behilft. Der Entwurf zu einem neuen
Reglement, verfaßt vom Bankpräsidenten, ist schon seit
längerer Zeit vorhanden. Naturgemäß muß aber dieses
Reglement im Bankrathe, dem es zur Genehmigung
vorzulegen ist — die definitive Genehmigung spricht der
Regierungsrath aus — von den Direktoren der Bank
vertreten werden. Nun herrschte aber lange Zeit in Bezug
auf die Besetzung der Direktorstellen ein provisorischer
Zustand, und es sind erst seit kurzem beide Stellen besetzt,

Herr Wütherich ist nach kurzer Funktion wieder ausgetreten,

ohne sich mit der Reglementsfrage zu befassen,
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und die beiden andern Direktoren, namentlich der zuletzt
gewählte, mußten sich zuerst ins Geschäft einarbeiten,
bevor sie sich an das Reglement machen konnten. Es ist
nun aber bestimmte Aussicht vorhanden, daß dasselbe
noch vor Neujahr definitiv unter Dach gebracht wird.

Was das Personal und die Behörden der Bank
anbetrifft, so ist allerdings noch immer etwelches
Provisorium vorhanden. Der Bankrath war seinerzeit vollständig
besetzt, ist nun aber infolge der Wahl des Herrn Largin
zum Direktor und weil Herr Stämpfli sich vor kurzem
genöthigt sah, aus persönlichen und Geschäftsrücksichten
seinen Austritt zu nehmen, wieder unvollständig, und es

war bis heute nicht möglich, diese Stellen wieder zu
besetzen. An Anstrengungen seitens der Behörden hat es

nicht gefehlt, aber es ist sehr schwierig, die richtigen Leute

zu finden, indem die geeigneten Personen gewöhnlich mit
eigenen Geschäften so überladen sind, daß sie eine Wahl
nicht annehmen können, oder sonstige Verhinderungsgründe

vorhanden sind. So hatte die Finanzdirektion
vor 14 Tagen einen neuen Vorschlag gemacht, mußte
ihn aber wieder fallen lassen, weil der Betreffende
Mitglied einer Eisenbahngesellschaft ist, was nach dem Gesetze

nicht zulässig ist. Nun schießen aber die Eisenbahnprojekte
bekantlich wie Pilze aus der Erde und so wird bald kein
rechter Mann mehr zu finden sein, der nicht im
Verwaltungsrathe oder der Direktion einer Eisenbahngesellschaft

sitzt (Heiterkeit), so daß es immer schwieriger wird,
für den Bankrath die richtigen Leute zu finden. Was
die Bankfilialen anbetrifft, so scheint es Herrn Schmid
noch nicht bekannt zu sein, daß in den letzten Tagen
einige Kvmites definitiv bestellt wurden, so namentlich
dasjenige von Burgdorf, zu dessen Mitgliedern auch Herr
Schmid gehört. Bei andern Filialen mußte man mit den

Wahlen noch zuwarten, es werden dieselben aber in den

nächsten Wochen definitiv getroffen'werden, so daß dann die
Kantonalbank auch nach dieser formellen Richtung hin
in gesetzlichem Zustande sich befinden wird. Glücklicherweise

hatten die formellen Mängel keine materiellen
Nachtheile zur Folge, sondern es ist das Resultat der
Kantonalbank im letzten Jahre ein solches, daß man
damit zufrieden sein kann.

Dürren?» att. Der Herr Referent der Staats-
ivirthschaftskommisfivu hat bereits in Errinnerung
gebracht, daß vor 'einem Jahre vom Großen Rathe ein

Postulat angenommen wurde, das die Ermäßigung des

Salzpreises verlangt. Es ist dieses Postulat am 26.
November 1888, ohne daß es von irgend einer Seite
bestickten worden wäre, einstimmig angenommen worden.
Man frägt nun auf dem Lande herum schon lange, was
denn jetzt in Sachen gehe, und ich möchte dem Großem
Rathe diese Frage angelegentlich zur Erledigung empfehlen.
Ich erlaube mir daher, den Antrag zu stellen, die
Regierung sei eingeladen, über die Ermäßigung des

Salzpreises bei Anlaß der Büdgetberathung im Dezember
Bericht zu erstatten. Es will mir scheinen, wenn man
wirklich den guten Willen besitzt, den seit Jahrzehnten
seitens landwirthschaftlicher Vereine geäußerten Wünschen
entgegen zu kommen, sollte es bis dahin möglich sein,
Bericht zu erstatten. In anderen Sachen lag oft in viel
kürzerer Zeit Bericht und Antrag vor und kam der Große
Rath zu einer Beschlußfassung. Wenn es Ernst galt,
brauchte man oft ganz erstaunlich kurze Zeit. Ich erinnere
nur an das Vorgehen in der Nationalmuseumsfrage.
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Wie lange aber will man das Volk auf einen mäßigeren
Salzpreis warten lassen? Es hat letzthin durch alle
Zeitungen eine Notiz die Runde gemacht, worin die Salzpreise

aller Kantone aufgezählt waren. Daraus ging
hervor, daß unser Kanton einer derjenigen ist, welche die
höchsten Salzpreise haben, während in einer ganzen Reihe
von oft- und mittelschweizerischen Kantonen der Preis
des Salzes nur 10 bis 15 Rappen per Kilo beträgt.
Ich glaube, es wäre gerade bei der nächsten
Büdgetberathung am Platze, wenn man in dieser Beziehung
einmal Bericht erhalten würde, denn ich möchte nicht,
daß die Frage wieder auf unbestimmte Zeit verschoben
würde. In anderen Kantonen hat man mit dem Salzpreis

politische Bewegungen hervorgerufen, was durchaus
keine Kunst ist, und wenn meine Partei einen so

agitatorischen Charakter hätte, wie er ihr oft zugeschrieben
wird, so hätte sie dies schon lange ebenfalls thun können;
allein es scheint mir, es sollte dies in einem Kanton,
dessen Vertretung zum großen Theil aus Landwirthen
besteht, nicht nöthig sein, denn ich glaube, mit einem solchen
Gegenstand sollte man nicht Politik treiben. Was die
Berechtigung einer Ermäßigung des Salzpreises anbelangt,
so erinnere ich nur an die Berathung des Steuergesetzes.
Es ist damals sehr scharf nachgewiesen worden, in welchem
Betrage der Bauernstand im Verhältniß zu den übrigen
Gewerben durch unser Salzregal mehr zur Steuer
herangezogen wird. Ich möchte Sie nun dringend bitten,
in dieser Sache einmal etwas zu thun. Es ist ja nicht
zu befürchten, daß sich unsere Staatsfinanzen in nächster
Zeit verschlechtern werden; man hofft im Gegentheil, daß
sich in verschiedenen Beziehungen, namentlich aber mit
Rücksicht auf die Eisenbahnfusion, eine bedeutende finanzielle
Besserstellung erzielen lassen wird. Lassen Sie nun die

Landwirthschaft einmal Antheil daran haben; das ganze
Land wird Ihnen dafür dankbar sein.

Sch eurer, Finanzdirektor. Ich will nur mittheilen,
daß auch ohne die Aufforderung des Herru Dürrenmatt
bei der nächsten Büdgetberathung über die Ermäßigung
des Salzpreises Mittheilungen gemacht worden wären,
indem die Büdgetberathung der geeignetste Moment ist,
über diese Frage zu verhandeln. Heute will ich nur
darauf aufmerksam machen, daß man bezüglich dieser
Frage seit der Annahme des Postulates nicht so unthätig
war, wie es Herr Dürrenmatt darstellt. Man möge sich

nur daran erinnern, daß man gegenüber den Salinen
eine bedeutende Reduktion des Salzpreises erzielte. Ich
glaube, das sei auch eine Leistung und eine gute
Vorarbeit, sofern man beabsichtigt, den Salzpreis gegenüber
den Konsumenten herabzusetzen.

Der Bericht der Finanzdirektion wird genehmigt und
der von Herrn Dürrenmatt gestellte Antrag, weil nicht
bestritten, zum Beschluß erhoben.

Bericht der Direktion des Armenwesens.

Bühlmann, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Bezüglich des Berichtes der Armendirektion
sind im Schooße der Staatswirthschaftskommission fol-
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gende Bemerkungen gemacht worden. Wie Sie gesehen

haben, wird im Eingange des Berichtes auf die Abstimmung

betreffend Revision der kantonalen Verfassung
hingewiesen, welche Revision hauptsächlich den Zweck hatte,
die im Armenwesen herrschenden Uebelstände zu beseitigen.
Wie Sie wissen, ist die Revisionsfrage vom Volke
verneint worden und sind darum die gesetzlichen Verhältnisse
im Armenwesen die gleichen geblieben. Es darf für das
Armenwesen nur eine bestimmte Summe ausgegeben
werden, welche infolge der gestiegenen Bedürfnisse nicht
mehr hinreicht; eine Aenderung ist aber ohne Revision
der Verfassung nicht möglich. Es wird deshalb, wenn
die Frage der Verfassungsrevision auch vom Volke
verneint wurde, diese Frage auf den Traktanden bleiben,
und es wird sich das Bedürfniß der Revision nach und
nach ganz entschieden wieder geltend machen. Wir halten
nicht dafür, schon jetzt ein bezügliches Postulat stellen zu
sollen, ober wir glaubten doch, darauf hinweisen zu sollen,
daß die Frage nicht als endgültig abgethan betrachtet
werden kann.

Was den Bericht über das Notharmenwesen anbetrifft,
so sind Bemerkungen nur bezüglich der auswärtigen Armenpflege

gemacht worden. Die Beiträge des Staates werden
bekanntlich in zwei Formen verabfolgt: in Form des

sogenannten Durchschnittkostgeldes an die Gemeinden und
in Form von Beiträgen und Unterstützungen an die
auswärtigen Armen. Man hat die für den letztern Zweck
ausgeworfene Summe letztes Jahr um einen bedeutenden

Betrag erhöht. Allein es reicht diese Erhöhung nicht aus,
weil die betreffenden Gesuche von Jahr zu Jahr
zunehmen. Es sind nun in dieser Beziehung zwischen
Gemeinden und dem Staat Differenzen entstanden, die
einmal zu einem endgültigen Entscheid gebracht werden müssen.
Es sind nämlich Fälle eingetreten, wo es nöthig war,
die betreffenden Familien zurückzunehmen. Bis letzt sind
dieselben dann seitens der Armendirektion entweder in
der Bärau oder in Hindelbank untergebracht worden, unter
Einladung an die Gemeinde, sie möchte die betreffenden
Personen nächstes Jahr auf den Notharmenetat aufnehmen.
Letzteres ist oft geschehen, oft aber auch nicht, und in letzter
Zeit haben sich mehrere Gemeinden geweigert, die
betreffenden Personen auf den Notharmenetat aufzunehmen,
weil sie fanden, es sei Pflicht des Staates, für die
auswärtigen Armen zu sorgen. Wenn man die Bundesverfassung

konsultirt, kann man allerdings zu dieser Meinung
gelangen, indem dieselbe sagt, ein Rückschub in die
Heimatgemeinde könne nur stattfinden, nachdem dieselbe fruchtlos
angehalten worden sei, einen angemessenen Beitrag für
die Unterhaltung der betreffenden Person zu bezahlen.
Nach dem Armengesetz hat der Staat die Pflicht, für
diese Armen zu sorgen, und es finden die Gemeinden,
wenn er von sich aus einen Rückschub anordne, ohne
daß ein Gesuch des auswärtigen Kantons vorliege, so

habe er dann für die zurückgenommenen Personen zu
sorgen. Es wäre absolut wünschbar, wenn die Gemeinden
in dieser Beziehung erleichtert werden könnten. Diese

- Rückschübe verursachen den Gemeinden sehr viel
Unannehmlichkeiten und oft kennen die Betreffenden, z. B. im
Jura aufgewachsene Altberner, nicht einmal die Sprache.
Der Herr Armendirektor hat erklärt, er werde dem Re-

gierunHsrath vorschlagen, dadurch Abhülfe zu schaffen,
daß die nöthigste Summe auf der Rubrik „Spenden an
Gebrechliche" aufgenommen werde. Allein dieser Kredit
wird auch von anderer Seite in Anspruch genommen
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werden und es ist dies jedenfalls nur eine provisorische
Hülfe. Die Staatswirthschaftskommission ersucht deshalb
die Armendirektion, sie möchte die Sache noch einmal
untersuchen und dann Bericht und Antrag bringen. Dabei
hat die Staatswirthschaftskommission auf das Rechnungsverhältniß

zwischen altem und neuem Kanton hingewiesen,
wonach sich der alte Kanton immer noch im Vorschuß
befindet, und es hat die Staatswirthschaftskommission
gefunden, es möchte untersucht werden, ob es nicht
anginge, die dringendsten Bedürfnisse im Armenwesen aus
diesem Vorschuß zu bestreiten.

Eine fernere Bemerkung wurde in Bezug auf die Armenpflege

der Dürftigen gemacht. An Hand der Tabellen
des Berichtes kam man zur Ueberzeugung, daß die
Spendbehörden nicht überall ihre Pflicht thun. Gemeinden,
welche einen sehr großen Notharmenetat aufweisen, mit
30, 40, 50 und 60 °/oo Notharmen, weisen keine aus der

Spendkasse Unterstützte auf. Es ist dies namentlich bei
Gemeinden des Oberlandes und des Amtes Konolfingen der

Fall. Es kann nicht anders sein, als daß die betreffenden
Gemeinden, wenn sie ihren Pflichten nachkommen würden,
auch aus der Spendkasse Unterstützte haben müßten. Ich
glaube, es wäre angezeigt, wenn die Armeninspektoren
auf diese Mißverhältnisse aufmerksam gemacht würden.

Dies sind die Bemerkungen, welche im Schooße der
Staatswirthschaftskommission gemacht wurden; bezügliche
Postulate stellen wir nicht. Im weitern anerkenne ich,
daß die Armendirektion auch dies Jahr soweit als möglich
zu helfen suchte und beantrage Ihnen, Sie möchten den

Bericht genehmigen.

Räz, Direktor des Armenwesens. Leider habe ich den

Anfang der Bemerkungen des Herrn Bühlmann zum
Verwaltungsberichte der Armendirektion nicht gehört; immerhin

konnte ich aus den Schlußsätzen entnehmen, um was
es sich handelte, indem die Sache bereits schon in
der Sitzung der Staatswirthschastskommisfion besprochen
wurde, wo ich bezügliche Auskunft gab. Es thut mir
leid, daß ich in dieser Beziehung keine Besserung
versprechen kann. Es wird immer Fälle geben, wo auswärtige
Arme zurückgenommen werden müssen. Gesetzt den Fall,
es sterbe der Vater oder die Mutter einer Familie und
der andere Ehetheil sei ein schlechter Haushalter. mache
sich fort oder bekümmere sich sonst um die Familie nicht
weiter. In diesem Falle fallen die Kinder der öffentlichen
Wohlthätigkeit zur Last und es ist offenbar nichts anderes
möglich, als dieselben heim zu nehmen. Oder umgekehrt,

wenn alte gebrechliche Leute vollständig
arbeitsunfähig werden und der öffentlichen Wohlthätigkeit zur
Last fallen, muß ebenfalls eine Heinmahme angeordnet
werden, weil es nicht möglich ist, sie auswärts zu einem
annehmbaren Preis zu versorgen. Es werden aus diesen
Gründen die Rückschübe nie völlig unterbleiben können,
um so weniger, als die für die auswärtige Notharmenpflege

ausgesetzte Summe, trotzdem sie im letzten Jahre
auf Fr. 100,000 erhöht wurde, vollständig aufgebraucht
wird, indem über 240 Gesuche mehr einlangten. Wenn
man darauf drücken will, daß die betreffenden Personen
nicht heim kommen, so muß man eben genügend helfen
können. Wenn sich die Gesuche nächstes Jahr im gleichen
Verhältniß vermehren, so weiß ich nicht, wo ich das Geld
hernehmen soll, denn einen größeren Kredit können wir
nicht aussetzen, weil die Verfassung dies nicht zuläßt.

Was das Abrechnungsverhältniß zwischen altem und
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neuem Kanton betrifft, so wissen Sie, daß von daher ein
Guthaben von Fr. 1,600,000 zu Gunsten des alten Kantons
existirt. Die Staatswirthschaftskommission hat mir nun
den Auftrag gegeben, zu untersuchen, ob man nicht aus
diesem Guthaben schöpfen könne, um den dringendsten
Bedürfnissen im Armenwesen zu begegnen. Ich habe
mich mit großer Freude an diese Arbeit gemacht und ein
Schreiben an die Kantonsbuchhalterei gerichtet, sie möchte
mir über dieses Verhältniß zu Handen der
Staatswirthschaftskommission und des Großen Rathes Auskunft
geben. Aus der Antwort der Kantonsbuchhalterei geht
nun aber hervor, daß wir uns auf dieses Rechnungsverhältniß

nicht vertrösten können. Nach der
Staatsrechnung besteht allerdings in gewissem Sinne ein solches
Guthaben des alten Kantons; aber in Wirklichkeit geht
Null von Null auf. Ich habe dies sofort dem Herrn
Präsidenten der Staatswirthschaftskommission mitgetheilt;
wie es scheint, konnte derselbe aber der Kommission
davon bis jetzt noch keine Kenntniß geben.

Was die weitere Bemerkung des Herrn Bühlmann
betrifft, daß in vielen Gemeinden die Spendbehörden nicht
ihre Pflicht thun, so muß ich bemerken, daß dies nur in
höchst seltenen Fällen der Fall ist. Als Herr Bühlmann
die Sache in der Staatswirthschaftskommission zur Sprache
brachte und dabei auf die betreffenden Gemeinden hinwies,
habe ich hernach bezüglich dieser Gemeinden auch noch
Nachschau gehalten und gefunden, daß Herr Bühlmann
sich bei einzelnen Gemeinden geirrt hat, indem dieselben
ihre Pflicht ebenfalls thun, wenn auch vielleicht in etwas

geringerem Maße, daß aber von der Krankenkasse in diesen
Gemeinden nichts geleistet wird. Es ist dies jedoch erklärlich.
Man weiß, daß das Institut der Krankenkasse, wie es

im Gesetz geordnet ist, nicht das richtige ist. Die
Gemeinden sind in dieser Beziehung sehr oft renitent und
wünschen, daß das Institut aufgehoben und dessen Funktion
durch die Spendkasse besorgt werde. In den Fünfzigerjahren

war eine Krankenkasse wünschbar, indem die aus
der Spendkasse Unterstützten nicht Wohnsitz wechseln konnten.
Nachdem dann aber im Jahre 186S das Niederlassungsgesetz

in dem Sinne abgeändert wurde, daß die aus der
Spendkasse Unterstützten auch Wohnsitz wechseln konnten,
wie die aus der Krankenkasse unterstützten Personen, halte
ich dafür, es können diese beiden Institute in eines
verschmolzen werden.

Bei dieser Gelegenheit will ich nicht hinter dem Berge
halten, daß die Revision des Armengesetzes im Konzept
fertig ist. Ich möchte dasselbe nur noch einer sachkundigen
Expertise unterbreiten, bevor ich es in Druck gebe und
den Behörden vorlege. Es ist darin den verschiedenen
Wünschen, die sich seit Jahren geltend machten, in mancher
Beziehung Rechnung getragen worden.

Der Bericht der Armendirektion wird genehmigt.

Bericht der Direktion der Eisenbahnen.

Ohne Bemerkung genehmigt.

Bericht der Direktion des Gemeindewesens.

Bühlmann, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Im Bericht der Gemeindedirektion ist unter
der Rubrik Gesetzgebung der Fall zitirt, der zu einer

bundesgerichtlichen Entscheidung Anlaß gab. Es ist nämlich

durch den Großen Rath eine Verschmelzung mehrerer
Gemeinden im Kurzenberg ausgesprochen worden. Von
einer der betreffenden Gemeinden wurde an's Bundesgericht

rekurrirt und es hat dasselbe das großräthliche
Dekret als verfassungswidrig erklärt, indem nach der

Verfassung Aenderungen im Gemeindebestande nur auf
dem Gesetzgebungswege getroffen werden können. Es
bietet dieser Fall Anlaß zu einigen Bemerkungen. Ich
glaube, es sei Pflicht des Großen Rathes, einen Weg zu
finden, welcher es ermöglicht, den bestehenden Uebelständen
im Gemeindewesen, indem viele Gemeinden infolge ihrer
Kleinheit kaum im stände sind, aus ihrer Mitte die

Gemeindebehörden richtig zusammenzusetzen, abzuhelfen.
Nach dem bundesgerichtlichen Entscheide kann dies nur
auf dem Gesetzgebungswege geschehen. Es liegt aber auf
der Hand, daß es nicht möglich ist, die Verschmelzung
zweier Gemeinden vor das Volk zu bringen, indem dies

nur die betreffenden Gemeinden interessirt und für
des Kantons kein Interesse hat. Aber die betreffende
Verfassungsbestimmung ist nun einmal da und so lange
sie nicht revidirt ist, müssen wir dieselbe respektiren. Die
Staatswirthschaftskommission glaubt nun, man könnte
ein kurzes Gesetz erlassen, welches dem Großen.Rathe
das Recht geben würde, solche Verschmelzungen
vorzunehmen. Wir möchten daher in Form einer Anregung
den Herrn Direktor des Gemeindewesens auf die Sache
aufmerksam machen, damit derselbe untersucht, ob es

nicht möglich wäre, auf dem angedeuteten Wege dieser

Schwierigkeit zu begegnen.
Eine andere Bemerkung betrifft die Gemeindesteuerstreitigkeiten.

Sie wissen, daß infolge von Domizilwechsel
immer solche Streitigkeiten vorkommen, indem einzelne
Gemeinden die Steuern nach dem Staatssteuerregister
des vorhergehenden Jahres beziehen, andere dagegen nach

demjenigen des laufenden Jahres. Es wäre wünschbar,
wenn in dieser Beziehung eine größere Einheitlichkeit
erzielt werden könnte. Wenn ich nicht irre, so ist vom
Herrn Direktor des Gemeindewesens mitgetheilt worden,
man werde auf dem Wege eines Kreisschreibens oder
eines Dekretes diese Steuerverhältnisse zu regeln versuchen.

Ich glaube, es wäre die Reglirung dadurch möglich,
daß die Gemeinden angehalten würden, ihre Steuern
nach dem gleichen Maßstabe zu beziehen, sei es nun,
daß man als solchen das Staatssteuerregister des

vorhergehenden oder dasjenige des laufenden Jahres annimmt.
Mit diesen beiden kurzen Bemerkungen empfiehlt

Ihnen die Staatswirthschaftskommission den Bericht der
Direktion des Gemeindewesens zur Genehmigung.

Schär, Direktor des Gemeindewesens. Ich habe

gegen die gemachten Anregungen absolut nichts
einzuwenden. W wäre möglich, daß man auf dem Wege
eines allgemeinen Gesetzes betreffend die Verschmelzung
von Gemeinden zum Ziele kommen könnte. Immerhin
sind die Schwierigkeiten, welche dabei auftauchen werden,
jedenfalls groß. Ich erinnere daran, daß schon in den

70er Jahren an die Regierungsstatthalter eine allgemeine
Anfrage gerichtet wurde, sie möchten sich darüber aus-
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sprechen, welche Verschmelzungen in ihrem Bezirk
allfällig vorgenommen werden könnten, sei es wegen Kleinheit

der betreffenden Gemeinden oder aus Mangel an
richtigen Persönlichkeiten zur Administration derselben.
Die Berichte der Regierungsstatthalter fielen sehr
ungünstig aus, und wenn man ein allgemeines Gesetz

vorlegt, wonach der Große Rath ermächtigt wird,
Verschmelzungen auf dem Dekretswege vorzunehmen,
wird es in allen betreffenden Gemeinden heißen,
man suche nun durch ein Hinterthürchen das zu
ermöglichen, was auf dem direkten Wege nicht erreicht
werden konnte. Wir haben es bei den zuletzt vorgenommenen

Verschmelzungen gesehen, daß jede Gemeinde,
so klein sie auch ist, dagegen Opposition macht, so weit
sie kann. Die Schwierigkeiten werden also nicht
ausbleiben ; indessen bin ich bereit, Ihnen ein solches Gesetz,

das den Großen Rath ermächtigt, Verschmelzungen auf
dem Dekretswege vorzunehmen, zu unterbreiten — wenn
es gewünscht wird, schon für die nächste Session — es

wird sich dann zeigen, ob man damit zum Ziele kommt.

Eggli, Justizdirektor. Ich will über die Schwierigkeit
der Verschmelzung von Gemeinden nicht reden — es .ist das
Sache der Gemeindedirektion, deren Herr Direktor sie richtig
geschildert hat — sondern über die andere von Herrn
Bühlmann angeregte staatsrechtliche Frage und zwar
deswegen, damit das Resultat der heutigen Diskussion im
Justizpalaste in Lausanne anläßlich eines gegenwärtig,
hängenden Falles nicht eine Wirkung ausübt, welche es

nicht ausüben soll. Es liegt nämlich neuerdings ein
Rekurs vor gegen die Verschmelzung der Gemeinde Wyl
mit derjenigen von Alchenstorf, welche gleichzeitig, wie
die Verschmelzung von Gemeinden im Kurzenberg,
beschlossen wurde. Wir haben in erster Linie eine
Fristeinrede erhoben, dann aber auch von dem nicht ganz
richtig instruirten Papst an den besser zu instruirenden Papst
rekurrirt. Ich will auf die Sache selbst nicht eintreten,
aber auch wenn das Bundesgericht seinen erst
eingenommenen Standpunkt festhält, brauchen wir kein
besonderes Gesetz zu machen, sondern es genügt^ wenn wir
ein Dekret erlassen, aber dasselbe einer zweimaligen
Berathung unterstellen. Das Bundesgericht wird sagen,
das Referendumsgesetz von 1869 fei nicht ein Bestandtheil

der Verfassung und es, das Bundesgericht, habe
die Nichtbeachtung desselben auf dem Wege des Rekurses
nicht zu prüfen, sondern es prüfe nur, ob verfassungsmäßige

Vorschriften verletzt worden seien Es ist also nach
wie vor möglich, solche Verschmelzungen auf dem Wege
des Dekrets vorzunehmen, das man aber einer zweimaligen

Berathung unterstellen muß.

v. Werbt. Die Anregung des Herrn Bühlmann
fällt zusammen mit dem Antrage, welchen ich in der
bezüglich der Aufhebung von Enklaven niedergesetzten
Kommission stellte, es möchte der Regierungsrath eine
Gesetzesvorlage bringen, wonach kleinere Gemeinden mit
andern verschmolzen werden können. Letzten Sommer,
als von der Gemeinde Wynigen die schöne Enklave
Lünisberg abgetrennt und der Gemeinde Urseubach
angeschlossen wurde, war man der Ansicht, es solle Wynigen
dafür entsprechend entschädigt werden. Die Entschädigung
hätte am besten in der Zutheilung der Gemeinde Bickigen-
Schwanden, zu Kirchberg gehörig, bestanden, indem sie

nahe bei Wynigen liegt, und ihre Interessen mit den¬

jenigen von Wynigen fast identisch sind. Die Regierung
hatte den Anschluß versucht, allein es gelang ihr nicht.
Es gelingt dies überhaupt in den meisten Fällen nicht,
indem ein solches Projekt am Widerstand einzelner
Matadoren und Familien scheitert, welche glauben, durch
eine solche Vereinigung werden ihre persönlichen Interessen
gefährdet. Es gibt im Kanton Bern noch eins ziemliche
Anzahl Gemeinden, welche nicht einmal 100 Einwohner
besitzen und ebenfalls viele, welche nicht 200 Einwohner
ausweisen. Da sollte entschieden eine Aenderung
geschaffen werden, und ich möchte Ihnen deshalb die

Anregung des Herrn Bühlmann zur Annahme empfehlen.
Wenn die Verschmelzung, wie Herr Eggli glaubt, der
in dieser Beziehung kompetent ist, auf dem Dekretswege
erfolgen kann, um so besser; andernfalls aber wäre es

angezeigt, wenn der Regierungsrath eine Gesetzesvorlage
machen würde.

Schär, Direktor des Gemeindewesens. Wenn die

Ansicht des Herrn Justizdirektors richtig ist und das
Bundesgericht im gegenwärtig hängigen Rekurs anders

entscheiden sollte, so möchte ich dann mein Verspechen,
daß ich in nächster Zeit einen Gesetzesentwurf einbringen
werde, zurücknehmen, da dies dann nicht mehr nöthig
wäre.

Reichet. Ich hatte nicht die Absicht, in dieser
Diskussion das Wort zu ergreifen, aber ich sehe mich dazu
genöthigt infolge der von Herrn Justizdirektor Eggli
aufgestellten etwas sonderbaren staatsrechtlichen Theorie.
Ich kenne die Entscheidung des Bundesgerichtes auch,
wonach es sagt, das Referendumsgesetz von 1869 sei

nicht in der Verfassung enthalten und es habe daher
dessen Nichtbeachtung nicht zu beurtheilen. Allein
deswegen gehört das Referendum gleichwohl zum bernischen
Staatsrecht und läßt sich nicht durch ein Dekret, welches
zweimal berathen wird, eskainotiren. Die Vereinigung
von zwei Gemeinden interessirt allerdings nur diese
Gemeinden und der Bürger in keiner Weise. Aber
wenn man da im Sinne des Herrn Eggli durch ein
Dekret vorgehen würde, so wäre dies ein Präjudiz, das

für unser Staatsrecht äußerst gefährlich sein müßte. Ich
wiederhole: das Referendumsgesetz gehört zu unserem
Staatsrecht und der Große Rath kann nicht aus einem
Dekret ein Gesetz machen, wenn er es auch zweimal
beräth, sondern es muß dasselbe dem Referendum unterstellt

werden. Ich bin deshalb durchaus mit der

Anregung der Staatswirthschaftskommission einverstanden

Eggli, Justizdirektor. Ich wollte nicht in Details
eintreten. Aber da es den Anschein macht, als ob man
gegen die Tendenzen der Regierung Protestiren müsse,

welche die Volksrechte schmälern wolle, so muß ich
erklären, daß es keinen eifrigeren Anhänger der Volksrechte
gibt, als mich. Allein es hat alles seine Grenzen. Die
Verfassung bestimmt z. B. auch, daß die Abtrennung
einer politischen Versammlung durch Gesetz zu geschehen
habe. Schon in der ersten Legislaturperiode erfolgte aber
die Ablösung politischer Versammlungen durch Beschluß
des Großen Rathes, nicht durch Gesetz, und alle bisherigen
Ablösungen — es sind deren etwa 20 — erfolgten durch
einfachen Großrathsbeschluß, der das einte oder andere
mal zweimal, in der Mehrzahl der Fälle aber nur
einmal berathen wurde. Auch für Verschmelzungen ist früher
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einfach der Dekretsweg gewählt worden. Wir stehen
also durchaus auf dem Boden der bisherigen
staatsrechtlichen Praxis. Ich weiß sehr Wohl, daß das
Referendum einen Theil unseres bernischen Staatsrechtes
bildet. Aber es bildet nicht einen Bestandtheil der
Verfassung, und das Bundesgericht wacht nur darüber, daß
keine Verfassungsgrundsätze verletzt werden und verlangt
daher, daß solche Beschlüsse einer zweimaligen Berathung
unterstellt werden, weil es in § 30 der Verfassung heißt:
„Jeder Entwurf eines bleibenden Gesetzes soll überdies
einer zweimaligen Berathung durch den Großen Rath
unterworfen werden." Nun kommt in H 30 der Verfassung
der Ausdruck „Gesetz" zweimal vor, indem es darin heißt:
„Jeder G esetz esentwurf soll vor seiner endlichen Berathung
zu rechter Zeit dem Volke bekannt gemacht werden," und
hernach: „Jeder Entwurf eines bleibenden Gesetzes
soll überdies einer zweimaligen Berathung durch den
Großen Rath unterworfen werden." Der gleiche Artikel
sieht also Gesetze vor, welche nicht bleibender Natur sind,
und ferner bleibende Gesetze. Wenn man sich nun fragt, ob
es sich bei der Verschmelzung zweier Gemeinden um ein
bleibendes Gesetz handle, so muß man sagen, unter einem
bleibenden Gesetze könne nur die Aufstellung allgeinein
verbindlicher Normen verstanden sein, was bei der
Verschmelzung zweier Gemeinden nicht der Fall ist.

Es besteht also, ich wiederhole es, durchaus nicht die
Tendenz, dem Referendumsgesetz eine Nase drehen und
dem Volksentscheid etwas eskamotiren zu wollen.

Der Bericht der Direktion des Gemeindewesens wird
genehmigt.

Bericht der Direktion des Kirchenwesens.

Bühlmann, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Bezüglich dieses Berichtes werden seitens der

Staatswirthschaftskommission keine Bemerkungen gemacht,
und ich beantrage Ihnen namens der Staatswirthschaftskommission

die Genehmigung desselben.

Genehmigt.

Bericht der Justizdirektion.

Bühlmann, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Zum Bericht der Justizdirektion beantragt
die Staatswirthschaftskommission folgendes Postulat: „Der
Regierungsrath wird eingeladen, die Frage zu prüfen und
darüber Bericht und Antrag zu stellen, ob nicht zum
Zwecke der Vornahme regelmäßiger Inspektionen der

Amts- und Gerichtsschreibereien eine besondere Beamtung
eingerichtet werden sollte." Es ist Ihnen allen bekannt,
was für fatale Fälle von Veruntreuungen seitens von
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Amtsschreibern, namentlich in den Aemtern Saanen
und Jnterlaken vorkamen, Fälle, welche eine große
Aufregung hervorriefen und zum finanziellen Ruin einer
großen Zahl von Personen führten, und welche bewiesen,
daß es bei diesen Beamten an der nöthigen Aufsicht fehlte,
indem die geeigneten Organe hiefür nichch vorhanden
waren. Es ist der Staatswirthschaftskommission mitgetheilt

worden, daß außer den angeführten Fällen auch

noch andere vorlagen, die, weil nicht so gravirender Art,
vom Regierungsrathe auf dem Disziplinarwege
abgewandelt wurden. Es hat dies die Staatswirthschaftskommission

bewogen, das abgelesene Postulat zu stellen,
indem sie überzeugt ist, daß eine richtige Inspektion nur
dann durchgeführt werden kann, wenn man einen
geeigneten Mann findet, der ständig diese Beaufsichtigung,
welche namentlich mit Rücksicht auf die Grundbuchführung
sehr schwierig ist, vornimmt. Diese Persönlichkeit, welche
sich nach und nach in die Grundbuchführung einleben
könnte, könnte dann bei der Neuordnung des Hypothekarwesens

sehr gute Dienste leisten.
Man hat in der Staatswirthschaftskommission ferner

auch darauf hingewiesen, wie dringend nöthig es sei.
daß nian mit der Revision unserer Hypothekargesetzgebung
Ernst mache. Die Verhältnisse im Hypothekarwesen sind
so komplizirt, daß es oft spezieller Nachschlagungen in
40—SO oder 60 Grundbücher zurück bedarf, eine Arbeit,
die ein Laie in der Regel nicht machen kann. Da nun
nach dem Bericht der Direktion des Vermessungswesens
bereits 65 °/o sämmtlicher Gemeinden ihre Vermessungen
durchgeführt haben, so schien es der Staatswirthschaftskommission,

es wäre zweckmäßig, wenn man an die

Revisionsarbeit ginge, indem zu hoffen ist, daß die andern
35 "/« mit ihren Vermessungswerken auch baldigst in's
Reine kommen. Ist dies der Fall, so hat man die nöthige
Grundlage für ein neues Katastergesetz und einen großen
Theil der neuen Hypothekarordnung. Der Herr
Justizdirektor hat uns nun erklärt, daß er schon lange an
dieser Revision sei, hat uns aber in überzeugender Weise
nachgewiesen, welche Schwierigkeiten damit verbunden
seien. Die Staatswirthschaftskommission glaubt aber gleichwohl,

ihm an's Herz legen zu sollen, er möchte diese

Revision doch möglichst bald in den Räthen zur
Berathung bringen.

Im übrigen haben wir zu diesem Berichte keine

Bemerkungen zu machen und beantragt Ihnen die

Staatswirthschaftskommission dessen Genehmigung.

Eg gli, Justizdirektor. Ich kann Ihnen namens des

Regierungsrathes erklären, daß er das Postulat annimmt
und Ihnen seinerzeit über die Frage Bericht erstatten
wird.

Dürrenmatt. Bei Anlaß der Berathung des

Alkoholmonopols im Schooße des Großen Rathes ist vom
Sprechenden eine Motion gestellt worden, welche einstimmig
erheblich erklärt wurde und auf den Erlaß gesetzgeberischer

Maßregeln zur Bekämpfung der Trunksucht tendirte. Die
Bekämpfung der Trunksucht war zu jener Zeit, als ich
die Motion stellte, beinahe ein eidgenössischer Modeartikel,
und mail hat in allen Parlamenten und Zeitungen
„darin gemacht", um mich so auszudrücken. Ich möchte

nun, nachdem meine Motion einstimmig erheblich erklärt
wurde, nicht, daß die Sache liegen bleibt. Mit der

Annahme des Alkoholmonopols ist noch der kleinste Schritt
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zur Bekämpfung der Trunksucht geschehen. Ferner scheint
es mir, es sollte möglich sein, die Ausführung meiner
Anregung mit einer andern Motion in Verbindung zu
bringen, welche in der letzten Session ebenfalls ohne

Widerspruch angenommen wurde, nämlich derjenigen des

Herrn Folletste, welche dahin zielt, die Polizeistunde
herabzusetzen, respektive es den Gemeinden zu überlassen,
auf wann sie von 10 Uhr an die Polizeistunde einführen
wollen. Es scheint mir, es wäre angezeigt, in der

angeregten Beziehung vorzugehen und ich möchte deshalb
dem Herrn Justizdirektor den Wunsch aussprechen, er

möchte uns bald eine bezügliche Vorlage unterbreiten.

Burkhardt. Es ist vor zwei Jahren ein Anzug
gestellt und vom Großen Rathe angenommen worden,
welcher dahin ging, es seien zum bessern Schutze des

Eigenthums in Wald und Feld schärfere Bestimmungen
in's Strafgesetz aufzunehmen. Herr Eggli hat damals
in Bezug auf den Holzfrevel zugegeben, daß es nöthig sei,

schärfere Maßregeln zu ergreifen, hat aber bestritten, daß
dies auch bezüglich des Obst- und Feldfrevels erforderlich
erscheine. Ich glaube nun, Herr Eggli habe seither
Gelegenheit gehabt, sich zu überzeugen, daß auch in Bezug
auf den Obst- und Feldfrevel schärfere Bestimmungen
nöthig sind. Es wurde bekanntlich vor einiger Zeit eine

Obstbaumzählung vorgenommen, und wie ich mich
überzeugte, haben eine sehr große Zahl von Gemeinden in ihren
Eingaben in Bezug auf den Obst- und Feldfrevel schärfere

Bestimmungen verlangt. Wenn man sich umsieht, was
in den letzten 50 Jahren gegangen ist, so findet man,
daß in vielen Beziehungen schärfere Bestimmungen
aufgestellt wurden, und ich glaube, wir sollten das gleiche
auch in Bezug auf das Eigenthum in Feld und Wald
zu thun versuchen. So z. B. sind scharfe Schutzbestimmungen

zum Schutze der gewerblichen Produkte aufgestellt
worden. Ich erinnere nur an den Patentschutz und an
den Schutz der Produkte von Literatur und Kunst. Auch
der Wildschutz wird ziemlich scharf gehandhabt. Es

figurirt z. B. unter den uns vorliegenden Strafnachlaßgesuchen

dasjenige eines gewissen Walther, der, weil er

zwei junge Hasen eingefangen hatte, zu einer Buße von
Fr. 160 verurtheilt wurde, und der Herr Domärendirektor
hat Ihnen vorhin auseinandergesetzt, ein wie großes
Gewicht er auf den Wildschutz lege. Ich glaube, wenn solche

Dinge des Schutzes so werth sind, sollte man auch
diejenigen für ihre Produkte schützen, welche dieselben mit
großer Mühe herschaffen müssen. Ich verlange durchaus
nicht, daß man den Holzfrevel oder das Aepfelauflesen
unter einem Baum als Diebstahl betrachtet, Wohl aber
soll das Plündern der Gemüsegärten und Obstbäume und
das Vergreifen an stehendem Holz als Diebstahl
betrachtet werden. Wenn sich bei den Landleuten eine so

starke Unzufriedenheit zeigt, wie es in den letzten Jahren
der Fall ist, so sind dafür gewiß Gründe vorhanden und
ein Grund ist der, daß man gewisse Dinge schützt und
andere, an welchen der größte Theil der Bevölkerung
arbeitet, freigibt.

Eggli, Justizdirektor. Vorerst einige Bemerkungen
in Bezug auf die Maßnahmen zur Verhinderung der
Trunksucht. Ich habe schon bei Anlaß der Behandlung
der Motion des Herrn Dürrenmatt meine Meinung
dahin ausgesprochen, daß diese Materie mit der Revision
des Armenpolizeigesetzes in Verbindung gebracht werden
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solle. Man will ja nicht die Trunksucht im allgemeinen
als Delikt betrachten, sondern bloß Präventivmaßregeln
gegen die Verarmung aufstellen; denn der reiche Schlemmer

wird. Wenn er sich betrinkt, nur bestraft, wenn
er öffentliches Aergerniß erregt, in welcher Beziehung wir
genügende Vorschriften besitzen. Der liederliche Familienvater

aber, der die Familie an den Bettelstab bringt,
soll bestraft werden, weil er in liederlicher Weise auf die
Verarmung seiner Familie hinarbeitet und dadurch dem
Gemeinwesen Lasten auferlegt. Ich betrachte nun die

Anregung des Herrn Dürrenmatt unter diesem Gesichtspunkte

der Aufstellung eines Präventiv mittels zur
Verminderung der Armut dadurch, daß man die Liederlich-
lichkeit als solche bestraft. Nun müssen aber mit dem

Armenpolizeigesetz noch andere Materien geordnet werden.
Es ist ein allgemeines Postulat, es möchte das Patronat
eingeführt werden, und ich habe mir persönlich — mit
Rücksicht auf die Uebelstände, welche ich in amtlicher
Stellung anerkennen mußte — seit längerer Zeit die
Aufgabe gestellt, in dieser Beziehung an einer Verbesserung

mitzuwirken, obschon die Sache nicht gerade in
meinen Sprengel gehört. Es hat mir aber geschienen,
das Niederlassungsgesetz und das Armenpolizeigesetz sollten
ungefähr zu gleicher Zeit in Berathung gezogen werden,
weil sie gewissermaßen in Beziehung zu einander stehen.
Mit Rücksicht auf diesen Zusammenhang glaube ich, der
einzuschlagende Weg sei uns vorgezeichnet.

Was die Polizeistunde betrifft, so habe ich mich
darüber nicht auszusprechen; das ist Sache des Herrn
Polizeidirektors, beziehungsweise der Direktion des Innern.

Herrn Großrath Burkhardt möchte ich kurz folgendes
erwidern. Die Frage der Bestrafung des Forstfrevels
steht in Verbindung mit der Revision des Forstgesetzes
und muß dort ihren Abschluß finden. Herr Burkhardt
hat nur dagegen opponirt, daß man die bezüglichen
Bestimmungen, soweit der Frevel als Diebstahl aufgefaßt
wird, in's Forstgesetz einstelle. Allein so wie die Sache
liegt, muß die Frage gleichzeitig mit jenem EntWurfe zur
Erledigung kommen.

Was den Feldfrevel anbetrifft, so glaube ich, man
lege der Gesetzgebung unrechterweise etwas zur Last. Wir
haben genügende Vorschriften, allein es fehlt an einer
richtigen Organisation der Feldhut. Allerdings beginnt
man nun auch, dieselbe besser einzurichten und zwar hat
der ökonomische Verein von Burgdorf die Sache an die
Hand genommen. Einzig auf diesem Wege kann man
etwas erreichen. Ganz gleich, wie man die Weinberge
durch eine richtige Hut möglichst zu schützen sucht, muß
man auch zum Schutz der Feldfrüchte eine richtige Hut
organisiren. Sobald ein Delinquent vor den Richter
gebracht wird, hat letzterer genügende Strafvorschriften an
der Hand. Er selbst aber kann die Leute nicht an den
Haaren herbeiziehen, sondern muß warten, bis sie ihm
von der Polizei gebracht werden; er kann so wenig, wie
zu jedem Frosch, zu jedem Baum einen Landjäger stellen.

v. Werdt. Ich theile noch jetzt die Ansicht des Herrn
Burkhardt, speziell was den Frevel in Feld und Hofstatten
anbetrifft. Es fehlen in dieser Beziehung entschieden die
gesetzlichen Vorschriften, gestützt auf welche man die
Betreffenden strafen kann. Wenn in der Nacht ein Diebstahl
an Obst begangen wird, so kann man die Betreffenden,
sofern man sie erwischt, allerdings vor den Richter nehmen;
das gleiche kann aber nicht geschehen mit den Kindern,
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welche schaarenweise die Bäume ruiniren und die Früchte
unter dem Hohngelächter der Eltern wegtragen. Daß
dem io ist, beweist der Umstand, daß der Gerichtspräsident
des Amtes Seftigen vor zwei Jahren, kurz nachdem die
Verhandlungen im Großen Rathe über diesen Gegenstand
stattgefunden hatten, eine Anzeige erließ, er möchte die
Lente ersuchen, nicht so viele Kinder zur Bestrafung
anzuzeigen, denn es fehlen die nöthigen Strafbestimmungen.
Was war die Folge dieser Anzeige? Am nächsten Sonntag

kamen die Kinder schaarenweise in die Hofstatten,
plünderten dieselben und trugen das Obst weg. Schlagen

mag man die Kinder nicht und wenn man nicht
immer bei seinem Eigenthum steht, kommt man in kurzer
Zeit darum. Das ist aber noch nicht das Schlimmste,
sondern zu dem Obstfrevel kommt noch das Zerreißen
der Bäume hinzu. Jeden Herbst werden die Bäume auf
eine infame Weise verletzt und es ist angesichts dessen
eine Zählung der Obstbäume zur Hebung des Obstbaues
geradezu lächerlich. Ich glaube, es wäre Zeit, daß das
Gesetz Hand bieten würde, daß man in solchen Fällen zwar
nicht die Kinder, wohl aber die Eltern bestrafen könnte.

Burkhardt. Ich möchte dem Herrn Justizdirektor
erwidern, daß der Antrag, die Strafbestimmungen über
den Forstfrevel in's Forstgesetz aufzunehmen, vom Großen
Rathe verworfen und der Antrag zum Beschluß erhoben
wurde, es sei das Strafgesetzbuch entsprechend abzuändern.
Wenn man des Frevels Herr werden will, so muß das
Strafgesetzbuch eine Bestimmung enthalten, wonach das
Vergreifen an stehendem Holz oder Obst ic. als Diebstahl
bestraft wird. Eine solche Bestimmung gehört offenbar
in's Straf- und nicht in's Forstgesetz, und ich würde mich
sehr bedanken, wenn die Strafbestimmungen in Bezug
auf die Waldeigenthümer mit denjenigen betreffend die
Holzschelme zusammengeworfen würden. Jeder Diebstahl
soll auf Grund des Strafgesetzbuches bestraft werden; denn
wenn die Strafbestimmungen in einer großen Zahl
verschiedener Gesetze zerstreut wären, so hätten die Polizeiorgane

viel zu thun, jeweilen nachzusehen, wie dieser oder
jener Fall zu bestrafen sei. Wenn jemand aufgerüstetes
Holz nimmt, so ist das Diebstähl und es kann der
Betreffende sofort vom Ländjäger abgefaßt werden. Man
kann deshalb auch konstatiren, daß aufgerüstetes Holz
nur selten genommen wird. Wenn aber jemand Holz
niedermacht und dabei vielleicht noch im zehnfachen
Betrage Schaden verursacht, so kann er nicht abgefaßt
werden, sondern man muß ihm zuerst nachweisen, wo er
das Holz genommen hat. Würde ein solcher Frevel jedoch
als Diebstahl qualifizirt, so wäre die Sache anders;
dann müßte nach dem Strafgesetzbuch der Dieb beweisen,
daß er das Holz nicht gestohlen hat.*)

Eggli, Justizdirektor. Ich möchte Ihnen nur die

bezüglichen gesetzlichen Bestimmungen in Erinnerung rufen.
In Art. 213 des Strafgesetzbuches heißt es: „Die
Entwendung von noch nicht eingesammelten Feld- oder Gartenfrüchten

wird nach den Bestimmungen des Art. 211
bestraft, wenn deren Werth den Betrag von Fr. 5 erreicht."
Und der Art. 211 sagt, es werde bestraft: „. - 2)
mit Korrektionshaus bis zu 4 Jahren, wenn der Werth

*) Im ersten Votum des Herrn Burkhardt aus Seite 234 soll
es am Schluß heißen: „Ich verlange durchaus nicht, daß man das
Holz auflesen ?c.", statt „daß man den Holzfrevel", was wir zu
berichtigen bitten. Die Red.

der gestohlenen Gegenstände den Betrag von Fr. 30, aber
nicht den von Fr. 300 übersteigt; 3) mit Gefängniß
bis zu 40 Tagen, wenn der Werth der gestohlenen Gegenstände

den Betrag von Fr. 30 nicht übersteigt." Sobald
also der Werth der gestohlenen Feld- oder Gartenfrüchte
Fr. 5 übersteigt, haben wir die nöthigen Strafbestimmungen.

Ist der Werth des Entwendeten unter Fr. S,

so findet die Bestimmung des Art. 256, Ziff. 1,
Anwendung, wo es heißt: „Mit einer Geldbuße von Fr. 1

bis zu Fr. 40 werden bestraft: 1) diejenigen, die außer
den im Art. 213 vorgesehenen Fällen nicht eingesammelte
Feld- oder Baumfrüchte entwenden, selbst wenn sie

dieselben an Ort und Stelle gegessen haben."
Was nun die Publikation des Gerichtspräsidenten von

Belp anbetrifft, so möchte ich bemerken, daß es in Art. 36
des Strafgesetzbuches heißt: „Als Anstifter ist zu
betrachten, wer durch Geschenke, Versprechungen, Drohungen,
Mißbrauch seines Ansehens oder seiner Gewalt, oder auf
andere Weise zur Begehung einer strafbaren Handlung
angereizt oder dazu Anweisung gegeben hat." Wenn also
die Eltern ihre Kinder anweisen, solchen Obstfrevel zu
begehen, oder sie durch Mißbrauch ihrer Gewalt dazu
anreizen, so werden sie als Anstifter bestraft, ganz gleich,
wie wenn sie die That selbst begangen hätten; denn das
Kind ist dann nur das Mittel, durch welches die Eltern
selbst den Diebstahl begehen. Nun wäre noch der andere

Fall zu behandeln, wo die Eltern erklären, sie seien trotz
aller Mühe nicht im Falle, die Kinder vom Frevel
abzuhalten. Allein ob Sie auch in diesem Falle die
Bestimmungen über den Diebstahl angewendet wissen wollen,
möchte ich bezweifeln. Ich glaube, nur irgend eine Culpa,
ein Mangel an Vorsicht, könnte die betreffenden Eltern
mit Strafe belegen. — Das Gesetz bietet also Handhabe
genug und der Gerichtspräsident von Belp hätte nicht
eine so provokatorische und theilweise rechtsirrthümliche
Publikation erlassen sollen.

Dürrenmatt. Die Auskunft des Herrn
Justizdirektors, in Sachen der zur Bekämpfung der Trunksucht
zu ergreifenden Maßregeln, befriedigt mich denn doch nicht
ganz. Herr Eggli will, wie mir scheint, der Trunksucht
nur insofern ^vorbeugen, als sie die Armuth zur Folge
hat. Das ist wirklich nicht meine Idee und ich glaube,
es sei das auch nicht die Ansicht des Großen Rathes
gewesen, als er meine Motion annahm. Ich halte dafür,
man solle die Trunksucht als etwas Unsittliches bekämpfen
und glaube, diese Aufgabe sei des Staates nicht unwürdig.
Warum konnte man es in Schweden und Norwegen thun,
die man uns vor zwei Jahren so viel als Vorbilder
vor Augen gestellt hat? Wir können uns doch nicht auf
den Standpunkt stellen, daß die Trunksucht bei demjenigen,
der dadurch verarmt, strafbarer fei, als beim reichen
Schlemmer! Wir müssen sie deshalb vom sittlichen Standpunkt

aus bekämpfen und in dieser Beziehung glaube
ich, eines der besten Mittel sei die Herabsetzung der

Polizeistunde, die gegenwärtig auf 11 Uhr fixirt ist. Man
soll den Gemeinden auf dem Lande, wo man nicht das

Bedürfniß hat, so lange im Wirthshaufe zu bleiben,
gestatten, daß sie die Schließung der Wirthschaften auf 10

Uhr anordnen können. Daneben gibt es noch andere

Maßregeln, die ebenfalls nicht armenpolizeilicher Natur
find. Es ist schon oft beklagt worden, daß während der

großen „Wercheten" im Sommer bald da, bald dort, Tanz
ausgeschrieben ist, infolge dessen dann die Knechte und

Tagblatt des Großen Rathes. — Bulletin à tZrsnà Vonseiì. — 188S. so
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Mägde am andern Tage arbeitsunfähig sind. Man sorge
dafür, daß die Regierungsstatthalter mit den

Tanzbewilligungen nicht so freigebig umgehen.
Ich will mich über die Sache nicht weiter verbreiten,

sondern nur darauf insistiren, die Regierung möchte
möglichst bald eine bezügliche Vorlage bringen.

N. Âooàar, Directeur de la polios. Dans los
observations qu'il a présentées oonoernant la rèduc-
tion du prix du sel, N. Dürrenmatt a rappelé la
motion ?olletête relative à l'boure cle poliee et a
exprimé ses regrets que le Donseil-exècutik ne s'en
soit pas eneore occupé, de puis déclarer que la
Direction àe la police n'a pas peràu àe vue cette
atkaire et qu'elle présentera très procbainemsnt au
Donseiì-exècutik et au Drand Conseil un projet àe
décret àans le sens àemanàè par N. ?olletête.
d'azouterai, àu reste, que z'ai accepte sa motion
à'autant plus volontiers que gavais moi-même dejà
émis ì'opinion qu'il / avait avantage à laisser les
communes libres àe üxer elles-mêmes l'beure àe
fermeture àes auberges, biais ce n'stait là, cepen-
daut, que mon opinion personnelle et il convenait
àe s'informer si elle trouverait àe l'ècbo àans le
pa^s. d'ai àonc aàressè une circulaire aux préfets
pour leur àemanàer àes renseignements sur l'êtat
àe l'opinion publique àans cette question.

à surplus, la cbose n'est pas si simple que
paraît le croire bl. Dürrenmatt et la iixativn d'une
beure àe poliee àillèrente suivant les localités prè-
sente certaines àillicultès. ^Vinsi, on ne pourrait pas
admettre que, àans un même district, deux communes
voisines décidassent, l'une, que ses auberges de-
vraient être kermêes à 10 beures, et l'autre, que les
siennes pourraient rester ouvertes jusqu'à 11 beures.
Du voit d'ici les inconvénients qui résulteraient àe
la kacultè accordée à àes communes voisines de
procéder différemment, surtout si le maire d'une de
ess communes ètait lui-même aubergiste; il arrive-
rait souvent que les buveurs ne quitteraient les
auberges d'une localité que pour se rendre àans
celles de la localité voisine. D'élaboration d'un projet

de décret rencontrera donc des dillìcultès pra-
tiques, qu'il ne sera pas très kacile de surmonter,
àlais, comme ze ì'ai dit, la question est très sérieuse-
ment à l'ètuds et ne tardera pas à être résolus dans
un sens qui donnera satisfaction à l'auteur de la
motion, de ne doute nullement que ce dernier ne
soit d'accord avec le court ajournement que nous
avons trouvé nécessaire.

bl. Du demandant, dans une précédente
session, le cbavgement de l'boure de police, ze me
suis rendu l'organe de plaintes nombreuses, qui sont
certainement des plus zustillèes, mais il est bien
évident que ze n'ai pas cru alors que la cbose pût
se faire d'un moment à l'autre, de comprends par-
kaitement que l'bonorable Directeur de la police
tienne à s'entourer de tous los renseignements
nécessaires avant d'élaborer son prozet et qu'il veuille
notamment consulter les autorités de district sur les
voeux et les besoins des populations agricoles. De-
pendant, ze lui demanderai de bâter autant que
possible cotte consultation, atìn que le Drand Lonseil

puisse être saisi d'un projet dans sa procbaine ses-
sion. de no crois pas que les observations faites par
les protêts soient de nature à affaiblir la force des

arguments que z'ai eu l'bonncur de vous presenter,
et ze suis touzours pleinement convaincu que la
fermeture des cabarets à une beure moins tardive
serait une mesure essentiellement morale, essentielle-
ment propre aussi à prévenir les inconvénients
auxquels bl. Lüklmann vient de kaire allusion, biais ze
ne voudrais pas contrarier peut-être la Direction de
la police en revenant dèzà à la cbarge, car z'ai
toute confiance dans les mesures qu'elle prendra
pour bâter une solution que z'appelle de tous mes
voeux.

Der Bericht der Justizdirektiou wird genehmigt und
das zu demselben gestellte Postulat der Staatswirthschaftskommission

angenommen.

Bericht der Polizeidirektion.

Bühlmann, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Die Staatswirthschaftskommission hat zu
diesem Berichte keine Bemerkungen zu machen. Das einzige,
was angeregt worden ist, betrifft die Kostgelder der
Arbeitsanstalten. Es ist bekannt, daß dieser Gegenstand auch
schon früher zur Sprache gekommen ist und Sie finden
auf Seite 235 des Berichtes eine Notiz, daß das Kostgeld

in der Regel auf Fr. 70 per Jahr festgesetzt worden
sei. > Wir finden, man sollte in Bezug auf dieses Kostgeld

möglichst wenig hoch gehen. Die Leute, welche in
diesen Arbeitsanstalten untergebracht werden, sind durchaus

arbeitsfähig, sodaß die Gemeinden für dieselben nicht
gerne große Opfer bringen, weil sie in erster Linie die
Verpflichtung haben, für diejenigen zu sorgen, welche nicht
mehr arbeiten können. Wenn man nun ein zu hohes
Kostgeld verlangt, so hält das die Gemeinden ab, arbeitsscheue

Personen in einer Arbeitsanstalt unterzubringen
und wird so die beabsichtigte Wirkung des Gesetzes nicht
erreicht. Setzt man das Kostgeld herab, so werden weit
mehr arbeitsscheue Personen, welche nur herumlungern,
in diesen Anstalten untergebracht werden, während bei
einem hohen Kostgeld die Gemeinden lieber riskiren. daß
die betreffenden Personen ihnen zwei- oder dreimal per
Transport zugeführt werden. Es mag das seitens der
Gemeinden kein richtiger Standpunkt sein, aber dieselben
sind eben mit Armenlasten so belastet, daß es begreiflich
ist, wenn sie von den Arbeitsanstalten nur selten Gebrauch
machen. Die Staatswirthschaftskommission stellt in dieser
Beziehung kein Postulat; aber ich wollte mir doch erlauben,
auf diesen Umstand nochmals aufmerksam zu machen.
Immerhin soll das Kostgeld nur soweit herabgesetzt werden,
daß die Anstalten noch existiren können. — Im übrigen
empfehle ich Ihnen den Bericht der Polizeidirektion zur
Genehmigung.

U. Koeàa»-, Directeur de la police, de suis
entièrement d'accord avec les tendances exprimées par
lll. le rapporteur de la (Zommission d'économie pu-
blique. De prix de la pension des détenus des mai-
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sons àe travail ètait à l'ariZine àe 150 kr.; il ^ ètè
abaisse ensuite à 100 kr., puis à 7V kr., et il ^ a
même suevre àes eas sxveptiouuels oà leu ne kait
paz^er gue 50 kr., soit lorsque la pension est à la
ekarAö àe vommunss très pauvres, soit lorsqu'il
s'agit à'iuàiviàus valiàss, gui sont parkaiternent en
état àe KaZuer leur vie; toutekois, le nombre àe ves
inàiviàus oapables àe travailler est très kaible. àe
erois, oepenàant, gue le moment est venu àe rêàuire
à'uns manière Kenèrale à 50 kr. le prix àe la pen-
sion et j'ai l'intsntiall à'en kairs la proposition au
Aouvernement. Le prix sera à la portée àe toutes
les eommunes et elles n'auront plus àe motik àe se
plainàre àes àêpensss gue leur oveasionne l'interne-
ment àe leurs vaKabonàs.

à'ajouterai, à'aillvurs, gue le nombre àes internes
a sensiblement augmenté eette annèe, ve gui prouve
que Rabaissement àu prix àe la pension a àêjà
àonnô àe bons résultats. II est eertainement bors
àe àoute gue 1'annèe provbaine, lorsque les
eommunes n'auront plus à paz^er Me 50 kr., le nombre
àes pensionnaires àes maisons àe travail auKmen-
tera eneore.

Genehmigt.

Bericht der Erziehungsdirektion.

Bühlmann, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Auch zu diesem Bericht haben wir sehr wenig
zu bemerken. Sie finden im Eingang desselben eine längere
Abhandlung über den neuen Unterrichtsplan für Gymnasien
und Mittelschulen. Die Staatswirthschaftskommission
erklärt, daß sie diese Ausführungen als persönliche Meinungsäußerung

des Herrn Erziehungsdirektors betrachtet, nicht
aber als die Ansicht der Behörden überhaupt. Weitere
Bemerkungen macht die Staatswirthschaftskommission dazu
nicht, umsomehr, als diese Angelegenheit schon wiederholt
Gegenstand der Berathung war. — Im übrigen
beantragen wir die Genehmigung dieses Berichtes.

Dürrenmatt. Es thut mir leid, daß ich die
Versammlung nochmals mit einigen Bemerkungen aufhalten
niuß. Die Diskussion über den Staatsverwaltungsbericht
wäre allerdings angenehmer, wenn man den ganzen
Bericht in einer oder in anderthalb Stunden durchjagen
könnte, wie es auch schon geschah. Allein ich verstehe die
Berathung nicht so. Ich glaube, es sei gerade bei
Berathung des Staatsverwaltungsberichtes Gelegenheit, hie
und da eine Mahnung oder eine Bemerkung über einen

Punkt anzubringen, in Bezug auf welchen man nicht
gerade einen Anzug stellen will. So drücken mich bei der
Behandlung des Berichtes der Erziehungsdirektion einige
Punkte, die ich zu den Schattenseiten unserer Hochschule
zähle und welche zum Theil die Studentenschaft, zum
Theil aber auch die Lehrerschaft betreffen.

Wenn ich mich nicht irre, so ist in dieser Behörde
schon einmal das Duellunwesen zur Sprache gekommen.
Ich habe mit Freuden aus den Zeitungen vernommen,
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daß der Herr Erziehungsdirektor dagegen energisch
einzuschreiten gedenke; aber leider habe ich vom Erfolg der
Bekämpfung noch nicht viel gehört. Jeden Augenblick
vernimmt man wieder Berichte über Metzeleien, welche
da und dort unter den Studenten stattgefunden habm.
Da sollte einmal, wie es der Kanton Zürich letzthin
gethan hat, auch bei uns energisch eingeschritten werden.
Es ist an der Zeit, daß den Herren Studenten durch die
Behörden zu Gemüthe geführt wird, daß sie nicht unter
einem andern Strafgesetz stehen, als jeder andere Bürger
der Republik, und es ist Zeit, daß den Eltern, welche ihre
Söhne auf die Universität schicken, eine Beruhigung
gewährt wird und dieser Unfug, der aus dem Mittelalter
stammt, in unserer aufgeklärten Epoche einmal aufhört.
Das ist der erste Wunsch, den ich der Erziehungsdirektion
an's Herz legen möchte.

Etwas anderes hat einen noch betrübenderett Charakter,
und es ist etwas schwierig, die Sache in einer so großen
Versammlung zur Sprache zu bringen. Es betrifft die
akademische Krankenkasse. Es ist Ihnen nicht unbekannt,
daß in betreff gewisser ansteckender Krankheiten in der
Studentenschaft Diskussionen stattfanden, die auf unser
Volk einen sehr bemühenden Eindruck machen müssen.
Während früher, wenn ich recht berichtet bin, Patienten,
welche an den bewußten Krankheiten litten, vom Genuß
der Krankenkasse ausgeschlossen waren, wurde durch die
Mehrheit der Studentenschaft beschlossen, dieselben in
Zukunft ebenfalls an den Beiträgen der Krankenkasse
Antheil haben zu lassen. Bei diesem Anlasse, ich konstatire
das mit-Bedauern, wurde die Prostitution in einer Art
vertheidigt und als ein nothwendiges Uebel bezeichnet,
daß die oberste Landesbehörde eine solche Sprache nicht
stillschweigend hinnehmen kann. Ich war auch gespannt,
was die Erziehungsdirektion gegenüber akademischen
Bürgern, welche in dieser Weise das Lastsr beschönigen,
für Maßregeln ergreifen würde. Ich glaubte, eine
Relegation des Betreffenden sollte sich von selbst verstehen.
Der Hoffnung gebe ich mich immerhin hin, daß unsere
Erziehungsdirektron die in dieser Weise abgeänderten
Statuten nicht genehmigen werde. Wir müffen gegenüber
dem Fortschreiten des Lasters unter der akademischen
Jugend absolut eine Beruhigung haben. Wie ich mir
sagen ließ, haben ja mehr als ein Drittel sämmtlicher
Krankheitsfälle, mit welchen sich die akademische Krankenkasse

zu befassen hatte, der angedeuteten Kategorie angehört.
Nun wollen wir nicht jahraus jahrein für die Kranken-
und Jrrenpflege enorme Summen bewilligen und dann
stillschweigend zusehen, wie das Laster sich unter der

Jugend ausbreitet. Da gilt es wachsam sein; wir sind
das der Zukunft unseres Landes schuldig.

Ein dritter Punkt, der einen etwas heiterern Charakter
hat, aber doch keinen Lichtpunkt an der Hochschule bildet,
betrifft die Ertheilung des Ehrendoktordiploms. Wir
haben im letzten Winter Infolge eines Privatstreites
zwischen gelehrten akademischen Bürgern ganz sonderbare
Enthüllungen erhalten, wie an der Hochschule mitunter
bei der Ertheilung des Ehrendoktorats vorgegangen wird.
Mit seiner Namensunterschrift hat ein Professor, der noch

gegenwärtig an unserer Hochschule wirkt, einem Litteraten,
der in dieser Weise ausgezeichnet worden ist, es in den

ZeitungenZ.vorgehalten, welchen Umständen er seinen

Ehrendoktor zu verdanken habe. Der Professor erklärte
dem Herrn Ehrendoktor wörtlich: „Die Zeit verging und
es kam das Jahr 1880, in welchem Sie ihre Stellung
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verloren. Obwohl in keinen persönlichen Beziehungen
zu Ihnen stehend, glaubte ich dem von so vielen Seiten
angegriffenen begabten Dichter eine Genugthuung
verschaffen zu sollen. Ich fragte Sie privatim an, ob Ihnen
die Ernennung zum Doktor donoris vausa Freude
machen würde, und als Sie diese Ernennung als sehr

werthvoll für Sie bezeichneten, schlug ich Sie der Fakultät
vor, und Sie wurden zum Doktor der Philosophie
bonoris vnusa ernannt. Ich aber hatte mir viele Feinde

zugezogen, da nicht jedermann mit dieser Ernennung
einverstanden war." Wozu wird also das Ehrendoktordiplom
benutzt? Dazu, um Leuten, welche in einer andern
Stellung unmöglich geworden sind, eine „Genugthuung"
zu verschaffen. Es sind also Gefälligkeitsdiplome, um
politische Pillen zu versüßen, Widervergeltung zu treiben
und eine Demonstration ins Werk zu setzen. Da kann
allerdings der Professor, welcher das Aktenstück, aus deni

ich vorhin eine Stelle mittheilte, unterzeichnete, sagen,
es seien viele Leute mit der Auszeichnung nicht
einverstanden gewesen. Es scheint mir, solchen Zuständen
gegenüber sei es Pflicht der Volksvertretung, den Finger
in die Wunde zu legen und öffentlich den Tadel darüber
auszusprechen, daß an unserer Hochschule solche

Gefälligkeitsdiplome ertheilt werden, nicht zur Würdigung
von Kunst, Litteratur und Wissenschaft, zsondern als
Demonstration bei politischen Vorgängen.^ sDas gehört
sich nicht!

Or. Gob at, Erziehungsdirektor. Herr Dürrenmatt
hat verschiedene Bemerkungen angebracht, die eigentlich
nicht aus dem Verwaltungsbericht resultiren, sondern sich

auf sonst vorgekommene Fälle beziehen.
' Was zunächst das Duellunwesen betrifft, so ist das

allerdings ein Unfug und ich stimme ganz mit Herrn
Dürrenmatt überein, wenn er sagt, es sei Zeit, daß man
diesen Mißbrauch, der sich von früher erhalten hat und
übrigens nur auf deutschen Hochschulen vorkommt,
abschaffe. Allein das ist eben schwer zn machen. Vor einem
oder zwei Jahren kam ein gravirender Fall vor, indem
bei Anlaß eines Duells ein Student so ^gefährlich
verwundet wurde, daß er wahrscheinlich auf Lebenszeit des

Gebrauchs seines Armes beraubt sein wird. Bei diesem
Anlasse wurde in: Regierungsrathe die Frage aufgeworfen
— ich selbst stellte den Antrag — ob es nicht angezeigt
sei, Maßregeln gegen das Duellunwesen zu ergreifen.
Die Regierung glaubte, die Erziehungsdirektion inüsse
im EinVerständniß mit dem Senat der Hochschule handeln,
und ich schrieb deshalb sofort an den Senat und machte
ihn auf diesen gravirenden Fall aufmerksam. Allein die
Antwort war, der Senat fühle sich nicht berufen,
einzuschreiten. Nun werden Sie einverstanden sein, daß
wenn ich von vornherein der Opposition der Lehrerschaft
begegne und weiß, daß der größere Theil der Studentenschaft

gegen mich auftritt, ich mich zweimal besinnen
werde, bevor ich mich einer solchen Opposition aussetze.

Ich mußte deshalb vorderhand diejenigen Maßregeln
ergreifen, welche in meiner Macht standen, nämlich,
sobald ich von einem beabsichtigten Duell etwas erfahre,
dasselbe durch die Polizei verhindern zu lassen. Und
wirklich, als ich erfuhr, es solle dann und dann'^ein
großer Zweikampf stattfinden, ging ich persönlich zu einem
Polizeioffizier und that bezügliche Schritte. An
verschiedenen Orten wurde denn auch Polizei aufgestellt, so

insbesondere in der Schönau, wo man glaubte, daß das
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Duell stattfinden solle; allein die Studenten mußten —
wie, 'weiß ich nicht — von diesen Maßregeln gehört
haben und schlugen sich nun in der Papiermühle, wo
keine Polizei aufgestellt war (Heiterkeit). Leider sind
unsere Gesetze in Bezug auf den Zweikampf unvollständig.
Nach dem Strafgesetzbuch ist der Zweikampf nur strafbar,
ohne daß der Verletzte klagt, wenn die Verletzung eine.

Arbeitsunfähigkeit von wenigstens 30 Tagen zur Folge
hat. Nur in diesem Falle könnte also die Erziehungsdirektion

eine Anzeige einreichen. In den meisten Fällen
aber kommen so ernste Verletzungen nicht vor, und leichtere
Verwundungen kennen nach Art. 148 des Strafgesetzbuches

nur auf Klage des Verletzten hin verfolgt werden.
Das Strafgesetzbuch läßt uns also im Stiche, und es

ist sehr schwer, in dieser Beziehung einzugreifen, umso-
mehr, wenn, wie es in der Schweiz der Fall ist, die
verschiedenen Hochschulen sich über gewisse allgemeine Grundsätze

nicht vereinbaren können. Gerade in Bezug auf das
Duellwesen ist es am schwersten, mit den andern schweizerischen

Hochschulen anzuknüpfen. Auch auf andern Gebieten
sollten sich die schweizerischen Hochschulen vereinigen, so

namentlich betreffend den Unfug des zu späten Beginns der

Vorlesungen, in welcher Beziehung fortwährend der größte
Mißbrauch getrieben wird. Nach dem Gesetz hätten die

Vorlesungen im gegenwärtigen Wintersemester schon vor
3 Wochen beginnen sollen, während sie erst heute wirklich
angefangen haben und viele sogar erst nächste Woche
beginnen. Mit dem Schluß der Vorlesungen ist es ebenfalls

so, und auf diese Weise werden die Semester
furchtbar beschnitten, sodaß die jährliche Collegienzeit
auf 6 Monate zusammenschmilzt. Wenn ich dagegen
Maßregeln ergreifen wollte, so hieß es, wenn man zu
streng sei, so verlassen die Studenten Bern und gehen
nach Basel oder Zürich, wo man etwas larger ist. Ich
suchte deshalb mit Basel und Zürich in Verbindung
zutreten; allein man antwortete mir, man sei nicht im
Falle, auf die Sache einzutreten. Aehnlich verhält es sich

auch mit dem Duellwesen, und solange ein gemeinsames
Vorgehen fehlt, wird man diesen Mißbrauch kaum zu
beseitigen vermögen.

Was die Studentenkrankenkasse anbetrifft, so hat
Herr Dürrenmatt in dieser Beziehung nicht alles sagen
wollen; ich will es thun. Es besteht an der Hochschule
eine freiwillige Krankenkasse, die von der Studentenschaft
verwaltet wird. Die Erziehungsdirektion hat absolut
nichts dazu zu sagen, als daß sie die Statuten genehmigt
und die Rechnungen prüft. Die Kasse wird gespiesen durch
einen obligatorischen Beitrag von Fr. 1 per Semester.
Nun kam es im Anfang des letzten Semesters vor, daß
die venerischen Krankheiten einen großen Theil der
Einkünfte der Kasse in Anspruch nahmen. Die Sache wurde
auffällig, weil sich die Presse, die in solchen Fällen besser

thäte, zu schweigen, derselben in sehr ungeschickter Weise
annahm. Das Mißfallen eines Theils der Studentenschaft

machte sich dann in einem Antrage geltend, welcher
in der Akademia — das ist die Versammlung aller
Studenten — gestellt wurde und dahin ging, es seien
die venerisch Kranken vom Genuß der Krankenkasse
auszuschließen. Dieser Antrag wurde von mehreren Studenten
bekämpft und von einem namentlich mit der Begründung,
daß eigentlich die Staatsbehörden die Schuld treffe, daß
solche Krankheiten häufiger vorkommen, als früher, indeni
der Regierungsrath die geduldeten Prostitutionshäuser
abgeschafft habe, was eine Vermehrung der venerischen



(S.November 1889.) 239

Krankheiten zur Folge habe. Der Betreffende wies an
Hand statistischer Zusammenstellungen — woher er diese

hatte, weiß ich nicht — nach, daß in Städten, wo das
Prostitutionswesen geregelt ist, venerische Krankheiten
weniger häufig vorkommen. Herr Dürrenmatt scheint
erwartet zu haben, daß die Erziehungsdirektion diesen
Student relegire. Ich habe mich wohl gehütet, das zu
thun; denn man hat tagtäglich Gelegenheit, von den

Aerzten zu hören, daß die Abschaffung der geduldeten
Häuser in Bern nicht vom Guten sei und es besser

wäre, wenn das Prostitutionsunwesen geregelt würde.
Wenn nun ein Student diese wissenschaftliche Meinung,
welche die meisten Aerzte theilen, ausspricht, so kann man
ihn deswegen doch kaum relegiren. Uebrigens kann die

Erziehungsdirektion nicht von sich aus die Relegation
aussprechen, sondern nach dem Reglement über die
Disciplin an der Hochschule muß der Senat den Antrag
stellen, was aber im vorliegenden Falle nicht geschah,
obschon die Presse genug dafür sorgte, daß die Behauptungen

des betreffenden Studenten gehörig in's Publikum
kamen.

Bon der Studentenschaft wurde nun eine Erhöhung
des Semesterbeitrags auf Fr. 2 beschlossen, gegen welchen
Beschluß kurz vor Schluß des letzten Semesters eine
Beschwerde an die Erziehungsdirektion gerichtet wurde,
während die Zeitungen sich schon lange vorher verwunderten,

daß ich in Bezug auf diese Erhöhung des Beitrages
nicht intervenirt habe. Und in der Zeitung des Herrn
Dürrenmatt wurde ich in sehr groben Ausdrücken der

Förderung der Unsittlichkeit angeklagt, obschon ich in
Paris war und von der ganzen Sache erst einige Tage
nach meiner Rückkehr .Kenntniß erhielt. Der Stand der

Sache ist nun folgender. Vorläufig wurde die Angelegenheit
Herrn Hegg, welcher Verwalter der Studentenkrankenkasse
ist, übermittelt zum Bericht. Jedenfalls kann nach meiner
Ansicht die Erhöhung des Beitrages auf Fr. 2 per
Semester nicht genehmigt werden, weil man vernünftigerweise

die Mehrbelastung, welche einige Studenten der

Kasse verursachen, nicht auf alle Glieder der Hochschule
legen kann. Es wäre ein Unrecht, wenn Studenten,
obschon sie nicht schuld sind, daß die Kasse in so hohem
Maße in Anspruch genommen wird. Fr. 2 per Semester

zu bezahlen gezwungen wären. Allein anderseits möchte
ich auch keine Bestimmung aufnehmen, daß die venerisch
Kranken vom Genuß der Krankenkasse ausgeschlossen
seien, denn dadurch würde man die Verbreitung dieser

Krankheiten befördern. Ich habe deshalb im Sinne, zu
erklären, daß von nun an der Beitritt zur Krankenkasse
nicht mehr obligatorisch sei. Leider wird dadurch die
Krankenkasse schwer geschädigt, wenn nicht vernichtet
werden. Die Schuld hiefür — ich betone es nochmals —
trifft die Presse, welche durch ihr Vorgehen die Sache
verdarb, lange bevor sie von den Studenten verdorben
war.

Was endlich die Ertheilung des Ehrendoktordiploms
betrifft, so sind die Staatsbehörden an der Ertheilung
solcher Diplome, die in vielen Fällen verdient werden,
in andern nicht, sehr unschuldig; denn sie haben zur
Ertheilung der Doktordiplome absolut nichts zu sagen,
da die Beschlußfassung hierin als ein Prärogativ des

Senates angesehen wird. Die Diplome werden auch nicht
von der Erziehungsdirektion unterschrieben, sondern vom
Rektor und dem Dekan der betreffenden Fakultät. Auch
die Staatskasse wird in keiner Weise in Anspruch ge¬

nommen. Der Staat steht also dieser Ertheilung des

Doktordiploms durchaus fremd gegenüber und Herr
Dürrenmatt muß seinen Wunsch also gegenüber dem
Senate der Hochschule geltend machen.

Das sind die wenigen Bemerkungen, welche ich mir
in Bezug auf die von Herrn Dürrenmatt aufgegriffenen
drei Punkte zu machen erlaubte.

Dürrenmatt. Ich möchte dem Herrn Erziehungs-
direktor nur erwidern, daß der Vorwurf der Mitschuld,
der in meiner Zeitung gestanden sein soll, ein sehr
indirekter und nur so formulirt war, wenn der Herr
Erziehungsdirektor nicht Abhülfe schaffe, mache er sich zum
Mitschuldigen an der Förderung der Unsittlichkeit. Das
ist gewiß ein großer Unterschied, wie Herr Gobat zugeben
wird. Dafür, daß Herr Gobat in Paris war, kann ich
nichts. Man kann allerdings nicht monatelang in Paris
sein und zugleich auf seinem Posten auf der Erziehungsdirektion.

Daß übrigens der Senat der Hochschule nicht
unter der Botmäßigkeit der Erziehungsdirektion steht,
kann ich mir schon vorstellen.

Der Bericht der Erziehungsdirektion wird genehmigt
und die Berathung des Staatsverwaltungsberichts hier
abgebrochen.

Schluß der Sitzung um 1'/t Uhr.

Für die Redaktion:
Und. Schwarz.
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Dritte Sitzung.

rie»» 6. M«ve»»»i»e^ 1889.

Vormittags 9 Uhr.

entscheidenden Schritt zur Durchführung der schweizerischen

Rechtseinheit bildet,
b es ch l ie ß t:

Es wird dem Berner Volke die Annahme des

obengenannten Bundesgesetzes' am 17. November 1889
empfohlen.

Bern, den 6. November 1889.
Adolf Roth. R. Brunner.
H. v. Groß. F. Bühlmann.
And. Schmid. Ed. Müller.
Albert Voisin.

Vorsitzender: Präsident Lienhard.

Der Namensaufruf verzeigt 206 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 56, wovon mit Entschuldigung:
die Herren Bailat, Bläuer, Häberli, Hennemann, Herzog,
Hofmann (Riggisberg), Hofstetter, Kaiser (Delsberg), Kohler,
Lehmann, Nägeli (Meiringen), Naine, Nußbaum (Worb),
Schmid (Laupen), Spring, Stämpfli (Zäziwyl), Stoller*),
v. Wattenwyl (Oberdießbach), Zyro; ohne Entschuldigung

abwesend sind: die Herren Affolter, Arm, Belrichard,
Beutler, Bourquin, Bürgi, Fahrny, Fallet (St. Ursitz),

Gigon, Glaus, Glauser, Guggisberg, Habegger (Bern),
Heß, Hirschi, Hunziker, Jenni, Jenzer, Kindler, Kunz,
Linder, Marolf, Messer, Meyer, Minder, Mosimann,
Neuenschwander, Reichenbach, Renfer, Schnell, Schüpbach,
Stegmann, Steiuer, Steinhauer, Ueltschi, Zehnder, Zingg
(Büren).

*) Nachträglich auch fiir die Sitzungen von Montag und Dienstag

entschuldigt.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird abgelesen

und bestätigt.

Zum Bericht der Justizdirektion über das am 17.
November nächsthin zur Volksabstimmung gelangende Bun-
desaesetz über Schuldbetreibung und Konkurs ist eingereicht

worden folgender

Autrag.

Der Große Rath des Kantons Bern,
nach Einsichtnahme des Berichtes der Justizdirektion

und des Regierungsraths,
in Erwägung:

daß das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs einem längst gefühlten Bedürfniß entspricht, die

dringlich gewordene Revision des kantonalen Vollziehungsverfahrens

in vortheilhafter Weise ersetzt und einen

Tagesordnung:

Staatsverwaltungsbericht
für das Jahr t8SS.

Schluß der Berathung.

(Siehe Seite 22S hievor.)

Bericht des Obergerichts und des General¬
prokurators.

Bühlmann, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Zunl Berichte des Obergerichts stellt die

Staatswirthschaftskommission folgende Postulate:
„1) Der Regierungsrath wird eingeladen, beförderlich

dafür zu sorgen, daß dem Obergericht und dem Richteramt

Bern genügendere Lokalien zur Verfügung gestellt
werden.

2) Es sei der Appellations- und Kassationshof
einzuladen, dem bei Anlaß der Prüfung der
Staatsverwaltungsberichte pro 1886 und 1887 gestellten Postulat
betreffend schnellere Ausfertigung der Civilurtheile
nachzukommen, eventuell die nöthigen Maßnahmen zu
beantragen, um diesem Uebelstande abzuhelfen."

Was das erste Postulat anbetrifft, so werden Sie
sich noch erinnern, daß schon früher darauf hingewiesen
worden ist, daß die Räumlichkeiten, über welche das
Obergericht verfügt, speziell der Appellations- und Kassationshof,

nicht genügen. Dieselben bestehen in nichts anderem
als einem Sitzungssaal und einem kleinen Weibelzimmer,
in welchem kaum 6 Personen stehen können. Irgend ein
Lokal für die Parteien und die Anwälte, wie es bei den

Gerichten unterer Instanz vorhanden ist, findet sich nicht
vor und es ist dieser Zustand so unhaltbar geworden,
daß die Staatswirthschaftskommission vor einem Jahre
Anlaß nahm, den Antrag zu stellen, es.möchte Abhülfe
geschaffen werden. Aus dem Verwaltungsberichte ergibt
sich nun in keiner Weise, ob dies geschehen soll und
glaubte die Staatswirthschaftskommission deshalb, nochmals

daran erinnern zu sollen. Die gleichen Uebelstände
werden auch vom Gerichtspräsidenten von Bern gerügt,
der auf Seite 292 des Berichtes folgendes sagt: „Dieser
Zustand im Amthaufe der Bundesstadt ist mir und
andern hiesigen Bezirksbeamten gegenüber vielfach als eine

Schmach für Kanton und Stadt Bern bezeichnet worden
und wir sind leider nicht in der Lage, solch' derben
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Aeußerungen entgegentreten zu können." Es sind also
auf dem Richteramt Bern ganz die gleichen Uebelstände
vorhanden, nur daß dort die Lokale noch besser sind, als
beim Appellations- und Kassationshvf. Wenn eine Partei
aus einem andern Kantone erscheint, so kann sie nicht
begreifen, daß dies die Lokalitäten des obersten Gerichtshofes

seien. In andern Kantonen, z. B. in Luzern, hat
man wahre Paläste und luxuriöse Räume, während unsere
Lokale in keiner Weise genügen, so daß Abhülfe durchaus
nöthig ist.

Was das zweite Postulat anbetrifft, so ist dasselbe
nur die Wiederholung eines frühern Man hat schon
früher darauf aufmerksam gemacht, daß die Ausfertigung
der Urtheile des Appellations- und Kassationshofes sehr
lange auf sich warten lasse. Es geht oft ein halbes
Jahr oder noch mehr, bis die Ausfertigung des Urtheils
in die Hände der Parteien gelangt. Es führt dies zu
großen^Uebelständen und es ist deshalb bei Anlaß der
Behandlung der Geschäftsberichte von 1886 und 1887
seitens der Staatswirthschaftskommission ein bezügliches
Postulat gestellt worden Die Justizdirektion hat nun
eine Untersuchung veranstaltet und kommt in ihrem
Berichte zum Resultat, daß eine Besserung nur durch
Vermehrung des Kanzleipersonals erzielt werden könne, indem
die Arbeit für das gegenwärtige Personal zu groß sei.

Merkwürdigerweise ist nun vom Obergericht eine
Krediterhöhung nicht anbegehrt worden und ich glaube darum,
es sei angezeigt, dieses Postulat in Erinnerung zu bringen.

Es ist durchaüs angezeigt, daß die Parteien früher
in den Besitz der Urtheilsausfertigung gelangen, denn es

hat die späte Ausfertigung mannigfache Uebelstände zur
Folge und es ist überhaupt nicht in der Ordnung, daß
die oberste Gerichtsbehörde den untern Gerichten in dieser
Weise ein schlechtes Beispiel gibt. Es scheint uns eine

Abhülfe um so eher möglich zu sein, als nach einer
Zusammenstellung auf Seite 289 des Berichtes die Zahl der
Civilprozesse bedeutend zurückgegangen ist. Von 188Z bis
1887 find durchschnittlich 270 Civilprozesse eingelangt. Im
Jahre 1888 hat sich diese Zahl auf 200 reduzirt. Es sind
also nicht weniger als 70 Prozeduren weniger eingelangt,
als in den letzten Jahren. Es scheint nun, angesichts
dieser Reduktion sollte es möglich sein, die Uriheilsaus-
fertigungen etwas speditiver erledigen zu können.

Im übrigen hat die Staatswirthschaftskommission zu
den Berichten des Obergerichts und des Generalprokurators

nichts beizufügen und beantragt Ihnen deren

Genehmigung.

Tschiemer, Baudirektor Das Postulat betreffend
Erweiterung der Lokalitäten des Obergerichts und des

Richteramtes Bern ist zwar zum Bericht des Obergerichts
gestellt; aber ich nehme an, es sei so verstanden, daß

vom Regierungsrathe über diese Angelegenheit Auskunft
gegeben werden solle. Ich kann nur erklären, daß sich

der Regierungsrath der Annahme dieses Postulates nicht
widersetzt. Ich möchte aber den Anlaß benutzen, um dem

Großen Rathe kurz Auskunft zu geben, was in der

Angelegenheit bis jetzt gegangen ist und was voraussichtlich
gehen wird.

Man hat sich infolge des bereits schon früher
gestellten Postulats im Rathhause umgesehen, wie in der

Nähe des Saales des Appellations- und Kaffations-
hofes Räumlichkeiten für ein Ausstandszimmer und ein

Zimmer für die Herren Oberrichter geschaffen werden
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könnten Man stellte ein Projekt auf; allein das
Obergericht war mit demselben nicht einverstanden, indem es

fand, der Vorschlag genüge absolut nicht. Das
Obergericht anderseits machte^ ebenfalls einen Vorschlag, der
aber insofern auf Widerstand stieß, als die Staatskanzlei
aus ihren altgewöhnten Räumlichkeiten hätte verdrängt
werden müssen. Die Sache blieb infolge dessen einstweilen
liegen, da nach Ablehnung der beiden Projekte eine
Abhülfe nur durch eine Erweiterung des Rathhauses nach
außen hätte erreicht werden können. Mittlerweile nun
wurden auch noch andere Projekte ventilirt. Es ist Ihnen
bekannt, daß die Bundesversammlung anläßlich ihres
Beschlusses über Ankauf des Terrains an der Speichergasse

die Bedingung aufstellte, daß die Strafanstalt verlegt

werden müsse; auch mußte man die Verpflichtung
eingehen, die Speichergaffe bis zum äußern Bollwerk zu
verlängern. Man hat sich nun umgesehen, wo man die

Strafanstalt hinterlegen und was man mit dem Areal
derselben anfangen könnte. Man hält nun dafür, wenn
die Strafanstalt frei werde, sei dies der beste Anlaß, »
das dortige Gebäude zur Aufnahme der verschiedenen
richterlichen Abtheilungen :c. — Obergericht wit allen
seinen Abtheilungen, Amtsgericht, Assisensaal,
Untersuchungsrichter w. einzurichten. Auch die Justiz- und
Polizeidirektion, sowie die Untersuchungsgefangenen
könnten daselbst untergebracht werden. Wir denken,
dieses 'im Studiun begriffene Projekt in nicht allzu ferner
Zeit dem Großen Rathe vorlegen zu können.Mir gelangten
zu diesem Projekt, in der Meinung, daß es für das
Publikum angenehm sein müsse, wenn es alle diese
verschiedenen Bureaux im gleichen Gebäude finden könne,
und ferner, weil wir glauben, daß ein Umbau
verhältnißmäßig ohne große Kosten durchgeführt w^den
kann. Das Obergericht hat von diesem Projekt ebenfalls
Kenntniß erhalten und gefunden, es sei dies die beste

Läsung. Nun glaube ich, es könne auch ohne bauliche
Veränderungen im Rathhause den dringendsten Bedürfnissen

des Obergerichts vorübergehend dadurch abgeholfen
werden, daß man ihm alle verfügbaren^Räume zur
Benutzung einräumt, nämlich das Weibelzimmer, das Con-
ferenzzimmer und vielleicht auch das Vorzimmer des

Großen Rathes. — Ich wiederhole, daß die Regierung
darnach trachten wird, Ihnen baldigst ein Projekt m dem

vorhin aufgeführten Sinne vorlegen zu können.

Reichel. Ich möchte nicht einen eigentlichen Antrag
stellen, wohl aber eine Anregung machen, im Anschluß
an das von der Staatswirthschaftskommission gestellte
Postulat betreffend Verbesserung der Lokalitäten des

Obergerichts und des Richteramtes Bern. Ich glaube,
es haben nicht nur diese beiden Gerichtsbehörden eine

Verbesserung der Lokalitäten nöthig, sondern es wäre
gut, wenn man im ganzen Kanton Umschau halten
würde, wie die Lokalitäten aussehen. Es ist an der
Jahresversammlung des bernischen Juristenvereins von jurasischen
Kollegen hervorgehoben worden, daß die Zustände der
Lokalitäten im Amt Courtelary noch viel schlimmer sind,
als in Bern. Es ist richtig, daß in Bern, wie der Herr
Gerichtspräsident hervorhebt, die Leute oft im kalten Gange
warten müssen. Das ist überhaupt bernischer Gerichtsusus.
Es sind mir wenig Amtslokalitäten bekannt, wo für die

Parteien und Zeugen anständige Zimmer vorhanden und
die Leute vor den Unbilden der Witterung geschützt sind.
Wenn man in andere Kantone kommt und sieht, wie
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dort in den kleinsten Bezirken die Sache ganz anders
aussieht, so empfindet man als Berner hie und da etwas
Scham. Ich glaube, eine Verbessemng wäre nicht so

schwierig und nicht mit allzu großen Kosten verbunden.

Tschiemer, Baudirektor. In Antwort auf die
Bemerkungen des Herrn Großrath Reichet kann ich
mittheilen, daß der Regierungsrath vor einigen Wochen ein
Projekt genehmigt hat, wonach das Amtshaus in Courte-
lary umgebaut werden soll und zwar so, wie die
Bezirksbeamten und die Gemeinde Courtelary es gewünscht
haben, indem letztere namentlich Werth darauf legte,
daß der Amtsgerichtssaal verlegt und vergrößert werde,
damit dort die größeren Versammlungen abgehalten
werden können. Die Kosten betragen 13,000 Fr., an
welche jedoch die Gemeinde mit Rücksicht auf ihren Wunsch
einen schönen Beitrag leistet. Die Arbeit wird nächstens
vergeben, so daß bis zum Frühjahr den in Courtelary
bestehenden Uebelständen abgeholfen sein wird.

Eggli, Justizdirektor. Nur zum zweiten Postulate
der Staatswirthschaftskommission einige Worte. Es ist
allerdings ein längst gefühlter Uebelstand, daß die Ausfertigungen

der Civilurtheile so lange auf sich warten lassen und
infolge dessen häufig die Vollziehung der Urtheile Schaden
leidet. Der Grund lag früher namentlich darin, daß der
Gerichtsschreiber nicht die nöthigen Qualifikationen hatte,
um die schriftliche Motivirung der Urtheile auszuarbeiten.
Da es nun bei uns nicht llsus ist, daß die Referenten
schriftliche Referate mit ausgefertigten Motiven bringen,
sondern nur mündlich referiren, so war es nöthig, daß
die Motive später durch die Richter selbst ausgearbeitet
werden mußten. Der gegenwärtige Obergerichtsschreiber
besitzt nun alle nöthigen Qualifikationen, aber es muß
nach der Ausarbeitung der Motive noch eine
Genehmigung erfolgen. Das Obergericht, dem schon das letzte

Postulat der Staatswirthschaftskommission zur
Berichterstattung zugewiesen wurde, findet nun, der Uebelstand
beruhe namentlich auf der Unzulänglichkeit des
Kanzleipersonals. Der Regierungsrath wird das von der
Staatswirthschaftskommission heute gestellte Postulat dem

Obergerichte neuerdings zur Berichterstattung übermitteln.

Dürrenmatt. Ich sehe mich veranlaßt, auch auf
die Gefahr hin, diesem und jenem als blutant terrible
zu erscheinen, an unsern Herrn Justizdirektor einen
Wunsch um Auskunft zu richten. Es ist mir nämlich ein
Schreiben des Obergerichtspräsidenten an die bernische
Justizdirektion zur Kenntniß gekommen, von welchem ich

Ihnen eine Kopie vorlesen will. Dasselbe datirt zwar
aus diesem Jahre, aber die betreffenden Vorgänge müssen
sich doch auf das letzte Jahr beziehen. Das Schreiben
lautet:

An die Justizdirektion des Kantons Bern.
Bern, den 28. Januar 1889.

Herr Justizdirektor!
Ihrer Zuschrift vom 23. ds. entsprechend, habe ich

über die quäst. Angelegenheit bei Hrn. Or. zur. Lauterburg,

Sekretär der Polizei- und Anklagekammer,
Erkundigung eingezogen und von ihm folgende Auskunft
erhalten: Herr Generalprokurator Iahn, in der Absicht,
seinen ständigen Angestellten zu entlassen und sich für die
nothwendigen Hülfsarbeiten in anderer Weise einzurichten
— eine Absicht, die er auch bereits ausgeführt hat —
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fragte den Hrn.' Or. Lauterburg an, ob er nicht gegen
entsprechende Entschädigung die Führung der Kontrollen
des Generalprokurators übernehmen würde. Herr Lauterburg

glaubte, in der Besorgung dieses Geschäftes nichts
Unstatthaftes erblicken zu sollen und erklärte sich dazu
bereit, wogegen ihm Herr Generalprokurator Iahn eine

Vergütung von monatlich Fr. 70 zusicherte. Hr. Lauterburg

erklärt des Bestimmtesten, daß er ausschließlich nur
diese Kontrollen-Führung, also keine anderweitigen Arbeiten
für Hrn. Iahn besorge. Derselbe lasse die sonstigen
Scripturen, die er nicht selbst mache (Copiaturen rc.) -

auswärts anfertigen. Hr. Lauterburg sprach seine

Verwunderung darüber aus, daß Hr. Generalprokurator
Iahn die monatliche Anweisung auf Rechnung seines
Büreau-Kredites im vollen Betrage von Fr. 120 auf
seineu des Herrn Lauterburgs Namen ausgestellt wissen

will, während ihm doch nach der Abrede bloß Fr. 70
zukommen sollen.

Dies der Sachverhalt, da ich in die Wahrhaftigkeit
des Hrn. Lauterburg nicht den geringsten Zweifel setze.

Sie wünschen auch meine Ansicht über die Sache zu
vernehmen. Ich kann sie kurz dahin abgeben. Die
Kontrollen-Führung durch Hrn. Lanterbnrg halte ich nicht
für inkompatibel mit seiner amtlichen Stellung als
Sekretär der Anklage- und Polizeikammer, da jene
Obliegenheit kaum als ein eigentliches Anstellungsverhältniß
zum Generalprokurator angesehen werden kann. Ich gebe

aber zu, daß man in dieser Beziehung auch anderer Meinung
sein kann. Dagegen halte ich das Begehren des Hrn.
Generalprokurators, daß die monatlichen Anweisungen auf
den Namen des Hrn. Lauterburg ausgestellt werden, für
unzulässig, einmal deshalb, weil die Anweisung des

ganzen Betrages dem wahren Sachverhalte nicht
entspräche.

Bezüglich der übrigen Kreditverwendung des

Generalprokurators steht dem Unterzeichneten kein Urtheil
zu. Dagegen werden Sie, Herr Justizdirektor, in der Lage
sein, aus den einzusendenden Belegen jeweilen zu
erkennen, ob und in welchem Maße die Verwendung der
Kreditsumme gerechtfertigt erscheint.

Mit Hochachtung!
Der Präsident des Obergerichts.

Es geht aus dem Schreiben, in dessen Echtheit kein

Zweifel zu setzen ist, hervor, daß vom obersten Ankläger
unserer Republik Anweisungen verlangt werden, „die dem

wahren Sachverhalt nicht entsprechen". Es scheint mir,
ein solches Verlangen streife hart an eine gewisse Grenze
und setze die Wahrhaftigkeit, und noch etwas mehr,
unseres Herrn Generalprokurators in ein sehr ungünstiges
Licht. Ich möchte den Herrn Justizdirektor anfragen, was
er nach Kenntnißnahme dieses Briefes zu thun für gut
befunden hat, und möchte ferner anfragen, ob es nicht
geboten wäre, einen Beamten, der sich solche Unlauter-
keiten erlaubt, zur Demission zu veranlassen. Es find
vor circa einem Jahre wegen geringfügigem Sachen, die
einen untergeordneten Beamten betrafen,'im Regierungs--
gebäude scharfe Rügen gefallen. Ich finde, man solle
nicht am einen Orte Mücken feigen und am andern Orte
Kameele verschlucken.

Eggli, Justizdirektor. Vor allem aus möchte ich

Verwahrung dagegen einlegen, daß diese Indiskretion
auf dem Bureau der Justizdirektion hätte begangen
werden können. Es stehen mir ein Sekretär und ein
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Angestellter zur Seite — allerdings wenig Personal zur
Bewältigung der vielen Geschäfte — aber ich kann dafür

bürgen, daß weder der Sekretär noch der Angestellte
derartige Abschriften nach dritter Seite hin ausfertigen
könnten. Die Akten betreffend das Verhältniß des

Herrn Generalprokurators Iahn haben bei einem
andern Anlasse unter den Mitgliedern des Regierungsrathes

zirkulirt und ich legte denselben dieses und andere
Schreiben bei; denn ich machte kein Hehl daraus, von
mir aus alles das beizulegen, was zur Jllustrirung eines
gewissen Verhaltens des Herrn Iahn, der viele Ansprüche
an die Staatskasse erhebt — hin und wieder nicht
gerechtfertigte — dienen konnte. Das Schreiben liegt im
Aufsatz auch auf der Obergerichtskanzlei und ich weiß
nicht, wie es in die Hände des Herrn Dürrenmatt
gelangen konnte. Aber nun zur Sache selbst!

Bis zum 31. Dezember 1887 war auf dem Bureau
des Generalprokurators ein ständiger Angestellter mit
einer Besoldung von Fr. 120 pro Monat. Herr Iahn
— der viel selbst arbeitet, was anerkannt werden muß —
fand nun, er könne diesen Angestellten entbehren. Gleichzeitig

führte er aber ein neues Kontrollsystem ein, welches
ihm ermöglicht, am Schlüsse des Jahres die statistischen
Notizen auszuarbeiten, ohne die Urtheilsauszüge Stück
für Stück nachsehen zu müssen. Früher war man genöthigt,
hiefür ertra 200—300 Fr. bezahlen zu müssen, welche
Ausgabe in Zukunft dahinfällt. Zur Führung dieser
Kontrollen gewann Herr Iahn Herrn Kammerschreiber
Lauterburg, welchem er eine Entschädigung von monatlich
70 Fr. versprach. Die andern Bureauarbeiten wollte
Herr Iahn selbst besorgen oder, wenn ihm dies nicht
möglich sei, auswärts machen lassen. Von dieser Situation
erhielt die Justizdirektion Kenntniß. Nun kam dann aber
doch das Gesuch, es möchte Herrn Lauterburg die volle
bisherige Angestelltenbesoldung von 120 Fr. angewiesen
werden. Dies siel uns auf und wir haben deshalb den

Herrn Obergerichtspräsidenten angefragt, wie es sich

verhalte und ob er ein solches ständiges Anstellungsverhältniß

des Herrn Lauterburg als mit seiner Stellung
als Kammerschreiber vereinbar erachte. Der Hauptgrund
unserer Anfrage war aber der, zu vernehmen, wie Herr
Generalprokurator Iahn dazu komme, eine Anweisung von
120 Fr. zu verlangen, während es uns bekannt war,
daß er Herrn Lauterburg nur 70 Fr. ausgesetzt hatte.
Der Herr Oberaerichtspräsident untersuchte die Sache und
gab den Bescheid ab, welchen Herr Dürrenmatt vorhin
verlesen hat. Gleichzeitig hat auch Herr Iahn an das
Obergerichtspräsidium geschrieben — und es ist dieses Schreiben
dem Rescript an die Justizdirektion beigelegen — er habe
die Sache folgendermaßen verstanden: Die übrigen 50 Fr.
sollen allerdings nicht Herrn Lauterburg gehören, wenn
schon die Anweisung auf dessen Namen laute, sondern
dazu dienen, eine Art Fonds zu bilden, aus welchem
die kleinen Nötchen berichtigt werden sollen, und wenn
am Schlüsse des Jahres noch etwas übrig geblieben
wäre, würde er es verrechnet haben. Es mag das seine

Richtigkeit haben, aber jedenfalls war das Vorgehen des

Herrn Iahn ein inkorrektes. Amtlich ist nun die Sache
die, daß wir diese 50 Fr. nicht anweisen. Dafür find
wir

^

aber genöthigt, beinahe jede Woche Pöstchen von
Fr. 1. 50, Fr. 2. — oder Fr. 3. — für auswärts
gemachte Arbeit anzuweisen. Statt der frühern
Anweisung von Fr. 120 haben wir nun eine solche von
Fr. 70 pro Monat nebst einer Masse kleiner Nötchen

anzuweisen, welch' letztere wahrscheinlich die Mehrsumme
von Fr. 50 erschöpfen.

Dies ist der ganze Sachverhalt. Zu weitern Schritten
habe ich mich nicht veranlaßt gesehen; denn Herr Iahn
ist eben ein etwas eigener Mann, mit dem schwierig amtlich

zu verkehren ist.

Die Berichte des Obergerichts und des
Generalprokurators, nebst den dazu gestellten zwei Postulaten
der Staatswirthschaftskommission werden genehmigt.

Staatsrechnung

für das Jahr l«S».

(Siehe Nr. 12 der Beilagen zum Tagblatt von 1889.)

Ballif, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Die Prüfung der Staatsrechnung hat auch
dies Jahr durch Herrn Schmid und meine Wenigkeit
stattgefunden, und kann ich mich dies Jahr auf wenige
Bemerkungen beschränken.

Die Ausgeschossenen der Staatswirthschaftskommission
haben einzelne Rubriken mit den Belegen verglichen und
gefunden, daß nach wie vor in der ganzen Rechnungsführung

die beste Ordnung herrscht. Allerdings wäre es

wünschenswerth, daß man die Prüfung noch etwas weiter
ausdehnen könnte; es ist das aber den Mitgliedern der
Staatswirthschaftskommission nicht möglich, da sie eine
solche Arbeit Monate lang in Anspruch nehmen würde.
Wenn Sie einmal, wenn die Staatswirthschaftskommission
ihre Prüfung vornimmt, sich die Mühe geben würden,
einen Einblick in die Kantonsbuchhalterei zu thun, so
würden Sie staunen, was für ein reichhaltiges Material
bewältigt werden muß. Es bildet dasselbe eine Bibliothek,
deren einfacher Ueberblick bedeutende Zeit in Anspruch
nehmen würde, obschon eine sehr gute Ordnung herrscht
und das System als ein vortreffliches betrachtet werden
kann. Obgleich es nicht gerade als dringend erscheint,
eine noch weitergehende Prüfung der Rechnung
vorzunehmen, so haben doch die Delegirten den Eindruck
erhalten, daß es wünschenswerth wäre, wenn eine
einläßlichere Prüfung vorgenommen werden könnte und zwar
dadurch, daß auch diejenigen Mitglieder der Staats-
wirthschaftskommission, denen andere Verwaltungen zur
Prüfung überwiesen worden sind, die Rechnung dieser
andern Verwaltungen mit den Belegen vergleichen würden.
Es wurde dies schon mehrmals angestrebt, war aber
auch dies Jahr nicht möglich, um ft> weniger, als die

gegenwärtige Großrathssitzung einige Wochen früher
stattfindet, als in andern Jahren. Es wird Aufgabe
derjenigen Mitglieder des Großen Rathes sein, welche in der
nächsten Periode der Staatswirthschaftskommission
angehören werden, zu sehen, ob diese einläßlichere Prüfung
durchgeführt werden kann.

Was das Resultat der Rechnung anbetrifft, so kann
ich, um Sie nicht mit unnöthigen Zahlen zu ermüden,
einfach auf die Rechnung und den sie begleitenden Bericht
verweisen. Besonders der Bericht spricht sich so einläßlich
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über alle Theile der Rechnung aus, daß sich jedes Mitglied

des Großen Rathes ein vollständig richtiges Bild
der ganzen Komptabilität und Rechnungsführung machen
kann. Immerhin will ich mit wenigen Worten konstatiren,
daß das Resultat als ein sehr günstiges bezeichnet werden
kann, dank von Ersparnissen, welche bei mehreren
Verwaltungen gemacht wurden, und dank verschiedener
größerer Mehreinnahmen und zwar solcher, welche nicht
als vorübergehende betrachtet werden müssen, sondern
auch in Zukunft sich einstellen werden, wie z. B. die
Mehreinnahme auf den Eisenbahnkapitalien. Es ist dieses
Resultat um so erfreulicher, als auf der andern Seite
im Laufe des letzten Jahres bedeutete Nachkredite
bewilligt werden mußten, um die eingeriffene
Schuldenverschleppung von einem Jahr auf das andere
abzuschaffen, und ferner bei der Kantonalbank eine bedeutende

Mindereinnahme sich ergab, indem die alten Verluste
vollständig abgeschrieben wurden.

Diesen allgemeinen Bemerkungen habe ich noch
folgendes beizufügen. Dem vor 2 Jahren gefaßten Beschluß
des Großen Rathes, betreffend die vorhin erwähnte
Uebertragung von Schulden von einem Jahr auf das
andere, ist nachgekommen worden, indem nach den Berichten
der Bau- und der Erziehungsdirektion — welche Direktionen
übrigens nicht die einzigen waren — dem Uebelstande
wirklich abgeholfen zu sein scheint. Es war allerdings
den Delegirten der Staatswirthschaftskommission nicht
möglick, sich darüber Gewißheit zu verschaffen, weil dies
aus der Rechnung für 1888 nicht ersichtlich war. Es
wird Aufgabe derjenigen sein, welche nächstes Jahr die

Prüfung der Rechnung vorzunehmen haben, sich zu
überzeugen, ob der Mißbrauch nun vollständig
beseitigt ist.

Dem vom Großen Rathe vor einem Jahre gestellten
Postulat, es solle der Reservefonds der Kantonalbank
aus dem Staatsvermögen eliminirt und als Spezialfonds
behandelt werden, ist Rechnung getragen worden, wie Sie
aus der Rechnung ersehen haben werden.

Ferner ist daran zu erinnern, daß einem vom Großen
Rathe seinerzeit ausgesprochenen Wunsch, die
Finanzdirektion möchte über den Ursprung und die Bestimmung
der Spezialfonds zu Handen der Mitglieder des Großen
Rathes einen Bericht ausgeben, bis jetzt noch nicht
Rechnung getragen worden ist. Wenn ich mich nicht irre,
hatte der Kantonsbuchhalter die Absicht, diesem Wunsche

zu entsprechen, allein er ist sehr mit Arbeit überhäuft
und man begreift sehr gut, daß er dem an die
Finanzdirektion und indirekt an ihn gestellten Wunsche bis jetzt
nicht entsprechen konnte. Ich mache auch diese Bemerkung
nicht, um ihm einen Vorwurf zu machen, sondern nur,
damit die Sache nicht in Vergessenheit geräth.

Endlich ist noch auf eine Unrichtigkeit im Texte der
Rechnung hinzuweisen, die zwar nicht nnr in diesem
Jahr, sondern auch früher vorkam. Es heißt nämlich
auf Seite 17: „0. Katholische Kirche 6. Synodalkosten

und theologische Prüfungskommission." Das Wort
„Synodalkosten" sollte wegfallen, indem vom Staate
weder für die katholische noch für die protestantische
Kirche Synodalkosten zu bezahlen sind. Ferner ist in der

Staatswirthschaftskommission der Wunsch ausgesprochen
worden, es möchte in der Rubrik Xneue Straßenbauten,

der Beitrag zur Amortisation der Straßenbauvorschüsse

nicht in der Mitte sämmtlicher Beiträge,
sondern am Ende aufgeführt werden. Der Herr Bau¬
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direktor erklärte, es sei das nnr irrthllmlich geschehen
und er werde für Abhülfe sorgen.

Endlich füge ich noch bei, daß bei Anlaß der Rechnungsprüfung

seitens der Delegirten eine Kassenvisitation
vorgenommen wurde, deren Ergebniß ein durchaus
befriedigendes war, indem der Kaffenbestand mit dem

Kassabuch bis auf den letzten Rappen übereinstimmte.
Mit diesen wenigen Bemerkungen schließe ich und

beantrage Ihnen namens der Staatswirthschaftskommissioii,
es sei die Staatsrechnung pro 1888, unter Vorbehalt von
Irr- und Mißrechnung, zu genehmigen.

Genehmigt.

Gesetzesentwurf

über

die direkte Staats- und Gemeindesteuer.

Redaktionelle Bereinigung.

(Siehe Nr. 15 und 16 der Beilagen zum Tagblatt des

Großen Rathes von 1889.)

Brunn er, Berichterstatter der Kommission. Nachdem
die Diskussion über das Steuergesetz abgeschlossen war.
mußten infolge einzelner Wünsche einige Redaktionsänderungen

vorgenommen werden.
Erstens wird beantragt, in allen Aufschriften das Vorwort

wegzulassen. Sie werden gesehen haben, daß an
einzelnen Orten das Vorwort steht, an andern dagegen
nicht. Entweder muß man es überall schreiben oder überall
weglassen, welch' letzteres wir beantragen. Es ist dies
natürlich eine rein redaktionelle Aenderung und will ich

deshalb darüber mich nicht weiter verbreiten.

In Art. 22 heißt es im letzten Satz bezüglich der
Banken: „Die Uebernahme der Steuer am Platze der
Einleger ist ihnen untersagt." Dies hat selbstverständlich
nicht den Sinn, daß sich die Banken nicht mit den
Einlegern über die Frage, wer die Steuer zu tragen habe,
verständigen können, sondern nur den Sinn, daß für
die Entrichtung der Steuer die Steuerbehörde sich direkt
an den Steuerpflichtigen wendet. Um einem Mißverständniß
vorzubeugen, schlagen wir vor, das Wort „Uebernahme"
durch „Entrichtung" zu ersetzen. Ich glaube, es sei diese

Redaktionsänderung durchaus angezeigt, indem man dann
weiß, wie die Sache zu verstehen ist.

Eine fernere Aenderung wird Ihnen in Bezug auf
den Art. 32 vorgeschlagen. Derselbe lautete:
„Steuerpflichtige, welche steuerbares Vermögen oder steuerbaren
Erwerb entweder gar nicht oder nur unvollständig
versteuern, haben im Entdeckungsfalle die entzogenen Steuern
bis zum zweifachen Betrage zu entrichten." Nun haben
Sie aber beschlossen, daß der Erwerb nicht mehr auf
Grund einer Selbstschatzung, sondern amtlich taxirt werden
soll. Infolge dessen können Sie jemand, der amtlich für
so und so viel eingeschätzt worden ist, nicht büßen, wenn
die Einschätzung erne zu geringe war, denn Sie können
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den Leuten nicht zumuthen, sich selbst höher einzuschätzen,
als sie van der Steuerbehörde eingeschätzt wurden. Anders
verhält es sich beim Vermögen. Für dasselbe gilt die

Selbstschatznng und wenn durch dieselbe die
Steuerbehörden irre geführt werden, soll eine Buße eintreten.
Auch beim Erwerb wird die Sache anders, wenn jemand
gegen seine Einschätzung reklamirt und auf Grund
hierauf zu gering eingeschätzt wird. In diesem Falle soll
gegen ihn die gleiche Buße eintreten, wie gegenüber
demjenigen, der sein Vermögen unrichtig angibt. Es war
deshalb nöthig, den Art. 32 anders zu redigiren und es

lautet derselbe nun in veränderter Redaktion wie folgt:
„Steuerpflichtige, welche versteuerbares Vermögen

entweder gar nicht oder nur unvollständig versteuern, haben
im Entdeckungsfalle die entzogenen Steuern bis zum
zweifachen Betrage zu entrichten. Das Nämliche gilt für
den versteuerbaren Erwerb, wenn derselbe auf erhobene
Reklamation hin zu gering eingeschätzt und versteuert
worden ist."

Dies sind die wenigen redaktionellen Aenderungen, die

Ihnen beantragt werden. Im übrigen trete ich auf
die Sache nicht mehr ein. Ich denke, das Gesetz sei zur
Abstimmung reif.

Die beantragten Redaktionsänderungen werden
angenommen.

Präsident. Der Entwurf hat nun seine definitive
Gestaltung erlangt und wir hätten nun noch zur
Schlußabstimmung zu schreiten.

Brunn er. Ich beantrage, die Schlußabstimmung
unter Namensaufruf vorzunehmen.

Dieser Antrag findet die reglementarische Unterstützung
und ist somit angenommen.

Schlußabstimmung.
Für Annahme des Gesetzes (mit „Ja")

stimmen 119 Mitglieder,
nämlich die Herren Aegerter, Ambühl, Baumann, Benz,
von Bergen, Berger (Reichenbach), Bertholet, Biedermann,
Bigler, Bircher, Blatter, Blösch, Borter, Boß, Bratschi,
Brunner, Bühler, Bühlmann. Burkhalter, Comte, Cüenin,
Demme, Dubach, Etter (Jetzikofen), Etter (Maikirch),
Freiburghaus (Mühleberg), Freiburghaus (Neuenegg),
Friedli, Frutiger, Füri, Geiser (Tavannes), Geiser
(Langenthal), Gerber (Steffisburg), Gerber (Bern), Gerber
(Bärau). v. Groß. Guenat, Gygax (Bleienbach). Hadorn,
Hari, Hauser, Hegi, Houriet, Hubacher, Jmer, Jolissaint,
fiseli (Moosaffoltern), Kaiser (Büren), Kipfer, Klaye,
Kloßner, Küpfer, Küster, Lauper, Locher, Lüthi (Güm-
ligen), Mägli, Marchand (Renan), Marchand (St. Immer),
Marthaler, Marti (Bern), Marti (Lyß), Mathey, Morgenthaler

(Ursenbach), Müller (Tramlingen). Müller (Eduard),
Mützenberg, Nägeli (Guttannen), Neiger, Probst (Bern),
Rätz, Reichel, Reichen, Rein, Rieder, Riser, Ritschard,
Robert, Robert-Tissot, Romi, Roth (Adolf), Röthlisberger
(Herzogenbuchsee), Röthlisberger (Trachselwald), Ruchti,
Sahli, vr. Schenk, Scherz, Schindler, Schmalz, Schmid

er 1889.) 245

(Andreas), Schmid (Karl), Schneeberger (Orpund), Schnee-
berger (Schoren bei Langenthal), Schürch, Schweizer, Seiler,
Stämpfli (Bern), Stauffer, Steffen (Madiswyl), Stettler
(Eggiwyl), Stettler (Worb), Stettler (Bern), Streit,
Tiöche (Reconvillier), Tièche (Bern), Trachsel, Tschiemer,
Tüscher, Voisin, Weber, v. Werbt, Wieniger. Will,
Wolf, Würsten, Zaugg, Zingg (Erlach), Zingg (Bußwhl),
Zürcher.

Für Verwerfung (mit „Nein") stimmen 61 Mitglieder,
nämlich die Herren Ballif, Boinay, Burkhardt, Daucourt,
Dêboeus, Dürrenmatt, Egger, Eggimann (Hasle), Eggi-
mann (Sumiswald), Elsäßer, v. Erlach (Gerzensee),
Fattet (Pruntrut), Flückiger, Folletête, Fueter, Gouvernon,
Grandjean, Grenouillet, Gygax (Kirchberg), Habegger
(Zollbrück). Hänni, Haslebacher, Hauert, Herren, Hiltbrunner,
Hofer (Burgdorf), Hofer (Oberdießbach), Hofer (Oberönz),
Hofmann (Völligen). Hornstein, Jobin, Jseli (Grafenrieo),
Knuchel, Koller, Leuch, Lüthi (Rüderswyl), Marschall.
Marti (Mülchi), Msrat, Morgenthaler (Leimiswyl),
Moschard, Nußbaum (Rünkhofen), Pêteut, Prêtre, Reber,
Rolli, Roth (Friedrich), Salvisberg, Scheidegger, Sommer,
Steffen (Heimiswyl), v. Steiger, Stotzinger, Stucki (Nieder-
hünigen), v. Tscharner, Walther, v. Wattenwyl (Richigen),
v. Wattenwyl (Uttigen), v. Wattenwyl (Bern), Wermeille,
Wermuth.

Auf Antrag des Präsidiums wird das Bureau,
unter Beiziehung des Herrn Berichterstatters der
Kommission, mit der Feststellung der definitiven Botschaft
betraut und der Regierung die Festsetzung des Tages der
Volksabstimmung überlassen.

Bericht «nb Antrag betreffend die Aerantwortlichkeit der

Behörden «nd Kramten der Kantonalbank.

(Siehe Nr. 9 der Beilagen zum Tagblatt des Großen
Rathes von 1889.)

Sch eurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des

Regierungsraths. Wie Ihnen bekannt ist, hat schon vor
längerer Zeit eine von 8300 Bürgern unterzeichnete
Eingabe an den Großen Rath das Ansuchen gestellt:

„eine eingehende und unparteiische Untersuchung soll
„sich auf alle Verhandlungen der Bankbehörden und
„ihrer Beamten seit den letzten 8 Jahren erstrecken, und
„es sollen die Behörden und Beamten der Bank, falls
„sich aus der Untersuchung ein Verschulden derselben er-
„gibt, zur gesetzes- und verfassungsmäßigen
Verantwortung gezogen werden, damit dem Staate der

„erwachsene Schaden ersetzt und das verletzte Recht ge-
„sühnt werde."

Wie Sie wissen, ist dem ersten Theil dieses Ansuchens
in der Weise Folge gegeben worden, daß schon früher
seitens des Regierungsrathes dem Großen Rathe ein

einläßlicher Bericht über die Verluste der Kantonalbankverwaltung

in der betreffenden Periode und ihre
Entstehungsart zugestellt worden ist, und ein fernerer Bericht,
der sich über die juristische Seite der Frage ausspricht,
liegt dem Großen Rathe vor, in wechem der Regierungs-
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rath bezüglich der Frage, ob ein Verschulden einer oderäAnsicht theilen. Außer den Direktoren der Bank haben
mehrerer Personen in der Weise vorhanden sei, daß einMauch Delegirte des Verwaltungsrathes mehr als einmal
Schadensersatz erlangt werden könne, zu folgendem An-Hin Pruntrut eine Untersuchung der Geschäftsführung und
trage gelangt: „Es sei der zu den Staatsrechnungen A des Geschäftsstandes vorgenommen, die jeweilen dahin
für die Jahre 1884, 1885. 1886 und 1887 bezüglich führte, es sei alles in bester Ordnung und der Geschäfts-
der Kantonalbankrechnungen gemachte Vorbehalt fallen sichrer verdiene für seine gewinnbringende Thätigkeit den

zu lassen und es sei die Staatsrechnung pro 1888 auch Dank und die Anerkennung der Bank. Es wurden aus
in betreff der Kantonalbank vorbehaltlos zu genehmigen." dem Verwaltungsrathe Männer abgeordnet, welche zu
Bei der Abfassung dieses Antrages wurde irrthümlicher- den besten Finanzmännern und in Finanzsachen zu den

weise angenommen, daß auch zur Staatsrechnung pro vorsichtigsten Leuten gehörten. Wenn diese Männer trotz-
1887 ein Vorbehalt gemacht worden sei. Es ist dies dem zu einer so günstigen Ansicht über den Stand der

nicht der Fall, sondern die Staatsrechnung von 1887 ist Filiale in Pruntrut gelangten, so war dies nur dadurch
vom Großen Rathe vorbehaltlos genehmigt worden, und möglich, daß der Geschäftsführer mit großer Gewandtheit
das Gleiche ist auch in Bezug auf die Staatsrechnung den wahren Stand der Dinge vor den Aufsichtsbehörden
von 1888 der Fall, die Sie vor einer halben Stunde zu verbergen wußte. Er erlaubte sich Handlungen, die

vorbehaltlos genehmigten, sodaß also dieser Theil des ganz einfach Gaunerstücklein waren, sofern man den

regierungsräthlichen Antrages bereits erledigt ist. Es Berichten glauben darf, was ich unbedingt thue. Es
würde sich also nur noch darum handeln, die zu den wurden ganze große Portefeuilles, Wechsel rc., einfach
Staatsrechnungen von 1884, 1885 und 1886 gemachten escamotirt oder untergeschoben, je nachdem es sich schickte.

Vorbehalte fallen zu lassen. ' Einem solchen Auftreten eines Geschäftsführers gegenüber
Was die materielle Seite der Angelegenheit betrifft, ist jede Aufsicht schwer, wenn nicht geradezu unmöglich;

so glaube ich mich darüber kurz fassen zu können, indem denn wenn irgendwo der Spruch gilt: „Wo der Herr
die Sache jedermann so genau bekannt ist, daß er sich die Stadt nicht behütet, da wachet der Wächter umsonst!"
seine Meinung Wohl bereits gemacht haben wird. Ich so ist dies in Finanzsachen der Fall. Wenn es dem

will nur kurz einiges in Erinnerung bringen. Direktor darum zu thun ist, die Behörden hinters Licht
In erster Linie stellten sich Verluste bei der Filiale zu führen, nützen alle Verwaltungsräthe, Auffichtsbe-

Pruntrut ein, welche eine Summe von mehreren hundert? hörden und Revisoren nichts. Ich habe diese Ueberzeugung
tausend Franken erreichten und hauptsächlich dadurch schon lange gewonnen und sie auch bei Berathung des

entstanden, daß der damalige Geschäftsführer, in Ueber- neuen Kantonalbankgesetzes geltend gemacht, und ich

schreitung seiner Kompetenzen, einer Reihe Akkreditirter konnte mich jüngst überzeugen, daß auch andere Leute zu
über die ihnen zugemessenen Kredite hinaus große dieser Ansicht gekommen sind. Herr Brunner, der in der
Summen anvertraute, welche Handlungsweise dann in- bekannten Solothurnerangelegenheit als Anwalt fungirt
folge einer eintretenden Krisis die bekannten Verluste und eine interessante Vertheidigungsschrift verfaßt hat, hat
herbeiführte. Gegen den Geschäftsführer wurde sowohl mir erklärt, daß bei einer solchen Verwaltung der Geschäftsauf

dem Civil- als dem Strafwege vorgegangen. Das führer die Hauptsache sei und alles andere mehr oder
Civilverfahren führte dahin, daß er für circa 125,000 Fr. weniger Dekoration; man könne den Geschäftsführer lange
verantwortlich erklärt wurde. Dieses Urtheil hatte aber mit Aufsichtsbehörden umgeben, es sei einfach unmöglich,
für den Staat keine großen Vortheile, denn der Ge- die Aufsicht so zu handhaben, daß gar keine Unterschleise
schäftsführer war in finanziellen Verfall gerathen und möglich seien. Wenn man also auch in dieser Pruntruter-
von seineu Bürgen war ebenfalls sehr wenig erhältlich, affaire die Behörden von einem allzu großen Zutrauen
Diese Bürgen standen zur Zeit, wo sie als solche an- in die Persönlichkeit des Geschäftsführers nicht freisprechen
genommen wurden, finanziell gut, der eine galt sogar als kann, so zweifle ich doch sehr daran, daß sich, wenn es

sehr reich. Später sind sie aber, wie es scheint, ebenfalls zu gerichtlichen Erörterungen käme, ein Gericht finden
in finanziellen Rückgang gerathen, und als der eine starb, würde, das irgend jemand in den Behörden für die
Verergab sich statt eines Vermögens von mehreren hundert- luste verantwortlich erklären würde,
tausend Franken oder sogar einer Million ein sehr großes Was die im Berichte der Finanzdirektion in zweiter
Defizit. Auch der andere Bürge hat in seiner finanziellen Linie erwähnten Verluste im Betrage von 258,000 Fr.
Leistungsfähigkeit so abgenommen, daß man vor einiger betrifft, so will ich mich darüber nicht verbreiten. Es ist
Zeit auf dem Vergleichswege sich noch einige tausend schon seinerzeit von der Finanzdirektion die Ansicht aus-
Franken sichern konnte. Das Strasverfahren führte eben- gesprochen worden, es brauchen diese Verluste nicht einer
falls nicht zum Ziele, indem der Geschäftsführer nur der besondern Nachlässigkeit zugemessen zu werden, sondern es

WiderHandlung gegen die Vorschriften seiner Instruktion seien das eben Verluste aller Art, wie sie der Geschäftsschuldig

erklärt und zu einer geringen Buße verurtheilt betrieb einer großen Bank unvermeidlich mit sich bringt,
wurde. Sie mögen aus diesen geringen Ergebnissen er- Anders verhält sich die Sache in Bezug auf die dritte
sehen, wie schwierig es ist, gegen jemand mit Erfolg auf Gruppe erlittener großer Verluste, herrührend von der
dem Rechtswege vorzugehen. Aktienbrauerei Jnterlaken. Diese sehr bedeutenden Ver-

Was die Frage anbetrifft, ob außer dem Geschäfts- luste sind hauptsächlich dadurch entstanden, daß man
führer noch sonst jemand ein Verschulden treffe, auf das durch zu großes und zu langes Kreditiren an den
Biergestützt derselbe civilrechtlich für den Schaden verant- brauer Jndermühle genöthigt war, immer größere
wortlich gemacht werden könne, so ist diese Frage ver- Summen einzuschießen, sich an der Gründung der Aktien-
schieden zu beurtheilen. Man kann ganz gut zur Anficht brauerei zu betheiligen und dieselbe schließlich als
kommen, es sei die Aufsicht in einem Maße nachlässig Eigenthum zu übernehmen. Die Entstehung des
Geausgeübt worden, daß eine Verantwortlicherklärung be- schäftsverkehrs zwischen Jndermühle und der Kantonalgründet

sei. Eben so gut kann man auch die gegentheilige bank ist nicht nur eine begreifliche, sondern eine ganz
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natürliche, und es hat sich auch die weitere Entwicklung
der Dinge auf natürliche Weise gemacht. Jndermühle
soll seinerzeit ein finanziell sehr gut gestellter Mann
und auch geschäftlich und moralisch eine durchaus rechte
Persönlichkeit gewesen sein, sodaß die Kantonalbank
seinerzeit sehr gern mit ihm in Geschäftsverbindung
getreten sein wird. Lndermühle ließ sich nach und nach in
ein großes Geschäft ein, das er wahrscheinlich zu wenig
kannte. Dazu gesellte sich noch die Ungunst der Zeit und
so gerieth er rückwärts. Er konnte aber noch lange sein
Geschäft aufrecht erhalten und als finanziell gut situirt
geltend, weil ihm seine Verwandten, namentlich seine
Mutter, finanzielle Unterstützung angedeihen ließen. Nun
wurde allgemein angenommen, daß das Familienvermögen,

das sich noch in der Hand der Mutter befand
und auf welches Jndermühle Anwartschaft hatte, ein sehr
großes sei, und es wurde dasselbe seinerzeit mit vollem
Recht auf viele hunderttausend Franken berechnet. So ist
es begreiflich, daß der finanzielle Rückgang sich langsam
vollzog und äußerlich wenig zu Tage trat, und es hatte
die Familie Jndermühle ihr Vermögen bereits verloren,
als die Kantonalbank und das Publikum immer noch
im Glauben waren, es mit einem zahlungsfähigen Manne
zu thun zu haben. Das Anknüpfen von Verbindungen
mit Jndermühle und die lange Fortdauer derselben ist
somit jedenfalls niemand zum Verschulden anzurechnen.

Später kam dann der Zeitpunkt, wo die verschlimmerte
finanzielle Situation des Jndermühle nicht mehr
verborgen werden konnte und wo an die Kantonalbank die
Frage herantrat, entweder die ziemlich bedeutenden Summen,
welche sie in dem Geschäfte stecken hatte, zum größten
Theil zu riskiren oder durch eine verhältnißmäßig nicht
sehr bedeutende Unterstützung die gefährdeten Summen
zu retten. Die Kantonalbankverwaltung wählte den

letztern Weg, nicht nur um die eigenen Summen der

Gefahr zu entziehen, sondern auch um den Krach des
Geschäftes zu vermeiden, der sich, wie man nicht mit
Unrecht glaubte, über die ganze Ortschaft und Gegend
verbreitet haben würde. Auf diese Weise kam man dazu,
die Gründung einer Aktienbrauerei Jnterlaken nicht nur
indirekt zu unterstützen, sondern, als kein anderer Weg
mehr übrig war, auch direkt in der Weise, daß man eine

Anzahl Aktien übernahm. Leider hatte dieses Vorgehen
nicht den Erfolg, den man vorausgesetzt hatte. Das
Unternehmen war damit nicht sanirt, sondern die
Kantonalbank war noch mehrmals in die Situation versetzt,
entweder ihr Geld verlieren zu müssen oder neue Mittel
zu geben, um das Geschäft aufrecht zu erhalten. Sie
that das letztere, offenbar im guten Glauben, das
Geschäft werde schließlich doch Prosperiren und die
Verlustsummen decken. Daß die Verwaltung an die Zukunft
des Geschäftes glaubte, kann ihr nicht zum Vorwurf
gemacht werden, denn ihre Expertisen ließen das auch
wahrscheinlich erscheinen, und es ist ferner allgemein bekannt,
daß die Bierbrauer in der Regel reich werden; es

ist die Bierbrauerei Jnterlaken eines der wenigen
Bierbrauereigeschäfte, welche in neuerer Zeit zu Grunde gingen.
So folgte eines auf das andere, bis man schließlich sah,
es nütze nichts mehr, neue Summen zu liefern, sondern
es bleibe nichts anderes mehr übrig, als das Geschäft
fahren zu lassen.

Das Resultat aller dieser Handlungen war das, daß
die Kantonalbank eine auf der Liegenschaft hastende
gekündete Hypothek von 300,000 Fr. einlöste und ein
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zweites und drittes Mal weiter belehnte, ohne sich dabei

zu überzeugen, ob auf den Liegenschaften noch andere
Pfandrechte haften, als diese eigentlichen Hypotheken.
Es ist nämlich bekannt, daß nachdem die Aktiengesellschaft

Eigenthümerin der ganzen Bierbrauereibesitzung war,
sich herausstellte, daß auf derselben in Form von
Betreibungspfandrechten für mehr als 100,000 Fr. bisher
unbekannte Schulden lasten. Auf den ersten Blick ist es

etwas unerklärlich und unentschuldbar, daß man eine

Liegenschaft erwirbt, ohne sich zu überzeugen, ob darauf
noch andere Pfandrechte haften, als diejenigen, welche
es dem Schuldner anzugeben beliebt. Es ist das um so

auffallender, als nach unserem bernischen Hypothekarrecht
ohne große Mühe die Wahrheit erfahren werden kann,
indem man sich ja nur auf der Amtsschreiberei zu
erkundigen braucht. Zur Entschuldigung wurde mir von
den Mitgliedern der Bankverwaltung, welche in erster
Linie die Aufsicht zu üben hatten, gesagt, es sei das nicht
versäumt worden und man habe die berufenste Person
damit beauftragt, nämlich den Amtsschreiber von Jnterlaken,

welcher Mitglied der Verwaltungsbehörden der
Bank war, und es habe derselbe mitgetheilt, daß alles in
Ordnung und keine Betreibungspfandrechte vorhanden
seien. Vor einigen Jahren wäre ich nicht geneigt gewesen,
dieser Behauptung Glauben beizumessen, sondern würde die

Leistung des Beweises verlangt haben. In neuerer Zeit
aber bin ich in dieser Beziehung schwankend geworden,
und ich möchte nicht mehr behaupten, die betreffende
Persönlichkeit der Kantonalbankverwaltung, welche im
übrigen ein Ehrenmann ist, sage die Unwahrheit und der

Amtsschreiber von Jnterlaken die Wahrheit; denn es

sind seither über diesen Beamten Thatsachen bekannt
geworden, welche es für mich sehr wahrscheinlich machen,
daß die Sache sich so verhält. Der Amtsschreiber hat
nicht nur in diesem Aalle falsche Löschungszeugnisse
ausgestellt und überhaupt seine Amtspflicht vernachlässigt, ja
derselben sogar direkt zuwidergehandelt, sondern er hat
dies, wo es zur Erreichung seiner Zwecke nöthig war, in
Hunderten von Fällen gethan. Angesichts dessen muß ich

nochmals erklären, daß wenn sich alles um die Frage
drehen würde, ob den Mitgliedern des Verwaltungsrathes
der Bank, speziell dem verstorbenen Herrn Oberst Scherz,
Glauben beizumessen sei oder dem Amtsschreiber von
Jnterlaken, ich es moralisch nicht über mich nehmen
möchte, dem Letztern zu glauben und die Erstern
verantwortlich zu erklären.

Was also die zweite Frage anbetrifft, ob ein
Verschulden einer Person oder einer Mehrzahl von Personen
vorhanden sei, worauf gestützt dieselben zum Ersatz des

Schadens angehalten werden können, so kann man
darüber, wie ich schon sagte, ganz gut verschiedener Ansicht
sein. Allein wir haben darüber hier überhaupt nicht zu
sprechen; denn die Administrativ- und Gesetzgebungsbehörden

haben den Entscheid darüber nicht in der Hand.
Es ist nicht unsere Sache, zu sagen, der entstandene
Schaden sei dem Verschulden dieses oder jenes Beamten
beizumessen und es habe derselbe so und soviel
Entschädigung zu leisten, sondern es ist das Aufgabe des

Gerichts, das nach einem vorausgegangenen Prozeß sein

Urtheil zu sprechen hätte. Wie aber das Gericht urtheilen
wird, wissen wir nicht. Der Staat befindet sich in der

gleichen Lage, wie jeder Privatmann, der, wenn er einen

Prozeß anhebt, die Chancen desselben tragen muß. Nun
ist die Tendenz unserer ganzen Jurisprudenz, sowohl bei
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de» kantonalen Gerichten, als namentlich beim Bundesgericht

in den letzten Iahren dahin gegangen, daß nur
äußerst selten eine gerichtliche Verantwortlicherklärung für
solche Schäden ausgesprochen wurde. Wo es vorkam,
mußten ganz ausnahmsweise Verhältnisse vorhanden und
eine Handlungsweise des Betreffenden konstatirt sein,
angesichts deren nichts anders möglich war, als zu erkennen,
der Betreffende habe den Schaden verursacht und sei dafür

haftbar. So klar liegen nun aber bei uns die
Verhältnisse bei weit und fern nicht, und ich glaube deshalb,
es würde sich schon deswegen — abgesehen davon, daß
formelle Verhinderungsgründe vorhanden sind — nicht
empfehlen, den Prozeßweg zu betreten.

Wir kommen nun zur Hauptfrage: Will der Staat
gegen jemand die Verantwortlichkeitsklage auf dem

Prozeßwege geltend machen oder nicht? Denn wenn die
Petenten am Schlüsse ihres Ansuchens sagen, „es sollen
die Behörden und Beamten der Bank, falls sich aus der
Untersuchung ein Verschulden derselben ergibt, zur gesetzes-
und verfassungsmäßigen Verantwortung gezogen werden,
damit dem Staate der erwachsene Schaden ersetzt und das
verletzte Recht gesühnt werde," so will das mit andern
Worten nichts anderes sagen, als man solle die
Betreffenden auf dem Prozeßweae belangen und zu einer
Entschädigung verurtheilen lassen. Nun war die Frage
die: Auf welchem Wege ist gegen diese Beamten der
Kantonalbank vorzugehen, auf dem gewöhnlichen Civilwege

oder auf Grund des Verantwortlichkeitsgesetzes von
18SI? Diese Frage hatte die weitere zur Folge, ob
die Beamtem der Kantonalbank Staatsbeamte seien oder

nicht. Es wurde überhaupt ein ganzer Rattenkönig von
Fragen aufgeworfen, das Endresultat war aber immer
das, es müsse das Verantwortlichkeitsgesetz zur Anwendung
kommen.

In Bezug auf die Verantwo«tlichkeit von
Staatsbeamten sagt die Verfassung von 1846 kurz folgendes:

„Jede Behörde, jeder Beamte und Angestellte, ist
für seine Amtsverrichtung verantwortlich," Und das
Kantonalbankgesetz von 1885, das in dieser Angelegenheit
noch Regel machen würde, sagt: „Jeder Beamte und
Angestellte der Bank ist für seine Handlungen, begangenen
Nachlässigkeiten und daraus entstehenden Folgen
verantwortlich." Wenn es bei der angeführten Vorschrift
der Verfassung geblieben wäre, so wäre der einzuschlagende
Weg ein sehr einfacher. Man würde ganz einfach nach
den civilprozeßualischen Vorschriften gegen die fehlbaren
Beamten vorgegangen sein und nach den Vorschriften
des Civilrechts die Frage der Schadensersatzpflicht
entschieden haben. Es wären dabei einfach die guten alten
Satzungen 962 und 969 des bernischen Civilgesetzbuches
vom Jahre 1827 über den Schaden zur Anwendung
gekommen, lautend, Satz. 962 : „Der Nachtheil, den jemand
an seiner Person oder an seinem Vermögen erleidet,
heißt Schaden, und der Nachtheil, der jemand daraus
entsteht, daß er verhindert wird sich Vortheile anzueignen,
die er sich nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge hätte
zueignen können, heißt entgangener Gewinn." Und Satz.
963 : „Dem, welcher einem Andern durch eine willkürliche
Handlung rechtswidriger Weise einen Nachtheil veranlaßt,
fällt ein Verschulden zur Last, das in einer bösen Absicht
des Urhebers oder darin seinen Grund haben kann, daß
derselbe auf seine Handlung nicht denjenigen Fleiß
verwendet hat, den eine Person von gewöhnlichen Fähigkeiten
auf ihre Handlungen verwendet, um den Nachtheil zu
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verhindern, der nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge
daraus entstehen kann." Mit andern Worten, derjenige,
der durch seine Handlunge», seien es kulpöse oder nur
nachlässige, jemanden einen Schaden verursacht habe,
habe diesen Schaden zu ersetzen. Was die Verjährungsfrist

anbetrifft, so hätte einfach die gewöhnliche civilrechtliche

Verjährungsfrist von mindestens.10 Jahren Regel
gemacht.

Nun hat man es aber leider nicht nur mit diesen
klaren und einfachen Vorschriften der gewöhnlichen
Gesetze zu thun, sondern mit dem Verantwortlichkeitsgesetz

vom Jahre 1851, das zur weiteren Ausführung
des in der Verfassung niedergelegten Grundsatzes der

Verantwortlichkeit erlassen worden ist. Bevor ich
Veranlassung hatte, mich mit diesem Gesetze eines speziellen

Falles wegen eingehend zu befassen, hatte ich immer das

Gefühl, der Gesetzgeber habe dasselbe zum größern Schutze
des Staates gegenüber Amtshandlungen von Behörden,
Beamten und Angestellten erlassen. Ich habe das als
selbstverständlich augesehen und ich habe mich auch
überzeugt, daß dies zur Zeit, wo die Frage der Verantwortlichkeit

der Kantonalbankbehörden aufgeworfen wurde,
die allgemeine Auffassung war. Wenn man aber
genöthigt ist, in das Gesetz einzutreten, kommt man sehr
bald zu einem andern Resultat. Vor allen Dingen —
man darf das Wohl aussprechen — ist das Verantwortlichkeitsgesetz

ein höchst konfuses und unlogisches und
darauf angelegt, in den einfachen Grundsatz der
Verantwortlichkeit eine rechte Konfusion hineinzubringen;
denn wenn man über eine so einfache Sache 60
Paragraphen aufstellt, kann man sicher sein, daß es nicht im
Interesse der Sache geschieht, sondern daß dieselbe nur
Schaden leiden kann. Man kommt deshalb zur
Ueberzeugung, daß das Verantwortlichkeitsgesetz zum Schutz
der Beamten und Behörden erlassen worden ist, und
wenn man sich in die damaligen politischen Verhältnisse
zurückversetzt, so begreift man das. Wenn man weiß,
mit welcher Schroffheit die politischen Parteien sich gegenüber

standen, wie sich die Anhänger derselben nicht nur
gegenseitig in ihren amtlichen Stellungen und Funktionen,
sondern auch persönlich zu schädigen suchten, wie man
gegenseitig die besten Anstrengungen machte, um sich,

wenn möglich, in's Zuchthaus zu bringen, so begreift
man, daß ein solches Gesetz aufgestellt wurde. Um sich

nicht aus politischem und persönlichem Hasse einer
Verantwortlichkeitsklage auszusetzen, hat man durch das
Verantwortlichkeitsgesetz den Verantwortlichkeitsgrundsatz
so entwerthet, daß er keinen effektiven Werth mehr hat.
Die Art und Weise der Verantwortlichkeitsklage, die

Möglichkeit des Vorgehens, wurde in einer Art und
Weise verklausulirt, daß man fast nicht klug daraus wird
und es nahezu unmöglich ist, eine solche Klage mit
Aussicht auf Erfolg anzuheben. Es ist dies auch der
Grund, weshalb seit Erlaß des Gesetzes meines Wissens
davon zu Gunsten des Staates nie Gebrauch gemacht
wurde, sondern dasselbe ein todter Buchstabe blieb.
Umgekehrt dagegen, zu Ungunsten des Staates, ist von dem
Gesetze oft Gebrauch gemacht worden. Es wird nämlich
darin vorgeschrieben, daß der Staat dem Publikum
gegenüber für den Schaden verantwortlich sei, der ihm
durch nachlässige oder kulpöse Handlungen von Beamten
zugefügt werde. Der Staat hat zu verschiedenen Malen
an Private, welche durch Beamte geschädigt wurden,
Entschädigungen bezahlen müssen ; zu Gunsten des Staates
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ober wurde, wie gesagt, das Gesetz gar nie anzuwenden
versucht.

Die für eine erfolgreiche Anwendung des Gesetzes zu
Gunsten des Staates fatalsten Paragraphen sind bereits
im gedruckten Vortrage angeführt. Es ist dies zunächst
der § 53, welcher lautet: „Eine Civilklage des Staates
gegen Behörden, Beamte oder Angestellte wegen Schadens,
der in Amtshandlungen seinen Grund hat, ist nicht mehr
zulässig, wenn die Behörde, der Beamte oder Angestellte
über die zu Grunde liegenden Verhandlungen Rechnung
abgelegt, oder Bericht erstattet, und der Bericht oder die
Rechnung die Genehmigung der zuständigen Behörde
erhalten hat." Sobald also über gewisse Handlungen
Bericht erstattet oder Rechnung abgelegt ist, ist vom
Momente der Genehmigung an eine Reklamation nicht
mehr zulässig. Nun macht sich die Sache so, daß
Geschäfte, welche schließlich zu einem Verluste führen,
anfänglich als durchaus ungefährlich erscheinen und Jahre
lang als richtige Geschäfte in den Berichten und
Rechnungen figuriren. Entsteht dann nach Jahren ein Verlust,
so sind die Verhandlungen, welche den Grund zu dem

Verluste legten, schon in frühern Jahren von den

zuständigen Behörden genehmigt worden. Dies ist im
vorliegenden Falle insbesondere bezüglich der Pruntruter
Verluste der Fall, indem die betreffenden Verhandlungen,
welche zu diesen Verlusten führten, bereits anfangs der
70er Jahre stattfanden, während der ganze Umfang des

Verlustes erst Ende der 70er Jahre bekannt wurde. Das
Gleiche ist in Bezug aufJndermühle der Fall. Die Gründung
der Aktiengesellschaft und die Betheiligung der Kantonalbank

fand bereits um das Jahr 1880 herum statt und ist
von den zuständigen Behörden nicht angefochten worden,
weil man glaubte, diese Betheiligung sei ein Mittel, die
drohenden Verluste abzuwenden. Wäre die Sache gut
herausgekommen, so würde jedermann gefunden haben,
die Bank habe recht gethan und verdiene den Dank der
Behörden und des Landes. Nun es aber nicht gut
herauskam, verlangt man, daß untersucht werde, ob oie
Bankbehörden innert ihrer Schranken gehandelt haben.
Allein darauf kommt es hier nicht an. Alle diese

Verhandlungen sind schon früher durch die Genehmigung der

amtlichen Berichte, in welchen sie immer in dieser oder
jener Form erschienen sind, gutgeheißen worden. Damit
manifestirt sich am besten die Jnferiorität der Aufsichtsbehörden.

Wenn man in jedem Stadium, welches die
Aktienbrauerei durchmachte, hätte untersuchen wollen, so

hätte dazu der Verwaltungsrath oder der Regierungsrath
nicht ausgereicht, sondern es wäre ein eigener Inspektor
nöthig gewesen, dessen Lebensaufgabe es gewesen wäre,
diese Untersuchungen vorzunehmen. Eine Behörde, ein

Berwaltungsrath, der jährlich nur ein oder zweimal
zusammentritt, kann solche Untersuchungen nicht vornehmen
und auch der Regierungsrath nicht, indem es den
einzelnen Mitgliedern desselben sowohl an der nöthigen
Zeit, als auch an den erforderlichen Kenntnissen fehlt;
denn es wird niemand glauben, daß jedes Mitglied des

Regierungsrathes ohne weiteres in der Lage sei, die große
Verwaltung der Kantonalbank zu untersuchen. Ich
glaube, unbeschadet Ihrer Intelligenz und Geschäftskenntniß,
es aussprechen zu dürfen, daß wahrscheinlich wenige hier
im Rathe find, welche eine solche Aufgabe übernehmen
könnten. Man kommt also wieder zu dem Satze zurück,
daß alle Aufsicht ungenügend ist, sobald diejenigen,
welche die Geschäftsführung in der Hand haben, die
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Sache nicht gehörig verwalten, und daß, sobald der
Bericht oder die Rechnung, in welcher die betreffenden
Verhandlungen erscheinen, genehmigt ist, d. h. nach
verhältnißmäßig sehr kurzer Zeit, die Verantwortlichkeit nicht
mehr geltend gemacht werden kann.

Ferner 'sorgt noch ein anderer Paragraph des
Verantwortlichkeitsgesetzes dafür, daß die Verantwortlichkeit
faktisch nicht geltend gemacht werden kann. Der Z 54
sagt nämlich: „Der Civilanspruch des Staates gegen
Behörden, Beamte oder Angestellte auf Schadensersatz
wegen Verletzung ihrer Amtspflichten ersitzt: „a. durch
den Ablauf eines Jahres von dem Tage der Abnahme
des Berichtes oder der Rechnung, in deren Periode die
betreffende Handlung gehört." Also auch in dem Falle,
wo eine ausdrückliche Genehmigung nicht stattgefunden
hat, ersitzt die Klage, nach Ablauf eines Jahres von dem
Momente an, wo der Bericht oder die Rechnung an die
Behörden zur Prüfung eingereicht worden ist. Ich glaube
deshalb, es sei im gedruckten Vortrage mit vollem Recht
gesagt: „Diese beiden Gesetzesbestimmungen ergänzen
einander zuni Vortheil der mit der Verantwortlichkeit
bedrohten Beamten und Behörden vortrefflich. Denn
entweder kommt eine Handlung, die für eine allfällige
Verantwortlichkeitserklärung in Betracht käme, durch den
bezüglichen Jahresbericht der Aufsichtsbehörde zur Kenntniß;
in diesem Falle wird dieselbe in der Regel nicht in der
Lage sein, die betreffende Handlung zu beurtheilen und
wird dieselbe also genehmigen, — oder aber die vorausgesetzte

Handlung kommt der Aufsichtsbehörde, was das
wahrscheinlichere ist, nicht zur Kenntniß; in diesem Falle
ist eine Schadensersatzklage nach H 54 durch den Ablauf
eines Jahres vom Tage der Abnahme des Berichtes oder
der Rechnung, in deren Periode die betreffende Handlung
gehört, sofern dieselbe nicht etwa als implieito genehmigt
gelten muß, verjährt." Für die Beamten und Behörden
ist also einfach „Figge und Mühle", wie man gewöhnlich
sagt, vorhanden, oder mit andern Worten, die Reg-
lirung der Verantwortlichkeit, wie sie durch das Gesetz

vom Jahre 1851 erfolgte, ist für den Staat eine förmliche

„Lotterfalle"; er kann es anstellen wie er will, so

fällt er hinein.
Dies sind die Gründe, auf welche gestützt der

Regierungsrath zum Schlüsse kommt, wenn auch ein
Verschulden der Kantonalbankbehörden und Beamten
bezüglich der eingetretenen Verluste von den Gerichten
möglicherweise in dem Sinne angenommen würde, daß
sie die Betreffenden für den Schaden verantwortlich
machen könnten, so sei doch mit Rücksicht auf diese

formellen Verumständungen eine Schadensersatzklage
aussichtslos, indem die Beamten und Behörden die

formelle Einrede der Verjährung erheben können. Ich
erachtete es als angezeigt, dies hier noch mündlich
auseinanderzusetzen, damit man nicht glaubt, die Verjährung,

auf welche sich die Beamten berufen könnten, sei
im gewöhnlichen civilrechtlichen Sinne aufzufassen, sondern
wie man sieht kann infolge des Verantwortlichkeitsgesetzes

eine Ersitzung ohne Verschulden der Oberbehörden
eintreten, lediglich wegen der Mangelhaftigkeit und Un-
zweckmäßigkeit der betreffenden gesetzlichen Bestimmungen.

Nun könnte man zwar gleichwohl prozeßweise
vorgehen und gegen einzelne Beamte und Mitglieder der

frühern Behörden eine Klage ausspielen, und man könnte
sogar eine Demonstration in Szene setzen, die sich ganz
gut ausnehmen würde. Allein ich glaube nicht, daß es
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die Absicht des Großen Rathes sei, ohne Aussicht auf
einen wahrscheinlichen Erfolg, prozeßweise vorzugehen,
sondern es sei die Meinung des Großen Rathes die, daß
dieses äußerste und rigorose Mittel nur angewendet werden
soll, wenn man Aussicht hat, daß man nicht einfach
abgewiesen wird und noch die Kosten bezahlen muß. Ich
halte dafür, es sei das auch die Absicht der 8300 Bürger,
welche die Eingabe unterschrieben haben, denn wenn sie

am Schlüsse ihres Ansuchens sagen, „damit dem Staate
der erwachsene Schaden ersetzt und das verletzte Recht
gesühnt werde," so kann das nicht anders verstanden
werden, als das verletzte Recht solle dadurch gesühnt
werden, daß der Schaden ersetzt werde; denn ich nehme

an, man gehe nicht vor Gericht, damit dasselbe erkenne,
die Betreffenden haben „das verletzte Recht zu sühnen".
Wenn durchaus keine Aussicht auf Erfolg vorhanden ist,
so wird wohl jeder der Petenten damit einverstanden
sein, daß man davon absieht, den Prozeßweg nur deshalb
zu betreten, um eine Demonstration zu machen. In eine
solche Demonstration würde übrigens ein sehr großer
Kreis von Personen hineingezogen, und man würde diesen
Kreis wahrscheinlich, um nichts zu verfehlen, sehr weit
ziehen und so auf Personen zurückkommen, die gar nicht
mehr am Leben sind. So würde ein weit verzweigter
Prozeß entstehen, der an vielen Orten sehr störend wirken
müßte. Man wird zwar vielleicht mit dem Vorgehen
eines Nachbarkantons in einem ähnlichen Falle exempli-
siziren, und ich gebe zu, daß es sich ganz prächtig macht,

gegen A und B das Rechtsbegehren zu stellen, sie seien zn
verurtheilen, der Bank einen Schaden von 1,300,000 Fr.
zu ersetzen. In jenem Kanton ist die Sache auch wirklich
mehr eine politische Demonstration; denn die Akten, die
ich gelesen habe, bringen einem so ziemlich die

Ueberzeugung bei, daß bei der ganzen Sache nichts herauskommen
Wird.

Wir haben es um so weniger nöthig, einen Prozeß
anzuheben mit der Absicht, dem Staate eine größere
Summe zuzuwenden, als wir die für die Kantonalbank
fatale Periode und deren Wirkungen in finanzieller
Beziehung überstanden haben. Die Kantonalbank ist in einer
Weise reorganisirt worden, welche ihr, und damit dem
Lande, zum Nutzen gereichen wird. Daß in Zukunft alle
Verluste ausbleiben werden, daran ist nicht zu denken;
denn es ist das nicht zu vermeiden. Und Fehler werden
auch begangen werden, da die Bank doch immer nur
von fehlbaren Menschen geleitet werden wird. Aber der
Gesetzgeber hat durch die Reorganisation der Bank doch
das in seiner Macht Gelegene gethan, um für die Zukunft
zu verhindern, daß so großartige Verluste entstehen können,
wie es in der Vergangenheit der Fall war.

Aber auch in anderer Beziehung sind die entstandenen
Schäden ausgemerzt worden, indem am heutigen Tage
die sämmtlichen Verluste aus der laufenden Verwaltung,
olso ohne Verminderung des Staatsvermögens, getilgt
sind; denn wie Sie aus dem Berichte ersehen, ist im
letzten Jahre der Rest des Schadens mit Fr. 241,295. 37
getilgt worden. Wir haben es also nicht mehr mit einem
Posten zu thun, der uns drückt und wo wir nicht wissen,
wo wir das Geld hernehmen wollen, um denselben zu
beseitigen, wie es in einem Nachbarkanton der Fall ist,
wo man 2'/s Millionen auf dem Rücken hat, ohne daß
man weiß, wo man die Mittel zur Tilgung hernehmen
soll. Bei uns ist der Schaden ausgemerzt und es hat
auch der Große Rath sich einverstanden erklärt, daß die
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Verluste auf diese Weise gedeckt werden; denn er hat
durch Genehmigung der Staatsrechnung von 1887 seine

Zustimmung dazu gegeben, daß zur Tilgung der Verluste

eine Summe von 275,000 Fr. verwendet werde, und
durch Genehmigung der Staatsrechnung pro 1888 haben
Sie sich einverstanden erklärt, daß auch der Rest der
Verluste auf diese Weise abgetragen werde. Es scheint
mir, der Große Rath habe dadurch bereits seinen Willen
kund gegeben, es seien die Verluste nicht dadurch zu
decken, daß man die betreffenden Beträge von den
vermeintlich schuldigen Beamten und Behörden einfordere,
sondern es seien die Verluste aus den Mitteln des Staates
zu tilgen.

Nach diesen Auseinandersetzungen glaube ich, Ihnen
den Antrag des Regierungsrathes zur Annahme empfehlen
zu dürfen, Sie möchten die zu den Staatsrechnungen
von 1884, 1885, und t886 bezüglich der Kantonalbankrechnung

gemachten Vorbehalte fallen lassen. Damit wäre
dann auch der Beschluß gefaßt, daß die Regierung in
der Verantwortlichkeitsfrage keine weitern Vorkehren
treffen solle, und es würde damit diese Angelegenheit
definitiv aus der Geschäftsliste des Großen Rathes
verschwinden.

Ballif, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Nachdem dieser Gegenstand vor einigen Monaten
der Staatswirthschaftskommission zur Vorberathung
überwiesen wurde, obschon er zwar nach meiner Ansicht nicht
ganz in ihren Rayon gehört, fand auf Wunsch der
Staatswirthschaftskommission eine Verschiebung auf die gegenwärtige

Session statt, indem sie fand, es sei angezeigt, daß man
etwas mehr Zeit erhalte, um sich ein Urtheil bilden zu können.
Die Frage ist von so außerordentlicher Tragweite und hat
seinerzeit im Volke eine solche Aufregung verursacht, daß
es wohl angezeigt war, sie nicht über's Knie abzubrechen.
Mittlerweile hat nun die Prüfung durch die
Staatswirthschaftskommission stattgefunden und war den

Mitgliedern derselben die Möglichkeit geboten, sich in dieser
Frage selbständig ein Urtheil bilden zu können. Es
konnte dies namentlich durch Kenntnißnahme des

Gutachtens des Herrn Professor Zeerleder geschehen, der sich

über die formelle Seite der Angelegenheit des Nähern
aussprach und dessen Ansicht für den Antrag, zu dem man
gelangte, maßgebend war.

Die Frage theilt sich in eine materielle und eine

formelle Seite. Was die erstere anbetrifft, so wird man
den Mitgliedern der Staatswirthschaftskommission nicht
zumuthen können, daß sie sich persönlich ein bestimmtes
Urtheil über Schuld oder Nichtschuld und über das Maß
der Schuld der gewesenen Mitglieder der Kantonalbankbehörden

haben bilden können. Wie Ihnen der Herr
Finanzdirektor bereits mitgetheilt hat, würde es Sache
der Gerichte sein, sich darüber auszusprechen. Vorläufig
haben wir alle Ursache, die durch die Finanzdirektion
stattgefundene Untersuchung als eine unparteiische und
objektive anzusehen, wenigstens habe ich den Eindruck
erhalten, daß die ganze Prüfung der Angelegenheit
seitens der Finanzdirektion möglichst objektiv durchgeführt
wurde.

Aus dem Berichte des Herrn Finanzdirektors,
ersehen Sie nun, daß er zum Schlüsse gelangt, nach seiner
Ansicht seien die Mitglieder der Direktion der Kantonalbank

nicht v:n aller Schuld freizusprechen, wenigstens
soweit es die Verluste im Falle Meyer in Pruntrut und
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Indermühle in Jnterlaken anbetrifft, in letzterer
Beziehung allerdings in beschränktem Maße, indem sich nach
der Ansicht der Finanzdirektion die Schuld der
Kantonalbankbehörden nicht höher als auf die Summe von
80—100,000 Fr. belaufen würde. Es läßt sich nicht
bestreikn — und ich glaube, es sei das das Gefühl der
meisten Mitglieder des Großen Rathes — daß es in
beiden Geschäften bedeutend an der nöthigen Umsicht
und Aufsicht fehlte. Ich meinerseits — und ich glaube auch
sämmtliche Mitglieder der Staatswirthschaftskommission
— bin vollständig mit der Ansicht des Herrn Schmid
einverstanden, welche er gestern hier aussprach, daß die
Behörden einer Bank nicht für alle Verluste verantwortlich

gemacht werden können; denn auch bei der größten
Vorsicht ist es im Geschäftsleben nicht möglich, alle
Verluste zu verhüten. Aber ebenso wird man nicht
bestreikn können, daß dies nur bis zu einer gewissen
Grenze gehen darf und daß der Optimismus, der bei
gewissen Leuten nicht äls Fehler betrachtet werden kann,
gar leicht zum Leichtsinn wird, so daß man den
Betreffenden einen Vorwurf machen kann. Ich hatte oft
Gelegenheit, die Beobachtung zu machen, daß Mitglieder
von Bankgehörden im allgemeinen einen etwas andern
Standpunkt einnehmen, wenn es sich um Geschäfte der
Bank handelt, als wenn es ihre privaten Angelegenheiten

betrifft, und ganz solide Leute können als
Mitglieder einer Bankbehörde Beschlüsse fassen helfen, zu
welchen sie, wenn es sie selbst angegangen wäre —
natürlich im Verhältniß zu ihren Mitteln — nicht
gekommen wären. Ich habe oft gesehen, daß Mitglieder
einer Bankbehörde als solche viel laxere Anschauungen
haben und einen gewissen Leichtsinn walten lassen, den
sie in ihren Privatangelegenheiten nicht so in den Vordergrund

treten lassen. Von diesem Standpunkte aus glaube
ich, es sei nicht ganz ungerechtfertigt, wenn man in vielen
Kreisen des Volkes verlangt, es solle gegenüber den

Kantonalbankbehörden ein strengerer Maßstab angewendet
werden, als es vielleicht in gewissen Kreisen gewünscht wird.

Was die materielle Seite anbetrifft, so hat man also,
wie gesagt, so ziemlich die Ueberzeugung gewonnen, daß
es nicht unmöglich wäre, die Schuld der Behörden in
betreff eines Theils der Verluste nachweisen zu können.
Nun ist es aber die formelle Seite der Frage, welche
uns trotz dieser Ueberzeugung verhindert, in der Sache
vorzugehen. Es geht dies namentlich aus dem Gutachten
des Herrn Professor Zeerleder hervor. Ich gebe zwar zu,
daß andere Rechtsgelehrte zu einem andern Schluß
gelangen können, aber vorläufig müssen wir auf dieses

Gutachten abstellen. Dasselbe kommt zumsSchlusse, wenn
man der Sache weitere Folge geben wolle, so müsse man
das Verantwortlichkeitsgesetz von 1851 anwenden, dessen

Bestimmungen aber so sind, daß sie ein Vorgehen mit
größter Wahrscheinlichkeit erfolglos machen würden. Der
Herr Finanzdirektor hat Ihnen bereits gesagt, daß nach
diesem Gesetz mit der Genehmigung des Berichts oder
der Rechnung, worin die betreffende Handlung figurirt,
die Klage sofort verjährt oder falls nicht alles genehmigt
worden sein sollte, nach Ablauf eines Jahres die
Verjährung eintritt. Dadurch ist die Unmöglichkeit geschaffen,
so wie die Sache im vorliegenden Falle liegt, gegen die

frühern Behörden der Kantonalbank mit irgendwelcher
Aussicht auf Erfolg vorgehen zu können. Die Staats-
wirthschaftskommission ist wenigstens einstimmig zu dieser

Ansicht gelangt.
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I s Zu diesen formellen Schwierigkeiten gesellen sich auch
noch solche praktischer Natur, indem nämlich die meisten
der in Betracht fallenden Persönlichkeiten heute nicht mehr
am Leben sind, so daß man also die Erbschaft
verantwortlich machen müßte. Für mich — und, wie ich denke,
auch für die Staatswirthschaftskommission — wäre zwar
dieser Punkt nicht maßgebend; aber immerhin muß er
auch angeführt werden, indem er mit dazu beiträgt, daß
man schließlich zur Ueberzeugung kommt, die Sache nàde
sich sehr schwierig gestalten. Ueberdies kann auch die Frage
aufgeworfen werden, und sie ist aufgeworfen worden, ob

nicht statt der Mitglieder der Bankdirektion der
Verwaltungsrath verantwortlich gemacht werden müßte. Ich
will mich jedoch hier über diese Frage nicht aussprechen.
Kurz, wenn Sie alles das in's Auge fassen, was der

Bericht der Finanzdirektion einläßlich ausführt, so werden
Sie alle zu dem Schlüsse gelangen, daß es der Fall sei,
von einem Vorgehen in dem Sinne, wie es dle 8300
Petenten wünschten, Umgang zu nehmen.

Soweit geht also die Staatswirthschaftskommission
mit dem Antrage des Regierungsrathes einig. Sie glaubt
aber doch, noch einen Schritt weiter gehen und es nicht
beim Antrage des Regierungsrathes bewenden lassen zu
sollen, denn sonst würde seitens derjenigen, welche diese

Frage mit Aufmerksamkeit verfolgen, der Einwand
erhoben: Wenn aus rein formellen Gründen gegen die
Kantonalbankbehörden nicht vorgegangen werden kann,
trotzdem man glaubt, eine Klage wäre in materieller
Beziehung nicht ungerechtfertigt, warum ändert man
dann jenes Gesetz, daß solche Schwierigkeiten bereitet,
nicht ab? Dieser Einwand ist ganz bestimmt begründet.
Wenn das Verantwortlichkeitsgesetz von 1851 den Staat
so wenig in Schutz nimmt, sondern einzig die Beamten
schützt und es dem Staate, wie der Herr Finanzdirektor
treffend ausführte, einfach unmöglich macht, in solchen
Fällen gegen einen Beamten vorzugehen, so ist es sicher
der Fall, dieses Gesetz einer Revision zu unterwerfen.
Die Staatswirthschaftskommission hat sich dieser Ansicht
einstimmig angeschlossen und glaubt, es würde im Volke
jedenfalls einen bessern Eindruck machen, wenn im
Anschluß an den Antrag des Regierungsrathes derselbe
eingeladen würde, die Frage zu untersuchen, ob nicht das
Verantwortlichkeitsgesetz von 1851 revidirt werden sollte,
damit man später, wenn sich solche Fälle wiederholen
sollten, nicht den Vorwurf erheben kann, man habe nichts
gethan, um andere Gesetzesbestimmungen aufzustellen,
welche ein Vorgehen möglich machen. Es ist das seinerzeit
auch im Kanton St. Gallen geschehen. Dort beschäftigte
in den 70er Jahren die Staatsbehörden ein ähnlicher
Fall. Es wurde gegen die Kantonalbankbehörden wegen
Mangel an Aufsicht eine Schadenersatzklage gestellt —
es betraf, wenn ich mich nicht irre, auch einen Fall
Meyer — dieselbe wurde jedoch vom Bundesgericht
abgewiesen und zwar auch gestützt auf das st. gallische
Verantwortlichkeitsgesetz. St. Gallen ließ es damit nicht
sein Bewenden haben, sondern hat seither sein
Verantwortlichkeitsgesetz revidirt. Die Staatswirthschaftskommission

schlägt Ihnen deshalb vor, dem Antrage des

Regierungsrathes folgendes beizufügen: „Es sei der

Regierungsrath einzuladen, Bericht und Antrag darüber
einzureichen, ob nicht das Gesetz über die Verantwortlichkeit

der öffentlichen Behörden und Beamten, vom
19. Mai 1851, einer Revision zu unterwerfen sei." Ich
empfehle Ihnen diesen Antrag zur Annahme.

— IS8S. 64
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Dürrenmatt. Als einem der Urheber der vom
Herrn Fmanzdirektor und dem Herrn Berichterstatter der
Staatswirthschaftskommission mehrfach erwähnten Petition
Von 8300 Bürgern, erlauben Sie mir, wenigstens einige
Schlußbemerkungen zum Verlauf dieser Angelegenheir zu
machen. Ich bin nicht im Falle, einen andern Antrag zu
stellen; aber einige Bemerkungen kann ich nicht
unterdrücken.

Es ist vom Herrn Finanzdirektor in sehr faßlicher
Weise dargelegt worden, daß das Verantwortlichkeitsgesetz

von 18S1 zu einer Haftbarmachung der schuldigen
Beamten und Behörden keine Handhabe bietet. Es liegt
ein interessantes, ich muß sagen, für mich nur fast zu
gelehrtes Gutachten des Herrn Professor Zeerleder vor,
das der Herr Finanzdirektor mir mitzutheilen die Güte
hatte. In diesem Gutachten ist mit Aufwand von großem
Scharfsinn die Frage erörtert, ob die Beamten und
Behörden der Kantonalbank im eigentlichen Sinn des
Wortes als Staatsbeamte gelten können, und wenn ich
das Gutachten recht verstanden habe, so scheint mir der

Herr Verfasser zur Ansicht zu neigen, sie seien nicht
eigentliche Staatsbeamte. Es ist das übrigens, so wie die
Sache gegenwärtig liegt, eine Doktorfrage. Mir scheint
die Sache sehr einfach zu sein. Die Beamten einer
Anstalt, die vom Staate jeden Augenblick aufgehoben
werden kann, sind sicher, da sie mit ihrer ganzen Existenz
und sozialen Stellung vom Staate abhängen, Staatsbeamte.

Die Ansicht der Regierung und des Herrn
Professor Zeerleder geht nun dahin, es sei mit einer
Civilklage nicht viel auszurichten, obwohl das Gutachten
des Herrn Zeerleder konstatirt, daß nach Art. 17 der
Staatsverfassung und nach dem Verantwortlichkeitsgesetz
die betreffenden Personen haftbar seien.

Mit einer Civilklage scheint also wenig oder nichts
auszurichten zu sein. Nun habe ich aber schon früher,
anläßlich einer in dieser Sache hier vorgebrachten
Mahnung, darauf hingewiesen, daß es meiner Ansicht
nach noch ein anderes Auskunftsmittel gibt, nämlich
das Strafgesetzbuch, und in dieser Beziehung habe ich,
wie ich offen gestehe, keine ganz befriedigende Auskunft
erhalten. Der Art. 91 des bernischen Strafgesetzbuches
sagt nämlich:

„Ein Staats- oder Gemeindebeamter, der vorsätzlich
„die ihm anvertraute Gewalt zu unerlaubter
Benachteiligung oder Begünstigung einer Person mißbraucht,
„soll unter Vorbehalt der etwa verwirkten höhern Strafe
„mit Korrektionshaus bis zu zwei Jahren und mit
Geldbuße von fünfzig bis zu fünfhundert Franken bestraft,
„gleichzeitig seines Amtes entsetzt und bis zu fünf
„Jahren in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt
„werden.

„Bei der Strafzumessung soll namentlich auf den
„Beweggrund des Schuldigen, auf den Grad des

Amtsmißbrauches und auf den verursachten oder beabsichtigten
„Schaden Rücksicht genommen werden."

In der Führung der Kantonalbankverwaltung sind
Dinge vorgekommen, die meines Trachtens hart an diese
im Strafgesetz erwähnte Begünstigung von Personen
streifen. Die „engern und weitern Kreise des
Oberlandes", auf welche der Spezialbericht der Kantonalbank
sich oft beruft, das sind die Personen, welche, um sie

auf Kosten des Staates zu retten und zu schützen, begünstigt
wurden: der Jndermühle und seine Sippe. Weshalb hat
man nicht rechtzeitig die Sicherheit geltend gemacht, die

man gegen Jndermühle in Händen hatte? Weshalb hat
man so lange gewartet, bis man die Sicherheit bezüglich
des Meyer in Pruntrut nutzbar machte? eine Frage,
welche vielleicht auch die Regierung angeht. Wenn der

Herr Finanzdirektor also sagt, es gebe kein Mittel, um
„das verletzte Recht zu sühnen", wie er etwas höhnisch
in Parenthese bemerkte, so glaube ich meinerseits, wenn
man die Schuldigen an Hand des Strafgesetzes zur
Rechenschaft ziehen würde, so wäre doch das ein Mittel,
um „das verletzte Recht zu sühnen". Ich will indessen

auf diesen Punkt nicht insistiren. Ich bin kein
Rechtsgelehrter und kann mich in dieser Beziehung sehr Wohl
irren und lasse mich auch gerne eines andern belehren.

Ich will zum Schlüsse nur noch sagen, weshalb ich
diese Angelegenheit nicht konsequenter in der eben

angedeuteten Richtung verfolge. Der Grund ist eigentlich
schon angeführt worden; es ist der große Verbündete der
in dieser Angelegenheit Schuldigen, der Tod. Derselbe
hat meines Erachtens gerade unter den Hauptschuldigen
aufgeräumt, und die Erbschaften möchte ich mit der
Sache nicht behelligen. Aber verwahren möchte ich mich
doch gegen die Auffassung, welche der Herr Finanzdirektor
von einer konsequenten Verfolgung hat, wenn er sagt,
ein solcher großer, gewaltiger Prozeß würde sich

allerdings schön ausnehmen und dürfte sich zeigen lassen. Es
handelt sich nicht darum, damit Propaganda zu machen
und politisches Kapital zu schlagen, sondern darum, daß
überhaupt einmal ein Exempel statuirt werde, damit
solche Vorkommnisse endlich aufhören. Der Herr Finanzdirektor

hat selbst angeführt, daß man noch niemals
vom Verantwortlichkeitsgesetz gegenüber fehlbaren Beamten
Gebrauch gemacht habe. Leider ist es so, obschon dies
nicht die erste Angelegenheit ist, wo es angezeigt gewesen
wäre, das Verantwortlichkeitsgesetz zur Anwendung zu
bringen. Ich will die Vorgänge in der Staatsverwaltung,
welche dahin gehören, nicht wieder namhaft machen; ich
habe es schon -mehr als einmal gethan. Ich halte ferner
dafür, der Herr Finanzdirektor thue unsern Nachbarn
im Kanton Solothurn Unrecht, wenn er ihnen vorhält,
sie haben ihren Verantwortlichkeitsprozeß nur deshalb
begonnen, um eine politische Demonstration zu veranstalten.
Es sind im Kanton Solothurn so gewaltige Verluste
vorgekommen, daß sie, namentlich mit Rücksicht auf die
Ausdehnung des Kantons, noch fast schwerer in's Gewicht
fallen, als die von uns erlittenen. Und der Kanton
Solothurn hat seine Prozesse nicht erfolglos angestrengt.
Herr Simon Kaiser hat in Gottes Namen 20,000 Fr.
bezahlen müssen, allerdings kam er dieses Schadens in
einem andern Prozesse dann wieder ein. Gegenwärtig
wird sogar ein Berner zur Verantwortung gezogen,
während wir nicht einmal unsere eigenen Lente
verantwortlich machen. Ich will übrigens, um niemand Unrecht
zu thun, beifügen, daß ich die Verfolgung dieses Berners
für aussichtslos halte und glaube, er habe sich über die
Erfüllung seiner Pflicht als Mitglied der Aufsichtsbehörde
gehörig ausgewiesen.

Nachdem im Jahre 1875 die bekannte
Vorschußmilliongeschichte stattgefunden hatte, die der Große Rath
auch möglichst lang verschleppte, raffte er sich doch zuletzt
noch dazu auf, der Regierung sein Bedauern
auszusprechen. Heute gehen wir nicht einmal mehr so weit.
Es ist von keiner Seite beantragt worden, den Behörden
den Tadel oder das Bedauern auszusprechen. Ich will
es auch nicht thun, weil die Hauptschuldigen nicht mehr
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am Leben sind. Das Bedauern aber spreche ich aus —
und damit schließe ich — daß die Erledigung der Petition
der 8300 Bürger und die ganze Verantwortlichkeitsangelegenheit

so viele Jahre verschleppt wurde, bis die
am meisten beschuldigten Personen mit Tod abgegangen
waren.

Scheurer, Finanzdirektor, Berichterstatter des

Regierungsraths. Ich möchte nur auf einen einzigen Punkt
der Bemerkungen des Herrn Dürrenmatt einiges
erwidern. Er bemerkte, man habe von den verschiedenen
Wegen, welche einzuschlagen gewesen wären, einen
vergessen, nämlich die Anwendung des Strafgesetzes. Es
ist ganz richtig, daß auch dieser Weg, wenn die Sachlage
entsprechend gestaltet gewesen wäre, hätte eingeschlagen
werden können, wie auch das Verantwortlichkeitsgesetz
selbst sagt, das Strafgesetz solle zur Anwendung
kommen, wenn sich der Thatbestand der Handlung
dazu eigne. Ich will sogar auch zugeben, daß in der
Kantonalbankverwaltung Handlungen vorkamen, die sehr
stark an's Strafgesetz streifen, namentlich in Pruntrut,
wie ich das auch in meinem Vortrage gesagt habe. Das,
was der Geschäftsführer Meyer that, war nicht nur eine
Vernachlässigung seiner Pflichten, sondern es waren
eigentliche unredliche Handlungen, Man hat auch nicht
versäumt, gegen Meyer eine Kriminalklage anzustrengen;
allein die Kriminalkammer hat die Klage, soweit sie

schwerere Vergehen betraf, abgewiesen und Meyer nur
wegen kleinerer Bergehen dem Polizeirichter überwiesen,
der denselben mit der gesetzlichen Buße bestrafte. Gegen
diese Persönlichkeit war also seitens der Behörden der

Strafweg in aller Form beschritten worden. Im
übrigen aber könnte ich nicht zugeben, daß insbesondere
in der Jndermühleaffaire seitens der Beamten und
Behörden der Kantonalbank irgendwelche strafbare Handlung

vorgekommen wäre. Gerade darin unterscheidet sich

unser Fall glücklicherweise von dem solothurnischen.
Dort sind bekanntlich von ersten Staatsbeamten
Verbrechen begangen worden, durch welche große Verluste
entstunden. Bei uns aber ist kein Grund vorhanden, nur
zu vermuthen, daß bei den Behörden der Kantonalbank
bei ihren für den Staat noch so nachtheiligen Handlungen
andere als ehrenwerthe Motive mitwirkten. Es bietet das
eine gewisse Befriedigung, daß man es doch wenigstens
mit braven und nicht mit verbrecherischen Leuten zu thun
hatte. Ich füge noch bei, daß während sonst in solchen
Fällen immer Verdächtigungen ausgestreut werden, mir
in diesem Falle keine solchen zu Ohren gekommen sind,
geschweige denn positive Anklagen. In dieser Beziehung,
unterscheidet sich unser Fall also bedeutend von dem
solothurnischen, und wir sollen darüber froh sein.

Was dann den von Herrn Dürrenmatt citirten Artikel
des Strafgesetzbuches, den er angewendet wissen wollte,
betrifft, so glaube ich, man würde damit beim Richter
nicht viel ausrichten, indem nach demselben nur dann
eine Strafe eintreten kann, wenn die betreffenden
Handlungen vorsätzlich begangen wurden. Nun wird niemand
behaupten wollen, daß der Bankdirektor und die Mitglieder
der Direktion, den Geschäftsführer Meyer ausgenommen,
den Staat vorsätzlich in Schaden brachten. Wenn ein
Verschulden vorliegt, so ist es nur die Nachlässigkeit, die
aber nicht genügt, eine Strafe zu rechtfertigen, wie sie

der Art. 91 des Strafgesetzbuches vorsteht.
Was die Amtsbürgschaft des Geschäftsführers Meyer
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anbetrifft, die man, wie Herr Dürrenmatt bemerkte, nicht
rechtzeitig nutzbar gemacht habe, so mache ich darauf
aufmerksam, daß man zu rechter Zeit gegen die Bürge«
vorging. Allein dieselben wehrten sich und so zog sich mt
Sache jahrelang hin. Schließlich wich der eine aus dem
Recht, indem er starb und Schulden hinterließ, und der
andere gerieth in Verhältnisse, welche es ihm auch
unmöglich machten, die ganze Schuld zu bezahlen.

Die Anträge der Regierung und der
Staatswirthschaftskommission werden zum Beschluß erhoben.

Kachkreditbegehtt» siir die Korrektiv» der Kerachatligea-KSch-

Straße.

Der Regierungsrath beantragt, für die in Ausführung
begriffene Korrektion der Bern-Holligen-Könizstraße eine«
Nachkredit von Fr. 5954 zu bewilligen.

Tschiemer, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsraths. Die Kreditüberschreitung hei der Korrektion
der Bern-Könizstraße rührt hauptsächlich von der Korrektion

der Straße im Dorfe Köniz her und beträgt dort
einzig Fr. 4400. Das betreffende Stück wurde schon im
Jahre 1887/88 ausgeführt. Ueber den Rest der Strecke
wurde dann eine Revision des Kostenvoranschlaaes
vorgenommen, wobei sich ergab, daß man auch da Fr. 1100
mehr haben müsse, um sicher auszukommen. Wir legen
nun Werth darauf, den Nachkredit zu erhalten, bevor der
Bau fortgesetzt wird, und deshalb kommen wir heute mit
dem Begehren, Sie möchten einen Nachkredit von Fr. 5954
bewilligen. Ich empfehle Ihnen dasselbe zur Genehmigung.

Ballif, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Die Staatswirthschaftskommission ist mit
diesem Nachkreditbegehren einverstanden und empfiehlt
dasselbe dem Großen Rathe zur Genehmigung.

Genehmigt.

Staatsbeitrag an die Uerbauaag der Plachti- und Kratzhalte»-

dache i« der Gemeinde Ke»tige«.

Der Regierungsrath beantragt, an die auf Fr. 65,000
devisirte Verbauung der Plachti- und Kratzhaltenbäche in
der Gemeinde Reutigen einen Staatsbeitrag von 30 "/»
der wirklichen Kosten, oder im Maximum Fr. 19,500,
unter den üblichen Bedingungen zu bewilligen.

Tschiemer, Baudirektor, Berichterstatter des

Regierungsraths. Die in der Gemeinde Reutigen gelegenen,
sogenannten Kratzhalten- und Plachtigräben richteten im
letzten Jahrzehnt unten im Thal sehr häufig Verheerungen
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an und verursachten durch Ueberführung des guten Landes
bedeutenden Schaden, Namentlich im Jahre 1886 fanden
zwei solche Ueberführungeu in ganz bedeutendem Maße
statt. Diese Verheerungen veranlaßten die Gemeindebehörde,

an die Baudirektion ein Gesuch zu richten, es

möchte über die Verbauung dieser Bäche ein Projekt
aufgenommen werden. Diesem Gesuche wurde entsprochen
und es hat der Gemeinderath von Reutigen hierauf um
Bewilligung von Bundes- und Staatsbeiträgen ersucht.
Die Verbauuug der beiden Gewässer erfordert zusammen
eine Summe von Fr. 65,000. Die beiden Projekte wurden
nun zunächst dem Bundesrathe eingereicht und es hat
derselbe einen Beitrag von 40 °/o der wirklichen Kosten
oder im Maximum Fr. 26,000 bewilligt, unter der

Bedingung, daß die Jahresbeiträge des Bundes nicht mehr
als Fr. 10,000 betragen sollen. Nach dieser verhältnißmäßig

reichlichen Unterstützung der Projekte durch den

Bund, glauben wir, es sei auch am Kanton Bern, diese

Verbauung zu unterstützen. Der Reg'erungsrath beantragt

Ihnen deshalb, die nach Abzug des Bundesbeitrages
noch verbleibenden 60 "/» zwischen Kanton und Betheiligten
zu Halbiren, also einen Staatsbeitrag von 30 °/o der

wirklichen Kosten oder im Maximum Fr. 19,500 unter
den üblichen Bedingungen zu bewilligen. Ich empfehle
Ihnen diesen Antrag zur Annahme.

Ballif, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Die Staatswirthschaftskommission hat sich

mit diesem Geschäft ebenfalls einverstanden erklärt und
empfiehlt dem Großen Rath, einen Beitrag von 30 "/»
der Devissumme von Fr. 65,000 zu bewilligen. Es ist
das gegenüber dem Beitrag des Bundes von 40 "/» das
gewöhnliche Verhältniß, wie es in frühern Fällen zur
Anwendung kam, und es liegt keine Veranlassung vor,
im vorliegenden Falle von diesem Verhältniß abzugehen.

Genehmigt.

Staatsbeitrag a« die Uerbauimg^des FeiMaches i« der

Gemeinde Uiederstàn.

Der Regierungsrath beantragt, an die auf Fr. 41,000
veranschlagten Kosten der Verbauung des Feißibaches in
der Gemeinde Niederstocken einen Staatsbeitrag von 30 °/o
der wirklichen Kosten, oder im Maximum Fr. 12,300,
unter den üblichen Bedingungen zu bewilligen.

Tschiemer, Baudirektor, Berichterstatter des

Regierungsraths. Der Feißibach liegt in der gleichen Gegend,
wie die beiden vorgenannten Bäche, nur daß er in der
Gemeinde Niederstocken liegt. Auch der Feißibach hat in
den letzten Jahren das unten im Thal liegende
Grundeigenthum durch Verschüttung beschädigt. Die Gemeinde
hat deshalb auch hier das Gesuch gestellt, es möchte über
diese Verbauung ein Projekt aufgenommen werden. Diesem
Gesuche wurde entsprochen und es sieht das Projekt eine
Gesammtkostensumme von Fr. 41,000 vor. Das Projekt
besteht aus zwei Haupttheilen: aus der eigentlichen
Verbauung im Gebirg und der Eindämmung des Baches
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auf einem ziemlich ausgedehnten Schuttkegel unten im
Thal. Der Bundesrath, dem das Projekt zunächst
unterbreitet wurde, bewilligte auch hier einen Bundesbeitrag
von 40 °/o der wirklichen Kosten oder im Maximum
Fr. 16,400. Der Regierungsrath beantragt Ihnen, die

Verbauung ebenfalls mit 30 "/» der wirklichen Kosten
oder im Maximum Fr. 12,300 zu unterstützen, und
empfehle ich Ihnen diesen Antrag zur Annahme.

Ballif, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Auch hier ist die Staatswirthschaftskommission
mit dem Antrage des Regieruugsraths vollständig
einverstanden. Die Verhältnisse sind ganz die gleichen, wie
beim soeben behandelten Geschäft, und ich kann mich
deshalb darauf beschränken, Ihnen den Antrag des

Regierungsraths zur Annahme zu empfehlen.

Genehmigt.

Staatsbeitrag au die Korrektiv« der Ms zwischen Kiirau und

Zaugnau.

Der Regierungsrath beantragt, an die auf Fr. 124,000
veranschlagten Kosten der Korrektion der Jlfis zwischen
Langnau und Bärau einen Staatsbeitrag von 30 "/« der

wirklichen Kosten, oder im Maximum Fr. 37,200, unter
den üblichen Bedingungen zu bewilligen.

Tschiemer, Baudirektor, Berichterstatter des

Regierungsraths. Die Korrektion der Jlfis von der Einmündung

in die Emme an aufwärts bis Langnau wurde im
Jahre 1884 begonnen und ist nun in der Hauptsache
vollendet, indem im Laufe dieses Winters nur noch einige
Ergänzungsarbeiten vorzunehmen find. Das Resultat der
Korrektion ist im großen ganzen ein recht befriedigendes.
Was man mit der Korrektion erreichen wollte — eine

successive Tieferlegung des Flusses und das Vermeiden
seines Austretens — hat 'sich in den wenigen Jahren
seit Inangriffnahme der Korrektion bereits ergeben.
Dieses Resultat hat natürlich die Leute aufgemuntert,
die Korrektion weiter aufwärts fortzusetzen, wo die
gleichen Uebelstände, welche früher auf der untern Strecke
vorhanden waren, auch existiren. Der Gemeinderath von
Langnau hat deshalb für diese obere Strecke bis zur
Bärau ein Projekt vorgelegt mit dem Gesuche um Bundesund

Staatssubvention. Die Länge dieser Korrektionsstrecke

beträgt circa 3300 Meter und die Kosten waren
auf Fr. 150,000 veranschlagt. Das Korrektionssystem
soll das gleiche bleiben, wie auf der untern Strecke,
nämlich Streichschwellen, m Emmenthalermanier in Holz
erstellt, und von Zeit zu Zeit Binden an die Ufer.
Die Normalbreite des korrigirten Gewässers wurde auf
20 Meter festgesetzt. Die hierseitige Prüfung des Projekts
führte dazu, daß wir dasselbe dem Bundesrathe
übermittelten mit der Empfehlung, der Gemeinde Langnau
einen Bundesbeitrag auszurichten. Die Bundesbehörden
haben nun an dem Projekte eine kleine Abänderung
vorgenommen, indem sie die zu korrigirende Strecke von
3300 Meter auf 2600 Meter reduzirten, d. h. auf die
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Strecke von Langnau aufwärts bis zur Einmündung des

Goldbaches einschränkten, wodurch sich die Kosten auf
Fr. 124,000 vermindern. An diese Summe hat der
Bundesrath einen Beitrag von 40 "st der wirklichen
Kosten oder im Maximum Fr. 49,600 bewilligt, mit
der Bedingung, daß der jährliche Beitrag des Bundes
Fr. 10,000 nicht übersteigen solle. Nachdem das Projekt
wieder an die Regierung zurückgelangt war, fand dieselbe,
sie könne sich mit der Reduktion einverstanden erklären.
Auch glaubte sie, es sei angezeigt, daß der Staat dieses
zweckmäßige Projekt unterstütze und beantragt Ihnen
deshalb, an dasselbe einen Staatsbeitrag von 30 °st der
wirklichen Kosten oder im Maximum Fr. 37,200 unter
den üblichen Bedingungen zu bewilligen. Ich möchte
Ihnen diesen Antrag bestens zur Annahme empfehlen.

Ballif, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Die Staatswirthschaftskommission hat sich mit
diesem Projekte einverstanden erklärt und nachdem der
Bund dafür einen Beitrag von 40 °st der wirklichen
Kosten bewilligt hat, ist es durchaus begründet, daß auch
der Kanton einen Beitrag gibt, wie er in ähnlichen
Fällen erkennt worden ist. Ich empfehle Ihnen deshalb
den Antrag des Regierungsraths namens der
Staatswirthschaftskommission bestens zur Genehmigung.

Genehmigt.

Staatsdeitrag an die Korrektion der Airs zwischen Loveresse

nnd Conrt.

Der Regierungsrath beantragt, an die auf Fr. 125,000
devisirten Kosten der Korrektion der Birs zwischen Love-
resfe und Court einen Beitrag von 30 "st der wirklichen
Kosten oder im Maximum Fr. 37,500 unter den üblichen
Bedingungen zu bewilligen.

Tschiemer, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsraths. Es liegt Ihnen ein Projekt mit Beitragsgesuch

vor für die Korrektion der Birs im Thale von
Tavannes, d. h. von Loveresfe abwärts bis nach Court.
Die Birs hat schon bei der Einmündung der Trame bei
Loveresfe ein ziemlich bedeutendes Sammelgebiet, nämlich
circa 90 Quadratkilometer. Es bedingt dies, daß in
Zeiten anhaltenden Regenwetters eine Wasfermenge von
30 Kubikmeter per Sekunde eintreten kann, verhältnißmäßig

ein großes Quantum. Nun ist aber der Lauf des

Flüßchens ein sehr unregelmäßiger, gewundener; auch ist
das Bett an vielen Stellen wenig tief und nicht besonders

breit. Es hat das zur Folge, daßstnfolge der
Krümmungen Stauungen eintreten und bei großer Wassermenge

das anstoßende Land unter Wasser gesetzt wird.
Schon vor vielen Jähren hat man daran gedacht, diesem
Uebelstand abzuhelfen. Man stellte Projekte auf; allein
es war damals das eidgenössische Wasserpolizeigesetz noch

nicht in Kraft und wußte man jvon Bundesbeiträgen
nichts. Da nun die Betheiligten ohne sehr erkleckliche

Beiträge des Staates nicht im stände sind, die Korrektion
auszuführen, so ist dieselbe strotz ihrer Nothwendigkeit
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liegen geblieben. Nachdem aber das eidgenössische
Wasserpolizeigesetz in Kraft getreten ist und der Bund sich mit
namhaften Summen an solchen Werken betheiligt, haben
die Leute die Sache wieder aufgegriffen und im Laufe
des Jahres 1887 ein Projekt aufgestellt, und zwar wurde
dasselbe auf Ansuchen der Betheiligten von der
Baudirektion ausgeführt. Dasselbe erstreckt sich auf eine

Länge von circa 9 Kilometer, wobei ich aber bemerke,

daß die korrigirten Stellen zusammen nur 6'st Kilometer
ausmachen. Es sind nämlich aus Anlaß des Eisenbahnbaues

und von Straßenkorrektionen einige kürzere Strecken
der Birs bereits korrigirt worden, sodaß es sich heute
nur noch um circa 6'st Kilometer handelt.

Nachdem ich Ihnen gesagt habe, wie der Flußlauf
aussieht, werden Sie begreisen, daß es sich bei der
Korrektion hauptsächlich um eine Geradlegung des Flußlaufes
handelt, die zwar aus verschiedenen Gründen nicht
vollständig möglich ist. Man wird aber die Krümmungen
möglichst mildern und das Bett auf eine gehörige Tiefe
und Breite ausdehnen. Pie Sohlenbreite soll oben drei
Meter und unten schließlich 6'st Meter betragen, die
Tiefe 2 Meter mit berdseitigen Böschungen von 1'st füßigen
Anlagen. Die Kosten waren auf Fr. 115,600
veranschlagt. Im Perimeter sind circa 69 Hektaren betheiligt.
Es hätte also die Korrektion per Hektare eine Ausgabe
von Fr. 1700 verursacht oder annähernd Fr. 600 per
Jucharte, eine Auflage, welche die Betreffenden fast gar
nicht hätten bestreiten können. Die Betheiligten haben
nun ein Gesuch um Bundes- und Staatsbeitrag eingereicht.

Von den Bundesbehörden, welchen das Projekt
vorgelegt wurde, wurde dasselbe im allgemeinen als
zweckmäßig anerkannt, nur hat das eidgenössische Oberbau-
inspektorat noch einige Ergänzungen angebracht, mit
welchen die Kostensumme auf Fr. 125,000 ansteigt.
Hieran hat der Bund einen Beitrag von 40 "st der

wirklichen Kosten oder im Maximum Fr. 50,000 bewilligt.
Die Regierung konnte sich mit dem ergänzten Projekt
einverstanden erklären und sie fand, der Staat solle dieses
Werk in ähnlicher Weise subventioniren, wie andere
derartige Korrektionen. Die Regierung gelangt deshalb zu
dem Antrage, es möchte den betreffenden Gemeinden an
die Kosten der Korrektion einen Beitrag von 30 "st oder
im Maximum Fr. 37,500 unter den üblichen Bedingungen
bewilligt werden. Ich empfehle Ihnen diesen Antrag
zur Annahme.

Ballif, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Die Staat Wirthschaftskommission empfiehlt
Ihnen den Antrag des Regierungsraths, der vollständig
begründet ist, bestens zur Annahme.

Genehmigt.

Kau einer Scheune ans der Domäne Zt. Johannsen.

Der Regierungsrath beantragt, es möchte der Bau
einer Scheune auf der Domäne St. Johannsen nachträglich

genehmigt und die dafür verausgabte Summe von
Fr. 24,500 bewilligt werden.

— 1K8U. 65
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Tschiemer, Baudirektor, Berichterstatter des

Regierungsraths. Die Domäne St. Johannsen, auf welcher
bekanntlich ein Theil unserer Strafanstalt untergebracht
ist, hat sich seit ihrem Ankauf im Jahre 1883 ganz wesentlich

erweitert. Während anfänglich nur 13 Jucharten
Kulturland vorhanden waren, sowie ein weiterer
Landkomplex von 40 Jucharten, wovon aber die Hälfte Moosland

war, und während früher nur circa 6 Pferde und
20—30 Stück Rindvieh gehalten wurden, besteht die
Domäne gegenwärtig aus 55 Jucharten Kulturland, 47
Jucharten Moosland und 46 Jucharten urbarisirtem Strandboden,

im ganzen also aus 148 Jucharten, wobei ich
bemerke, daß in neuester Zeit ein weiterer bedeutender
Komplex hinzugekommen ist. Der Mehstand beträgt
gegenwärtig 8 Pferde, 36 Stück Rindvieh und 30 Stück
Kleinvieh. Bezüglich der hiefür nöthigen Räumlichkeiten
suchte sich die Anstalt seit Jahren zu helfen, so gut es

ging. Auf Rechnung der Anstalt wurden Vergrößerungen
der Scheune, insbesondere des Pferdestalls, vorgenommen.
Ferner wurde ein Theil des Jungviehs in Ins
untergebracht. Aber infolge der Vergrößerung des Landkomplexes

und der Landverbesserung ist auch der Futterertrag
ein wesentlich größerer geworden, sodaß auch hiefür größere

Räumlichkeiten nothwendig wurden. Bereits im
letzten Jahre mußte man zu hohem Zinse auswärts Platz
miethen, um daselbst nebst einem Theil des Viehstandes
einen Theil der Futtervorräthe unterzubringen. Man hat
nun schon vor ein paar Jahren nach dem Programm
der Anstaltsverwaltung Projekte für einen zweckmäßigen
ScheüNenbau anfgestellt, kam dabei aber auf ziemlich hohe
Summen, indem Projekte votlagen, die 50—60,000 Fr.
gekostet haben würden. Man fand, es sei das eine zll
große Ausgabe und trachtete deshalb darnach, dieselbe
möglichst zu reduziren. Man hatte nun an einem auf
dem Geismontgut bei Thorberg ausgeführten Scheunenbau

einen guten Anhaltspunkt. Dieser Scheunenbau
kosttte, trotzdem er ziemlich umfangreich ist, verhältnißmäßig

wenig, und man hat nun nach diesem Vorbilde
für St. Johannsen ein Projekt aufgestellt, dessen Kosten
sich auf Fr. 24,500 belaufen. Die neue Scheune bietet
Raum für 40 Stück Rindvieh, circa 200 Klafter Heu und
etwa 13,000 Garben. Ich legte Werth darauf, gleich im
Anfange der Session die Pläne der Scheune hinten im
Saale aufhängen zu lassen, damit die Interessenten davon
Einsicht nehmen können. Sie werden nun gesehen haben,
wie die Sache eingetheilt ist. Der Stall befindet sich

also seitwärts von der Heubühne; er ist eine Art Hallenbau

mit einem Aufbau darauf, wo man durch Einlagern
von Stroh unten im Stall eine gewisse Temperatur
erzeugen kann. Mit dem fortschreitenden Verbrauch des

Strohs wird gegen das Frühjahr hin der Strohvorrath
sich so vermindern, daß die Stalltemperatur eine der

Jahreszeit entsprechende bleiben wird. Auf die nähern
Details des Baues will ich, im Hinblick darauf, daß die

Pläne zur Besichtigung ausgestellt sind, nicht eintreten.
Ich füge nur bei, daß sich sowohl die Verwaltung, als
auch die Aufsichtskommissiou von St. Johannsen mit
diesem Baue vollständig einverstanden erklärt hat.

Nun ist aber beizufügen, daß infolge der Untersuchungen
über das zweckmäßigste Bausystem ziemlich viel Zeit
verstrich, währenddem das Bedürfniß nach Beschaffung
weiterer Räumlichkeiten ein höchst dringendes war. Man
mußte namentlich darnach trachten, die vermehrten
Räumlichkeiten zu schaffen, bevor das Jungvieh von den Bergen
zurückkehre; denn sonst wäre man in Verlegenheit gerathen
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und hätte anderswo zu hohem Zinse Räumlichkeiten
miethen müssen. Man fand nun, man wolle nicht länger
zögern, sondern den Bau sofort erstellen, damit er diesen

Herbst bezogen werden könne, und da die Großrathssession

länger hinausgeschoben wurde, als anzunehmen
war, so war der Regierungsrath genöthigt, den Bau zu
beschließen und dessen Ausführung anzuordnen, bevor der
Große Rath den nöthigen Kredit bewilligt hatte. Immerhin

gab der Regierungsrath der Staatswirthschaftskommission

von seiner Anordnung sofort Kenntniß. Ich
beantrage Ihnen, Sie möchten das Vorgehen des

Regierungsraths nachträglich genehmigen und die für den Bau
benöthigte Summe von Fr. 24,500 bewilligen.

Ballif, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Die Staatswirthschaftskommission trägt
ebenfalls auf nachträgliche Genehmigung dieses Kcedit-
begehrens von Fr. 24,500 für einen Scheunenbau in
St. Johannsen an.

Genehmigt.

Die Herren Großräthe Aebi, Schlatter. Stämpfli
(Schwanden) und Stucki (Ins) geben die Erklärung ab,

daß sie im Falle der Anwesenheit für Annahme des

Steuergesetzes gestimmt haben würden.

Herr Großrath Adolf Roth wird auf seinen Wunsch
— wegen gleichzeitiger Sitzung der Primarschulgesetzkom-
mission, deren Mitglied Herr Roth ist — aus der
Kommission betreffend Eisenbahnfusion entlassen und durch
das Bureau durch Herrn Großrath Hegi ersetzt.

Strafnachtaßgesuche.

Die in Nr. 19 der Beilagen zum Tagblatt des

Großen Rathes von 1889 näher bezeichneten Gesuche
werden stillschweigend nach den übereinstimmenden
Anträgen der Regierung und der Bittschriftenkommission
erledigt.

Nàralilatiouszàche.

Bei 160 Stimmenden (V»-Mehrheit: 107) werden
von den in Nr. 20 der Beilagen zum Tagblatt des

Großen Rathes von 1889 näher bezeichneten Personen
die nachbenannten in's bernische Landrecht aufgenommen,
unter dem Vorbehalte jedoch, daß die Naturalisation erst
mit Zustellung des Naturalisationsaktes in Wirksamkeit
tritt:
1. Jean Baumann, Gastwirth in Montfaucon, mit

147 Stimmen.
2. Ferdinand Wolf er, Uhrenfabrikant in Vendlincourt,

mit 140 Stimmen.
3. Benedikt Fritz, Ghpser-und Malermeister in Bätter-

kinden, mit 144 Stimmen.
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4. Joseph Leo Weber, eidgenössischer Beamter in Bern,
mit 147 Stimmen.

5. Johann Girsberger, Handelsmann in Bern, mit
150 Stimmen.

K. Johann Heinrich Kesselring, Sekundarlehrer in
Bern, mit 150 Stimmen.

7. Bertha Louise Kesselring, Lehrerin in Bern, mit
150 Stimmen.

8. Johann Albert Lüscher, Rektor des städtischen Pro¬
gymnasiums in Bern, mit 153 Stimmen.

9. Maria Elise Anna Lüscher, Lehrerin in Riqaisbera,
mit 154 Stimmen.

10. August Karl Sie Vers, Zahnarzt in Bern, mit
151 Stimmen

I I. Eduard Steiner, Schuhmachermeister in Thun,
mit 154 Stimmen.

12. Peter Joseph Kocher, Angestellter der Dampfschiff¬
fahrtsgesellschaft in Thun, mit 151 Stimmen.

13. Adam Friedrich Büchi, Optiker in Bern, mit 155
Stimmen.

14. Johann Jakob Widm er, Goldschmied in Bern,
mit 152 Stimmen.

15. Robert Meyer, Handelsmann in Bern, mit 139
Stimmen.

16. Eduard Ott, Gymnasiallehrer in Bern, mit 147
Stimmen.

17. Paul Joseph Schmitt, Wirth in Miäcourt, mit
137 Stimmen.

18. Johann Baptist Rünzi, Schreinermeister in Bözin-
gen, mit 143 Stimmen.

19. Georg Eduard Reib er, Samenhändler in Bern,
mit 139 Stimmen.

20. Paul Leon Gasser, Uhrenmacher in Baffecourt,
mit 142 Stimmen.

21. Wilhelm Georg Schleidt, Musikdirektor in Aar¬
mühle, mit 143 Stimmen.

Dagegen werden mit ihren Naturalisationsgesuchen
abgewiesen:

1. Adam Drey fuß, Uhrenfabrikant in Biel (für Natu¬
ralisation fielen 103 Stimmen).

2. Israel Drey fuß, Uhrenfabrikant m Biel (für Na¬

turalisation fielen 101 Stimmen).
3. Benjamin Salomon, Handelsmann in Pruntrut

(für Naturalisation fielen 97 Stimmen).
4. Salomon Bernheim, Handelsmann in Bern für

Naturalisation fielen 99 Stimmen).

Es sind somit als Gtänderäthe für 1890 gewählt die
Herren Regierungsräthe Eggli und Hr. G ob at,
bisherige Ständeräthe.

Wahl eines Vizepräsidenten des Großen
Rathes.

Bei 118 gültigen Stimmen wird im ersten Wahlgange

gewählt:

Herr Großrath Bühl er, Notar in Frutigen, mit
90 Stimmen.

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Wahl eines Mitgliedes der Bittschriften¬
kommission.

Bei 109 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange

Herr Großrath Aegerter 81 Stimmen.

„ „ Dürrenmatt 19 „
Die übrigen Stimmen sind zersplittert.

Es ist somit gewählt Herr Großrath Johann Aegerter,
Wirth in Voltigen.

Wahl des Kantonskriegskommissärs.

Es wird im ersten Wahlgange mit 104 von 105

gültigen Stimmen gewählt:

Herr Major Egg er. der bisherige.

Wahlen.

(Zur Beschleunigung der Wahlverhandlungen wird
das Bureau auf Antrag des Präsidiums durch die Herren
Großräthe Boinay und Benz verstärkt.)

Wahl zweier Ständeräthe für 1890.

Bei 159 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange

Herr Regierunasrath Eggli 149 Stimmen.

„ „ G ob at 108

„ Großrath Moschard 45

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Die übrigen Wahlen werden auf die morgige Sitzung
verschoben und die Sitzung geschloffen

um 1^/, Uhr.

Für die Redaktion:
Und. Schwarz.
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Vierte Sitzung.

rlen 7. LLkit)

Vormittags 9 Uhr.

Der Namensaufruf verzeigt 240 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 22, wovon mit Entschuldigung:
die Herren Bailat, Bühlmann, Burkhalter. Freiburghaus
(Mühleberg), Fueter, Grenouillet, Herzog, Hofmann (Rig-
gisberg), Hofstetter, Hornstein, Hostettler, Kohler, Naine,
Nußbanm (Worb), Schmid (Laupen), Spring, Stämpfli
(Zäziwyl), Stoller. Tschanz, v. Wattenwyl (Oberdießbach) ;

ohne Entschuldigung abwesend sind: die Herren v.
Grünigen und Reichenbach.

Vorsitzender: Präsident Lienhard.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird abgelesen

und genehmigt.

Zu dieser Sitzung sind die Mitglieder des Großen
Rathes durch folgendes Kreisschreiben bei Eiden geboten
worden:

Kreisschreiöen

an die

Mitglieder des Großen Raths.

Die Herren Großräthe v. Allmen, Bürg i, Krenger,
Meyer, Müller (Emil), Probst (Edmund) und Zyro
geben die Erklärung ab, daß fie gestern im Falle der
Anwesenheit für Annahme des Steuergesetzes gestimmt haben
würden. — Ferner läßt Herr Grvßrath Bühlmann
erklären, daß er heute im Falle der Anwesenheit für die

Fusion und für Annahme des Antrages der Herren
Brunner und Konsorten betreffend das eidgenössische Be-
treibungs- und Konkursgesetz stimmen würde.

Tagesordnung:

Bern, den 4. November 1889.

Herr Großrath,

Der Große Rath hat heute beschlossen, die Mitglieder
dieser Behörde für die Berathung des Berichts und
Antrags über die Fusion der Jura-Bern-Luzern-Bahn
mit der Luisse Oooiàoàlo - Kimplon - Bahn und die
Abtretung der Bern-Luzern-Bahn auf Donnerstag den
7. dies bei Eiden einzuberufen.

Der Unterzeichnete beehrt sich, Sie hievon in Kenntniß
zu setzen.

Mit Hochachtung!

Der Großraths-Präsident
Lienhard.

Wahl des Vbergerichtsschreibers.

Bei 191 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Zgraggen
„ Dr. Manuel

174 Stimmen.
17

Es ist somit gewählt Herr Fürsprecher Karl Zgraggen,

bisheriger Obergerichtsschreiber.

Mahl von Stabsoffizieren.

Zu Kommandanten der sieben Landsturm-Pionnier-
bataillone werden im ersten Wahlgange bei 181
Stimmenden gewählt die Herren Hauptleute:

1. Karl v. Graffenried in Bern,
2. Hans Salchli in Aarberg,
3. Friedrich Baumann in Bern,
4. Johann Merz in Thun,
5. Friedrich Luder in Kirchberg,
6. Hugo v. Linden in Bern,
7. Adolf Gerspacher in Delsberg.
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Expropriatiousdekret betreffend Erweiterung des Friedhofes

bei der Kirche zn Movelier.

Der Regierungsrath legt zur Genehmigung vor
folgenden

Dekretsentwnrf.
Der Große Rath des Kantons Bern,

in Erwägung:
daß eine Erweiterung des Friedhofes der Einwohner-

gemeinden Movelier und Mettemberg bei der Kirche zu
Äovelier zur Zeit als ein Bedürfniß und als eine

Forderung des öffentlichen Wohles erscheint;
daß das von den zuständigen Organen hiefür als

zweckmäßig erkannte und genehmigte Projekt durch die

Erwerbung einer, dem Joseph Sutterlet, Heinrichs sel.,

zu Movelier gehörenden Landparzelle von ungefähr 17

Ouadratruthen Flächeninhalt bedingt ist;
daß aber die Parteien über den für dieses Grundstück

zu bezahlenden Preis sich nicht haben einigen können;
auf das Gesuch der Gemeinderäthe von Movelier und

Mettemberg und den Antrag des Regierungsrathes, in
Anwendung des Gesetzes vom 3. September 1868,

beschließt:
1. Den Einwohnergemeinden Movelier und Mettemberg

wird zum Zwecke der Erweiterung ihres
gemeinschaftlichen Friedhofes bei der Kirche zu Movelier das
Recht der zwangsweisen Enteignung ertheilt in betreff
des dem Joseph Sutterlet, Heinrichs sel., zu Movelier
gehörenden, auf dem vorgelegten Plane mit dem
Buchstaben e bezeichneten, ungefähr 17 Quadratruthen
haltenden Grundstückes.

2. Dieses Dekret ist durch den Regierungsrath den

Betheiligten bekannt zu machen.
(Unterschriften.)

Wird ohne Diskussion angenommen.

Ankauf van Moosparzellen im Griffachmoos.

Der Regierungsrath beantragt, dem Kaufvertrage,
wonach von den Herren Jules Grandjean und Genossen
verschiedene im Grissachmoos gelegene Moosparzellen, im Halt
von 116 Jucharten 12,575 Ouadratfuß, seitens ihrer
Eigenthümer dem Staate gegen Uebernahme der auf
denselben haftenden Mehrwerthbeiträge überlassen werden,
die Genehmigung zu ertheilen.

Scheurer, Domänendirektor, Berichterstatter des

Regierungsraths. Die Verkäufer der Moosparzellen, um
welche es sich hier handelt, die Herren Grandjean und
Mithafte, sind vor etlichen Jahren infolge einer Liquidation
gezwungenerweise Eigenthümer dieser Parzellen und, wie
alle Besitzer solchen Terrains, der Juragewässerkorrektion
gegenüber Schuldner der betreffenden Mehrwerthsummen
geworden, die sich, da es sich um einen großen Komplex
handelt, auf circa 30.000 Franken beliefen. Die betreffenden

Schuldner glaubten, sie seien diese Mehrwerthsummen
nicht schuldig, oder wenigstens nicht in so hohem Betrage,
und setzten der Einforderung derselben Widerstand entgegen.

Es kam deshalb zwischen ihnen und dem Kanton Bern
zu prozeßualischen Auftritten, welche ihren Abschluß darin
fanden, daß vor Bundesgericht entschieden wurde, daß
die Administrativbehörden des Kantons Bern — in erster

Instanz der Regierungsstatthalter und in oberer Instanz
der Regierungsrath — kompetent seien, solche
Mehrwerthstreitigkeiten zu entscheiden. Die Schuldner versuchten
noch auf andere Weise, sich der Schuld zu entledigen,
d. h. sie wollten auch vor den Administrativbehörden des

Kantons und des Bundes ihr Glück versuchen. Immerhin
haben sie nach und nach doch eingesehen, daß es vielleicht
besser für sie sei, wenn sie den Streit durch einen
Vergleich aus der Welt schaffen könnten, indem sie sich damit
begnügen würden, keine weitern Summen bezahlen zu müssen
und dafür den Grundbesitz einfach im Stiche zu lassen.
Da sich die Behörden des Staates einem solchen Entgegenkommen

gegenüber nicht ablehnend verhielten, so kam ein
Vergleich in dem Sinne zu stände, daß die Schuldner
den ganzen Besitz von etwas mehr als 116 Jucharten
dem Staate gegen Uebernahme des Mehrwerthes von
circa Fr. 30,000 überlassen, in dem Sinne, daß man
den Betreffenden die bereits bezahlte Mehrwerthsumme im
Betrage von Fr. 6000 zurückerstattet. Man erwirbt also
damit einen Komplex von 116 Jucharten um die Summe
von circa Fr. 30,000. Die Behörden glaubten um so mehr
auf ein solches Abkommen eintreten zu können, als
vorauszusehen war, daß die prozeßualischen Schwierigkeiten
noch einige Zeit andauern könnten, und wenn man schon

Aussicht hatte, schließlich ein obsiegendes Urtheil zu erlangen,
so mußte man sich doch sagen, daß in Bezug auf den

Einzug der Beiträge Schwierigkeiten eintreten könnten,
indem die Schuldner im Kanton Neuenburg wohnen und
es bekannt ist, daß man in einem benachbarten Kanton,
trotz der Bundesverfassung, nur Civilurtheile zur
Vollziehung bringen kann, nicht aber sogenannte Administrativurtheile.

Der Regierungsrath glaubte auf eine solche
vergleichsweise Erledigung der seit langem hängigen
Angelegenheit noch um so mehr eintreten zu können, als der
Staat die betreffenden Parzellen für seine Zwecke sehr
gut verwenden kann, da sie in allernächster Nähe der

Anstalt St. Johannsen gelegen sind und zum Theil an
den Grundbesitz der Anstalt angrenzen, welche dieselben
denn auch schon jetzt in Benutzung hatte. Es wird auf
diese Weise eine zweckmäßige Arroudirung der der
Strafanstalt angehörenden Ländereien erzielt. Die Grundstücke
bilden allerdings keinen zusammenhängenden Komplex;
allein die abgelegenern Grundstücke werden früher oder
später sehr gut dazu verwendet werden können, mit andern
Grundeigenthümern einen Tausch einzugehen, behufs weiterer
Arrondirung des Besitzes von St. Johannsen. Da der

abgeschlossene Vergleich der vortheilhafteste ist, welchen
der Staat erlangen konnte, und der Staat dabei kein
schlechtes Geschäft macht, so hat der Regierungsrath den

Kauf genehmigt und empfiehlt denselben dem Großen
Rathe zur definitiven Genehmigung.

Ballif, Berichterstatter der Staatswirthschaftskomis-
sion. Die Staatswirthschaftskommission empfiehlt auch
ihrerseits dem Großen Rathe diesen Kaufvertrag zur
Annahme.

Angenommen.
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jaudoerkauf an die Ächweizerische Ceutralbahu zum Zwecke der

Erweiterung des Bahnhofes Kern.

Der Regierungsrath beantragt, einem mit der Schweizerischen

Centralbahn abgeschlossenen Kaufverträge, wonach
dieselbe 5 dem Staate gehörende Landabschnitte zum
Zwecke der Erweiterung des Bahnhofes in Bern zum
Preise von Fr. 60.000 ankauft, die Genehmigung zu
ertheilen. (Grundsteuerschatzung der betreffenden Landabschnitte

circa Fr. 6000.)

Scheurer, Domänendirektor, Berichterstatter des

Regierungsraths. Wie bekannt, befindet sich gegenwärtig
die Erweiterung des Bahnhofes Bern in Ausführung.
Das dazu nöthige Terrain gehört zum großen Theil dem
Staate Bern, so namentlich der Theil gegen die große
Schanze hin, wo für die Bahnhoferweiterung ein Komplex
von über 11,000 Quadratmeter in Anspruch genommen
wird. Dieser Theil aber wird nicht verkauft, indem die

Bahngesellschaft gestützt auf einen Vertrag vom Jahre
1880 berechtigt ist, dieses Terrain auf Konzessionsdauer
zu pachten. Man hat deshalb bezüglich dieses Terrains
mit der Centralbahn einen Pachtvertrag abgeschlossen,
wonach sie jährlich einen Pachtzins von Fr. 8S00 bezahlt.
Dasjenige Terrain, das der Kanton Bern auf der andern
Seite des Bahnhofes abtritt, ist von geringerem Umfang
und besteht aus 5 Abschnitten von zusammen 1430
Quadratmeter Flächeninhalt. Für diese Parzellen wurde ein
Gesammtkaufpreis von Fr. 60,000 vereinbart. Dieser
Preis ist unzweifelhaft ein annehmbarer und für den
Staat sehr vortheilhafter, indem ihm diese Objekte bis
jetzt keine Rendite abwarfen, während er nun ein Kapital
von Fr. 60,000 in die Hand erhält. Die Kaufsumme
wird, sobald der Vertrag genehmigt ist, bezahlt werden
und ist durch die bekannte Solvabilität der Centralbahn-
gesellschaft durchaus gesichert. Die betreffenden Objekte,
von welchen diese Parzellen weggeschnitten werden,
verlieren zum größten Theil von ihrem Werthe nichts. Es
ist dies namentlich der Fall beim Bogenschützenleist, beim
Thierspital und der Kavalleriekaserne. Diese Objekte werden
gleichviel gelten, ob sie um so und so viel Quadratmeter
größer seien oder nicht; der Staat aber macht einen
bedeutenden Gewinn insoweit, als er über die Grundsteuer-
schatzung hinaus einen Betrag von circa Fr. 54,000
realisiren wird, der eine reine Vermehrung des
Staatsvermögens bedeutet. Der Vertrag ist also durchaus ac-
ceptabel und es ist anzunehmen, daß wenn man sich

auf den Weg der Expropriation begeben hätte, man jedenfalls

nicht mehr erhalten hätte. Soviel seither über die
von der Expropriationskommission festgestellten Entschädigungen

bekannt geworden ist, halten sich die Preise,
welche dem Staate für diese Landabschnitte bezahlt
werden, mindestens auf der Höhe der betreffenden
Kommissionsansätze

Ich will noch mit zwei Worten ein anderes Verhältniß
berühren, nämlich die Betheiligung des Staates bei

der Erweiterung des Bahnhofes und die finanziellen
Folgen derselben. Der Staat Bern ist als Eigenthümer
der Bern-Luzern-Bahn Mitbenützer des Bahnhofes Bern
und muß schon jetzt der Centralbahn einen Pachtzins
bezahlen. Die derzeitig in Ausführung begriffene Erweiterung

des Bahnhofes, die ziemlich theuer zu stehen kommt,
wird von der Centralbahn bestritten; allein die Mitbe¬
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nützer — Jurabahn und Staatsbahn — müssen einen
entsprechend höhern Pachtzins bezahlen und zwar macht
die Erhöhung für den Kanton Bern circa Fr. 12,000
aus. In Wirklichkeit aber würde der Staat Bern nicht
Fr. 12,000 mehr ausgeben, sondern er würde davon in
Abzug bringen können die Einnahme aus dem vorhin
erwähnten Pachtvertrag betreffend das Terrain an der

großen Schanze im Betrage von Fr. 8500, sowie den

Zins der Fr. 60,000, welche er nach dem vorliegenden
Kaufvertrag erhält, was zusammen eine Summe von
circa Fr. 11,000 ausmacht, so daß der Staat für die

Erweiterung des Bahnhofes in Wirklichkeit nur eine
Summe von jährlich Fr. 1000 mehr aufwenden müßte.
Wenn nun die in Frage liegende Fusion der Jurabahn
mit den westschweizerischen Bahnen, und damit der Verkauf

der Staatsbahn, wirklich zu stände kommt, so werden
natürlich die Fr. 12,000 Mehrzins für die Benutzung
des Bahnhofes Bern für den Staat wegfallen und werden
die Fr. 11,000, welche er aus der Verpachtung des Terrains
an der großen Schanze und dem vorliegenden Verkaufe
mehr einnimmt, eine reine Einnahme sein und einen
reellen Gewinn bedeuten. Es wäre das auch ein Vortheil,
der mit dem Zustandekommen der Fusion verbunden wäre.

Gestützt auf diese Auseinandersetzungen stellt Ihnen
der Regierungsrath den Antrag, Sie möchten dem
vorliegenden Kaufvertrage die Genehmigung ertheilen.

Ballif, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Die Staatswirthschaftskommission ist mit dem
Verkauf dieser Parzellen einverstanden. Aus den voni
Herrn Berichterstatter der Regierung angeführten Gründen
hält sie den Verkauf für einen durchaus vortheilhaften
und empfiehlt Ihnen denselben zur Genehmigung.

Genehmigt.

Uerleguug der Miimierverpstcgllugsanftalt Mau nach

Friemsderg.

Der Regierungsrath beantragt, zum Zwecke der
Verlegung der Männerverpflegungsanstalt Bärau nach Frienis-
berg und Vornahme der hiezu erforderlichen Umbauten
einen Kredit von Fr. 63,500 auf Rubrik Xvzu bewilligen.

Tschiemer, Baudirektor, Berichterstatter des

Regierungsraths. Es liegt Ihnen ein Projekt vor mit einem

Antrag auf Kreditbewilligung für die Verlegung der
Männerverpflegungsanstalt nach Frienisberg. Wie Ihnen
bekannt ist, befindet sich diese Männerverpflegungsanstalt
zur Zeit in der Bärau bei Langnau. Das dort befindliche
große Gebäude sammt dem Umschwung und einer weitern
Besitzung, dem sogenannten Ramsernhof, gehört der
Gemeinde Langnau, und es hat der Staat die Besitzung
seit dem Jahre 1849 gepachtet. Nun ist mit Ende 1889
wiederum eine Pachtperiode abgelaufen und es hat sich

deshalb darum gehandelt, ob die Besitzung für eine neue
Periode gepachtet werden solle oder nicht. Dabei ergab
sich nun, daß das Gebäude bedeutender Reparaturen
bedarf. Diese Reparaturen wollte jedoch die Gemeinde
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Langnau nicht selbst ausführen, sondern glaubte, es sei
das Sache des Pächters. Der Staat wollte jedoch darauf
nicht eintreten. Später erklärte sich die Gemeinde bereit,
die Reparaturen auszuführen, sofern der Staat sich

verpflichte, die Besitzung auf eine Reihe von Jahren weiter
zu pachten. Auch hierauf glaubte die Regierung nicht
eintreten zu sollen, mit Rücksicht auf den allgemeinen
Zustand des Gebäudes. Die Verhandlungen zwischen den

Delegirten der Gemeinde und des Staates führten deshalb
nicht zum Ziele und es fand sich schließlich der
Regierungsrath veranlaßt, den Pachtvertrag zu künden. Ich
will aber sofort bemerken, daß durch Verständigung mit
der Gemeinde Langnau eine Verlängerung der Pachtzeit
bis zum Frühjahr 1891 festgesetzt wurde, obschon der

Vertrag auf Ende Dezember nächsthin abläuft.
Nach der Kündigung des Vertrages tauchte nun die

Frage auf, wohin mau die Anstalt verlegen wolle.
Zunächst fielen die Gebäulichkeiten der Domäne Köniz in
Betracht. Es ist Ihnen bekannt, daß das dortige Schloß
infolge der Verlegung der Mädchenrettungsanstalt nach
Kehrsatz frei wird. Außer dem Schloßgebäude besteht
die Domäne aus einer sehr großen Scheune zur
Bewirthschaftung des circa 120 Jucharten großen Gutes. Ferner
ist ein sogenanntes Kornhaus da, ein großes, aber nicht
vollständig ausgenütztes Gebäude, und ferner ein
sogenanntes Haferhaus, das ebenfalls in keiner Weise benützt
wird. Man hat nun untersucht, wie sich diese Gebäulichkeiten

zweckdienlich umbauen lassen würden. Man stellte
Projekte auf und es ergab sich, daß die nöthigen Räumlichkeiten

zur Aufnahme der Verpflegungsanstalt geschaffen
werden können, immerhin mit einer Kostensumme von
circa 100,000 Fr. Einerseits diese Summe und anderseits

die doch etwas ungenügende Unterbringung und
die sich aus der Gemeinde Köniz erhebende Opposition
veranlaßten die Regierung, auch noch andere Projekte
aufzustellen, und da ist man denn auf die Domäne Frienisberg

gestoßen, wo gegenwärtig bekanntlich die

Taubstummenanstalt untergebracht und welche Domäne im
übrigen an einen Pächter vergeben ist. Die
aufgestellten Projekte zeigten sofort, daß sich die Unterbringung
der Verpflegungsanstalt dort besser machen läßt, als in
Köniz. Schon die baulichen Veränderungen sind einfacherer
Natur, und ferner ergab sich, daß die Lage für eine

solche Anstalt zweckmäßiger ist. Frienisberg liegt in
angemessener Abgeschlossenheit und ist immerhin dem Verkehr

so nahe, daß es leicht erreichbar ist. Die Landstraße
Bern-Aarberg führt durch Frienisberg hindurch und von
der Station Schüpfen aus führt ein guter Fahrweg dorthin.

Gestützt auf das Resultat der vorgenommenen
Untersuchung glaubte man deshalb dem Projekte Frienisberg

den Vorzug geben zu sollen. Der Vollständigkeit
wegen will ich noch beifügen, daß man eine Zeit lang
noch ein drittes Projekt im Auge hatte, nämlich die

Unterbringung der Verpflegungsanstalt auf dem Kühle-
wylgut, das nun an die Einwohnergemeinde Bern verkauft
worden ist. Wir haben von der Verwendung dieses
Gutes abstrahirt, weil dort fast keine Gebäulichkeiten
vorhanden sind, so daß in der Hauptsache neu hätte
gebaut werden müssen. Die für die Unterbringung von
circa 300 Pfleglingen nöthigen Bauten hätten aber eine

Ausgabe von wenigstens 300,000 Fr. zur Folge gehabt.
Sie sehen also, daß die Domäne Frienisberg sich am

besten eignet. Das Projekt selbst, wie es nun vorliegt,
ist hinten an der Wand aufgehängt worden, damit sich
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die Mitglieder des Großen Rathes orientiren können,
wie die Einrichtungen getroffen werden sollen. Wie Sie
gesehen haben werden, existirt in Frienisberg außer dem

eigentlichen Klostergebäude noch ein sogenanntes Kornhaus,

das zur Aufnahme der Mehrzahl der Pfleglinge
eingerichtet werden soll. Es besteht aus einem Souterrain,

zwei Etagen und einem sehr geräumigen Dachboden
und bietet namentlich für Schlafsäle sehr zweckmäßige
Räumlichkeiten. Es wird allerdings nöthig, an dieses
Gebäude einen Anbau anzufügen für Treppen und
Aborte; im übrigen aber brauchen Veränderungen von
Belang nicht vorgenommen zu werden. Im Hauptgebäude
wird eine neue Treppenanlage vorgesehen. Es sollen
daselbst zwei große Speisesäle, die Vorsteherwohnung,
die nöthigen Werkstätten und die zum Betrieb erforderlichen

Räumlichkeiten untergebracht werden. Außer den

genannten Gebäuden befinden sich auf der Domäne noch
ein Pächterhaus mit Dependenzen und zwei große Scheunen.
Wir haben nun das Pächterhaus nicht in das Projekt
einbezogen, in der Meinung, daß die Domäne, die circa
250 Jucharten Land umfaßt, auch in Zukunft zum
großen Theil verpachtet werden soll. Das Pächterhaus,
die einte Scheune und andere noch vorhandene Gebäulichkeiten,

wie Knochenstampfe, Mühle w., würden also
verpachtet.

Die Kosten für die erforderlichen Umbauten belaufen sich

im ganzen auf Fr. 63,500 und vertheilen sich wie folgt:
Umbauten im Klostergebäude Fr. 12,550
Umbauten im Kornhaus „ 31,500
Anbau an's Kornhaus „ 19,500

zusammen Fr. 63,500
während, wie ich vorhin sagte, die Umbauten in Köniz
circa 100,000 Fr. und die Neubauten in Kühlewyl circa

300,000 Fr. gekostet hätten.
Nun ist zu bemerken, daß die Verlegung der Bärau

nach Frienisberg die Verlegung der Taubstummenanstalt
bedingt. Wir finden jedoch, es stehen dieser Verlegung
keine Hindernisse entgegen. Seitdem nämlich das
Lehrerseminar von Münchenbuchsee nach Hofwyl verlegt wurde,
stehen die Gebäude des alten Seminars zum größten
Theil leer. Das Leerstehen ist nun für Gebäude nicht
gerade von Vortheil; denn man macht die Erfahrung,
daß in diesem Falle mehr zu Grunde geht, als wenn sie

bewohnt sind, indem im erstern Falle nicht zu allem
ordentlich gesehen wird. Es mußte denn auch in Münchenbuchsee

schon vor Jahren ein Anbau, der im Zerfall
begriffen war, entfernt werden. Es wirkte dies mit, daß
man darnach trachtete, diese Gebäulichkeiten wieder
zweckmäßig zu verwenden, und wir glauben, dieselben eignen
sich sehr gut zur Aufnahme der Taubstummenanstalt,
welche durchschnittlich 60 Zöglinge zählt. Es liegt für
diese Verlegung ein besonderes Projekt vor, das Gegenstand

besonderer Verhandlung sein wird.
Ich empfehle Ihnen, die Verlegung der Bärau nach

Frienisberg, als die für den Staat zweckmäßigste Lösung,
zu genehmigen und den für die Umbauten nöthigen
Kredit von Fr. 63,500 zu bewilligen.

Ballif, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Die Staatswirthschaftskommisfion hat sich mit
diesem Projekt in allen Theilen vollständig einverstanden
erklärt. Sowohl aus den Mittheilungen des Herrn
Baudirektors, als aus einem Augenschein, der von einigen
Mitgliedern der Staatswirthschaftskommission bei einem
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andern Anlasse vorgenommen wurde, geht hervor, daß
sich die Domäne Frienisberg zur Aufnahme der
Männerverpflegungsanstalt vortreffnch eignet. Die nöthigen
Gebäude sind vorhanden, ja man hat sogar Ueberfluß an
solchen, so daß fur eine allfällige Erweiterung Räumlichkeiten

zur Verfügung stehen. Ferner ist mehr als genügend
Land vorhanden, sodaß man noch einen Theil verpachten
kann. Auch die Lage der Anstalt hält die
Staatswirthschaftskommission für durchaus passend. Frienisberg ist
etwas abgelegen und doch nicht außerhalb des Verkehrs.
Kurz, in allen Beziehungen hält die Staatswirthschaftskommission

dafür, daß man für die Unterbringung der
Männerverpflegungsanstalt keinen passenderen Ort hätte
finden können. Ich möchte Ihnen deshalb namens der
Staatswirthschaftskommission die Bewilligung des Kredits
von Fr. 63,500 für die nöthigen ^Umbauten bestens
empfehlen.

Dürr en matt. Es ist seinerzeit, als das Seminar
von MUnchenbuchsee nach Hofwyl verlegt wurde, in den

Behörden geltend gemacht worden, die Gebäulichkeiten in
Münchenbuchsee seien für die Aufnahme der Seminaristen
nicht geeignet, weil sie feuergefährlich feien; es führe nur
eine enge Treppe in die Schlafsäle; es seien zur
Verminderung der Feuergefährlichkeit große Umbauten nöthig
zc. Es verwundert mich nun, daß die Gebäulichkeiten,
welche vor 4 oder 5 Jahren für vollsinnige Jünglinge
feuergefährlich waren, nun für Taubstumme weniger
feuergefährlich sein sollen. Ich will nicht bestreiten, daß
es thunlich ist, die Taubstummenanstalt nach Münchenbuchsee

zu placiren; aber ich ziehe einen andern Schluß,
den nämlich, daß man mit der Verlegung des Seminars
allzu voreilig vorging. Es wäre keine Gefahr im Verzug
gewesen, wenn man mit der Verlegung schon gewartet
hätte, bis man für die Seminargebäulichkeiten eine
passende Verwendung gehabt hätte, statt sie nun jahrelang

zu nichts anderem zu verwenden, als daß darin
eine Schweinemetzgerei untergebracht war. Wäre man
nicht so voreilig vorgegangen, so hätte man dem Staat
während mehreren Jahren einen großen Zinsausfall
ersparen können, ohne daß Gefahr im Verzug gewesen wäre.

Tschiemer, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsraths. Die Bemerkungen des Herrn Dürrenmatt
betreffen speziell die Unterbringung der Taubstummenanstalt

in Münchenbuchsee, und ich glaube dann bei
Behandlung dieses Geschäftes Herrn Dürrenmatt
nachweisen zu können, daß sich die Verlegung der
Taubstummenanstalt nach Münchenbuchsee ganz gut macht.

Genehmigt.

Verlegung der Taulàmmeuaàlt Frienisberg »ach

Miinchenbuchsee.

Der Regierungsrath beantragt, behufs Verlegung der
Taubstummenanstalt von Frienisberg in die ehemaligen
Seminargebäulichkeiten in Münchenbuchsee einen Kredit
von Fr. 14,700 auf X I) — eventuell Fr. 20,000 im
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Falle der Erstellung von zwei Lehrerwohnungen — zu
bewilligen.

Tschiemer, Baudirektor, Berichterstatter des

Regierungsraths. Wie ich bereits erläuterte, hat die Verlegung
der Bärau nach Frienisberg natürlich auch die Verlegung
der Taubstummenanstalt zur Folge, und ich habe bereits
angeführt, daß wir für dieselbe die ehemaligen
Seminargebäulichkeiten in Münchenbuchsee in Aussicht nehmen,
die sich zur Aufnahme einer Anstalt von 60 Zöglingen
gut eignen. Die Gebäulichkeiten bestehen aus dem eigentlichen

Seminargebäude, dem Musikschulgebäude, vis-à-vis
vom erstern, und dem Musterschulgebäude, in welchem
früher die Musterschule untergebracht war. Diese Gebäude

stehen in der Hauptsache leer. Im Seminargebäude hatte
bis jetzt der Landjäger seine Wohnung aufgeschlagen.
Das Musikgebäude steht ganz leer und im Musterschulgebäude

befindet sich die Wohnung des Pächters der
Domäne Münchenbuchsee.

Man hat nun allerdings ursprünglich einige Bedenken

gehabt, die Taubstummen in Münchenbuchsee unterzubringen,

aber weniger aus den von Herrn Dürrenmatt
angeführten Gründen der Feuergefährlichkeit, als vielmehr
wegen des Eisenbahnübergangs. Man fragte sich, ob es

nicht vorkommen könnte, daß Zöglinge beim Passiren
des Bahnübergangs von einem Zuge, dessen Annäherung
sie infolge mangelnden Gehörs nicht gewahren, überfahren
werden könnten. Nach Untersuchung der Sache fanden
wir, es dürfe dieses Bedenken nicht in den Vordergrund
treten. Der Uebergang ist sehr gut bewacht und die Lage
der Gebäulichkeiten übrigens so, daß sie einen Hof bilden,
dessen Ausgang gegen die Bahn sich leicht absperren
läßt, während die Zöglinge leicht nach der entgegengesetzten
Seite hin geleitet werden können. Wir glauben deshalb,
es könne dieses Bedenken nicht wichtig genug sein, um
das Projekt aufzugeben.

Was die Einrichtung der Gebäude anbetrifft, so richtet
man sich natürlich möglichst nach der bestehenden Ein-
theilnng. Wir lassen die Küche im Seminargebäude da,
wo sie ist. Dagegen haben wir den Speisesaal, der für
die Seminaristen im ersten Stock lag, in's Souterrain verlegt

und benützen den frühern Speisesaal und den darüber-
liegenden Saal als Schlafsäle für die Zöglinge. Es wären
allerdings auf dem Dachboden noch große Räume vorhanden,

die früher als Schlafsäle dienten. Wir placiren jedoch
daselbst niemand, und da in den ersten und zweiten Stock,
wo die Schlafsäle liegen, steinerne Treppen führen, so

glauben wir, es sollte für den Fall eines Brandausbruches

keine Gefahr vorhanden sein. In dieses Gebäude
konimen ferner die 5 Klassenzimmer zu liegen, die Wohnung

des Vorstehers, ein Bibliothekzimmer, ein Konferenzzimmer

und Schlaflokale für die Anstaltsbediensteten.
Im Musikschulgebäude befinden sich zwei große Säle,
ein sogenannter Festsaal und darunter ein großes Turnlokal.

Letzteres behalten wir bei und ebenso den Festsaal,

um bei den Festlichkeiten der Anstalt dienen zu
können. Die übrigen Räumlichkeiten werden für die Au-
staltsbediensteten und zu Werkstätten für die Zöglinge
verwendet.

Ich bemerke, daß diese Einrichtungen in den
Gebäuden, wie ich sie kurz skizzirte, wie überhaupt die
Unterbringung der Anstalt in Münchenbuchsee im EinVerständniß
mit der Aufsichtskommission und dein Verwalter beantragt
wird. Ich verschweige allerdings licht, daß der Vorsteher



(7. November 188S.) 263

sehr gerne in Frienisberg geblieben wäre. Nachdem er
aber gesehen hat, wie man die Sache in Münchenbuchsee
gut einrichten kann, konnte er sich mit dem Projekt
vollständig einverstanden erklären.

Wir hätten nun noch über das Musterschulgebäude
zu verfügen. In Bezug auf dasselbe wurde von der
Aufsichtskommission der Wunsch geäußert, man möchte
darin für die verheirateten Anstaltslehrer Wohnungen
'inrichten, die sie in Frienisberg billig erhalten konnten,
was in Münchenbuchsee, wie es scheint, nicht der Fall
ist. Wir glaubten, auf diesen Wunsch eintreten zu sollen,
namentlich weil das Gebäude zur Verfügung steht. Wir
haben deshalb auch für dieses Gebäude die nöthigen
Einrichtungen vorgesehen. Nun hat sich aber später ergeben,
daß das Seminar in Hofwyl wieder darauf drängt, eine

eigene Musterschule zu erhalten. Die Musterschule wurde,
wie es scheint, aufgegeben, als das Seminar nach Hofwyl
übersiedelte, und die Seminaristen suchten sich seither an
den Schulen von Münchenbuchsee ihre Uebung im
Unterrichten zu verschaffen. Ich weiß nun nicht, ob die
Gemeinde Münchenbuchsee dieses Verhältniß nicht länger
fortdauern lassen will, oder ob die Seminardirektion
glaubt, es sei besser, man ändere das Verhältniß —
item, das Begehren ist da, es möchte wieder eine
besondere Musterschule errichtet werde!:, und hiefür reflektirt
man auf das Gebäude, das schon früher diesem Zwecke
diente. Es ist nun noch nicht definitiv entschieden, ob

man auf dieses Begehren eintreten will. Sollte dies der

Fall sein, so müßte die Einrichtung der Lehrerwohnungen
wegfallen. Es ist also heute der Kredit für die
Lehrerwohnungen nur eventuell zu bewilligen.

Was die Einrichtungskosten anbetrifft, so stellen sich

dieselben wie folgt:
Anbau an das Hauptgebäude für Aborte, die nicht

in genügender Zahl vorhanden sind... Fr. 6,200
Ein neuer Kochherd „ 2,000
Uebriqe Einrichtunaskosten des

Hauptgebäudes „ 5,100
Einrichtungen im Musikgebäude „ !,400

Zusammen Fr. 14,700
Die Einrichtung von Lehrerwohnungen

im Musterschulgebäude würde erfordern „ 5,300
so daß die Uebersiedlung, für den Fall, daß
die Lehrerwohnungen eingerichtet werden, eine

Ausgabe zur Folge hat von Fr. 20,000
Ich will noch kurz daran erinnern, daß wenn man

diese Fr. 20,000 zu den Fr. 63,500 hinzuzählt, welche
für die Einrichtungen in Frienisberg verausgabt werden
müssen, man immerhin nur auf Fr. 83,500 kommt, so-
daß auch mit Hinzurechnung der Kosten für die Verlegung
der Taubstummenanstalt das Projekt, die
Männerverpflegungsanstalt in Frienisberg unterzubringen, in Bezug
auf die Kosten immer noch das beste ist.

Nach diesen kurzen Erläuterungen möchte ich Ihnen
den Antrag des Regierungsraths zur Annahme empfehlen,
es sei die Verlegung der Taubstummenanstalt nach Münchenbuchsee

zu genehmigen und für die baulichen Einrichtungen
daselbst eine Summe von Fr. 14,700, eventuell Fr. 20,000,
zu bewilligen.

Ball if, Berichterstatter der Staatswirthschaftskom-
mifsion. Die Staatswirthschaftskommission ist mit dieser
infolge der Verlegung der Bärauanstalt nach Frienisberg

nöthig gewordenen Verlegung der Taubstummenanstalt
nach Müncheubuchsee ebenfalls einverstanden. Die Staats-
wirthschaftskommissiou legt jedoch darauf Gewicht, daß
ja nicht etwa durch die Erstellung von Lehrerwohnungen
im Musterfchulgebäude der Platz weggenommen wird, um
wieder eine Musterschule einzurichten, wie es neuerdings
gewünscht wird. Die Staatswirthschaftskommission beantragt

deshalb, den Kredit für die Erstellung von
Lehrerwohnungen nur für den Fall zu bewilligen, daß neben
den Wohnungen noch der nöthige Raum für die Musterschule

übrig bleibt. Es würde sich also um eine
Kreditbewilligung von Fr. 20,000 handeln, eventuell um eine
solche von Fr. 14,700, sofern auf die Einrichtung von
Lehrerwohnungen verzichtet werden müßte.

Genehmigt.

Präsident. Wir gehen nun über zum Bericht der
Justizdirektivn zu dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs. Es liegen nämlich gewisse Gründe vor,
diese Reihenfolge festzuhalten und die Eisenbahnfusion
noch zurückzulegen.

Dürr en matt. Darf man vielleicht diese Gründe
vernehmen, weshalb die Tagesordnung umgekehrt wird?

Präsident. Es sind Gründe durchaus sachlicher
Natur, die sich aber nicht sehr gut zur Mittheilung eignen
und die man später kennen lernen wird. Will vielleicht
Herr Marti einige Auskunft geben?

Marti (Bern). Es steht der Versammlung frei,
welches Traktandum sie zuerst behandeln will. Nur möchte
ich darauf aufmerksam machen, daß für das Fusionsgeschäft

vier Berichterstatter da sind: zwei von der
Regierung, einer von der Staatswirthschaftskommission
und einer von der Spezialkommission. Hernach kommt
erst noch die -allgemeine Diskussion, sodaß ich glaube, die
Fusion werde einzig eine Sitzung ausfüllen. Nun ist es
bereits I I Uhr und deshalb halte ich dafür, der Große
Rath sollte das Fusionsgeschäft auf morgen verschieben,
es dann aber als erstes Geschäft auf die Tagesordnung
nehmen.

Präsident. Stellt Herr Dürrenmatt einen Antrag,
die Reihenfolge abzuändern?

Dürrenmatt. Die Sache ist so: Es ist auf heute
Donnerstag zur Behandlung der Fusion bei Eiden
boten worden und jedermann erwartete, daß dieses
schäft heute vorkomme.

Präsident. Ich nehme an, daß auch für morgen
bei Eiden geboten ist und bin einverstanden, daß das
Fusionsgeschäft dann als erstes auf die Traktandenliste
genommen wird.

Herr Dürrenmatt stellt keinen Antrag.

Tagblatt des Großen Rathes. — Bulletin à tànà (loussil. — 18SV. «7
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Kericht der Instiftirektio« zu dem Üundesgesehe «der Zchuld-

detreibuug und Konkurs.

(Siehe Nr. 16 der Beilagen zum Tagblatt des Großen
Rathes von 1889.)

Eggli, Justizdirektor. Die Gründe, welche eine

Berichterstattung über das Bundesgesetz betreffend
Schuldbetreibung und Konkurs veranlaßt haben, sind im
gedruckten Bericht bereits auseinandergesetzt und auch bei
Anlaß der Bereinigung des Traktandenverzeichnisses wiederholt

worden. Ich will daher zur Stunde auf dieselben
nicht mehr eintreten und mich auf einen summarischen
Ueberblick über den betreffenden Bericht beschränken.

Wie Sie sehen, enthält derselbe im Eingang eine
Darstellung des gegenwärtigen Gesetzeszustandes im Kanton
Bern und zwar präsentirt sich diese Darstellung, wie man
sich gewöhnlich auszudrücken pflegt, als eine wahre Musterkarte,

über deren Bestand und Ineinandergreifen, namentlich

im Jura, der gewöhnliche Bürger nicht Auskunft zu
geben weiß und in vielen Fällen auch die Juristen sich zu
orieutiren Mühe haben. Es ist bekannt, daß im Jura über
die Frage, ob jemand fallit erklärt werden könne, d h. ob
jemand Kaufmann sei oder nicht, unzählige Prozesse
geführt worden sind, ohne daß sich eine feste Gerichtspraxis
herausbilden konnte, aus dem einfachen Grunde, weil
der Begriff „Kaufmann" ein sehr dehnbarer ist. Sie
wissen auch, daß die Zahl der Paragraphen des bernischen
Gesetzes die Paragraphenzahl des Bundesgesetzes bei weitem
übersteigt, sodaß der Vorwurf, der in dieser Beziehung
gegen letzteres aus dem Kanton Bern erhoben wurde,
unbedingt zurückgewiesen werden muß.

Der Bericht enthält in zweiter Linie eine Darstellung
der Reformbestrebungen in den Jahren 1881—1883. Ich
will aus den daherigen Revisionsarbeiten nur die
Hauptpunkte, respektive die bewegenden Motive dazu, hervorheben.

Ein Hauptmotiv der Revision war vor allem die
Kostspieligkeit des Verfahrens, einerseits wegen des
Systems, anderseits wegen der Mißbränche, welche sich

im Lause der Zeit einschleichen konnten und welchen zu
begegnen die Behörden nicht mächtig genug sind, weil
nicht überall die erforderlichen Mittel zu Gebote stehen.
Es geht aus dem Berichte auch hervor, in welchem pit-
toyablen Zustand die Liquidationen von Falliten im Jura
sich befinden. Sie haben gesehen, daß anläßlich einer
stattgefundenen Untersuchung in den Jahren 1869/70 sich

rückständige Liquidationen bis zurück zum Jahre 1847
präsentirten. Der Grund dieser merkwürdigen Uebelstände
liegt in der Organisation der betreffenden Behörden,
indem der Locke cke oommeroe mit seineu Handelsgerichten,
Handelsagenten und Handelssyndikaten auf Verhältnisse
kleinerer Natur, wie sie sich bei uns im Jura Präsentiren,
nicht paßt. Man konnte nicht Handelsgerichte aufstellen
und mußte daher die Aufsicht den Amtsgerichten
anvertrauen. Auch mußte man in vielen Fällen, wo Pächter
oder Wirthe in Konkurs fielen, von den sonst zur
Durchführung der Liquidationen nöthigen Liquidationsagenten
und Syndics Umgang nehmen.

Die Revisionsbestrebungen von 1881/83 tendirten nun
dahin, das Beschwerdeverfahren zu vereinfachen, damit
Mißbräuche der Betreibungspraxis um so leichter vor die
Aussichtsinstanzen gebracht werden können. Man stellte
Garantien auf in Bezug auf Ueberforderungen und na-
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mentlich suchte man auch eine Verminderung der
unzähligen Gantpublikationen, welche das Amtsblatt füllen
und landauf landab einen Schandfleck bilden, zu erzielen.
Man stellte ferner Vorschriften auf, um eine baldige
Erledigung der Liquidationen zu erzielen, sowie solche in
Bezug auf die Anfechtung betrügerischer Rechtsgeschäfte.

Im weitern führte man das Akkommodement ein an
Stelle des Geltstagsprovisoriums, das hauptsächlich zu
betrügerischen Handlungen Anlaß gibt. Als man in
diesem Stadium angelangt war, gelangte man jedoch im
Großen Rath allgemein zur Ueberzeugung, daß man bis
dahin nur halbe Arbeit gemacht habe und daß es besser

wäre, wenn man besondere Betreibungsbeamte einsetzen
würde. Es hat diese Auffassung Ausdruck gefunden theils
in einem Votum des Herrn Oberst Flückiger, theils auch
in der Motion des Herrn Oberst Müller, wie dies im
Bericht des nähern dargestellt ist.

So stunden die Dinge, als in den eidgenössischen
Behörden die Aufstellung eines Bundesgesetzes über diese

Materie in den Vordergrund trat, und wenn ich nun
zwischen dem vorliegenden Bundesgesetz und den jetzigen
Zuständen eine vergleichende Prüfung vornehme, so will
ich nur ganz vereinzelte Momente hervorheben. Es kann
nicht davon die Rede sein, hier in zu große Details
einzutreten, da ja eine sachliche Diskussion nicht stattfinden
kaun. Es ist übrigens auch deshalb nicht nöthig, in
Details einzutreten, weil über den Inhalt des Bundesgesetzes

schon viel geschrieben und gesprochen worden ist
und Sie sich durch das Studium der Vorlage volle Klarheit
über deren Inhalt verschaffen konnten. Ich will nur
sagen, daß die eidgenössischen Räthe bestrebt waren, das
Gute der kantonalen Gesetzgebungen so viel als möglich
in das eidgenössische Gesetz aufzunehmen. Ich weise ferner
darauf hin, daß das Bundesgesetz hinsichtlich seiner
Ausführung die kantonale Souveränität in hohem Maße re-
spektirt und kein Kanton behaupten darf — Hand auf's
Herz — er sei in Bezug auf sein System, so weit es gut
ist, majorisirt worden. Diese Eigenschaften darf man dem

Bundesgesetz vindiziren und daher aus voller Ueberzeugung
behaupten, das Gesetz habe, wie selten ein anderes, die
kantonalen Institutionen und die kantonale Vollziehung
so weit möglich geachtet.

Ich erlaube mir, aus dem Bundesgesetz einige
hervorstechende Punkte herauszuheben und komme da in erster
Linie zur Einsetzung von Betreibungsbeamten. Ich glaube,
das sei der Angelpunkt, um welchen sich das ganze Gesetz

dreht. Das ist ja die Hauptsache am Gesetze, daß der

ganze Organismus richtig funktionirt, und sobald es sich

um die Handhabung eines Gesetzes handelt, welches Prozeß-
Vorschriften aufstellt, muß dies durch speziell hiefür
aufgestellte Organe geschehen. Bei uns war es bis jetzt
immer ein Uebelstand, daß im Betreibungswesen keine
leitenden Organe vorhanden sind, daß der Gläubiger
selbst vorgeht, beziehungsweise seinen Bevollmächtigten
vorgehen läßt. Dieser Bevollmächtigte hat alle Mittel
an der Hand, sei es in der Anwendung des Sportelntarifs
oder der Geltendmachung fiktiver Ansätze, die Kostenlast
des angegriffenen Schuldners möglichst groß zu machen,
auch wenn derselbe den guten Willen hat, zu zahlen.
Es besteht überhaupt ein Krieg zwischen zwei Personen,
welcher durch ein neues System vermieden werden soll,
indem dasselbe zwischen die widersprechenden Interessen
von Gläubiger und Schuldner ein neutrales Organ hineinstellt,

welches im Namen des Staates handelt und also



(7. Novel

verpflichtet ist, die beidseitigen Interessen zu berücksichtigen,
wenn sie Anspruch darauf verdienen.

Dazu kommt, daß durch eine solche Organisation die

Kostenfrage ganz wesentlich im Sinne der Erleichterung
geordnet werden kann, denn ich bin überzeugt, daß man
im Kanton Bern nicht daran denken wird, den Unfug
wieder einzuführen, der seinerzeit auf den
Gerichtsschreibereien herrschte, indem dieselben taufende von
Franken aus dem Sportelntarif bezogen. Man wird die
Beamten fix anstellen mit einer Besoldung, wie sie bei
uns üblich ist, während die tarifmäßigen Gebühren in
die Staatskasse fließen und durch Gebührenmarken
verrechnet werden. Auf diese Weise ist allen Ueberforderungen
der Riegel gestoßen; denn der Staat selbst hat kein
Interesse, seine Bürger durch tarifwidrige Ansätze zu
schädigen und auch der Beamte hat kein solches Interesse,
weil die Gebühren nicht ihm zukommen. Damit wird
auch erreicht, daß diejenigen, welche sich bisher unbefugterweise

in die Betreibungspraxis mischten, von vornherein
vom Schlachtfeld verschwinden; denn wo keine Hasen
mehr zu erlegen sind, hört die Jagd auf.

Man wendet ein, die Betreibungsbeamten seien eine neue
Institution. Das ist so unrichtig, als etwas unrichtig sein
kann. Die Gerichtsbeamten und die 229 Amtsgerichtsund

Unterweibel sind alles Betreibungsbeamte, nur sind
sie in ihren Funktionen beschränkt, indem sie erst funktio-
niren, wenn der Gläubiger oder ein Bevollmächtigter
desselben sie in Bewegung setzt. Es wird also mit der
Institution der Betreibungsbeamten nichts Neues geschaffen.

Ich erlaube mir ferner, darauf hinzuweisen, daß das
Gesetz in ganz vorzüglicher Weise den allen Nationalökonomen

längst bekannten Gedanken der landwirthschaft-
lichen Heimstätte auszubilden sucht. Es ist bekannt, daß
dieser Gedanke in der nordamerikanischen Union entstanden
ist, wo der Latifundienbesitz, in der Hand des Kapitals,
den gewöhnlichen bürgerlichen Landbesitz zu verdrängen
sucht. Es haben deshalb Männer, welche auf das Wohl
des Landes bedacht waren, sich die Frage gestellt, wie der
Kleinbesitz, der untere Mittelstand, auch für die Zukunft
erhalten werden könne. Man suchte zu diesem Zwecke nach
materiellen Rechtsbestimmungen und kam auf den
Gedanken, von Gesetzeswegen zu verbieten, daß ein
liegenschaftliches Gut über einen gewissen Betrag — wir wollen
annehmen über V» des Schatzungswerthes — hypothecirt
werden dürfe, damit dasselbe wenn immer möglich im
Besitz des Eigenthümers gelassen werden kann. Hat der
Besitzer für seinen Betrieb weitergehende Mittel nöthig,
so soll er dieselben auf seinem Personalkredit suchen.
Man hat auch bei uns diesen Gedanken heimisch zu machen
gesucht und insbesondere Herr Nationalrath Beck-Leu in
Luzern, veranlaßt durch die dortigen den unsrigen
ähnlichen Verhältnisse, glaubte diesen Gedanken in die
luzernische Gesetzgebung hineinbringen zu können. Allein
es war thatsächlich deshalb nicht möglich, weil der
landwirtschaftliche Besitz zum größten Theil weit über die

betreffenden V» hinaus hypothecirt ist. Sobald derselbe
aber zum vollen Werthe hypothecirt ist, verliert der
Gedanke der Heimstätte jede praktische Bedeutung. Im
vorliegenden Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs

hat nun dieser Gedanke eine Anwendung gesunden,
welche dem betreffenden Besitz zum Segen gereichen wird;
denn wenn der Hypothekarschuldner dafür sorgt, daß er

alljährlich die aufhaftenden Schulden regelrecht verzinsen
kann oder in Fehljahren vom Hypothekargläubiger Stüu-
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digung erhält, so ist es nicht leicht möglich, daß er
vermöge der Wirkungen des Bundesgesetzes seines Besitz-
thums durch Schuldbetceibung entsetzt werden kann, und
zwar deshalb, weil die Gantfristen ganz wesentlich
verlängert werden — von 3 auf 6 Monate — sodann aber
namentlich auch deshalb, weil eine Hingabe an der Gant
nicht erfolgen kann, wenn nicht an der zweiten Steigerung
— an der ersten muß die Liegenschaft die Schätzung
gelten — mindestens der volle Betrag der anhaftenden
Hypotheken geboten wird. Es ist serner auch durch die
Anordnung der Steigerung selbst dafür gesorgt, daß dieser
Werth, wenn er überhaupt Verkaufswerth ist und sich

jemand als Liebhaber denken läßt, erreicht wird, weil
keine Steigerung stattfinden darf, es sei denn, sie sei einen
vollen Monat vorher publizirt worden.

Ich erlaube mir, dieses Verhältniß an einem Beispiel
kurz darzustellen. Wenn nach jetzigem Rechte jemand für
eine laufende Schuld betrieben wird, und man pfändet
ihm eine Liegenschaft, welche hypothecirt ist — nach dem
Bundesgesetz kann eine Liegenschaft nur gepfändet werden,
wenn der Schuldner keine pfändbaren Beweglichkeiten
besitzt oder Gläubiger und Schuldner einverstanden sind
— so wird nach 3 Monaten, wenn es dem Schuldner
nicht gelingt, zu zahlen, die Steigerung ausgeschrieben
und es wird, wenn der Schuldner immer noch nicht
bezahlen kann, unter allen Umständen liquidirt, ob ein
Angebot gefallen sei oder nicht. Die einzige Thatsache also,
daß der Schuldner nicht im Falle ist, seine Schuld zu
tilgen oder Stündigung zu erhalten, entsetzt ihn seines
Besitzes; denn wenn kein Angebot fällt, werden die Gläubiger

darauf angewiesen und zwar erhält der betreibende

Gläubiger keine» Rappen und auch der letzte Hypothekargläubiger

geht leer aus, wenn er sich nicht durch Nachbieten
zu reserviren sucht.

Ich glaube Ihnen also nachgewiesen zu haben, daß
dieser schöne Gedanke der Heimstätte, welcher die Welt,
wenigstens soweit verschuldeter Grundbesitz existirt, durchzieht,

bei uns eine ganz vorzügliche Verwerthung
gefunden hat. Ich will nicht darauf hinweisen, daß auch

Handel und Industrie durch die Betreibung auf Konkurs
berücksichtigt worden sind. Ich lasse diese Punkte bei Seite
und will auch andere Momente nicht hervorheben, sondern
möchte nur noch auf eine Frage genauer eintreten, nämlich

auf die Frage des künftigen Kostentarifs. Sie wissen,
daß es dem Bundesrathe vorbehalten ist, den Kostentarif
aufzustellen, und es wird nun die Befürchtung
ausgesprochen, der Bundesrath könnte — in Mißachtung der

Tendenzen, welche er in's Gesetz selbst gelegt hat — einen

übermäßigen Tarif aufstellen. Ich glaube, es sei ein
solcher Gedankengang, weil voller Widersprüche in sich

selbst, nicht wohl denkbar. Ich wollte mich indessen selbst
überzeugen, da Herr Bundesrath Ruchonnet ein Waadt-
länder ist, wie es in dieser Beziehung im Waadtland
stehe; denn ich bin überzeugt, daß wir schwerlich einen

Tarif erhalten werden, der weit über das waadtländische
Beispiel hinausgeht. Ich habe mich nun erinnert, daß
ich bei anderm Anlasse ein Geltstagsprotokoll in Händen
hatte betreffend einen hiesigen Kantonsbürger, der bis zu
dem Moment, wo er im Kanton Bern in Geltstag fiel,
in Avenches einen Gasthof besaß. Dieser Gasthof sammt
Mobiliar war auf nahezu Fr. 37,000 gewerthet — ich

glaube Fr. 36,900 — während der Betreffende im Kanton

Bern nur weniges Mobiliarvermögen besaß. In
Wiflisburg fand über den Gasthof eine Liquidation statt
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und ebenso in Bern eine solche über das wenige
Mobiliarvermögen, und es ist nun interessant, die beidseitigen
Eingabskosten — denn andere Kostenansätze stehen mir
nicht zur Verfügung — mit einander zu vergleichen. Die
Eingabskosten im Kanton Waadt betrugen:

Eingabe für ein Kapital von Fr. 10,000
nebst Zins Eingabskosten Fr. I. 50

Eingabe für ein Kapital von Fr. 25,000
nebst Fr. 1912 rückständigen Zinsen Eingabsk. „ I. 50

Eingabe eines Handwerkers für eine
Forderung von Fr. 22 für gemachte
Berufsarbeiten Eingabskosten „ I. 25

Vergleichen Sie damit die Eingabskosten im Kanton
Bern, von denen ich nur einige zitiren will:

Eingabe für Fr. 184 Hauptschuld Eingabsk. Fr. 8. 30
65 Z. 40

„ 865 „ „ „ 13. 30
u s. w. Ich will nicht alle Eingabskosten aufzählen,
sondern nur noch das flagranteste Beispiel anführen,
nämlich die Eingabe eines Fürsprechers, der für gewisse

Geschäftsbesorgungen Fr. 39. 55 verlangte und an
Eingabskosten Fr 14, 05, also circa 40 "/» des betreffenden
Betrages. Gegenüber diesen Eingabskosten dürfen sich die

waadtländischen mit Fr. 1.50 und Fr. 1. 25 sehr wohl
sehen lassen. Vergleichen Sie auch die Liquidationskosten,
so ergibt sich folgendes. Die Liquidation in Wiflisburg
verursachte im ganzen Fr. 510 Kosten, worunter jedoch
ein Betrag von Fr. 275. 68 für Jnsertionskosten fign-
rirt. Man machte nämlich, um den Gasthof an Mann
zu bringen, bedeutende Jnsertionen in verschiedenen Blättern.

Mit Rücksicht hierauf kann der Gesammtkosten-
betrag von Fr. 510 nicht als wesentlich hoch erscheinen.

Im Kanton Bern wäre zunächst vom rohen in die

Masse gefallenen Vermögen von Fr. 36,900 eine Prozentgebühr

von Fr. 369 zu bezahlen gewesen. Rechnen Sie
dazu die Fr, 275 für Jnsertionskosten, die wahrscheinlich
auch bei uns ausgegeben worden wären, so kommen Sie
bereits auf eine Summe von Fr. 644. Schlägt man
noch die Entschädigung des Massaverwalters für seine
Bemühungen zur Verwerthung des Gasthofes und die

Auslagen des Gerichtsschreibers auf zusammen Fr. 360
an, so kommen wir auf eine Kostensumme von rund
Fr. 1000, also nahezu das Doppelte von dem, was die

Liquidation im Kanton Waadt kostete. Ich glaube, es

sei das ein flagrantes Beispiel dafür, daß wenn der Herr
Vorsteher des eidgenössischen Justizdepartements die
Gebührenfrage nach den Analogien seines Heimatkantons
ordnet, wir keine zu hohen Ansätze erhalten werden.

Ich muß mich auch noch über die bei uns viel ven-
tilirte Frage aussprechen, welches das Schicksal der
bernischen Obligationen sein werde, da diese Frage die
Geister vielfach beschäftigt. In dieser Beziehung ist die
Situation ganz klar. Wenn wir an diesem Institut
festhalten wollen, so erhalten wir nie und nimmer ein
eidgenössisches Schuldbetreibnngsgesetz, denn das verträgt
sich nicht miteinander. Diese Obligationen kennt außer
uns und dem Kanton Solothurn kein Kanton der
Schweiz. Solothurn ist mit der den Obligationen
eingeräumten Frist bis zum Jahre 1900 einverstanden und
würde sich nicht mit uns verbinden, um den andern
Kantonen gegenüber zu erklären: wir machen nur mit, wenn
ihr uns diese Obligationen für die Zukunft sicher stellt.
Es muß also entweder mit den Obligationen abgefahren
werden, oder aber es ist nicht möglich, ein eidgenössisches

Schuldbetreibungsgesetz zu schaffen. Ich glaube nun
aber, die Obligationen verdienen es nicht, daß man sie

in dieser Weise „hätschle". Ich will Ihnen vor allem
aus mittheilen, was der Verfasser des bernischen
Civilgesetzbuches, Herr Prof. Schnell, im Jahre 1831 über die

Obligationen gesagt hat. Herr Prof. Schnell, der bei
uns als eine Autorität anerkannt ist — wir leben unter
seinem Werk seit 1828 bezw. 1831 — schreibt:

„Durch die Ausstellung einer Obligation ertheilt der
„Schuldner dem Gläubiger ein Vorrecht auf den Fall
„seines Geltstages, um in demselben den laufenden
„Schulden vorzugehen. Die Gesetzkommission hat sich in
„der Vorrede des revidirten Entwurfes folgendermaßen
„über die Obligationen erklärt: „„Da die Ausstellung von
„„Obligationen ohne Kautelen den Kredit schwächt, weil
„„der Schuldner dadurch in die Möglichkeit gesetzt wird,
„„noch an dem Vorabende seines Geltstages einen jüngern
„„chirographarischen Gläubiger zum Nachtheil desselben

„„zu lociren, und dergleichen Schuldschriften oft sehr
„„leichtsinnig ausgestellt werden, so hat die Gesetz-

„„kommission, welche in dem ersten EntWurfe diese Schuld-
„„scheine ausgelassen, auf das Verlangen des hohen
„„Standesausschusses dieselben mit solchen Kautelen in
„„den revidirten Entwurf aufgenommen, die sie für den

„„Kredit weniger nachtheilig und für den Aussteller
„„weniger gefährlich machen.""

Also nur auf Ansinnen des Standesausschusses sah
sich die Gesetzgebungskommission veranlaßt, die Obligationen

wieder aufzunehmen; sie umgab dieselben jedoch,
wie sie glaubte, mit gewissen Kautelen, damit „sie für
den Kredit weniger nachtheilig und für den Aussteller
weniger gefährlich" werden. Ist das aber erreicht worden?
Nach wie vor ist die Obligation, selbst wenn sie von
einem Notar stipulirt worden ist, ein geheimer Akt. Ein
dritter Gläubiger weiß absolut nichts von der Existenz
derselben, noch viel weniger, wenn der Betreffende die

Obligation eigenhändig ausstellt. Die Obligationen
mögen allerdings ein Kreditmittel sein, weil ein Gläubiger,

welcher auf eine Obligation Geld gibt, in einem

Geltstage in den fünften Rang kommt. Allein auch er
ist nicht sicher, ob nicht schon ältere Obligationen
bestehen. Nun ist man anläßlich der Revisionsarbeiten im
Jahre 1883 auf das Mittel verfallen — und der Bund
wendet dasselbe im vorliegenden Gesetze an — daß man,
soweit man den Obligationen das Leben gönnen will,
deren Eintragung in öffentliche Bücher verlangt. Schützt
das vor Ueberraschungen und gestattet das den

Gläubigern, sich jederzeit vom Schuldenstand ihrer Schuldner
zu überzeugen? Ich glaube nein, es müßte zu diesem
Zwecke vorgeschrieben werden, daß die Schulden alle da

eingetragen werden, wo der Betreffende domizilirt und
im Falle des Domizilwechsels müßten sie alle am neuen
Wohnort eingetragen werden. Nur auf diese Weise wäre
es möglich, daß sich die Gläubiger über den Stand des

Schuldners Klarheit verschaffen können, llebrigens glaube
ich, der Mißbrauch, welcher mit den Obligationen
getrieben werden kann, indem ein Schuldner einzelne Gläubiger

im letzten Moment noch bevorzugen konnte, sei
viel größer, als der Nutzen, und endlich halte ich dafür,
es sei ein Verstoß gegen das materielle Recht, daß der
eine Gläubiger dieser einfachen Form wegen vor einem
andern bevorzugt werden soll, wenn schon beide materiell
gleich berechtigt sind. Warum soll derjenige, der hundert
Franken zu gut hat und dafür eine Obligation besitzt.
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vor demjenigen bevorzugt werden, der dem Betreffenden
z, B. ein Stück Vieh verkaufte und von daher auch uoch
hundert Franken ^ aber ohne Obligation — zu fordern
hat Dazu kommt, daß die Obligationen sehr oft zu
Prozessen Anlaß gaben. Die Zahl von Prozessen über
den Rang einer Obligation sind Legion und es hat sich

nirgends mehr Buchstabenreiterei geltend gemacht, als
gerade in dieser Beziehung. Wenn einer Johann Jakob
heißt und er unterschreibt nur mit dem Namen Hans,
so kann deswegen Streit entstehen. Oder wenn jemand
den Namen Friedrich hat, unterschreibt aber nur Frd.,
so kann ebenfalls prozessirt werden; denn Frd. könnte
auch Ferdinand heißen. Die Obligationen sind also die
Ausbeute prozeßsüchtiger Personen und ich glaube, man
dürfe denselben ohne Bedenken das Grablied singen. Nach
dem Bundesgesetz sollen sie übrigens noch so lange in
Kraft bleiben, bis es nach dem Lauf der Dinge möglich
sein wird, die betreffenden Kreditverhältnisse anders zu
gestalten. Die Frist dauert bis zum Jahre 1900 und
es wird sich die Sache nicht so machen, wie ich heute in
einem bernischen Oppositionsblatte las, wo es heißt:
Hütet euch, ihr Besitzer vou Sparkassenbüchlein: wenn
das Gesetz in Kraft tritt, fließt alles Geld in die Sparkassen

und dann erhaltet ihr nur noch 12 "/o Zins. Es
wollte damit gesagt sein: Hüset euch, ihr Schuldner,
das Gesetz anzunehmen, denn man wird euch aufküuden,
und hütet euch, ihr Besitzer von Spmkassenbüchern, denn

ihr werdet später nur noch so und so viel Zins erhalten.
So ordnen sich die -Verhältnisse in Wirklichkeit nicht.
Damit sich die Kreditverhältnisse ruhig anders gestalten
können, hat man eine Frist bis zum Jahre l900 angesetzt.
Diese Frist ist hinreichend bemessen und so angenommen

worden wesentlich auf Verwendung der bernischen
Delegirten in den eidgenössischen Räthen.

Ich muß auch noch eine Polemik beginnen. Ich thue
es nicht gern, aber ich bin dazu genöthigt. Mit seiner
persönlichen Unterschrift tritt unser Professor des bernischen
Rechts in der Montagsnummer des „Berner Tagblatt"
gegen das Gesetz auf, speziell unter dem Gesichtspunkte des

ehelichen Güterrechts. Nun ist die Sicherung des Frauengutes

für uns eine so wichtige Frage und der Vorwurf, daß
deren Lösung im Bundtsgesetz mißrathen sei, gegen alle
Mitglieder der bernischen Vertretung in den eidgenössischen

Räthen, welche an dem Zustandekommen des Gesetzes

mitarbeiteten, ein so schwerwiegender, daß ich glaube,
ich müsse mit einigen Worten auf die Darstellung des

Herrn König eintreten. Er schreibt: „Alle Rechte daher,
welche die bernische Gesetzgebung der Ehefrau gewährt,
nimmt ihr das eidgenössische und gibt sie und die Kinder
schonungslos den Gläubigern des Ehemannes preis."
Ferner: „Allein vorerst wollen wir uns die bernische
Gesetzgebung nicht ohne Noth zu Gunsten eines eidgenössischen

Konkursgesetzes verhunzen lassen" — es ist das

nicht ganz der akademische Styl (Heiterkeit) — „und
sodann wissen wir auch gar nicht, was uns die aushelfende
Gesetzgebung bringen sollte. In dem Berichte des Herrn
Eggli ist hievon nicht die Rede und immer vertröstet man
den schön befrakten Neger mit der späteren Lieferung von
Schuhen, Strümpfen und Hosen;" — (Bravo rechts) —
„vorläufig haben wir keinen Grund, die Hand zu öffnen,
um die Taube auf dem Dache zu fangen."

Wie verhält es sich nun mit dieser Gefährdung des

Frauengutes? Herr König macht vorerst geltend, daß in
Zukunft die Hypothekargläubiger unter allen Umständen

dem Privilegium der Frau vorangehen. Es ist das
richtig und ich habe es auch in meinem Berichte erwähnt.
Allein wie verhielt es sich bis jetzt damit? Die Frau hat
mit den sämmtlichen vorbehaftenen Pfandrechten nicht
konkurrirt. Wenn der Ehemann eine Liegenschaft kaufte
und für den Kaufpreis das Pfandrecht vorbehalten wurde,
so stund die Frau schon von Gesetzeswegen zurück, auch
wenn das Datum der Fertigung des Vertrages ein viel
späteres war, als das der Ausstellung des Empfangsscheines

für das Frauengut. Die Frau konkurrirt ferner
nicht mit den Hypotheken, welche beim Kaufe dem
Ehemann vom frühern Besitzer überbunden werden, sondern
sie konkurrirt nur nach Maßgabe des Datums gegenüber
denjenigen Hypothekarforderungen, welche ihr Mann durch
Pfandobligation oder Pfandbrief errichtet hat. Nun aber
ist es notorisch, daß sozusagen kein Pfandgeschäft gemacht
wurde, ohne daß die Frau den Nachgang erklären mußte,
und wenn der Gläubiger den Nachgang nicht verlangte,
so that er es jedenfalls nicht den schönen Augen der

Frau zu lieb, sondern weil er glaubte, der Werth der
Liegenschaft biete genügende Sicherheit, und in diesem
Falle ist es gleichgültig, ob er mit seiner Forderung
vorangehe oder die Frau. Diese wenigen, äußerst selten
vorgekommenen Fälle sind also nicht von Bedeutung.

Ein zweiter Punkt, den Herr Professor König geltend
macht, ist der, die Kinder haben in Zukunft kein
Privilegium mehr. Ich glaube nicht, daß dieser EinWurf ernsthaft

genommen sei. Es heißt im bisherigen Vollziehungsverfahren

in Z 584 : „In dieser Klasse sind anzuweisen:
die Forderung der Ehefrau oder ihrer Stellvertreter."

Es heißt also nicht: die Forderung der Ehefrau
oder die Forderung der Kinder für die bevorrechtigte Hälfte
des Frauengutes beziehungsweise des Kindervermögens,
sondern es heißt allgemein, „ihrer Stellvertreter". Nun
ist allgemein bekannt, daß wenn eine Forderung kraft ihrer
Natur ein Privileg hat, dieses Privileg in der Kollokation
der Gläubiger dadurch iricht erlischt, daß der Gläubiger die
Person wechselt. Es mag seinerzeit vielleicht Privilegien
gegeben haben, welche an die Person gebunden waren.
Gegenwärtig ist mir kein solches bekannt. In unserem
Gesetze erwachsen alle Privilegien aus der Natur der Forderung

selbst. Nun ist klar, daß wenn das Bundesgesetz schon

nicht sagt, daß die Kinder an den Platz der Frau treten,
sich dies von selbst versteht und kein vernünftiger Mensch
kann etwas anderes behaupten. Dieser Einwand des

Herrn König kann also nicht ernstlich genommen sein.

Herr König sagt ferner, das Bundesgesetz verunstalte
unsere Gesetzgebung über die betreffende Materie. Das
ist absolut nicht richtig. Wenn wir das Institut der
Anschlußpfändung der Frau nicht einführen wollen, so

bleibt unsere bisherige Gesetzgebung in Bezug auf das
Frauengut von A bis Z gleich, mit Ausnahme eines
einzigeil Punktes; denn nach wie vor hat der kantonale
Gesetzgeber die Bedingungen aufzustellen, unter welchen
das Frauengut privilegirt ist. Der Bund schreibt nur
vor, das Privilegium dürfe nicht über die Hälfte des

eingekehrten Gutes hinausgehen. So ist es bis jetzt bei
uns gehalten worden und das Bundesgesetz hat, also in
dieser Beziehung bernisches Recht acceptirt. Alle
Bedingungen für die Privilegirung der Hälfte des Frauengutes
unseres kantonalen Gesetzes bleiben also auch für die
Zukunft intakt, mit Ausnahme eines einzigen Punktes. Nach
dem Gesetz vom 26. Mai 1848 sind nämlich die Gläubiger
des Ehemannes berechtigt, die der Frau herausgegebenen

Tagblatt des Großen Rathes. — àllsà àu (Iranä Ounsail. — I88S. «8
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Gegenstände zur Masse zu ziehen und an eine Stiegerung
zu bringen, um zu sehen, ob sich nicht ein Mehrwerth
herausstelle, der dann in die Masse fallen würde. Hier
kann mau sich fragen, ob diese Vorschrift, deren Tendenz
die war, betrügerische Herausgabe von Gegenständen zu
vermeiden, nicht durch das System der Anfechtungsklage
ersetzt worden sei, jedenfalls ist sie dadurch wesentlich perfek-
tionirt worden. Alles andere, soweit es sich um
Konkursprivilegien handelt, bleibt vollständig intakt, und es ist da

also nichts zu „verhunzen." Nun kommt ein zweiter
Punkt. Bis jetzt mußte eine Frau, wenn sie das Weibergut
nicht heraus erhielt, dasselbe ihr jedoch versichert war,
mit gebundenen Händen zusehen, wie die Gläubiger die
Gegenstände fortnahmen, während der kantonale Gesetzgeber

in Zukunft befugt ist, der Frau auch im Gantverfahren

das gleiche Privilegium zu sichern, die Sache also
so zu ordnen, daß das Weibergut mit den andern
Gläubigern im Gantverfahren konkurrirt. Für diesen Fall ist
im Einführungsgesetz eine Modifikation des bernischeu
Gesetzes nöthig, welche ohne große Schwierigkeit getroffen
werden kann, die Modifikation nämlich, daß in Zukunft
die güterrechtliche Trennung zwischen Manu und Frau
nicht erst vom Momente der Konkurseröffnung an beginne,
sondern schon von der Ganteröffnung an, d h. sie muß
beginnen, sobald die Frau für ihre privilegirte Hälfte
eine fruchtbare Anweisung erhalten hat. Dies zu ordnen,
wird keine große Schwierigkeiten bieten. Herr Prof.
König sagt, ich habe über diesen Punkt in meinem
Berichte nichts gesagt. Es ist das richtig, denn ich glaube,
diese Frage sei durch die Juristen im Kabinet zu behandeln.
Es genügt, daß ein Kollegium von Sachverständigen
diese Fragen prüft und hernach dem Großen Rathe
Bericht erstattet, wie nach seiner Ansicht die Sache richtig
geordnet werden könne.

Wenn also der Herr Professor zu der Behauptung
kommt, es sei weder für das Frauengut, noch für das
Kindervermögen gesorgt und die Bundesgesetzgebung
„verhunze" unsere kantonale, so glaube ich, er irre sich.
Ueber den „schön befrakten Neger" und die „spätere Lieferung

von Schuhen, Strümpfen und Hosen" will ich kein
Wort verlieren.

Ich komme zum Schluße und halte aus vollster
Ueberzeugung diejenige These aufrecht — und werde sie

immer aufrecht erhalten — welche ich an die Spitze der
aus meinem Berichte sich ergebenden Schlußfolgerungen
gestellt habe und welche folgendermaßen lautet: „Das
„Bundesaesetz über Schuldbetreibung und Konkurs ist in
„hohem Maße geeignet, an Platz des bisher bei uns
„bestehenden Rechtswirrwarrs einheitliches und klares
„Recht, und an Platz der Uebelstände der bestehenden
„Gesetzgebung und der Mißbräuche der Praxis
wohlgeordnete Rechtszustände zu setzen, in welchen die Bedürfnisse

des Kredits, sowie die wirthschaftlichen und sozialen
„Verhältnisse der bernischen Bevölkerung eine allseitige,
„weise Berücksichtigung gefunden haben."

Herr Präsident, meine Herren! Gestützt auf diese Erörterungen

und gestützt auf den Einblick, den ich mir nach meinen
schwachen Kräften in die Revisionsarbeit verschafft habe,
komme ich zu dem Wunsche, der Kanton Bern möchte am
nächsten 17. November durch Annahme dieses Gesetzes nicht
allein seine höchst eigenen wirthschaftlichen Interessen
wahren, sondern gleichzeitig seiner traditionellen Stellung
in der eidgenössischen Politik durch Hochhaltung des
eidgenössischen Staatsgedanken getreubleiben. (Lebhafter Beifall.)

>er 188».)

Brunn er. Es wäre ganz unbescheiden, wenn ich

»ach dem vortrefflichen und, wie ich glaube, überzeugenden
Bortrag des Herrn Justizdirektors über die Sache selbst
hier mir noch ein Wort erlauben würde. Es ist Ihnen ein

Antrag ausgetheilt worden, der das, was der Herr
Justizdirektor in beredten Worten nussprach, auch im Großen
Rathe zum Ausdruck bringen möchte und dahin geht,
Sie möchten beschließen, es sei dem Bernervolke die
Annahme des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und
Konkurs zu empfehlen. Erlassen Sie mir eine nähere
Begründung dieses Antrages; ich finde die Begründung
in den Worten, die wir soeben anhörten. Natürlich muß
ich mir vorbehalten, wenn Einwendungen gegen den

gestellten Antrag erhoben werden sollten, daraus zu
antworten.

Ball if. Es thut mir leid, daß ich mich mit dem

Antrage des Herrn Brunner nicht befreunden kann, trotzdem

ich ein Freund des Buudesgesetzes über Schuldbetreibung

und Konkurs bin. Ich habe mich mit der Vorlage
so viel als möglich vertraut zu machen gesucht und bin
erst letzte Woche zur Ueberzeugung gelangi, daß die darin
enthaltenen Vortheile die Mängel ganz entschieden
überwiegen. Eine andere Frage aber ist es, ob es richtig und
klug ist, daß der Große Rath sich hier darüber ausspricht.
In dieser Beziehung bin ich nun allerdings nicht der

gleichen Meinung, wie Herr Brunner, während ich anderseits

auch nicht so weit gehen möchte, wie Herr Dürrenmatt,
der sogar verlangte, daß dieses Traktandum von der

Traktandenliste gestrichen werde. Damit aber kann ich

mich nicht befreunden, daß der bernische Große Rath
hier den förmlichen Beschluß fassen soll, es sei die Vorlage
dem Volke zur Annahme zu empfehlen. Erstens halte ich

dafür, eidgenössische Vorlagen gehören nicht vor kantonale
Behörden. Ich gebe zu, daß es auch schon geschehen ist;-
allein es ist jedesmal dagegen protestirt worden und ich

möchte warnen, dieses System einzuführen. Der Große
Rath als solcher hat sich nicht über eidgenössische
Vorlagen auszusprcchen und im weitern bin ich der Ansicht
— dieselbe mag vielleicht unbegründet sein — daß der
Zweck, den man zu erreichen sucht, nicht erreicht wird,
sondern daß sehr oft gerade die gegentheilige Wirkung
eintritt. Ich habe schon bei frühern Anläßen das Volk
sich dahin äußern gehört, der Große Rath hätte nichts
zur Sache zu sagen gehabt, und man habe seine Empfehlung

nicht nöthig. Es erweckt das immer Mißtrauen und
ich befürchte, es könnte das namentlich auch im vorliegenden

Falle geschehen. Ich glaube deshalb, es wäre besser,

man würde von einem förmlichen Beschlusse in dem von
Herrn Brnnner beantragten Sinne absehen. Sollte mein

Antrag, wie ich vermuthe, vom Großen Rathe nicht
angenommen werden, so werde ich mich der Abstimmung
enthalten, trotzdem ich am 17. November Ja stimmen
werde.

Brunn er. Ich begreife die Bedenken des Herrn
Ballif schon. Er ist der Ansicht, ein förmlicher Beschluß
köunte im Lande herum den Eindruck machen, als wolle
sich der Große Rath über das Volksvotum stellen. Ich
glaube, dieser Standpunkt sei nicht der richtige. Der
Große Rath ist die Vertretung des Volkes und wenn
schon dassebe hin und wider anderer Meinung ist, als
der Große Rath, so folgt daraus durchaus nicht, daß der
Große Rath dem Volke, namentlich in einer so wichtigen
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Frage, nicht auch seine Meinung mittheilen kann und soll.
Wir haben in solchen eidgenössischen Fragen nns schon

wiederholt an's Volk gewendet und es ist meines Wissens
in keinem Falle eine Ablehnung erfolgt Gesetzt aber auch,
es wäre dies der Fall gewesen, so ändert das an der
Sache nichts. Wenn wir ein Gesetz aufstellen, so müssen
wir uns nachher auch an's Volk wenden und ihm
dasselbe empfehlen, und trotzdem das Volk hie und da anderer
Meinung ist, fahren wir gleichwohl fort, Gesetze zu
machen. In dieser Beziehung glaube ich also, die
Argumentation des Herrn Ballif sei nicht zutreffend,

Herr Ballif findet ferner, es schicke sich nicht, daß
mau eidgenössische Fragen im Großen Rathe erörtere und
darüber einen Beschluß fasse. Ich bin in dieser
Beziehung ganz anderer Ansicht. Eidgenössische Fragen
können den Kanton Bern so nahe berühren, daß er dazu
eine gewisse Stellung einnehmen muß, und es ist das denn
auch schon wiederholt geschehen. Wenn der Große Rath
die Ansicht haben sollte, es sei eine eidgenössische Vorlage
vom bernischen Standpunkte aus nicht gut, so sehe ich
nicht ein, weshalb er nicht mit dem gleichen Rechte dem
Volke beantragen könnte, es möchte die Vorlage verwerfen.
Ich halte es geradezu für eiue Pflicht des Großen Rathes,
zu den eidgenössischen Vorlagen Stellung zu nehmen. Die
Großen Räthe von Waadt und Neuenburg sind uns denn
auch bereits vorangegangen, indem sie beschlossen haben,
dem Volke die Annahme des Bundesgesetzes zu empfehlen.
Warum sollen wir nicht das gleiche Recht ausüben
dürfen, warum soll das, was dort in der Ordnung
befunden wurde, bei uns nicht zulässig sein Ich sehe gar
keinen Grund ein. Sind wir weniger guten Rechts, als
die Großen Räthe von Waadt und Neuenburg Ich glaube
nicht. Und wenn in Waadt und Neuenburg die Großen
Räthe einstimmig — konservative wie radikale
Mitglieder — für das Bundesgesetz stimmten, so denke ich,
der bernische Große Rath vergebe sich nichts, wenn er
ebenfalls in der Frage Stellung nehme. Wir haben aber
noch einen ganz besondern Grund, dies zu thun. Die ganze
Frage ist nicht eine solche, die uns nicht berührt, sondern
wir sind mitten in der Behandlung des gleichen
Gegenstandes durch die eidgenössische Gesetzgebung unterbrochen
worden. Sie erinnern sich, daß man allseitig der Ansicht
war, daß unser Vollziehungsverfahren mangelhaft sei
und in allen wesentlichen Richtungen verbessert werden
müsse. Sie wissen auch, daß wir uns an diese Arbeit
machten und darüber lange Berathungen pflogen, die

nur deshalb sistirt wurden, weil sich der Bund an die
Aufstellung eines eidgenössischen Gesetzes machte und man
sich sagte, daß eine solche Lösung das Beste wäre. Wenn
wir nun finden, das neue Bundesgesetz sei besser, als
unser bisheriges kantonales Gesetz und die von uns
begonnene Revision werde durch das Bundesgesetz
überflüssig, so glaube ich, wir dürfen das doch sicher dem
Volke sagen und ihm das neue Gesetz empfehlen. Ich
halte deshalb dafür, der gestellte Antrag sei gerechtfertigt
und die dagegen angeführten Bedenken seien nicht
begründet, Wir wollen absolut keinen Druck ausüben,
sondern einfach dem Bernervolk unsere Ansicht sagen, Ich
glaube, es sei sogar Pflicht des Großen Rathes, Farbe
zu bekennen und zu sagen, was er denkt,

Flückiger, Ich hätte das Wort in dieser
Angelegenheit nicht ergriffen, wenn man nicht bei diesem

Anlasse eine offizielle Agitation in Szene setzen wollte;
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denn um etwas anderes handelt es sich nicht und ich

will die Sache gerade so nennen. Es sei mir, nachdem
ich das Wort habe, erlaubt, mit einigen Worten kurz
auf den Gegenstand einzutreten. Der Herr Justizdirektor
hat mir sowohl in seinem schriftlichen Bericht, als in
seinem mündlichen Bortrag die Aufmerksamkeit erwiesen,
ein Votum zu citiren, das ich im Jahre 1883 abgegeben
habe, als es sich um eine Modifikation des Civilprozesses
handelte. Ich wollte damals mit der Vereinfachung
des Civilprozesses viel weiter gehen und wünschte auch
den zweiten Theil desselben — das Vollziehungsverfahren
— in der Weise zu revidiren, wie es in meinem Votum
angeführt ist, welches lautet: „So lange wir nicht dazu
„kommen, die Kosten auf ein Minimum zu reduziren
„und die Vollziehungsmaßregeln in Schuldsachen, wie
„dies in andern Kantonen, z. B. Zürich, Luzern u. s. w,,
„der Fall ist, eigenen Beamten zu übertragen, wird das
„Volk sich nicht zufrieden geben " Ich bin heute noch
dieser Ansicht, nur fürchte ich, das vorliegende Bundesgesetz

biete für das, was ich wünschte, nicht genügende
Garantien. Ich habe mir nämlich damals eine viel
einfachere Organisation vorgestellt, ähnlich, wie man sie im
Kanton Luzern besitzt, wo der Gemeindeammann bei
einem Minimum von Sporteln die Betreibungen besorgt.
Nach dem Bundesgesetz erhalten wir besondere
Betreibungsbeamte, ohne Zweifel mit fixen Besoldungen.
Ein Tarif liegt ebenfalls nicht vor, sondern der Bundesrath

soll ihn erlassen. Nun wissen wir, daß da, wo der
Bund Besoldungen festsetzt oder Tarife aufstellt, er immer
die große Kelle bei der Hand hat, die mit unsern
bescheidenen Verhältnissen auf die Dauer nicht verträglich
sein wird. Ich hätte gegen eine Diskussion der Vorlage
das Wort nicht ergriffen; denn ich gehöre zu denjenigen
Mitgliedern des Rathes, welche die Voten des Herrn
Justizdirektors wegen ihrer bekannten Klarheit und
Präzision immer gerne hören. Dagegen aber ergreife ich das
Wort, daß der Große Rath sich wieder über das Volk
erheben will, als ob das Volk in seiner Gesammtheit
absolut eine Belehrung des Großen Rathes nöthig hätte.
Es sind außer dem Großen Rathe noch weit mehr Leute,
welche Erfahrung genug besitzen und dazu veranlagt find,
ein solches Gesetz zu beurtheilen. Ich finde deshalb, es

sei eine ungebührliche Anmaßung, wenn sich der Große
Rath bei diesem Anlasse wieder als Schulmeister des

Volkes Produziren will. Der Große Rath steht bekanntlich
nicht über dem Volke, sondern umgekehrt; denn das Volk
wird nicht etwa vom Großen Rath gewählt, sondern der
Große Rath vom Volk, Ich stelle deshalb den Antrag,
es sei von einer Kundgebung an das Volk zu abstrahiren,
ganz abgesehen vom Werth oder Nichtwerth des Gesetzes.

In eine Diskussion der Materie selbst will ich nicht
eintreten. Ich stehe auf dem Boden des Herrn Ballif und
werde mich bei einer Abstimmung der Stimmabgabe
enthalten.

N. Ln prenant lu àècision gu'on Ini
propose uujourà'bui,- ce us seru pus lu première kois

que le (Franck Oonseil se mettru en contradiction avec
lu volonté populuire et gu'il s'urroxeru àes attribu-
tions gui ne Ini uppurtiennent pus. ^ plusieurs re-
prises ckesà il lui est urrivè de vouloir prescrire uu
peuple comment celui-ci àevuit voter sur àes lois
gue le Ltrunà Conseil n'uvuit pus kuites lui-même,
muis le peuple u êtè d'un uvis contraire à celui àe
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ses représentants et ees derniers se sont ainsi attire
bien àes démentis. Dtant donnés les sentiments qui
dominent àans vette salle et vu la majorité àont on
dispose, il est à prévoir que la recommandation que
l'on se propose d'adresser au peuple sera votée,
mais eette lois enoore le peuple ne suivra pas ses

représentants, et il se trouvera une majorité eonsi-
àêrable pour rejeter la loi. Des députés qui aujour-
d'bui proposent d'employer de nouveau ve mo^en,
font preuve d'un grand courage, d'un courage de-
vant lequel je m'ineline, ear ils vont àe gaîìê àe
eoeur au-devant d'une éclatante désapprobation. De
17 novembre provbain, le peuple s'êvartera àes
àireetions d'aujourd'bui, et il trouvera eertainement
que la pression qu'on veut exercer sur lui n'est
guère démocratique. àe ne erois pas qu'il soit ne-
vessaire, ni surtout vonvenable, pour nous Drand
Donseil àe nous mêler àes affaires fédérales, d'em-
piêter sur les attributions àes autorités fédérales et
àe nous insérer mal à propos àans une affaire qui
ne nous regarde pas. Dt vepenàant v est là ve que
vous vous prépare? à taire, vous voule? même que
votre revommanàation àes lois fédérales àevienne
une sorte àe jurisprudence et il n'^ aura plus alors
une seule votation lêàêrale oà le Drand Donseil
s'abstienàra à'intervenir.

Nessienrs, les arguments àe N. Lrunner ne me
convainquent pas. Il a parlé àu vote unanime àes
Drands Conseils àe Vauà, Denève et Heuebâtel, mais
vous n'obtienàre? pas une pareille unanimité àans
vette enceinte, puisque seuls les àêputês àe la
majorité sont à'avvorà àe reeommanàer la loi. M lors
même que l'assemblêe serait unanime, vela ne kerait
sur moi auvune impression, ear, eomme je l'ai àit,
le mo^en àont on veut user n'est pas démocratique,
il est même dangereux pour la àêmoeratie. Dans
une àêmoeratie, le peuple àoit être souverain, et
n'a à revevoir àe personne àes conseils ou àes re-
eommanàations. Nais je vrois aussi que le Drand
Donseil ne àevrait pas exposer sa dignité à un
êvkev, var si la loi est rejetée, qu'arrivera-t-il? De
Drand Donseil peràra àe son prestige et on lui re-
provbera àe s'être immisce àans les affaires fêdê-
raies, qui ne le regardent point.

Voilà pour la partie matérielle. Dar vous n'at-
tende? pas àe moi que je àisvute le rapport — très
lumineux, j'en conviens — àe l'bonorable Directeur
àe la justice, les avantages et les défauts àe la
nouvelle loi lêàêrale êtant sukbsamment connus. Nais
je me permets àe placer ici une réserve et une
protestation. On me àira peut-être que je parle à
pria caasa, mais on a le àevoir àe protester quand
on voit àes bommes baut plaeês s'oublier au point
d'insulter àans àes proclamations toute une classe
à'bonorables citoyens. Oui, messieurs, on a osé im-
primer àes manifestes ou se trouvent les accusations
les plus oàieuses contre les avocats àu ànra; ils ^
sont représentés comme autant àe cbevaliers pillards
qui s'embusquent àans leurs êtuàss pour ^ attenàre
les clients et les àêvaliser. àe proteste, messieurs,
contre ees infamies. De barreau jurassien tient à
donneur àe conserver les traditions à'bonneur, àe
délicatesse et àe probité qu'il a bêritêes àu barreau
français. Ki, à' àe rares intervalles, l'encombrement

àes carrières a introduit quelques brebis galeuses
au bercail, cette particularité n'a nullement amoindri
ni altéré la conàance àont il jouit. D'autorité a su
frapper les délinquants, àont les fautes ne doivent
pas retomber sur les bonorables praticiens injustement

attaqués par les pampbìêtaires. Qu'elle fasse
encore usage, si cela est nécessaire, àes armes que
lui donnent les lois existantes; eelies-ei suttlsent pour
la répression, et un vbangement complet àans la
législation n'est pas indispensable.

^ entendre les admirateurs àe la nouvelle loi,
on dirait vraiment qu'elle va faire revivre l'âge à'or
sur la terre, -/am »ova proASMes cas?o àemâàr a?to.
Dette progéniture qui va nous tomber àe l'DI^mpe
fédéral sous la forme à'une nuée àe fonctionnaires
ne sera pas àe nature à relever le crédit public,
pas plus qu'à assurer les libertés populaires, àe

voudrais, en effet, messieurs, vous rendre attentifs
au danger que constituera pour la démocratie cette
quantité àe fonctionnaires que l'on va erêer. àe ne
sais si l'envabissement àu fonctionnarisme est une
mesure favorable au développement àe la àêmoera-
tie; j'en doute, j'en doute même fortement, et je
prétends que ees préposés, qui tiendront àans leurs
mains et le débiteur et le créancier, keront courir
de grands dangers à nos institutions démocratiques.

Nais, eomme je l'ai àit, je n'entrerai pas àans la
discussion àes àêtails àe la loi. Il me serait vepen-
àant kacile, en regard àes dispositions confuses àe
la nouvelle loi, àe démontrer qu'avec toutes ses

complications, elle va ouvrir à deux battants la
porte àes procès. Dertes, si les avocats avaient vrai-
ment les sentiments qu'on leur prête, ils auraient
tout intérêt a accepter la loi embrouillée qu'on nous
propose. 3i, àans notre loi actuelle, il ^ a àes dis-
positions qui doivent être revisées, on peut le kaire
sans détruire àans son essence une oeuvre qui, de-
puis 50 ans qu'elle existe, est entrée àans les moeurs
et les babituàes àu peuple et qui n'est pas àêfavo-
rable au crédit public.

Hu'on me permette une dernière réflexion. Huant
on voit àes jurisconsultes éminents se prononcer
contre la loi fédérale, quand les professeurs même
àe notre D'acuité de droit lui adressent bien àes
critiques, quand en général on voit les jurisconsultes
être d'opinions différentes, dire les uns blanc et les
autres noir, c'est que la controverse est ouverte et
il est bien permis alors de trouver que vette loi
n'est pas la perfection. Des avocats, àit-on, peuvent
se passer des poursuites. D'est parfaitement vrai, et
je ne suis pas le seul qui ne verserai pas de larmes
lorsqu'ils n'auront plus à s'en occuper. Nais au-
dessus des intérêts personnels il ^ a l'intêrêt publie,
qui s'oppose, je le répète encore une fois, à l'ex-
tension du fonctionnarisme, c'est-à-dire à l'extension
d'une plaie qu'on doit guérir au lieu de l'êlargir.
Il faut obvier à ce que la démocratie verse àans la
bureaucratie et il ne faut pas laisser prendre pied
ebe? nous à des tbêories plus ou moins vagues, plus
ou moins spéculatives, qui keurtent les intérêts êcono-
iniques des populations. Huant à moi, je voterai contre
la loi, cela va sans dire, mais je m'oppose aussi à
Rétablissement d'une jurisprudence nouvelle en ma-
tière de referendum et je trouve peu vonvenable que
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Is Oranà Oonseil se prononoe, somme on Is Im cke-

maoàs, àans une atkaire gui ne le re^aràe pas, gui
ne rentre pas ckaus ses attributions et sur laquelle
il n'a à âonner son avis ni pour ni vontre.

Herr Vizepräsident Bühl er übernimmt den Vorsitz.

Dürren matt Trotzdem die Stunde ziemlich
vorgerückt ist, weil man erst gegen die Mittagsstunde die
Berathung dieses Traktandums begann, muß ich der
Versammlung versichern, daß ich deswegen das Feld
nicht räume und mir im Widerstande gegen das
Unterfangen, dem wir jetzt beiwohnen, auch nicht eine
Minute werde nehmen lassen. Wenn es den Herren
also etwas lange dauern sollte, so thut mir das leid;
aber ich werde mit Resignation zusehen, wie Sie
demonstrativ den Saal verlassen. Es thut mir das, wie
gesagt, leid ; allein wir sind dafür da, auch den gegnerischen
Standpunkt anzuhören. Ich bedaure sehr,, daß der Herr
Justizdirektor gesagt hat, es sei nicht möglich, hier in
eine sachliche Diskussion einzutreten — er ist übrigens
gleichwohl in eine gediegene sachliche Diskussion
eingetreten — denn was hätte es für einen Sinn, hier
über ein Gesetz zu verhandeln, ohne daß man sich die

Sache von nahem ansehen dürfte? Allerdings kann man
auch sagen — und darin liegt der große Widerspruch
des Antrages, der uns von einigen Herren Kollegen
vorgelegt wird — : Wie sollen wir über ein Gesetz eine
Debatte führen, wenn wir doch nicht kompetent sind, an
demselben das Geringste abzuändern? Es kommt mir das
gerade so vor, wie wenn man einem wilden Thier von
ferne ein Stück Fleisch zeigt und wenn es zugreifen will,
dasselbe wieder wegzieht. Wir können an dem Bundesgesetz

nichts ändern, sondern müssen dasselbe einfach
refüsiren oder annehmen. Das ist das Unwürdige in dem

Vorgehen, daß der Große Rath nur Ja oder Nein sagen
kann. Daß Herr Brunner gerne den Großen Rath dazu
benützt, um dem Gesetzgebungswagen, der durch das
Referendum ziemlich verfahren ist, einen „Stupf" zu geben,
verwundert mich nicht. Es würde mich sogar nicht verwundern,

wenn Herr Brunner die Bundesversammlung dazu be-

nützen würde, um unserem Steuergesetzentwurf einen

„Stupf" zu geben, indem er in der Bundesversammlung
eine Motion einbringen würde, es sei dem Bernervolk
die Annahme des Steuergesetzes zu empfehlen. Es hätte
das ungefähr den gleichen Sinn, wie wenn wir uns
herausnehmen, dem Schweizervolk zu empfehlen, es möchte
das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
annehmen. Herr Brunner ist also für seine Unterschrift auf
dem ausgetheilten Antrage entlastet. Dagegen hat mich
eine andere, übrigens nicht weniger respektable Unterschrift
frappirt, nämlich diejenige des Herrn Andreas Schmid.
Er war früher auch der Ansicht, eidgenössische Gesetze

gehören nicht vor das Forum des Großen Rathes. Ich
kann Ihnen dies beweisen. Ich erinnere mich zwar ganz
gut, daß vor ungefähr 2'/s Jahren es auch Herr Schmid
war, der das Alkoholgesetz im Großen Rathe zur
Diskussion brachte mit dem Antrage, dasselbe dem Berner-
Volk zur Annahme zu empfehlen. Aber ich möchte Herrn
Schmid weiter zurück erinnern. Im Jahre 1875 muthete
man dem Großen Rathe ebenfalls zu, er solle dem

Bernervolke zwei eidgenössische Gesetze, nämlich das

Stimmrechts- und das Civilstandsgesetz ^ die übrrgens
beide verunglückt sind; erst später wurde das Civil-

standsaesetz angenommen — zur Annahme empfehlen.
Damals hât Herr Schmid sehr richtig gesagt: „Vorerst
bedaure ich, daß die Frage im Großen Rathe zur
Abstimmung kommt. Die Hinweisung auf die Besprechung
der Bundesverfassung im Großen Rathe kann hier nicht
als Argument angeführt werden. Bei der Vorlage der

Bundesverfassung war es gegeben, daß der Große Rath
sich darüber aussprach, indem er die Standesstimme
abzugeben hatte. Heute ist dies nicht der Fall. Wir stehen
bloß als Eidgenossen da, und von einer Standesstimme
ist keine Rede. Ich hätte es daher für zweckmäßig,
gefunden. daß man die Angelegenheit nicht im Großen Rathe
behandelt hätte, sondern in offenen Versammlungen. Ich
glaube auch, man werde in Zukunft davon abkommen,
die eidgenössischen Referendumsfragen, soweit bloß Gesetze

vorliegen, im Großen Rathe zur Diskussion zu bringen."
Das war ein sehr schöner Glaube, den Herr Schmid
aussprach (Heiterkeit); allein er ist diesem Glauben
nutreu geworden. Und welches war das Schicksal der

vom Großem Rathe damals dem Bernervolke empfohlenen
eidgenössischen Gesetze? Das Civilstandsgesetz wurde
angenommen, das Stimmrechtsgesetz dagegen das erste

mal mit ganz geringer Minderheit abgelehnt. Als man
dasselbe dann aber im Jahre 1877 neuerdings
erzwingen wollte, wurde es vom Bernervolke mit 27,000
gegen 18,000 Stimmen verworfen.

Nem, das ist nicht die Pflicht des Großen Rathes,
niit seinem Gewicht in die Abstimmung einzugreifen.
Es ist das, wie Herrr Flückiger sagte, eine offizielle
Wühlerei. Man soll aufrichtig sein. Herr Brunner soll
mir aufrichtig sagen, ob er, wenn der Große Rath in
seiner Mehrheit aus konservativen Mitgliedern bestünde,
auch den Entscheid des Großen Rathes anrufen würde,
und ob er es heute gethan hätte, wenn er nicht wüßte,
daß er Männer an der Hand hat welche ihn gerne hören
und ihm gerne folgen.

Nun nützt es aber nichts, die Ungehöigkeit der

heutigen Diskussion hier länger zu besprechen. Der
Große Rath hat darüber schon letzten Montag
entschieden, und es freute mich, daß der Herr Justizdirektor
sagte, das Traktandum sei eigentlich falsch betitelt; er

wünsche nur Bericht zu geben über den dermaligen Stand
der bernischen Gesetzgebung betreffend das Vollziehunqs-
verfahren. Daraufhin haben auch Angehörige der
Minderheit für Behandlung dieses Traktandums
gestimmt. und wie eine Bombe fällt nun der Antrag
zwischenhinein, man möchte dem Bernervolke das Bundesgesetz

zur Annahme empfehlen.
Ist das Gesetz diese Empfehlung werth? Ich muß

hier gerade eine Verwahrung einlegen. Von Seite der
Gesetzesfreunde wird speziell der Sprechende und sein
Blatt beschuldigt, er mache gegen das Gesetz nur Opposition

wegen der Haltung der Bundesversammlung im
Lichtensteigerrekurs und der Tessinerangelegenheit. Ich
habe in dieser Beziehung ein gutes Gewissen, daß dies

nicht der Grund der Opposition ist. Ich kann Ihnen
die Nummern meiner Zeitung vom Jahre 1888 zeigen,
in denen auf die Uebelstände, welche Herr Folletête vorhin

bezeichnete, hingewiesen und gesagt worden ist, wenn
nicht eine Abänderung getroffen werde, so werde man
das Gesetz seinerzeit verwerfen. Ich Protestire dagegen,
daß die Opposition nur aus politischen Rücksichten sich

erhoben habe. Politische Rücksichten wirkten allerdings mit,
das gebe ich zu. Aber seit wann ist es in einem Frei-

Tagbtatl des Großen Rathes. ckullstm à ttrmitl (Zonsell. - 1889. 8»



272 <7, November 188V.)

staat, wo alle Gesetze dem Referendum unterliegen, eine

Sünde, ein Gesetz aus politischen Rücksichten zu
verwerfen oder anzunehmen? Es haben umgekehrt liberale
Mitglieder in den eidgenössischen Rathen erklärt, fie seien
mit dem Gesetz nicht ganz einverstanden, aber sie nehmen
es an, um nicht der Obstruktion bezichtigt zu werden.

Da wir gerade von politischen Rücksichten sprechen,
so will ich vorerst bei der politischen Bedeutung des Be-
treibungs- und Konkursgesetzes einen Augenblick
verweilen. Ich finde, wir haben für einige Zeit genug Zen-
tralisation. Was absolut zu zentralisiren nöthig ar, das
haben wir und für das weitere wollen wir ein etwas
langsameres Tempo anschlagen. Namentlich erschreckt

mich die fortwährende gewaltige Zunahme des
eidgenössischen Beamtenthums. Wenn es noch einige Fahre so

fortgeht, so haben wir in der ganzen Eidgenossenschaft
zuletzt nur noch Beamte. Durch das neue Bnndesgesetz
wird eine ganz neue Kategorie von eidgenössischen
Beamten eingeführt. Zum Schnapsmonopol erhalten
wir ein Betreibungsmonopol Der Herr Justizdirektor

hat in seinem gedruckten Bericht und auch in
seinem mündlichen Rapport sich mit großer Freude auf
einen Ausspruch bezogen, den Herrn Flückiger im Großen
Rathe zu Gunsten von fixbesoldeten Betreibnngsbeamten
gethan hat. Ich lasse mir Herrn Flückiger sehr gerne als
Autorität gefallen, weil er in dieser Beziehung große
Erfahrung hat. Ich muß übrigens beifügen, daß ich in den

Großrathsverhandlungen nirgends fand, Herr Flückiger
habe sich zu Gunsten eidgenössischer Betreibungsbeamter

ausgesprochen. Eidgenössische oder kantonale
Beamte ist aber zweierlei. Da man indessen mit dem Ausspruche
des Herrn Flückiger kommt, so will ich Ihnen'eine andere
Autorität anführen, die Sie gewiß als solche werden
anerkennen müssen, nämlich Herrn Professor Rössel in Bern.
Derselbe hat sich anläßlich der verunglückten Verfassungsrevision

über das Betreibungöbeamtenthum, das man
durch die Verfassung einführen wollte, folgendermaßen
ausgesprochen: «à'arrive aux fonctionnaires gui doivent
être substitues aux axent» àe poursuites actuels.
Bour quelle raison établir cke nouveaux konetion-
uaires? ^vant-bier, le peuple bernois a teinoixnê
bautemevt àe son peu àe s^urpatbie pour la erêation
à'un plus xranà nombre àe fonctionnaires. Dt c'est àve
mowent-là, Messieurs, vous gui vous déclare/. les
serviteurs si respeetneux àe la volonté populaire», —
hören Sie, Herr Brunner (Heiterkeit) — «e'est à ee mo-
rnent-là que vous institue/, toute une «lasse à'smplo^ss
àe l'Dtat? Berinette/.-moi à'être un peu surpris.

D'ailleurs, comment ees fonctionnaires seront-ils
nommes? Bar gui? àans guelle proportion? auront-
ils un Monopol? De créancier ne pourra-t-il plus
poursuivre lui-même et sera-t-il oblixê àe passer par
les mains àu fonctionnaire? Il est impossible gu'il
n'en soit pas ainsi, car on parvienàrait fort bien,
sans cela, à tourner la pensée àe nos législateurs.
Zlais si l'on constitue un monopole en faveur àe
l'Dtat, ne restreint-on pas inutilement la liberté in-
àiviàuelle àu créancier? Huel àroit a-t-on àe con-
traìnàre ce àervier à s'aàresser, pour ces recouvre-
ments, à un emploie àe l'Dtat?

D'autre part, z'imagine gue les poursuites ne
seront pas mieux soignées par les fonctionnaires
gue par les avocats patentes spécialement à cet
etlet. Huant aux frais, ils ne seront pas moinàres.

De tarif àe 1850 est bas au possible. On le respecte
peu, ze le sais, car on ne pourrait s'en tirer en
l'observant absolument. Hu'on le revise et gu'on le
fasse respecter! Bien n'est plus facile. De nouveau
fonctionnaire gui aura entre ses mains tous les
débiteurs poursuivis à'un district zouira à'un pouvoir
extraordinaire gue, pour mon compte, ze trouve
dangereux. Dans les temps d'agitation politigue, il
pourra très bien favoriser ses amis à condition gu'ils
votent selon ses iàêes, tandis gu'il exercera une
pression sur les débiteurs àe l'autre parti. Il pourra
précipiter la cession àe biens àe ces derniers, ou
se relâcber àe sa rigueur s'ils promettent àe «danger
momentanément à'opinons politigues. Voilà, Messieurs,
en guelgues mots, les périls àe l'institution proposée
par la Oommission. »

Ich kann mich nicht enthalten, wenigstens den Schluß
dieses ausgezeichneten Votums zu weiterem Gebrauche
in's Deutsche zu übersetzen:

„Der Tarif von 1850 ist so niedrig als möglich.
Alan respektirr ihn wenig — ich weiß es wohl — denn

man könnte kaum damit auskommen, wenn man ihn
streng handhaben wollte. Also revidire man ihn und
verschaffe ihm Respekt! Nichts ist leichter. Der neue Beamte,
welcher alle betriebenen Schuldner eines Amtbezirks in
seinen Händen haben wird, wird eine außerordentliche
Macht. besitzen, die ich für sehr gefährlich halte. In
Zeiten politischer Agitation kann er seine Freunde
begünstigen, sofern sie nach seinen Ideen stimmen, während
er aus die Schuldner der andern Partei einen Druck
ausüben wird. Er kann die Betreibung der Schuldner
beschleunigen oder verlangsamen, je nach ihrer politischen
Meinung. Dies, meine Herren, in wenigen Worten die

Gefahren dieser neuen Einrichtung."
Das ist das Votum eines Ihrer gutradikalen

Gesinnungsgenossen. Ich konnte mich nicht enthalten, ans
diese politische Seite, welche der Institution der Betreibungsbeamten

innewohnt, aufmerksam zu machen.
Ein anderer politischer Zweck, den man mit diesem

Gesetze im Auge hat, ist die Ausdehnung des Stimmrechts

auf sämmtliche Falliten Wir wollen uns keinen

Illusionen hingeben, daß das Stimmrecht etwa nur auf
Ausgepfändete ausgedehnt werde oder bloß auf die
unverschuldet Vergeltstagten. Es wäre übrigens sogar sehr

gefährlich, wenn unsere Beamten, unsere Gerichtspräsidenten,
welche an der Spitze aller Politischen Bewegungen stehen,
die Kompetenz erhielten, zn sagen, ob ein Geltstag
verschuldet sei oder nicht. Allerdings sagt das Bundesgesetz,
die Gesetzgebung über die Ehrenfvlgen sei den Kantonen
anheimgestellt. Das ist eine sehr bequeme Art. etwas
stillschweigend einzuführen, was man auf dem ordentlichen

Gesetzgebungswege nicht erreichen konnte. Wie wird
sich die Sache in praxi machen? Unsere gegenwärtige
bernische Gesetzgebung wird durch das Bundesgesetz
hinfällig und so lange nicht ein neues bernisches Gesetz die

Ehrenfolgen der Auspfändung und des Konkurses
festsetzt, wird es heißen, es seien keine Ehrenfolgen an die

Auspfändung oder den Konkurs geknüpft; die Betreffenden
haben also das Stimmrecht von selbst. Das ist eine

prächtige Einrichtung für Herrn Brunner. Er braucht
den Großen Rath nicht einmal zu derangiren und ein
bezügliches Gesetz zu machen. Gerade dieses Geltstager-
stimmrecht hat das Volk im Jahre 1877 mit Glanz
verworfen, und es wird sich niemand einbilden, daß man
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dasselbe durch ein besonderes Gesetz wird einführen können.
Es soll daher, das wird die Idee der Freunde des Bundesgesetzes

sein, stillschweigend geschehen. Ich will hier noch

beifügen, aus was für Erwägungen ich diese große
Ausdehnung des Stimmrechts bedaure. Sie entspringen durchaus

keiner Herzenshärtigkeit. Es ist zuzugeben, daß bei
einem vorkommenden ökonomischen Ruin der Grad der

Verschuldung ein sehr ungleicher sein kann Aber ich

möchte hier ein Argument all bominsm anführen. Ist
im Großen Rathe ein einziges Mitglied, das, wenn ihm
das Unglück passirt, daß es fallirt, was dem Besten
Passiren kann, noch eine politische Rolle wird spielen wollen,
indem es sich an Abstimmungen betheiligt oder sich in
eine Behörde wählen läßt? Es ist etwas politische
Sentimentalität dabei, daß man so für dieses Stimmrecht
der Geltstager schwärmt. Ein Bürger, der ein einigermaßen

entwickeltes Ehrgefühl hat, wird nicht verlangen,
daß er eine politische Rolle spielen könne, so lange er
seinen Verbindlichkeiten nicht nachkommen kann. Das ist
eine alte Volksauschauuug und mit den Theorien von
dem allgemeinen Geltstagerstimmrecht werden Sie diese

Anschauung nicht ausrotten können, Wohl aber das Berner-
volk in seinem Ehrgefühl bedeutend verletzen. Es ist
übrigens merkwürdig, daß von der gleichen Seite aus,
die die Einführung des Geltstagerstimmrechts im Auge
hat, das Stimmrecht in anderer Beziehung, nämlich durch
Abschaffung des Frauenstimmrechts in Gemeindeangelegenheiten,

in verfaffungs- und gesetzwidriger Weise beschränkt
worden ist

Genug über die politischeu Zwecke des Gesetzes! Wir
wollen uns auch nach seinem unpolitischen Inhalt umsehen.
Ich habe mich gefragt: .Ist das Gesetz ein wirkliches
allgemeines Bedürfniß für das Beruervolk? Da möchte ich
vor allem aus fragen: Hat ein einziger landwirthschaft-
licher Verein ein solches Gesetz verlangt? Mir ist nichts
davon bekannt. Daß ein Bedürfniß da ist, bestreike ich

nicht; aber dieses Bedürfniß ist lange nicht so allgemein,
wie von gewisser Seite behauptet wird. Man nehme
einmal über die Betreibungen eine Statistik auf und
sehe nach, wie viele von sämmtlichen Betreibungen im
Kanton Bern außerkantonale sind. Ich bin überzeugt,
daß es nicht mehr als 10°/» sind; die Regel ist die

Betreibung innerhalb der Kantonsgrenzen Nun glaube
ich, wir sollen nicht wegen einer Minderheit von Fällen
ein Gesetz aufstellen, das der großen Mehrzahl der
Bevölkerung nur zum Verdruß und Wirrwarr dient. Es ist
wahr: ein Berner, der im Kanton Appenzell eine

Betreibung zu machen hat, weiß nicht, wie es dort geht
und wendet sich deshalb an einen Advokaten, der sich

dann an einen Geschäftsfreund im Kanton Appenzell
wendet, welcher ihm die Sache besorgt. Allein wir wissen

wenigstens, wie es im Kanton Bern geht. Durch
Annahme des neuen Gesetzes werden wir es dahin bringen,
daß wir allerdings für die ganze Schweiz gleich guten
Bescheid wissen, nämlich daß wir weder wissen, wie es

daheim, noch wie es auswärts geht.
Ist denn die Betreibung nach dem gegenwärtigen

Gesetz so theuer und so verwickelt? In jeder Buchdruckerei
kann man gedruckte Zahlungsaufforderungen kaufen. Man
füllt eine solche aus, bringt sie dem Weibel und sagt:
Sei so gut und gib die ab. Der Weibel bringt die

Zahlungsaufforderung dem Schuldner. Die Gebühr hiefür

beträgt 30 Rappen. Nun hat der Schuldner eine

Frist von 30 Tagen, nach deren Ablauf der Gläubiger
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eine Vollziehungsbewilligung auswirken muß, welche außer
dem Porto nichts kostet. Die Zustellung der Vollziehungsbewilligung

kostet 30 Rappen und die nachfolgende Pfändung

Fr. 10

(Unruhe im Saale. Rufe: Schluß!)

Herr Präsident Lienhard hat inzwischen den Vorsitz
wieder übernommen.

Dürrenmatt. Ach werde gleichwohl fortfahren.
Ich habe von vornherein gesagt, daß ich mich nicht störe»
lasse. Alan hat es so haben wollen und ich werde
deshalb meine Sache sagen und nicht aufhören, bevor ich
fertig bin. (Große Heiterkeit und Unruhe. Glocke des

Präsidenten.)

Präsident. Man hat sich veranlaßt gefunden, mich
darauf aufmerksam zu machen, daß ich Ordnung zu schaffen
habe. Allein ich denke, wenn sich aus irgend einem Grunde
im Großen Rathe eine plötzliche Bewegung geltend macht,
so brauche man deswegen nicht sofort mit der Glocke
einzuspringen.

Dürrenmatt. Ich habe das nicht verlangt.

Präsident. Nein, aber Herr Flückiger und andere
Mitglieder des Großen Rathes.

Dürrenmatt. Ich nehme meine Ausführungen
wieder auf. Für die Gantsteigerungspublikationen kann
eine Gebühr von Fr. 1. 50 verlangt werden. Alle
Gebühren zusammen machen Fr. 3. 50 aus. Es ist das der
sogenannte kleine Tarif, der zur Anwendung kommt, wenn
es sich um Beträge unter Fr. 50 handelt, was in der

Mehrzahl der Fälle vorkommen wird. Beim großen Tarif
werden sich die Gebühren ungefähr verdoppeln. Da wissen
wir also genau, was der Weibel verlangen darf; man
kann die Sache selbst besorgen und braucht keinen
Fürsprecher. Aber auch wenn man einen Fürsprecher mit dem
Geschäft beauftragt, ist derselbe an den Tarif gebunden.
Für das neue Bundesgesetz haben wir nun noch keinen

Tarif. Was in dieser Beziehung in den Zeitungen pub-
lizirt worden ist, ist unverbindlich. Der Tarif wird vom
Bundesrath festgesetzt und es kann dieser denselben jederzeit

ändern, wenn er sieht, daß die Beamten damit nicht
auskommen. Wo drückt uns der Schuh im Betreibungswesen?

Es ist wahr, es wird viel über dasselbe geschimpft;
aber welches ist der größte Uebelstand? DaA sind die
Ueberforderungen, welche einzelne Advokaten unfein
herausnehmen. Einen niedrigern Tarif, als wir haben, wird der

Bundesrath nicht aufstellen können. Warum nimmt man
die Schuldigen nicht am Kragen? Die Gerichtspräsidenten,
die Staatsanwälte, das Obergericht: alles hat die Pflicht,
diejenigen Advokaten, welche sich Ueberforderungen zu
Schulden kommen lassen, zu strafen. Warum wird der
Art. 16 des Advokatengesetzes vom Jahr 1840 nicht
strenger vollzogen? Im letzten Staatsverwaltungsbericht
ist zu lesen, daß 2 oder 3 Advokaten wegen Ueberforderungen

überwiesen wurden. Allein ich glaube, es wären
viel mehr wegen Ueberforderung zu überweisen. Statt
dessen wird die Forderung nur moderirt, und es weiß
nicht einmal jeder Bürger, daß er die Moderation
verlangen kann. Die Gerichtspräsidenten schweigen und machen
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keine Mittheilung, wenn eine Ueberforderung vorhanden ist.
Das ist der Hauptübelstand. Es hat letzthin in allen
Zeitungen, welche ihre Weisheit aus dem Korrespondenzblatt

des Aktivnskomites schöpfen, ein Müsterchen zirkulirt,
wonach für eine Schuld von Fr, 4 40 die Betreibungskosten
schließlich auf Fr. 47 gestiegen seien. Ich frage: Warum
schaffen die Behörden nicht Ordnung, statt den Kanton
Bern mit solchen Geschichtchen im Ausland zu diskreditier!

Warum schreitet da die Staatsanwaltschaft und
die Justizdirektion nicht ein? Was haben wir für
Garantien, daß das eidgenössische Gesetz dann besser gehandhabt

werden wird Sind es nicht Fürsprecher, welche
dieses Gesetz gemacht haben? Hat man einen Weibel
zugezogen, einen der untergeordneten Beamten, welche dem
Elend und der Noth des Volkes und der Niedriggestellten
am nächsten treten? In der Vorberathungskommission
waren nur Advokaten. Das Gesetz ist durch Advokaten
gemacht und wird durch Advokaten ausgeführt werden.
Wie soll man sich dann da eine Besserung versprechen

Der Herr Justizdirektor hat sich nnter anderm auch
über die Entwerthung der bernischen Obligationen
ausgesprochen. Ich glaube, der Uebelstand, der durch diese

Entwerthung hervorgerufen wird, wird viel größer sein,
als man sich vorstellt, und ich bin wiederum ini Falle, eine

unverdächtige und unbestreitbare Autorität - oder sogar
zwei — aus dem Lager der Gesetzesfreunde anzuführen
Bei Berathung des Gesetzes über das Vollziehungsverfahren,

im Jahre 1883, wollte nämlich Herr Brunner
mit den Obligationen »auch abfahren; er fand aber
kräftigen Widerstand in den Herren Bühlmann (ich bedaure,
daß er nicht anwesend ist) und Nußbanm. Herr Bühlmann
sprach sich folgendermaßen aus: „Ich bin der Meinung,
„daß es unvorsichtig wäre, wenn man die Obligation,
„welche das altbernische Recht gekannt hat, abschaffen
„würde; denn das wäre die Folge der Annahme des

„Z 603. Ich theile die Auffassungsweise des Herrn
„Nußbaum in dieser Frage vollständig. Es ist betont
„worden, es würde durch Beibehaltung der Obligationen
„der Nachlaßvertrag in Frage gestellt. Ich bin seit vielen
„Fahren im Falle gewesen,'an Liquidationen zu sehen,

„in welcher Weise sich das Institut der Obligationen
„geltend macht. Ich kenne aber nur einen einzigen Fall,
„wo die Obligationen sich so hoch beliefen, daß die Kurrent-
„schulden nicht mehr angewiesen werden konnten. Herr
„Gobat hat bemerkt, Obligationen werden gewöhnlich erst
„errichtet, wenn einer finanziell schon sehr schlecht stehe.

„Das ist nicht richtig. Die Obligationen, welche die
„Ersparnißkassen ausstellen, sind nichts anderes, als ein

„Mittel für die Geschäftsleute, sich sicheres Geld auf
„etwas längere Zeit als nur auf ^ Jahr zu verschaffen.
„Mancher wird dadurch in den Stand gesetzt, ein Geschäft

„zu gründen. Wollte man eine Zusammenstellung sämmtlicher

Obligationen im Kanton Bern machen, so würde

„man zu einer kolossalen Summe kommen.
„Ich habe zufällig vernommen, daß die Bankvereinigung

„in Bern sich gegen die Beibehaltung der Obligationen
erklärt hat. Ich begreife das; denn es wäre für die Banken
„weit vortheilhafter, auf kürzere Zeit Geld zu geben, da
„dabei mehr Provision bezahlt werden muß. Durch die
„Aufhebung der Obligationen würde man die Wechselreiterei

befördern."
Das ist eine treffliche Widerlegung der Anklagen,

welche gegen die Obligation in's Feld geführt werden.
Leider hat Herr Bühlmann seither seinen damaligen
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Standpunkt quittirt, indem er einer der eifrigsten
Anhänger des Gesetzes ist. Der Große Rath hat auch
damals mit Mehrheit die Beibehaltung der Obligation
beschlossen, allerdings, auf Antrag des Herrn Nußbaum,
unter Aufstellung einer besondern Kontrolle.

Ein anderer Punkt, den Herr Eggli nicht berührt hat,
der aber in einer Vertretung eines vorzugsweise
Landwirthschaft treibenden Volkes absolut berührt werden muß,
betrifft die Abkürzung, beinahe hätte ich gesagt
Aufhebung der großen Betreibungsferien im August und
September. Früher hatten wir sogar 26 Wochen
Betreibungsferien, die sich in ganz alter Zeit nach den

verschiedenen Landschaften auch verschieden vertheilten. Später
wurden die Betreibungsferien durch das Einführungsgesetz

zum Obligationenrecht anfangs der 80er Jahre,
bedeutend reduzirt. Immerhin hat man damals die

großen Betreibungsferien im Herbst nicht angefochten
und zwar mit gutem Grund, weil der Landmann den

Ertrag seiner Liegenschaften und seines Viehstandes dann
noch nicht eingeheimst hat. Vom Landwirth sinh aber
ihrerseits eine große Zahl Kleinhandwerker abhängig.
Das Käsereigeld ist noch nicht da, und so herrscht bei
den Bauern und Kleinhandwerkern eine geldlose Zeit.
Dem ist durch das Gesetz bisher in sehr angemessener
Weise Rechnung getragen worden. Der eidg. Schablone
zu lieb hat man dieses wichtige landwirthschaftliche
Interesse preisgegeben.

Wenn man die Lobpreisung des Gesetzes in der Presse

liest, so erhält man manchmal das Gefühl, dasselbe müsse
ein wahres Wunderding sein, das sei ein Betreibungsgesetz,
das für den Gläubiger und den Schuldner gleich vortheilhaft

sei, ja man erhält fast den Eindruck, das sei ein

Gesetz, unter welchem der Gläubiger sofort zu seinem
Gelde komme, während der Schuldner nie zu zahlen
brauche. Dieses Räthsel ist jetzt gelöst. Ich glaube,
in Wahrheit verhalte sich die Sache umgekehrt, nämlich
daß das Gesetz den Gläubiger und den Schuldner gleich
sehr schädige. Ich spreche namentlich vom kleinen
Mann. Schon aus der Zahl der von der Pfändung
ausgenommenen Gegenstände geht hervor, daß wer nicht
wirklich zahlen will, in Zukunft nicht mehr zum Zahlen
zu bringen ist. Wer nicht zahlen will, wird sagen:
Kommt und pfändet, was zu pfänden ist; es ist nichts
vorhanden. Dies hat zur Folge, daß der Arbeitsmann nichts
mehr auf Kredit erhält. Ich denke da namentlich an die

Fleischbüchlein, Milchbüchlein u. s. w. Das hat zur
Folge, daß er seine Arbeit, namentlich wenn es einen
Kleinhandwerker betrifft, nicht mehr auf Kredit machen
kann. Ein Schmid z. B. hat Jahresrechnung und erst

am Neujahr, wenn die Bauern bei Geld sind, wird er
für seine Arbeit bezahlt. In Zukunft wird er dem Bauer
sagen müssen, er könne mit der Bezahlung nicht bis zum
Neujahr warten. Anderseits wird auch der Metzger,
Bäcker w. baar bezahlt sein wollen, weil er sagt, es sei

nicht möglich, auf dem Wege der Pfändung etwas zu
erhalten Nun wäre das zwar eine ganz schöne
Einrichtung, wenn jeder nur so sagen könnte: Du mußt baar
bezahlen und man jedem die Mittel dazu geben könnte.
Aber das ist ein Ideal, und bis wir dieses erreichen, wird
es noch lange gehen (Ruf: Schluß!) Ich fürchte deshalb,
daß der Kredit, namentlich des kleinen Mannes in höchstem
Grade geschädigt werden wird. (Rufe: Schluß!)

Ein anderer Punkt, der ebenfalls nicht berührt worden

ist, betrifft den Nachlaßvertrag, der darin gipfelt,
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daß durch die Mehrheit der Gläubiger über das Eigenthum

entschieden wird. Ueber Mein und Dein wird mit
Mehrheitsbeschluß abgestimmt. Dieser Marotte zu lieb
hat auch die bernische Obligation fallen müssen, weil
durch den Vorrang der Obligationäre der Abschluß des

Nachlaßvertrages erschwert würde. Ich möchte fragen'.
Wie dürfen wir angesichts des Grundsaßes, daß das
Eigenthum unverletzlich sei, den Zwangsnachlaßvertrag
einführen, der auf dem Wege des Mehrheitsbeschlusses
Eigenthumsrechte wegdekretirt?

Was der Herr Justizdirektor in Bezug auf die
Einführung der Heimstätten gesagt hat, so ist es möglich,
daß ich ihn vielleicht zu wenig gut verstanden habe.
Wenn ich nicht irre, sagte er, wenn ein Heimwesen nicht
den Preis der Forderung, für welche betrieben wird,
erreiche, so bleibe es dem Schuldner. Nun hat man,
wenn über 2 Drittel der Grundsteuerschatzung hinaus noch
andere Forderungen vorhanden sind, schon bis jetzt Bürgschaft

verlangt. Nun denke ich, daß eben diese Bürgen
dann das Heimwesen erstehen würden. Und wenn Herr
Eggli sagt, wenn der Schuldner die Zinsen bezahle oder
im Falle von Mißwachs Stündigung erhalte, so könne
er auf seinem Heimwesen bleiben, so ist zu bemerken,
daß das schon jetzt der Fall ist. Sobald der Gläubiger
Geduld hat, kann der Schuldner auf seinem Besitzthum
bleiben. Aber man sollte noch beschließen können, was
im Jahre 1831 in der Kirche zu Herzogenbuchsee einer
verlangte, als es sich um die Eingabe der Volkswünsche
betreffend die Revision der Verfassung handelte. Der
Betreffende verlangte, es solle in die Verfassung der
Grundsatz aufgenommen werden, es brauche kein Zins
bezahlt zu werden, bis der vorhergehende bezahlt sei

(Heiterkeit). Das wäre allerdings eine große Erleichterung!
Ich will mich Ihrer Ungeduld erbarmen (Heiterkeit)

und mein Votum schließen mit deni nochmaligen Protest
dagegen, daß der Große Rath dazu mißbraucht werden
soll, dem Bernervolk ein Gesetz aufzuzwingen, welches
Grundsätze enthält, die vom Volke mit großer Mehrheit
verworfen worden sind. Das ist nicht unsere Aufgabe.
Wir wollen uns an unsere verfassungsmäßigen Aufgaben
halten und uns nicht andere stellen. Es ist bekannt,
daß wichtige Traktanden immer und immer verschoben
werden, einzig deßhalb, weil man hie und da mit
Traktanden kommt, die gar nicht in die „Großrathsdrucke"
gehören. Thun wir einfach unsere Pflicht und überlassen
wir es dem Volke, zu entscheiden, ob es das Gesetz annehmen

will oder nicht. Was nützt unsere Volksbildung
und was nützen die großen Summen, die wir für das
Schulwesen ausgeben, wenn man dem Bürger nicht
einmal zutrauen darf, daß er das Gesetz selbst lesen und
verstehen könne! Ich habe geschlossen. (Beifall rechts.)

Dr. G obat, Regierungsrath. Ich ergreife nicht das
Wort, um Herrn Dürrenmatt zu antworten ; ich überlasse
diese Aufgabe einem andern, wenn man überhaupt findet,
daß es der Mühe werth sei, die soeben gegen das Gesetz

angebrachten Gründe zu widerlegen.
Die Opposition, die sich gegen das Gesetz geltend

macht, ist keine gewöhnliche Erscheinung; es wäre ein

Fehler, dieselbe als den Ausdruck einer momentanen
üblen Laune des Volkes oder einzelner Glieder desselben
anzusehen. Diese Opposition ist nichts anderes als die
Fortsetzung der unseligen Politik, welche vom 16.
Jahrhundert an die Geschicke der Schweiz geleitet oder viel¬

mehr mißleitet hat. Wir können uns schon der Tapferkeit

unserer Väter und ihrer Erfolge auf dem Schlachtfeld

rühmen; die innere Politik war eine höchst traurige,
welche den Schweizern keine Ehre macht. Wenn der Bund
der Eidgenossen nicht aufgelöst wurde, so sind die
Schweizer nicht daran schuld, die sich ja meistens in
den Haaren lagen, sondern es ist die Erhaltung des

Bundes fremden Einflüssen zu verdanken, namentlich den

französischen Königen, in deren Interesse es lag, daß die

Schweiz aufrecht bleibe.
Was war die Politik im Innern in den letzten

Jahrhunderten? Sie war vor allem eine antibernische. Bern
verfolgte damals große Ziele; Bern wollte eine starke
Schweiz, welche fähig sei, nach außen zu imponiren; der
Staatsgedanke der Republik war, daß die Eidgenossen
ihre natürlichen Grenzen suchen sollten, und diese Grenzen
überschritten bedeutend die gegenwärtigen. Sie fanden
aber fortwährend Eidgenossen auf ihrem Wege, welche
alle Mittel anwendeten, um die bernische Politik zu
bekämpfen. Nachdem Bern im Jahre 1535 die Waadt
erobert hatte, versuchten Eidgenossen die Eroberung
rückgängig zu machen ; und noch im Jahre 1582 boten die

katholischen Stände dem Herzog von Savoyen Geld und
Mannschaft an. um sein Gebiet zurückzuerobern. Die
Berner hatten, in der Meinung es sollte der Genfersee
ein schweizerischer See werden, niit ihrem Blute einen
Theil von Savoyen genommen und die drei Vogteien
Gex, Thonon und Ternier eingerichtet. Da kamen wieder
die Gegner der bernischen großen Politik und Bern mußte
diese Länder dem Herzog von Savoyen zurückgeben.
Jedermann weiß, welche Gefahren uns von Savoyen her
bedrohen im Falle eines europäischen Krieges; das im
16. Jahrhundert gegen Bern begangene Unrecht hat sich

schon mehr als einmal gerächt.
Einige Jahre, nachdem Schweizer den Herzog von

Savoyen auf Kosten Berns und der Größe der Schweiz
begünstigt, wollten die Berner die Stadt Viel, den

Schlüssel der Schweiz im Westen, erwerben; es kam ein

Tauschvertrag mit dem Fürstbischof von Basel zu stände,
infolge dessen Viel bernisch werden sollte. Wieder
erklärten sich die katholischen Stände dagegen und der Vertrag

wurde aufgehoben. Im Jahre 1798 hat es sich

bitter gerächt, daß Viel nicht zum Kanton Bern gehörte.
Die antibernische Politik fand dann ihren ruhmlosen

Abschluß, als die Franzosen die Schweiz angriffen und
sozusagen kein Eidgenosse der Stadt und Republik Bern
gegen den übermächtigen Feind zu Hülfe eilte. Und
wer waren die Träger der antibernischen Politik vom
16. Jahrhundert an? Die katholischen Kantone. Das
ist Geschichte, meine Herren, unwiderlegbare Geschichte.

Warum spreche ich heute von jenen traurigen Zeiten?
Um Ihnen zu beweisen, daß gewisse Leute nichts gelernt
und alles veraessen haben. Denn seit einigen Jahren ist
die innere Politik um kein Haar besser als die der frühern
Jahrhunderte; nur ist sie nicht mehr formell gegen Bern,
sondern gegen die Eidgenossenschaft gerichtet. Aber sie

trifft auch Bern. Denn Bern, welches in der Schweiz
mehr Neider als Freunde hat, ist darauf angewiesen, sich

an den Bund anzuschließen, so daß jeder Angriff auf den
Bund auch ein Angriff gegen Bern ist.

Es gibt Leute in der Schweiz, welche es nicht über
sich bringen können, daß die Schweiz gegen außen im-
ponirt und im Innern einig ist; es gibt eine Partei,
welche auf die Zerwürfnisse im Innern rechnet, weil sie
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weiß, daß wenn Frieden wäre, gewisse Leidenschaften und
gewisse partikuläre Gedanken und Grundsätze nicht mehr
zum Durchbruch gelangen könnten. Deshalb wird gegen
alles Große, was in der Schweiz durchgeführt werden soll,
fortwährend eine ungesunde Agitation in's Werk gesetzt.

Zu diesen großen Gedanken, welche in der Schweiz
durchgeführt werden sollten, gehört vor allem die Einheit
der Gesetzgebung und zwar auf allen Gebieten. Ohne
eine solche Gesetzgebungseinheit ist die Einheit des Staates
nicht denkbar, und diese Einheit herzustellen, ist das Ziel der
nächsten Zeit. Der erste Schritt dazu ist geschehen durch die

Aufstellung eines schweizerischen Betreibungs- und Konkursgesetzes.

Die Verfassung schreibt in Z 62 vor, daß ein
solches Gesetz gemacht werden solle. Nun ein Entwurf
mit großen Anstrengungen und vielen Kosten erstellt
worden ist, der Rücksicht trägt auf die Gebräuche und
Gewohnheiten aller Kantone, wird Sturm dagegen
geblasen. Das Gesetz stellt die Einheit und Gleichheit her
in einem Gebiete, das zu denen gehört, in welchem im
Bundesstaat Einheit bestehen soll. Weg damit! Das
Gesetz erhöht unser Ansehen gegenüber dem Ausland, bei
welchem wir wegen unserer schlechten mittelalterlichen
Gesetze äußerst schlecht angeschrieben sind. Weg damit!
Die namentlich im Jura so übertrieben hohen
Betreibungskosten sollen bedeutend reduzier werden. Weg
mit einem solchen Gesetze! Gegenwärtig werden in der

Schweiz die Faillite» und diejenigen, welche ihre Schulden
llicht bezahlen können, strenger beurtheilt als Verbrecher,
indem letztere immer Aussicht haben, einmal wieder aus
dem Gefängniß zu kommen und in ihre bürgerlichen Rechte
eingesetzt zu werden. Gegen Bestrebungen, hier eine

Aenderung zu schaffen, muß man sich natürlich wehren!
In den Augen derjenigen, welche eine kleine Schweiz

wollen, dürfen natürlich solche schändliche Verhältnisse
in unserm Kreditwesen nicht geändert werden! Glauben
Sie, daß unser Ansehen gegenüber dem Ausland davon
abhängt, daß unsere Väter große Siege errungen oder daß
wir den Ruf besitzen, die ersten Schützen Europas zu
sein oder das Land par excellence der Freiheit und der
Gemeindeautonomie sind? Nein, meine Herren! Unser
Ruf gegenüber dem Ausland hängt davon ab, daß unsere
Kreditverhältnisse so eingerichtet sind, daß das Ausland
mit uns in Geschäftsverbindung treten kann. Wir können
unser Land nicht mit einer chinesischen Mauer abschließen,
sondern sind gezwungen, mit dem,Ausland zu Verkehren,
und deshalb müssen wir dafür sorgen, daß unsere
Kreditverhältnisse gegenüber dem Ausland besser gestellt werden.

Die Referendumscampagne hat einen ausgeprägten
gehässigen Charakter und ist der Ausdruck jener
antieidgenössischen Politik, welche leider seit ungefähr 1V

Jahren eine ungesunde Aufregung in unserem Vaterland

unterhält und die Bundesverfassung nicht zur
Ausführung gelangen lassen will. Eine Zeit lang glaubte
man, daß das Referendum nicht würde anbegehrt werden.
Ein gewisses Schamgefühl hielt die Männer der
Obstruktion davon zurück. Nachdem ein Ständerath Herzog
von Luzern, der durch seine muthige Annahme des
Gesetzes den Namen eines politischen Ehrenmannes verdient
hat, sich gegen die Negation erklärt; nachdem ein Kollege
aus Tessin sein Bedauern ausgesprochen hatte, daß er
durch falsche Mittheilungen veranlaßt worden sei, sich
der Stimmabgabe zu enthalten, während er für das
Gesetz sei; nachdem ein Ständerath Schund aus Uri und
mehrere andere Mitglieder der gleichen Partei der Bundes-
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Versammlung ausdrücklich oder stillschweigend das Gesetz

angenommen hatten, gehörte allerdings viel Muth dazu,
die Fahne der Obstruktion zu erheben.

Da kam zur Erfüllung die Fabel vom Affen, der

gerne die Kastanien aus dem Feuer holen möchte, sich

aber vor dem brennenden Element fürchtet und eine
dumnie Katze findet, welche für ihn die Kastanien herausholt

und sich dabei die Tatzen verbrennt. Es kommt im
täglichen Leben immer vor, daß einer den andern für seine
Zwecke mißbraucht. Daß aber Berner es waren, welche
die Rolle der Katze übernahmen und den langjährigen
Erbwidersachern Bern's Handlangerdienste leisteten, war
ein Schauspiel, das ich nicht glaubte in meinem Leben
mitmache» zu müssen. Beim Gedanken daran steigt mir
die Schamröthe in's Gesicht (Beifall links.)

Meine Herren, lassen wir die Aufgabe, die Schweiz
klein zu machen und alles zu verhindern, was ihr
Ansehen gegenüber dem Ausland erhöhen kann, den
kleinen Kantonen, deren Horizont eben nicht weiter ist,
als der enge Horizont ihres eigenen Landes! Unterstützen
wir nicht jene traurige Politik, infolge welcher die Schweiz
Jahrhunderte lang das Land der feindlichen Brüder
gewesen ist, und infolge welcher unser Vaterland, das die
Berner groß und stark macheu wollten, ein kleiner Staat
geblieben ist, dessen Existenz nicht nur irr militärischer,
sondern auch in volkswirthschaftlicher Beziehung
fortwährend bedroht ist. Denn jeder fühlt es: die Schweiz,
welche auf den Verkehr mit den fremden Ländern
angewiesen, aber von dem eisernen Ring des Schutzzolles
umschlossen ist, läuft Gefahr, wegen ihres kleinen
Gebietes früher oder später ihre Unabhängigkeit gefährdet
zu sehen.

Das eidgenössische Betreibungs- und Konkursgesetz
hat den Zweck, unseren Kredit, der durch unsere schlechten
Kantonalgesetze im höchsten Grade gefährdet ist, nach
außen zu heben und zugleich im Innern die Einheit und
Gleichheit, welche namentlich auf diesem Gebiet
nothwendig ist, herzustelleri. Ueberhaupt muß die absolute
Rechtseinheit von allen gewünscht werden, welche für die

Wohlfahrt des Vaterlandes einstehen. Ein kleines Land
mit 25, sogar 26 verschiedenen Gesetzgebungen wird immer
das Bild eines zerrisseneu, ohnmächtigen Staates bieten.
Ich verkenne die Schwächen des Gesetzes nicht. Es
enthält Bestimmungen, die ich bekämpft habe. Aber wenn
ich mir sagen muß, daß ein Gesetz im allgemeinen gut ist,
so stimme ich dafür. Wenn auch einzelne Punkte schwach

zu sein scheinen, so läßt sich ja ein Gesetz leicht revidiren;
die Hauptsache ist, daß einmal der erste Schritt gethan
wird.

Ich will, wie gesagt, auf die Kritik des Herrn
Dürrenmatt nicht eintreten. Ich wollte nur das
Ungewöhnliche der heutigen Zeitläufte zeigen, wo Berner
mit den Erbwidersachern der bernischen Politik Hand
in Hand gehen. Der 17. November ist in meinen
Augen einer der wichtigsten Tage der Schweiz seit den

neuen Bünden, seit den Jahren 1848 und 1874. Mag
das Resultat der Abstimmung sein, welches es wolle, so

wird doch das Gefühl zum Durchbruch kommen, daß wir
in eidgenössischen Angelegenheiten energischer vorgehen
müssen, ja ich bin der Ansicht, daß im Falle der
Verwerfung dieses Gefühl noch mehr zum Durchbruch
gelangen wird, als im Falle der Annahme; denn dann
wissen wir, daß jene kleine Politik, welche die Schweiz
nicht erstarken lassen will, immer noch besteht, während
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die Mehrheit des Schweizervolkes sicher nicht dafür ist;
denn nur in den Augen gewisser Politiker, welche gerne
im trüben Wasser fischen und die Unruhe, die sie selber
stiften, die Aufregung, die sie im Lande unterhalten, zu
Gunsten ihrer kleinlichen Leidenschaften ausnützen, nur
in den Augen solcher Politiker darf die Schweiz nicht
erstarken ; darum soll ein eidgenössisches Gesetz, welches die

Bundesverfassung vorschreibt, verworfen werden; darum
soll der rechtlose Zustand, unter welchem wir mehr leiden,
als man glaubt, fortdauern.

Meine Herren, ich möchte Sie dringend ersuchen,

Ihre Blicke höher zu richten und das Gesetz nicht bloß
v.nn materiellen Standpunkte aus zu beurtheilen, sondern
sich zu sagen: Wir stehen heute am Vorabend einer
geschichtlichen Epoche der Schweiz und des Kantons Bern;
es handelt sich darum, ob die kleine Politik der kleinen
Kantone fortgesetzt werden oder die große Politik Bern's
wieder einmal zum Durchbruch gelangen soll. Von der

Beantwortung dieser Frage hängt die andere Frage ab,
ob die Schweiz noch lange bestehen wird. Ich sage es

laut, in der Hoffnung, daß meine Worte über die Wände
dieses Saales hinaus gehört werden, diese kleine,
antieidgenössische Politik, wie sie gegenwärtig getrieben wird,
wird einst die Schweiz in den Abgrund stürzen. (Beifall
von vielen Seiten

Schmid (Andreas). Nur kurz einige Worte. Ich bin
eines derjenigen Mitglieder, welche den Antrag gestellt
haben, der Große Rath möchte dem Volke das Be-
treibungs- und Konkursgesetz zur Annahme empfehlen.
Die Gründe, weshalb die Unterzeichner des Antrages
denselben stellten, hat Ihnen Herr Brunner auseinandergesetzt.

Bei mir war hauptsächlich der von Herrn Brunner
zuletzt angeführte Grund ausschlaggebend. Sie wissen,
daß sich der Große Rath schon seit bald 10 Jahren mit
der Abänderung des Vollziehungsverfahrens beschäftigt
hat. Die Frage war so weit gediehen, daß dem Großen
Rathe eine Vorlage gemacht werben konnte. In diesem
Momente trat dann die Frage der Schaffung eines
eidgenössischen Betreibungsgesetzes in den Vordergrund und
es wurde dann die weitere Berathung der Vorlage durch
einen Beschluß sistirt. Heute nun liegt uns ein Ersatz im
eidgenössischen Betreibungsgesetze vor, und weshalb sollte
es uns nicht zustehen, dem Volke zu sagen, wir haben
uns mit der Umarbeitung des kantonalen Vollziehungsverfahrens

befaßt, der Bund habe uns aber diese Arbeit
abgenommen, und wir anerkennen, daß das Bundesgesetz
unsern Ansichten vollständig entspreche? Man hat mir
den Vorwurf machen wollen, ich habe nicht immer diese
Ansicht gehabt. Nun habe ich aber auch in einem andern
Falle, nämlich als es sich um das Alkoholgesetz handelte,
hier den Antrag gestellt, der Große Rath solle sich über
das Gesetz aussprechen, da es sich um eine Frage handelte,
welche für den Kanton und seine Finanzen von sehr

großer Wichtigkeit war. Ich glaube, es sei doch Pflicht
des Großen Rathes, in eidgenössischen Fragen dem Volke
zu sagen, ob speziell bernische Interessen die Annahme
empfehlen oder nicht, seien diese Interessen nun finanzieller
oder anderer Natur. Wenn ich früher einmal gegen den

Antrag aufgetreten bin, vom Großen Rathe aus ein

empfehlendes Votum abzugeben, so werden Sie, wenn
Sie die bezüglichen Verhandlungen ganz nachlesen, finden,
daß ich damals ausdrücklich erklärte, daß ich eines der in
Frage liegenden Bundesgesetze nicht annehmen könne. Ich
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nahm also damals eine ähnliche Stellung ein, wie heute
diejenigen Herren, welche gegen den Antrag stimmen
werden, den wir Ihnen unterbreiten.

Egger. Ich bedaure die Auslassungen, die Herr
Regierungsrath Gobat in seinem Votum gegen unsere
Miteidgenossen in der llrschweiz sich erlaubt hat. Eine solche

Verdächtigung der Urschweizer schlägt der Geschichte unseres
Landes geradezu in's Gesicht. Es ist den Herren allen
bekannt, daß im Jahr 1339 der üchtländische Adel beschlossen

hatte, die. Stadt Bern vom Erdboden zu vertilgen. An
der Spitze der Feinde stand Graf Rudolf von Nidau, dem
das Wort in den Mund gelegt wird:

„Weggetilgt sei von der Erde
Dieses ungefüge Bern!"

In seiner harten Bedrängniß erinnerte sich Bern seiner
alten Bundesgenossen in den Waldstätten und Ritter
Kramberg eilte über den Brünig, um Hülfe zu suchen.

Freudig wurde ihm entsprochen und nur die Bedingung
aufgestellt, daß die Waldstätte den Angriff gegen die in
Laupen aufgestellten Feinde Bern's eröffnen dürfen. Der
Sieg ward gewonnen und Bern gerettet. Wären damals
die Urschweizer unserer theuren Stadt Bern nicht zu Hülfe
geeilt, so würden wir heute nicht in diesem Saale tagen
(Beifall rechts). Auch zur Zeit der Murtenschlacht wandte
sich Bern an seine altbewährten Freunde in der Urschweiz,
nnd die ersten Truppen, welche durch die Thore Bern's
einzogen, waren diejenigen von Unterwalden nid dem
Wald. Sie sollen es wissen drinnen in den Urkantonen,
daß Bern, solange es bestehen wird, ihnen zu Dank
verpflichtet ist. Anderseits ist es allgemein bekannt, was
ich zwar nur mit Schmerz zugestehe, daß in der Schlacht
bei Sempach, im Jahre 1386, durch welche die
Unabhängigkeit und Freiheit unseres Vaterlandes auf's Neue
befestigt wurde, kein Berner theilgenommen hat, und
jener herrliche Sieg ausschließlich mit urschweizerischem
Heldenmuthe und urschweizerischem Blute erstritten wurde.

Erlauben Sie mir noch, an das Jahr 1857 zu
erinnern, da ein Krieg mit Preußen auszubrechen drohte.
Wer hat damals unter den schweizerischen Kantonen das
erste Beispiel patriotischer Hingabe gegeben? Wieder war
es ein Urkanton. Der Große Rath des Kantons Schwyz
war der erste, der seiner Regierung unbedingten Kredit
für die Kriegsführung bewilligte, Bern der zweite. Solche
Jahrhunderte alte Ansprüche an den Dank des Berner-
und Schweizervolkes sollte man nicht vergessen. (Beifall
rechts.)

Brunn er. Nur eine ganz kurze Bemerkung, denn
es sind der Worte genug gewechselt. Ich möchte nur noch
zwei Punkte betonen. Der erste betrifft eine Berichtigung
gegenüber Herrn Dürrenmatt. Derselbe hat von neuen
eidgenössischen Beamten gesprochen. Es scheint, Herr
Dürrenmatt habe das Gesetz nicht gelesen; denn in
demselben ist mit dürren Worten gesagt, daß alle Beamte
von den Kantonen ernannt werden. Es ist den
Kantonen überhaupt nur viel zu viel Spielraum gelassen
Es ist schwer, es allen Leuten recht zu machen. Der
eine findet, es sei den Kantonen viel zu viel Spielraum
gewährt, während ein anderer der Ansicht ist, man hätte
alles den Kantonen überlassen sollen. Zu diesen letztern
gehört Herr Dürrenmatt. Er soll sich einmal mit seinen
Freunden, welche das Gesetz umgekehrt deshalb verwerfen,
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weil es den Kantonen viel zu viel überläßt, verständigen.
Die Verständigung ist jedenfalls eine etwas schwierige.

Was die Autorität des Herrn Professor Rössel und
anderer Professoren betrifft, so trete ich darauf nicht ein;
denn das sind für mich keine Autoritäten (Heiterkeit).

Was den zweiten Punkt anbetrifft, so möchte ich mich
in dieser Beziehung an die Partei wenden, deren
anerkannter Führer Herr Dürrenmatt ist. Wir wollen ganz
offen reden. Herr Dürrenmatt ist der anerkannte Führer
einer ziemlich mächtigen Partei im Kanton Bern, die in
allen wichtigen Fragen Opposition macht. Wenn man
die Begründung der Opposition hört, so sollte man glauben,

die Zustände, welche wir gegenwärtig haben, seien
die schönsten der Welt. Zuerst jammert man furchtbar
über die bestehenden Zustände und wenn dann eine Vorlage

kommt, welche dieselben verbessern soll, heißt es auf
einmal: Ja, die bisherigen Zustände sind ganz recht;
der Tarif wird zwar überschritten, mit der Kontrolle ist
es nicht weit her und das Verfahren ist komplizirt; aber
das macht alles nichts; nach der neuen Vorlage aber
würde es gräßlich werden. Es ist das eine eigenthümliche

Art der Opposition. Ich habe noch nie gehört,
daß die Partei des Herrn Dürrenmatt uns einmal irgend
einen positiven Vorschlag gemacht hat Sie soll einmal
kommen lind uns sagen, wie ein Gesetz denn wirklich
gemacht sein sollte! Wenn man nur einfach sagt: Alles
was der Gegner bringt, ist nichts werth, so sage ich dem

Obstruktion. Gegen ein solches Verhalten soll sich, wie
ich glaube, der Große Rath aussprechen und ich halte
dafür, er thue dies am besten dadurch, daß er den Ihnen
ausgetheilten Antrag annimmt. (Beifall.)

Von vielen Seiten wird Schluß der Diskussion
anbegehrt.

N. dôs/kekà. Messieurs... (Ou clôture! Ou clôture!)...
Deux mots seulement (^.sse/! ^.sses! Ou clôture!
Ou clôture!... knmuà sur kous kes baue« de ka

Aauà.) de ne veux kaire gu'une simple declaration,
vous ne pouve? pus me rekuser la parole, à nom
cìe mes concitoyens accuses d'être des Aens sans
patrie et au nom de lu députation zurassienne, ze
proteste contre cette accusation et ze déclare gue
nous avons autant de sentiment gue gui gue ee soit
pour la grandeur de la patrie suisse. (Lravos à
droite.)

Abstimmung.

Für Schluß Große Mehrheit.

Herr Jolissaint verlangt, daß die Hauptabstimmung

unter Namensaufruf erfolge.

Dieses Begehren findet die reglementarische
Unterstützung.

Ab stimmung.
1. Für Eintreten auf den Antrag

Brunner und Genossen Mehrheit
2. Für Annahme dieses Antrages (mit

„Ja") stimmen 152 Mitglieder
nämlich die Herren Aebi, Aegerter, von Allmen, Ambühl,
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Anken, Arm. Baumann, Belrichard, Benz, v. Bergen,
Berger (Thun), Bertholet, Biedermann, Bigler, Bircher,
Blösch, Boß, Bourquin, Bratschi, Brunner, Bühler,
Burkhardt, Comte, Cüenin, Demme, Dubach, Eggimann,
(Sumiswald), Etter (Jetzikofen), Etter (Maikirch), Fahrny,
Füri, Geiser (Tavannes), Geiser (Langenthal), Gerber
(Unterlangenegg), Gerber (Bärau), Guenat, Guggisberg,
Habegger (Bern), Habegger (Zollbrück), Häberli, Hadorn,
Hänni, Hari, Hauert, Hauser, Herren, Hiltbrunner, Hirschi,
Hofmann (Völligen), Houriet, Hubacher, Hunziker, Jenni,
Jmer, Jolissaint, Jseli (Moosaffoltern), Kaiser
(Büren), Kaiser (Delsberg), Kindler, Kipfer, Kloßner,

Krebs, Krenger, Kunz, Küpfer, Küster, Lauper,
Lehmann, Leuch, Linder, Locher, Mägli, Marchand
(Renan), Marchand (St. Immer), Marolf, Marti (Bern),
Marti (Lyß), Marti (Mülchi), Mathey, Messer, Meyer,
Minder, Morgenthaler (Leimiswyl), Morgenthaler (Ursen-
bach), Mosimann, Müller (Tramelan), Müller Eduard
(Bern), Müller Emil (Bern), Nägeli (Guttannen), Nägeli
(Meiringen), Neiger. Neuenschwander, Nußbaum (Rünk-
hofen), Probst (Emil), Probst (Edmund), Rätz, Reiche!, Rem,
Renfer, Rieben, Rieder, Riser Ritschard, Robert (Charles),
Rolli, Romy, Roth (Adolf), Röthlisberger (Trachselwald),
Ruchti, Sahli, Scheidegger, Dr. Schenk, Scherz, Schindler,

Schlatter, Schmalz, Schmid (Andreas), Schmid
(Karl), Schneeberger (Schoren), Schnell, Schüpbach,

»Schweizer, Seiler, Stämpfli (Bern), Stämpfli (Schöpfen),
Stauffer, Steffen (Madiswvl). Stegmann, Sterchi, Stett-
ler (Eggiwyl), Stettler (Warb), Stettler (Bern), Stotzinger,
Streit, Tiöche (Reconvillier), Tiöche (Bern), Tschanen,
Tschiemer, Tüscher, Ueltschi, Voisin, v. Wattenwyl (Ri-
chigen), Weber, v. Werbt, Wermuth, Wieniger, Will,
Wolf, Zehnder, Zingg (Bußwyl), Zürcher, Zyro.

Für Verwerfung (mit „Nein") stimmen 22 Mitglieder,
nämlich die Herren Blatter, Bläuer, Dähler, Dürrenmatt,

Egger, Elsäßer, v. Erlach (Münsiugen), Fattet
(Pruntrut), Flückiger, Folletßte, Gigon, Gouvernon, Grandjean,

Hofer (Oberönz), Jenzer, Jobin, Jseli (Grafenried),

Knuchel, Prêtre, Or. Reber, Steffen (Heimiswyl),
Dr. v. Tscharner.

Der Stimmabgabe enthielten sich neun Mitglieder,
nämlich die Herren Ballif, Glauser. Hennemann, Hofer
(Hasle), Pêteut, Roth-Bösiger, Steinhauer, Stucki (Nieder-
hünigen), v. Wattenwyl (alt Regierungsrath).

Präsident. Die Herren Bürgi, Bühlmann, Boß,
Gerber (Stefftsburg), Rellstab. Röthlisberger (Herzogen-
buchsee), Affolter, Steiner, Stoller und Klaye lassen
erklären, daß fie im Falle der Anwesenheit mit „Ja"
gestimmt haben würden.

Schluß der Sitzung um 2 Uhr.

Für die Redaktion:
Uud. Schwarz.
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Fünfte Sitzung.

MLìîìtig rie»» 8 1839.

Vormittags 9 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Lienhard.

Der Große Rath ist bei Eiden geboten.

Der Namensaufruf verzeigt 211 anwesende
Mitlieder. Abwesend sind^öl, wovon m i t Entschuldigung:
die Herren Bailat, Choquard, Grenouillet, Gygax (Bleienbach),

Haslebacher,'Herzog, Heß, Hiltbrunner, Hofmann
(Riggisberg), Hofstetter, Hornstein, Hostettler, Kaiser (Dels-
berg), Kohler, Müller (Tramlingen), Naine, Nußbaum
(Worb), Robert-Tissot, Schmid (Laupen), Spring,
Stämpsli (Zäziwyl), Steinhauer, Stoller, Tschanz, Wälchli,
v. Wattenwvl (Oberdießbach), Weber ; o h n e Entschuldi- ^

gung abwesend sind: die Herren Belrichard, Bertholet,
Beutler,Boinay,Bourquin, Bühlmann, Daucourt, Fahrny,
Faltet (St. Ursitz). Freiburghaus (Mühleberg), Glaus,
Gouvernon, Hofer (Oberönz), Jobin, Locher, Lüthi (Rü-
derswyl), Moschard, Rätz, Reichen, Reichenbach, Rolli,
Röthlisberger (Trachselwald), Steiner, Wermeille.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird abgelesen

und bestätigt.

Von Herrn Staatsanwalt Iahn ist eine Petition
eingegangen, dahingehend, die Staatswirthschaftskommission

möchte auf seinem Bureau eine Untersuchung
vornehmen und über ihren Befund dem Großen Rathe seinerzeit

Bericht erstatten. Der Herr Präsident erklärt, daß
er die ihm geeignet scheinende Verfügung treffen werde.

Tagesordnung:

Fusion der Jura- Kern-Kuzern-Kasingesellschast mit den west-

schweizerischen Kahne« und Persians der Kern-Zuzern-Kaha.

Sche u rer, Finanzdirektor. Ich bin vom Regierungsrath

beauftragt worden, in Bezug auf dieses wichtigste
Traktandum der gegenwärtigen Session Ihnen den
Antrag zu stellen, Sie möchten die Behandlung heute
verschieben und das Geschäft erst nächste Woche, vielleicht
am zweckmäßigsten am Dienstag, in Berathung zu ziehen.
Die Gründe für diesen Anrrag sind folgende.

Wie bekannt liegt der gleiche Gegenstand gegenwärtig
vor dem Großen Rathe des Kantons Waadt und es hat
derselbe vorgestern und gestern darüber diskutirt. ohne
aber zu einem definitiven Schlüsse zu kommen. Nun ist
allerdings der Kanton Waadt bei der Fusionsfrage nur
indirekt betheiligt und nicht so direkt, wie der Kanton
Bern als Eigenthümer einer Eisenbahn und großer Aktienbesitzer.

Der Große Rath des Kantons Waadt kommt
nur in der Weise in den Fall, sich mit der Frage zu
befassen als er sich zu Handen der Bundesbehörden
darüber auszusprechen hat, ob und welche Bemerkungen er

zur Uebertragung der Konzessionen an die neue Gesellschaft

zu machen habe. Immerhin kann dieser Einfluß
des Kantons Waadt eine solche Bedeutung erhalten, daß
das Zustandekommen der Fusion daran scheitern könnte.
Wenn sich nämlich durch die Diskussion im waadtländi-
schen Großen Rathe die Stimmung des Waadtlandes
und damit eines großen Theiles der Westschweiz, als
eine der Fusion feindliche herausstellen sollte und infolge
dessen gegen die Uebertragung der Konzession an die

neue Gesellschaft Opposition gemacht würde, so ist es

wohl möglich, daß diese Opposition, verstärkt durch die

übrigen westschweizerischen Kantone, so stark würde, daß
die Fusion, auch wenn die andern Betheiligten die Sache
genehmigt und das Bernervolk einen zustimmenden
Beschluß gefaßt hätte, doch noch in die Brüche gehen könnte.
Einer solchen Eventualität soll man sich nicht aussetzen,
sondern es soll das, was man dem Volke vorlegen will,
als etwas Definitives betrachtet werden können. Der
Große Rath soll nicht etwas beschließen, von dem man
nicht weiß, was schließlich daraus wird, sondern er soll
seinen Beschluß fassen mit vollständiger Kenntniß der

Sachlage, was aber erst der Fall sein wird, wenn man
weiß, welche Stellung der Große Rath des Kantons
Waadt einnimmt. Darüber wird man, wie ich hoffe,
bis nächsten Dienstag im Klaren sein, sodaß man sich

dann wird entscheiden können. Der Große Rath kann
diese Verschiebung um so eher beschließen, als für ihn
keine Gefahr im Verzüge ist und es sich für ihn nicht
um Sein oder Nichtsein wichtiger Interessen handelt. Die
Fusion ist von den Behörden des Kantons Bern nicht
herbeigeführt, ja nicht einmal herbeigewünscht worden,
sondern sie wird ihm präsentirt. Der Kanton Bern hätte
sich bei seinen jetzigen Eisenbahnverhältnifsen ganz
wohl befunden und wir können daher ganz gut noch
einige Tage oder, wenn man die Fusion absolut zum
Scheitern bringen will, noch einige Jahre warten, ohne
daß wir mit den westschweizerischen Bahnen diese

Verstandesheirat eingehen.
Ich glaube also, es sei angemessen, die Verschiebung

zu beschließen. Es ist dabei keine Gefahr für die bernischen

Tagblatt des Großen Rathes. önllstin à Ltranà ('onssiì. 188«. 71
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Interessen vorhanden, sondern es liegt im Gegentheil im
Interesse der Sache, daß dieses Geschäft heute verschoben
wird.

Marti (Bern). Nachdem die Regierung den
Beschluß gefaßt hat, die Angelegenheit zu verschieben, möchte
ich mich diesem Beschluß nicht widersetzen, obschon auch
Gründe vorhanden gewesen wären, in Sachen vorzugehen.

Allein ich anerkenne im großen und ganzen die
Gründe, welche eine Verschiebung motiviren, wenn ich
schon nicht ganz den Standpunkt des Herrn Scheurer
theile, daß die Fusion für den Kanton Bern eine so

gleichgültige Sache sei. Es ist freilich jetzt nicht der

Ort, darauf einzutreten, sondern man wird anläßlich der
eigentlichen Diskussion sich in dieser Beziehung dann
Klarheit verschaffen können und zwar denke ich, man
werde anerkennen müssen, daß ein Projekt vorliegt, das
für beide Theile annehmbar ist.

Wenn ich gegen eine Verschiebung nichts einwende,
so geschieht es natürlich in der Voraussetzung, daß die
Sache jedenfalls in der gegenwärtigen Session behandelt
werden soll; denn sonst könnte eine Verschleppung
eintrete:'., daß es nicht möglich wäre, die Fusion auf ersten
Januar 1890 in Kraft treten zu lassen. Für die
Verschiebung in diesem Sinne spricht noch der Umstand, daß
es angezeigt sein wird, daß die Behörden, wenn der
Beschluß des waadtländischen Großen Rathes bekannt
ist, die Sache noch einmal prüfen. Der waadtländische
Große Rath diskutirt eine ganze Reihe von Abänderungsbedingungen

der Fusion. Formell geht das den Großen
Rath des Kantons Waadt offenbar nichts an. indem die
Fusion ein Vertrag zwischen zwei Aktiengesellschaften ist
und nicht ein Vertrag zwischen den Kantonen Waadt
und Bern oder dem Kanton Waadt und der Jurabahn.
Allein wenn der Große Rath des Kantons Waadt
beschließen sollte, er ersuche die waadtländischen Vertreter
in der Bundesversammlung, der Fusion nur beizustimmen,
wenn gewisse Punkte noch zur Befriedigung des Kantons
Waadt erledigt werden, so wird man natürlich auf neue
Verhandlungen eintreten müssen und für diesen Fall
wäre es vielleicht angezeigt, dem Beschlusse des Großen
Rathes von Bern, welcher dem Volke vorgelegt werde,:
soll, eine etwas abgeänderte Fassung zu geben. Dieser
Beschluß hat den Inhalt, daß man dem Fusionsvertrag,
so wie er lautet, beistimme. Falls nun noch einige
Abänderungen des Vertrages zu diskutiren sein sollten, so

dürfte es dann angezeigt sein, den Wortlaut des
Beschlusses dahin abzuändern, der Große Rath werde
ermächtigt, einer Fusion auf diesen oder analogen Grundlagen

beizustimmen, sodaß, wenn kleine Vertragsänderungen

vorgenommen würden, der Große Rath gleichwohl
ermächtigt wäre, zur Fusion definitiv seine Zustimmung
zu ertheilen. Das wäre also auch noch ein Grund für
die Verschiebung. Bis nächsten Dienstag oder Mittwoch
wird man Gelegenheit haben, mit den eidgenössi^en und
waadtländischen Behörden, und auch mit der suisse
Oooickoàle, Unterhandlungen zu pflegen, welche
möglicherweise volle Klarheit in die Sache bringen werden

Der Große Rath pflichtet der beantragten
Verschiebung bei.

er 1889.)

Präsident. Das Gesetz betreffend Errichtung einer
kantonalen Gewerbeschule kann heute nicht behaudelt
werden, da der Berichterstatter der Regierung, Herr
Regierungsrath von Steiger, in einer Konferenz abwesend
ist. ^ Wir gehen nun noch zur Erledigung der
verschiedenen Dekrete und Anzüge über, nach deren Erledigung

wir uns dann darüber auszusprechen haben werden,
ob morgen zur Behandlung des Gesetzes betreffend
Errichtung einer kantonalen Gewerbeschule noch eine Sitznng
stattfinden soll oder nicht.

Dekret
betreffend

Feststellung des ReprâsentationsverhSltuistes
der kantonalen Wahlkreise.

(Siehe Nr. 22 der Beilagen zum Tagblatt des

Großen Rathes von 1889.)

Auf Antrag des Präsidiums wird beschlossen,
diesen Dekretsentwurf in Klobo zu behandeln.

Scherz, Berichterstatter der Konimission. Die
Kommission, welche Sie zur Begutachtung dieses
Dekretsentwurfs niedersetzten, ist niit demselben einverstanden,
sie hat mich indessen beauftragt, den Rath auf einen

Punkt aufmerksam zu machen, von welchem die
Kommission glaubt, er solle hier erwähnt werden. Nach den:

Gesetz über die öffentlichen Wahlen vom Jahre 1851
bestunden 75 Wahlkreise mit 226 Großrathsmitgliedern.
Nach dem heutigen Dekret bestehen 62 Wahlkreise mit
271 Mitgliedern. Die Zahl der Großrathsmitglieder
hat also seit dem Jahre 1851 einen Zuwachs von 45
Mitgliedern erhalten. Dagegen sind die Lokalitäten, in
welchen sich der Rath versammelt, die gleichen geblieben
und ebenso die Einrichtungen in denselben. Es hat sich

nun in letzter Zeit oft und viel Mangel an Platz geltend
gemacht. Ebenso sind die Heiz- und insbesondere die

Ventilationseinrichtungen höchst ungenügend. Die
Kommission glaubte, sie solle nicht gerade eine Motion stellen,
aber doch der Regierung den Wunsch ausdrücken, sie

möchte diese Nachtheile in gutfindender Weise zu heben
suchen.

Abstimmung.
Für Gntheißung des Dekretsentwnrfs Mehrheit.
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Dekretsentwurf
über

die Errichtung einer zweiten Pfarrstelle
in Langnau.

(Der bezügliche Vortrag des Regierungsrathes wird vor¬
gelesen und schließt mit dem unter Nr, 18 her
Beilagen zum Tagblatt des Großen Rathes von 1889
abgedruckten Dekretsentwurfes,)

Schär, Kirchendirektor, Berichterstatter des

Regierungsraths. Ich habe dem abgelesenen Vortrag wenig
mehr beizufügen. Wie Sie demselben entnehmen konnten,

hat die Kirchgemeinde Langnau im Mai des letzten
Jahres ein Gesuch eingereicht, es möchte in Langnau
eine zweite Pfarrstelle kre'irt werden. Die für dieses
Gesuch angeführten Gründe bestehen namentlich in der
starken Bevölkerung der Kirchgemeinde. Dieselbe zählt
gegenwärtig 7VN9 Seelen und ist, hauptsächlich infolge
der Erstellung der Bern-Luzern-Bahn und der
Verbesserung der sonstigen Verkehrsverhältnisse, im Zunehmen
begriffen. Die Gemeinde ist ferner räumlich sehr
ausgedehnt und gehört theilweise zu den beschwerlichen
Seelsorgerkreisen. Wenn auch das Dorf Langnau selbst groß
ist, so wohnt doch ein bedeutender Theil der Bevölkerung
ziemlich weit entfernt, was namentlich zur Winterszeit
für den Seelsorger große Schwierigkeiten herbeiführen
muß. Wer die hügelige Lage der Gemeinde Langnau
kennt, wird dagegen nichts einzuwenden haben. Die
Seelsorge wird für einen Geistlichen um so beschwerlicher,
als schon zur Stunde wegen der großen Zahl der Kate-
chumenen zwei Paralellklassen nöthig sind, welche dem

Pfarrer bedeutend Zeit wegnehmen. In nächster Zeit
werden drei Klassen nöthig sein, was dem Pfarrer sechs

volle halbe Tage wegnehmen würde.
Dies sind die Gründe, welche den Regierungsrath

veranlassen, Ihnen den vorliegenden Dekretsentwurf zu
unterbreiten und zur Annahme zu empfehlen.

Ich will dabei nur noch beifügen, daß der Regierungsrath
sich die Frage gestellt hat, ob es vielleicht nicht am

Platze wäre, die Kirchgemeinde Langnau mit der kleinen
Kirchgemeinde Trubschachen zu verschmelzen. Es ist diese

Frage gründlich geprüft worden, sowohl dadurch, daß
man die betheiligten Gemeinden zu einer Vernehmlassung
einlud, als auch zur Einholung eines Gutachtens des

Synodalrathes, Die Frage ist aber von allen Seiten
verneint worden und deshalb bin ich auch nicht im Falle,
auf dieselbe näher einzutreten, wenn dieselbe nicht in der

Diskussion aufgegriffen werden sollte,
Was den Dekretsentwurf selbst anbetrifft, so möchte

ich nur hervorheben, daß in Art. 2 bezüglich der Ver-
theilung der Obliegenheiten unter die beiden Pfarrer einem

Regulativ gerufen ist, das auf ein Gutachten des Syno-
dalrathes hin vom Regierungsrath aufgestellt werden
wird. Es wird darin sehr wahrscheinlich dem einten der
beiden Pfarrer die Aufgabe überbunden werden, da und
dort in der Gemeinde Langnau, wenn auch nicht in
einem kirchlichen Lokal, so doch im Schulhause, Gottesdienst

abzuhalten, damit dem kirchlichen Bedürfniß der

großen Gemeinde Rechnung getragen werden kann.
Gestützt auf diese kurzen Erläuterungen und den

abgelesenen Vortrag empfehle ich Ihnen den Dekretsentwurf
zur Annahme.
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Scherz, Berichterstatter der Bittschriftenkommissiou.
Die Bittschriftenkommission ist mit diefem Dekretsentwurf
einverstanden.

àl. FIlûekà. De Drand Lonsoil comprendra que,
si.so prends la parole àaus eette allaire, es n'est
pas pour critiquer les intentions àu Fouverneweuk
ni pour m'êlever contre sa proposition cke orèer une
seoonào plaee àe pasteur à DanFvau. .le désire
simplement rendre la Direction des cultes attentive
à l'ordre de eboses gui existe actuellement dans le
dura eatbolique et lui rappeler qu'il ^ a dans eette
partie du pa^s des besoins tout aussi urgents que
ceux auxquels on se propose de donner aujourd'bui
satisfaction. Les besoins, gui existaient dêzà eu partie
avant la nouvelle division des paroisses, ont auFmentè
encore, d'une manière inappreciable, depuis le mal-
beureux décret du 9 avril 1874. parmi les ecvlè-
siastigues gui desservent nos paroisses vatboliguss,
beaucoup ne touebent aucun traitement de l'Dtat et
ne peuvent vivre gue parce gue leurs confrères
veulent bien partager avec eux leurs traitements. Il
^ a des paroisses actuelles gui ont ète vrèèes par
la réunion de deux, on même do trois anciennes
paroisses, dont cbavune a un territoire très étendu
et oü l'exerciee des fonctions pastorales est des plus
penibles.

D'bonorable Directeur des cultes n'iFnore pas
l'êtat de ckoses auquel ze kais allusion et il a dèzà
reconnu l'impossibilitê oà se trouve un ecclésiastique
de desservir seul d'aussi Fraudes paroisses, de ne
veux donc pas insister davantage, mais z'ai ce-
pendant voulu saisir cette occasion de rappeler aux
autorités gue la situation dont nous nous plaiFnons
ne peut plus durer et qu'il est temps d'obvier, soit
par la création de vicariats de section, soit d'une
autre manière, aux nombreux inconvénients qu'elle
présente à bien des points de vue.

Schär, Kirchendirektor, Berichterstatter des

Regierungsraths. Ich habe den Bemerkungen und
Anregungen des Herrn Folletête absolut nichts entgegenzuhalten.

Die Verhältnisse der katholischen Pfarreien, resp,
der Bedienung der Filialen, sind mir infolge der
eingeholten Rapporte der Regierunasstatthalter ziemlich
bekannt und ich weiß, daß da wirklich Verhältnisse bestehen,

welche die Gemeinden stark in Anspruch nehmen. Es
gibt z. B. Filialen, welche nur dadurch gehörig bedient
werden, daß Geistliche, welche zwar in's bernische
Ministerium aufgenommen sind, daselbst funktioniren, als
wären sie definitiv angestellt. Ihre Besoldung beziehen
sie, wie Herr Folletête richtig sagte, aus einer Kasse, in
welche der von der Kirchgemeinde angestellte Geistliche
seinen Beitrag einschießen muß. Ich habe daher gegen
die Anregungen des Herrn Folletête nichts einzuwenden
und die Kirchendirektion ist auch zur Stunde damit
beschäftigt, nicht uur den eingelangten Beschwerden in
Bezug aus die Territorialität, sondern auch den

Begehren um Reglirung der Besoldungszulagen Rechnung
zu tragen. Die Besoldungszulagen sind gegenwärtig in
sehr verschiedener Weise, durch Beschlüsse, Dekrete rc.,
festgesetzt und ich kann Herrn Folletête versichern, daß
die Kirchendirektion bestrebt ist, in betreff dieser
Besoldungszulagen einen einheitlichen Beschluß aufzustellen,
der den Verhältnissen, so lange dieselben sich nicht ändern,
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Rechnung tragen wird. Gegenwärtig hat sich die

Kirchenoirektion beständig mit Gesuchen um Erhöhung
der Zulagen zu befassen, ihre bezüglichen Vorträge
finden aber bei der Finanzdirektion nicht immer ein
geneigtes Ohr.

Ick. cke prends note des declarations de
Ick. le Oireetenr des ouïtes, ze le rewereie de ses
donnes dispositions à mitre exard et z'espère qu'il
parviendra à remédier à l'dtat àe ebvses que .j'ai
sixnaiê et qui exixe eeidainement des mesures aussi
kâtives que possible.

Abstimmung.
Für Annahme des Dekrets Mehrheit.

Petition der Kirchgemeinde Zigerz nm Aushednng ihrer

Kereinignng mit Twann.

Der bezügliche Vortrag des Regierungsraths wird
abgelesen und schließt mit dem Antrage, über die Petition
der Kirchgemeinde Ligerz zur Tagesordnung überzugehen.

Schär, Kirchendirektor, Berichterstatter des

Regierungsraths. Wie Sie hören, ist die Gemeinde Ligerz
mit einem neuen Gesuche eingelangt, es möchte das
Dekret vom 17. Mai 1876, soweit es Ligerz betrifft,
aufgehoben und Ligerz wieder als eigene Kirchgememde
eingesetzt werden Der Grund, der zu dem Verschmelzungsdekret

von 1876 Anlaß gab, war namentlich der damalige
Pfarrermangel und es sind deshalb verschiedene kleinere
àchgemeinden mit andern verschmolzen worden. Der
Grund, weshalb auch Ligerz dazu gehörte, ist namentlich
der, daß es sehr nahe bei Twann liegt, nämlich nur
eine schwache halbe Stunde davon entfernt, und mit
demselben durch eine sehr gute Straße verbunden ist,
während es Landgemeinden gibt, in welchen einzelne
Theile 1V-- Stunden weit vom Pfarrort entfernt sind.
Ligerz ist eine kleine Gemeinde und zählt nach der letzten
Volkszählung bloß 400 bis 500 Seelen, sodaß die
Kirchgemeinde Twann auch nach der Vereinigung mit Ligerz
noch keine große Kirchgemeinde bildet. Ligerz selbst ist
eine ziemlich konzentrirte Gemeinde, sodaß ein Pfarrer,
wenn er auch die Seelsorge von Twann aus besorgen muß,
keine sehr schwierige Aufgabe hat. Das erste Gesuch der
Gemeinde Ligerz um Aufhebung ihrer Vereinigung mit
Twann ist im Mai 1887 vom Großen Rathe aus den
soeben angeführten Gründen abgewiesen worden. Seither
haben sich die Verhältnisse zwischen Ligerz und Twann
durchaus nicht geändert. Zudem find seither durch ein
besonderes Regulativ die Funktionen des Pfarrers von
Twann in Ligerz förmlich geregelt worden und man hat
in Verbindung mit diesem Regulativ dem Pfarrer von
Twann eine Besoldungszulage zuerkannt. Die Verhältnisse,

welche im Jahre 1876 zur Verschmelzung führten,
haben sich nur insoweit geändert, daß sich der Psarrer-
mangel gegenwärtig nicht mehr fühlbar macht, und
es sind erst vor 8 Tagen neuerdings 9 Kanditaten in's
Ministerium aufgenommen worden. Allein es muß darauf
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aufmerksam gemacht werden, daß sehr leicht wieder eine

Reaktion eintreten kann, sobald die jungen Geistlichen
nicht mehr Aussicht haben, sofort eine Pfarrei zu er-

'

halten. Nach Vikarien wird selten oder gar nicht gerufen,
weil sich die Herren selbst zu helfen suchen, so lange
es geht.

Dies sind die Gründe, welche den Regierungsrath
bewogen haben, Ihnen den Antrag zu stellen, über die

Petition der Kirchgemeinde Ligerz zur Tagesordnung zu
schreiten, um so mehr, als ein gleiches Gesuch der
Gemeinde Ligerz schon vor circa einem Jahre von Ihnen
abgewiesen wurde, allerdings nur mit geringer Mehrheit,
was die Gemeinde Ligerz veranlaßt haben wird, einen

neuen Anlauf zu versuchen.

Scherz, Berichterstatter der Bittschriftenkommission.
Die Bittschriftenkommission, welcher dieses Geschäft zur
Begutachtung zugewiesen worden ist, hat die umfangreichen
Akten geprüft und nach der ersten Sitzung die

Ueberzeugung gewonnen, daß sie auf Ort und Stelle, wie es

die frühere Spezialkommission ebenfalls gethan hat,
die Verhältniße prüfen müsse. Sie hat sich vollständig
unangemeldet nach Twann und Ligerz begeben und dort
mit bekannten und unbekannten Personen über die

Verhältnisse gesprochen. Dabei hat sie sich überzeugt, daß
die Aktenlage der Wirklichkeit entspricht. Es kommt denn

auch die Bittschriftenkommission aus historischen Gründen
und Gründen des Rechts und der Billigkeit einstimmig
zum Antrag, es sei der Petition der Gemeinde Ligerz zu
entsprechen.

Sie wollen entschuldigen, wenn ich für diesen Antrag
einige Gründe anführe. Es sind theilweise die gleichen,
welche ich schon früher als Berichterstatter einer andern
Kommission in der gleichen Sache hier geltendFmachte.
Ich sehe mich aber doch veranlaßt, die hauptsächlichsten
Gründe nachmals anzuführen, mit Rücksicht auf diejenigen
Mitglieder, welche bei der Behandlung der ersten Petition
der Gemeinde Ligerz nicht anwesend waren.

Im Jahre 1261 wurde die Kapelle zu Ligerz errichtet.
Im Jahre 1407 wurde durch Beisteuern der
Bewohner von Ligerz eine beständigeDWochenmcsse gestiftet
und 1434 die Kapelle zur Pfarrkirche erhoben. Im
Jahre 1445 erhielt Ligerz einen eigenen? Pfarrer und
blieb seit 1483, in welchem Jahre es von Teß abgetrennt
wurde, bis zum Jahre I87K eine eigene?Pfarrei, also
während vollen 393 Jahren. Für die Besoldung des

Pfarrers kamen das Kloster St. Johannsen, in seiner
Eigenschaft als Kollator, und die Bewohner von Ligerz
auf, indem sie jeweilen die Primizen von^den Früchten
des Landes abliefern mußten. Durch^das Reformationsedikt

von 1528 sind die Kollaturrechte von Ligerz an den
Staat übergegangen und ebensokdie Verpflichtungen,' und
es hat der Staat die Besoldung des Pfarrers übernommen.
Bis zum Jahre 1783 jedoch zahlten IdieMgerzer'nochsimmer
ihre Primizen und erst in diesem Jahre wurden sie durch
Vermittlung der Vennerkammer davon befreit. Sie sehen
hieraus, daß die Ligerzer für die Erhaltung ihrerZPfarrei
seit Jahrhunderten große Opfer brachten. Dazu kommt,
daß Twann die Trennung sehnlichst wünscht und geltend
macht, daß auch Tüscherz und Geicht zu Twann gehören,
wodurch sich die Arbeit des Pfarrers so häufe, daß er
oft Mühe habe, feinen Pflichten nachzukommen. Den
Akten ist ein Gutachten des Kirchgemeinderathes von
Twann beigegeben, aus dem ich Ihnen eine Stelle nicht
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vorenthalten will, da sie so ziemlich richtig die dortige
Stimmung wiedergibt. Es heißt darin: „Ligerz hatte,
wenn auch nahe bei Twann gelegen, bis vor nicht langer
Zeit etwa zur Hälfte französisch sprechende Bevölkerung
und bildete, wie heute Neuenstadt, die Sprachgrenze. Es
stand in frühern Jahrhunderten in nahen Beziehungen
zum Tessenberg. So erklärt sich vielleicht, daß seit
Menschengedenken und länger eine gewisse Rivalität
zwischen Ligerz und Twann bestund, daß ersteres es als
eine Zurücksetzung und Vergewaltigung empfinden mußte,
wenn es die Existenz als eigene Kirchgemeinde aufgeben
und in der Kirchgemeinde Twann aufgehen sollte. Diesem
Gefühle folgend und Ausdruck gebend, betritt der
Bewohner von Ligerz die Kirche von Twann nicht. Ob
man das nun billige oder nicht, es ist einmal so und
Vereinigungsdekrete, von oben herab oktroirt, können die
Stimmung nur verschlimmern. Was blieb angesichts
dieses Zustandes übrig, als Ligerz, trotz aller
Verschmelzung mit Twann, apart zu Pastoriren. Dazu
mußte man sich verstehen, sollte Ligerz nicht in
kirchlichreligiöser Beziehung ganz verwahrlosen oder eine Beute
seelenfängerischer Sekten werden. Ueberdies wäre es

unverantwortlich gewesen, die so schöne und merkwürdige Kirche
von Ligerz zu schließeil und unbenutzt stehen zu lassen.
Die sogenannte Vereinigung mit Twann war also keine

Verschmelzung, sondern machte aus Ligerz eine beide
Theile schädigende Filiale von Twann."

Es ist noch beizufügen, daß der Synodalrath sich

ebenfalls angelegentlichst und einstimmig dafür verwendet,
man möchte dem Gesuche der Gemeinde Ligerz entsprechen.
Ebenso sind die Bezirksbehörden einstimmig zu diesem
Schlüsse gelangt und unterlasseil nicht, nochmals auf die

llnbilligkeit aufmerksam zu machen,, welche vorhanden
wäre, wenn der Staat, der das bezügliche
Kirchenvermögen an sich gezogen hat, nun plötzlich die religiösen
Bedürfnisse der Gemeinde Ligerz ignoriren wollte. Ferner
ist beizufügen, daß in Ligerz eine schöne monumentale
Kirche, nach derjenigen von Thun wohl eine der schönsten
im Kanton, vorhanden ist, die von den Herren Pfarrer
Jscher und Dr. Bähler anläßlich einer Expertise „als
eines der schönsten ländlichen Monumente des Mittelalters

und in ihrer Grundlage als eine wahre Perle
gothischen Baustils" bezeichnet wurde. Die Gemeinde gibt
jährlich für den Unterhalt der Kirche und das Läuten
zu den üblichen Tageszeiten und bei Feuerlärm circa
600 Fr. aus und erst im Jahre 1878 wurden seitens
der Gemeinde für Kirchen und Orgelreparatur circa
2000 Fr. ausgelegt. Das nur beiläufig.

Nicht wenig fällt ferner in's Gewicht, daß die Ligerzer
einer regelmäßigen Seelsorge großen Werth beimessen.
Sie sagen, das Pfarrhaus könne, wenn sie einen richtigen
Pfarrer haben, der Mittelpunkt der Bildung und des

geistigen Lebens werden und es sei seit 1876 dieser Mangel
von vielen Familien bitter vermißt worden. Sie machen
ferner geltend, daß sie nur jeden zweiten Sonntag am
Nachmittag Gelegenheit haben, einen Gottesdienst
abzuhalten, daß die Kinderlehre alle 14 Tage einmal
ausfalle und circa 20 Konfirmanden nach Twann gehen
müssen, was moralische Nachtheile im Gefolge habe;
wenn das gleiche andernorts auch der Fall sei, so sei das
doch kein Argument; denn bei Ligerz lasse sich die Sache
eben mit Leichtigkeit ändern.

Die erste Petition der Ligerzer wurde im Großen
Rathe längere Zeit herumgezogen. Sie datirt vom 10. No-
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vember 1883 und wurde von der Gemeinde einstimmig
gefaßt. Trotzdem die Gemeinde im Jahre I88S 2 mal
an den Großen Rath wuchs und um Behandlung der
Petition ersuchte, kam das Geschäft erst im Jahre 1887
auf die Traktandenliste. Es wurde dann eine Kommission
niedergesetzt, deren Mitglieder sich nicht gerade durch eine
Vorliebe für die Theologie auszeichneten. Trotzdem glaubte
sie das Gesuch der Gemeinde Ligerz einstimmig empfehlen
zu müssen. Dasselbe wurde jedoch vom Großen Rathe
mit 69 gegen 61 Stimmen abgewiesen. Es waren
indessen damals verschiedene Mitglieder momentan nicht
anwesend, die nach ihrem Eintritt in den Saal erklärten,
sie würden für die Petition gestimmt haben.

Heute liegen die Verhältnisse noch etwas anders, als
im Jahre 1887. Der Pfarrermangel macht sich bedeutend

weniger geltend und erst letzter Tage sind wieder neun
Geistliche in's Ministerium aufgenommen worden. Die
Bittschriftenkommission findet daher, das Motiv, welches
den Großen Rath im Jahre 1876 zur Aufhebung der

Pfarrei Ligerz veranlaßte, sei vollständig dahingefallen.
Die Aufhebung erfolgte nämlich im Jahre 1876 „in
Betrachtung, daß gegenwärtig und voraussichtlich noch
aus längere Zeit großer Mangel an reformiàn Geistlichen

herrscht, daß infolge dessen nicht alle Pfarrstellen
mehr besetzt werden können, daß es deshalb als geboten
erscheint, kleinere Kirchgemeinden mit benachbarten größern
zu vereinigen." Es ist nun sicher unzulässig, nachträglich
für die Verschmelzung andere Gründe geltend zu machen,
als diejenigen, welche bei der Verschmelzung s. Z. in Betracht
sielen. Namentlich geht es nicht an, Gründe herbeizuziehen,
die im Jahre 1876 ebenso gut existirt hätten, die aber
damals niemand als Motive zur Aufhebung benutzte.

In Zusammenfassung des Angebrachten erlaube ich

mir, Ihnen mizutheilen, daß die Bittschriftenkommission
die Wiederherstellung der Pfarrei Ligerz für gerechtfertigt
hält: weil konstatirt ist, daß Ligerz für seine Pfarrei
große Opfer, mehr als viele andere Gemeinden, gebracht
hat; weil der Staat das Kirchenvermögen an sich

gezogen hat und daher verpflichtet ist, die Gemeinde nicht
so zu ignoriren, wie er es gegenwärtig thut; weil die
Gründe, welche zur Aufhebung führten, vollständig
dahingefallen sind; weil die geringe Bewohnerzahl, welche man
hier vielleicht gerade gegenüber der Gemeinde Langnau
anführen könnte, kein Motiv ist. indem noch viel kleinere
Kirchgemeinden existiren, deren Existenzberechtigung man
bis zetzt nicht in Zweifel zog; weil die Rivalität zwischen
Twann und Ligerz das kirchliche Verhältniß schädigt und
das Sektenwesen fördert, wozu der Große Rath, so lange
wir eine Landeskirche haben, nicht Hand bieten kann;
weil Twann sehnlichst die Aufhebung der Vereinigung
wünscht und dieselbe auch vom Synodalrath, den

Bezirksbehörden und Ihrer Kommission vom Jahre 1887
empfohlen wird; weil die Kirchendirektion, und darauf
möchte ich ebenfalls Gewicht legen, in einem Vortrage
an die Regierung vollständig unserer Ansicht ist — Herr
Schär hat heute eben nicht in seiner Stellung als Kirchendirektor

referiren können, sondern mußte die Ansicht der

Mehrheit der Regierung vertreten, während er persönlich
mit der Aufhebung der Vereinigung einverstanden ist—;
weil ferner eine ansehnliche Minderheit der Regierung dem

Gesuche entsprechen möchte, und endlich weil die
Bittschriftenkommission einstimmig zum gleichen Resultate
gelangt. Ich glaube, daß die Bürger von Ligerz
es auch verdient haben, daß ihre Beharrlichkeit in einer
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guten Sache endlich zum Ziele führt, und ich füge noch
bei, daß^Herr Fürsprecher Michel, der Präsident der

Bittschriftenkommission, entschlossen war, warm für
Entsprechung zu referiren. Die Bittschriftenkommission stellt
also den Antrag: 1. Es sei dem Gesuche der Gemeinde
Ligerz um Aufhebung des Dekrets vom 17. März 1876,
insoweit es die Kirchgemeinde Ligerz betrifft, zu
entsprechen und diese demnach wieder als eine selbständige
Kirchgemeinde zu erklären. 2. Der Regierungsrath sei

einzuladen, die Pfarrei Ligerz zur Wiederbesetzung
auszuschreiben.

Schär, Kirchendirektor, Berichterstatter des

Regierungsraths. Der Herr Berichterstatter der Kommission
fordert mich so halbwegs auf, auch noch persönlich
Stellung zu nehmen. Es ist richtig, daß der Beschluß
des Regierungsraths kein einstimmiger ist, und daß der
erste Antrag der Kirchendirektion auf Wiederherstellung
der Kirchgemeinde lautete, vom Regierungsrathe aber
nicht acceptirt wurde. Es steht mir indessen nicht zu, hier
anders zu rapportiren, als ich von der Regierung den

Auftrag habe.

Abstimmung.

Für Tagesordnung Minderheit.
Für die^Anträge der Bittschriftenkommission

Große Mehrheit.

Petition des Zerrn Ferdinand Aeschlimann, Katar in Kern,

am Erlaß von Entsmnpfnngsschnlden.

Der Regierungsrath beantragt, über diese Petition zur
Tagesordnung zu schreiten.

Tschiemer, Baudirektor, Berichterstatter des

Regierungsraths. Herr Ferdinand Aeschlimann, Notar in
Bern, stelltUan den Regierungsrath, eventuell an den

Großen Rath, das Gesuch, es möchten ihm die
Mehrwerthbeiträge an die Juragewässerkorrektion erlassen
werden. Der Gesuchsteller ist Besitzer eines Heimwesens
in der Gemeinde Kappelen, das im Perimeter der Jura-
gewäfferkorrektion liegt und deshalb auch herbeigezogen
wurde, einen Theil an die Kosten beizutragen. Es ist
Ihnen bekannt, daß derjenige Theil der Kosten, den die

Grundeigenthümer tragen, auf das ganze Grundeigenthum
vertheilt worden ist, und zwar je nach dem Nutzen, den

dieses oder jenes Grundstück aus der Korrektion zieht,
in verschiedener Weise, zu welchem Zwecke man
verschiedene Klassen aufstellte. Die Besitzung des Herrn
Aeschlimann hält circa 47 Jucharten. Sie liegt an der
Grenze des Perimeters und ist aus diesem und auch
noch andern Gründen mit dem Minimalansatz belastet
worden, nämlich mit einem Mehrwerth von 30 Fr. per
Jucharte. Herr Aeschlimann hat von 1871 bis 1874 denn
auch seine Beiträge bezahlt; dann aber erklärte er, er
bezahle nichts mehr und Protestire gegen eine weitere
Belastung seines Heimwesens. Er hat sogar eine Forderung
auf Schadensersatz gestellt, indem er behauptete, er habe

seit der Korrektion hie und da Wasser in seinen Keller
erhalten; gleichzeitig behauptete er auch, der Sodbrunnen
sei ausgetrocknet, das Heimwesen ziehe überhaupt aus
der Korrektion keinen Nutzen und es sei deshalb ungerecht,
dasselbe mit Mehrwerthbeiträgen zu belasten rc. ?c. Was
die Einwendung anbetrifft, das Grundstück habe aus der
Korrektion keinen Nutzen gezogen, so ist der Regierungsrath

damit nicht einverstanden. Es mag ja im Verlaufe
der Ausführung der Korrektion hie und da vorgekommen
sein, daß ein hoher Wasserstand eintrat und ebenso, daß
in trockenen Zeiten der Sodbrunnen austrocknete. Ich
glaube aber, wenn der Sodbrunnen früher immer Wasser
hatte, so sei doch anzunehnien, daß der allgemeine Wasser-
stand sich gesenkt habe und also doch eine Wirkung der
Korrektion eingetreten sei. Jedenfalls ist zu bemerken,
daß im Oktober des letzten Jahres, wo ganz
außerordentliches Hochwasser eintrat, wie es in diesem
Jahrhundert noch nie vorkam, ohne die Korrektion nicht nur
die ganze Ebene von Aarberg bis Meienried tief unter
Wasser gestanden wäre, sondern auch das Land des Herrn
Aeschlimann großen Schaden hätte leiden müssen. Wir
glauben deshalb, das Gesuch des Herrn Aeschlimann sei
materiell nicht begründet. Aber auch sonst könnte auf
dasselbe nicht eingetreten werden und zwar aus Gründen
der Konsequenz. Es sind schon früher solche Gesuche
eingereicht worden, die aber jedesmal abgewiesen werden
mußten, und nachdem wir in der Liquidation des

Unternehmens begriffen sind, können wir nicht in Ausnahmsfällen

solchen Gesuchen entsprechen; denn sonst läge sofort
eine Reihe anderer Gesuche vor. Der Regierungsrath
bedauert allerdings, daß Herr Aeschlimann, wie er sagt,
finanziell etwas in Noth gerathen ist. Allein trotzdem
glauben wir, es sei aus materiellen Gründen und aus
Gründen der Konsequenz auf das Gesuch nicht einzutreten

und stellen darum den Autrag, über die Vorstellung
des Herrn Aeschlimann zur Tagesordnung zu schreiten.

Ballif, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Die Staatswirthschaftskommission mußte sich

dem Antrage des Regierungsrathes anschließen, so gerne
sie auch ihrerseits dem Gesuche des Herrn Aeschlimann
hätte entsprechen mögen, mit Rücksicht auf dessen finanzielle

Situation. Allein es liegt auf der Hand, daß
wenn man einem solchen Gesuch entsprechen würde, noch
viele andere kommen würden und auf diese Weise die

ganze finanzielle Grundlage, auf welcher die Juragewässerkorrektion

beruht, verloren gehen würde. Ich muß
deshalb namens der Staatswirthschaftskommission den

Antrag des Regierungsraths unterstützen.

Der Antrag des Regierungsraths wird angenommen
und also über das Gesuch des Herrn Aeschlimann znr
Tagesordnung geschritten.
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Anzng des Herr» ». Werdt betreffend Verschmelzung kleiner

Einwohnergemeinde».

(Siehe Seite 191 hievor.)

v. Werdt. Der Anzug, den ich namens Ihrer
Kommission, welche Sie in Bezug auf die Aufhebung
von Enklaven niedersetzten, gestellt habe, ist bereits letzthin

bei Anlaß der Berathung des Staatsverwaltungsberichtes

zur Sprache gekommen, indem der Berichterstatter

der Staatswirthschaftskommission, Herr Großrath

Bühlmann, die gleiche Anregung machte. Ich habe
damals den Anlaß benützt, um meinen Antrag zu
begründen. Ich habe Ihnen dabei gesagt, daß 13
Gemeinden bestehen, die weniger als 1VV Einwohner zählen,

wie nöthig solche Verschmelzungen auch aus andern
Gründen seien und daß die Verschmelzung in der Regel
nicht daran scheitere, weil sie nicht in den Interessen der
Gemeinden liege, sondern einzelnen Familien nicht
beliebe. Der Große Rath hat bekanntlich auf dem Dekretswege

eine solche Verschmelzung von Gemeinden im
Kurzenberg vorgenommen. Dagegen hat jedoch eine Gemeinde
rekurrirt und wie Sie wissen hat das Bundesgericht den
Rekurs begründet erklärt, gestützt darauf, daß nach der

Verfassung eine Verschmelzung nur auf dem Gesetzeswege

vorgenommen werden könne. Ich möchte nun, daß die

Regierung veranlaßt würde, entweder eine Gesetzesvorlage

zu bringen oder aber ein Dekret zu zweimaliger
Berathung vorzulegen, sofern Herr Eggli glaubt, daß dies
genügend ist. Mein Antrag geht also dahin, meinen
Anzug der Regierung zu überweisen, in dem Sinne, daß
dieselbe die weitern Schritte treffen möchte, um zu dem

beabsichtigten Ziele zu gelangen. Die Regierung ist
meines Wissens damit einverstanden.

Der Anzug wird in dem von Herrn v. Werdt
ausgeführten Sinne ohne Widerspruch erheblich erklärt.

Anzug der Herren Gigon nnd Genoffen betreffend

die Einregiftrirnng.

(Siehe Seite 19V hievor, sowie Seite 42 des Tagblattes
des Großen Rathes von 1888.)

Präsident. Herr Boinay hat unterm 16. Mai
1888 im Verein mit 4 andern Mitgliedern des Großen
Rathes folgende Motion gestellt:

«De gouvernement est invité à consulter les com-
«munes des districts deLorrentru^, Delemont, Dran-
«cbes-lllontagnes et Danton sur lu guestion de su-
5 voir si elles entendent maintenir plus longtemps
«l'enregistrement.»

Herr Boinay hat dann diesen Anzug in der letzten
Maisitzung fallen lassen, woraus derselbe von den Herren
Elsäßer, Jobi», Gigon und Gouvernon, soweit er den

Bezirk Freibergen betrifft, wieder aufgenommen wurde.
Herr Gigon hat das Wort zur Begründung.

lll. Da motion gui vous est présentée
devait, dans lu penses àe ses premiers auteurs —
NU. Loina^ et consorts — s'appliguer à tous les
districts du dura oà konctionne encore l'enrsgistre-
ment. Retirée par U. Loina^ et ses amis à la suite
de dissidences avec leurs collègues, la députation
des Rrancbes-dlontagnes, à la seule exception de
U. Rolletête, a cru devoir la reprendre en la limitant

à ce cercle, oà l'on est unanime depuis tort
longtemps à réclamer la mesure gue nous poursuivons.

vans une guestion purement liscale comme celle-
ci, la discipline de parti n'a rien à voir et ebague
députe reste maître absolu de sa conduite. Messieurs,
sans être long, se ne puis aborder mon sujet sans
en esguisser les origines bistorigues.

R'enregistrement a ètè dèllnitivement organise
en Drance par la loi du 22 krimaire an VII, à une
èpogue oà le dura se trouvait incorpore à la Rranee.
Depuis lors, il n'a cesse d'être en vigueur, avec
certaines modillcations, dans les districts catboligues,
gui en ont souvent réclame l'abrogation, comme
contraire aux intérêts du paz^s.

De district des Rrancbes-lllontagnes se signale
surtout par la persistance de ses plaintes. Dans le
public, il ll'z^ a gu'une voix pour demander gu'on
en tìnisse avec un impôt gui n'est gu'une gêne dans
les transactions et gui ne se justille plus à aucun
égard.

Dn remplaçant les droits de contrôle, d'insinua-
tion et de centième denier de l'aneien régime, l'en-
registrement avait et ajencore en Rrance un double
caractère: un caractère fiscal par ì'impôt indirect
établi sur les actes soumis à cette kormalitè et un
caractère civil par les ellets juridiques attackès aux
actes enregistres.

^ son origine donc, et aussi longtemps gue l'ètat
de cboses a ètè dans le dura ce gu'il est restè en
Vrance ou à peu près, l'enregistrement ètait une in-
stitution utile, un service public dans l'intérêt des
particuliers justement imposés pour eu assurer le
fonctionnement. Dibre de kaire enregistrer son acte
— bail, vente, èebange ou autre — le contribuable
en acguittant cet impôt en recueillait le bénéfice
par la àke eerkàe gue cette formalité imprimait à
son titre fait sous seing-privè. Huant g.^x actes judi-
claires — jugements et liguidations, etc. — les droits
d'enregistrement gui les frappaient, pour être de

purs impôts, n'en étaient pas Unoins justifiés à cer-
tains égards, puisgue ce n'êtait là encore gue la rè-
munèration d'un service public, le paiement à l'Dtat,
par les plaideurs, d'une partie des frais de justice.

Deonomiguement, I'impôt ètait mauvais, on le
reconnaît assen en Drance, en tant gu'impôt mis sur
les procédures, mais l'Dtat n'excédait pas ses droits
en le percevant comme salaire de l'utilitè gui s'z^

attacbait.
Detacbe de la Drance et rattacbè à Lerne, le

dura s'est vu dès le premier jour placè dans une
situation à tous égards dillerente. D'art. 23 de l'^ete
de réunion prononça expressément l'abolition des

impôts indirects du régime krangais, le dura et l'an-
eien canton devant être assimiles sous ce rapport.
Da suppression immédiate de l'enregistrement eklt
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awenê dans le dura, par suite des ebarges des

guerres de l'Dmpire, uue perturbation qui ne
permettait momentanément qu'une reduction des droits,
dette réduction de moitié kut ordonnée dêjà avant
la réunion par une ordonnance du gouverneur baron
d'^ndlau et renouvelée, de moitié encore, par un
décret du Drand Donseil du 2g Min 1848.

de décret n'êtait que ì'aeeomplissement d'une
disposition de l'art. 98 de la donstitution de 1846,
laquelle, sous la pression de l'opinion publique, pres-
erivait à brek délai une rêduetion nouvelle des droits
d'enregistrement, en attendant le moment propiee
d'une abolition intégrale.

II kaut lire les débats auxquels a donnê lieu le
dêvret du 29 juin 1848 pour bien connaître eomment,
dès eette époque, les représentants du dura
envisageaient vette question. de bulletin du Drand donseil
relate un rapport assez long du Directeur des iìnanves
de ve temps, dans lequel l'iwpopularitê de eet impôt,
les rêvlamations et les plaintes de la population à
subir ee droit sont vigoureusement rappelées eomme
datant de loin dêjà.

de Directeur des tinanees résonnait que l'enre-
gistremeot est devenu un bors-d'oeuvre dans le dura,
qu'aux termes de l'Vcte de reunion il eàt dû être
aboli, non seulement dans la partie protestante, mais
partout sans exception, et s'il n'en propose pas la
suppression sans délai, e'est, dit-il, qu'il serait pru-
dent d'attendre la revision préalable de certaines lois
jurassiennes, notamment de la loi sur l'impôt eom-
munal et du régime b^potkêeaire. II tinit en expri-
mant l'espoir Me le provisoire «M s'est perpétue
33 ans — de 1815 a 1848 — aura disparu dans...
30 ans.

Hélas! Messieurs, ees trente années sont tinies et
le provisoire dure toujours. ^Ipbonse Xarr, l'auteur
de tant de mots ebarmants, a bien dit: « I? »î'z/ a
gue îe ^proî)îsoî>e gM àre. » Da longévité de l'enre-
gistremeot nous prouve Me ee joli mot n'est pas
un paradoxe. Da cause a disparu, l'etket nous est
restê. à lendemain du vote de votre loi d'impôt,
le moment nous a paru propice, Messieurs, pour
vous demander de kaire un premier pas vers une
solution dêiinitive. Nout doit vous ^ engager, ear
nulle raison n'est bonne à invoquer, à eette keure,
en laveur du maintien de eette institution surannée.

Des dispositions du Dode civil, dont l'enregistre-
ment êtait le corollaire, sont abrogées; la àke oer-
tàe est une notion inconnue de notre nouvelle
législation et pour eeux Mi ^ tiennent — atkaire de
souvenir — M'il est done kaeile d'z^ suppléer, à peu
de krais, par une législation notariale! Done, dans
l'êtat de notre législation civile, e'est là un impôt
en êobange duquel le contribuable ne retire auoune
utilité. Dr, un impôt qui ne représente pas l'utilitê
d'un service reyu de l'Dtat sous korme de protection
de la propriété, de la personne, ou sous toute autre
korme, est un impôt inique. Dt de quel poids ne
pèse-t-il pas sur les transactions! Duelle inégalité
ne eonsacre-t-il pas entre les contribuables du eau-
ton! Vouiez-vous un compte saisissant? Drenez une
vente, dont le prix soit de 3500 kr., et demandez-
vous quels droits seront acquittés là oà existe l'en-
registrement et là ou il n'existe pas.

^lîiee k'önrsAiäememö il sera peryu:
1» De 10 °/oo du prix (à le supposer supérieur

pour les ventes immobilières à l'estimation cadas-
trale) soit kr. 35. —

2« De 4 "/«w (en réalité entre le 4 et
le 5 °/oo du prix) » 14. —

3« lin droit tixe d'inscription du pri-
vilège, soit » 3. —

Notaì kr. 52. —
Zams ê'ôNî'eAîàsmà il ne sera peryu,

au contraire, qu'un droit unique du 6 °/vv,
soit kr. 21. —
d'oû pour une vente soumise à l'enregis-
trement kr. 31. —
de majoration par rapport à une vente de même
importance alkranckie de cette kormalitê!

Voilà pour la raison d'argent. Mais que dire des
entraves apportées aux atkaires par l'enregistremeut:
les actes judiciaires eomme les actes civils sont rs-
tenus des semaines au bureau du service; pour les
ravoir, que de courses, que de réclamations, que
d'ennuis!

Dn^résume, bistoriquement, l'enregistremeut est
une superkêtation, ear, comme institution de droit
civil — la date certaine — il n'a plus de rôle à
jouer dans notre législation et, comme impôt, il est
remplace par les droits de grekl'e et d'b^potbèque
établis par la loi de 1878 et les tariks promulgues à
sa suite.

Deonomiquement, e'est une surimposition, donc
quelque vbose comme une monstruosité, puisque la
même matière est krappêe d'une double ebarge.
Inégalement eniin, c'est nne ineonstitutionnalitê, pour
ceux-là du moins qui comptent l'Vete de réunion
parmi les dispositions de notre droit publie jurassien.

Da Donstitution de 1846 ne kait d'ailleurs que
consacrer le principe de l'^cte de réunion, puisque,
loin de garantir au dura cette juridiction incomparable,

comme elle lui garantit son système d'impôt
koncier (art. 85 III), elle a soin, à une toute autre
place et aux dispositions tinales, de pourvoir à l'a-
bolition graduelle de l'enregistremeut en prescrivant
sans délai une réduction de la quotité des droits.

Voilà, Messieurs, les raisons pour lesquelles j'ai
l'bonnenr de vous demander un vote de prise en
considération en kaveur de notre motion.

M. Kooàaî-, président du gouvernement, de n'ai
pas reyu mandat de kaire une déclaration au nom
du gouvernement, mais en l'absenee de MM. les
directeurs de la justice et des tinanees, je crois
pouvoir dire que le gouvernement n'a aucun motik
de s'opposer à la prise en considération de la motion
de MM. dobin et consorts. Des droits d'enregistrement
sont un impôt volontaire peryu seulement dans quelques

districts, et si les représentants de ees districts
demandent que les populations intéressées soient
appelées à dire si elles veulent continuer à pa^er
cet impôt, je ne pense pas qu'on puisse leur rê-
pondre par une tin de non recevoir.

de dois, cependant, kaire observer que la con-
suìtation demandée ne pourra vraisemblablement
pas être restreinte au seul district des Dranvbes-
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Nontagnos, mais qu'elle àevra être étendue à tous
los districts jurassiens oà l'enregistrement est euoore
ou vigueur.

Noutelois, H'appellerai àès maiuteuaut l'atteution
àu Oranà Oonseil sur oertaiues fâcbeuses consê-
quonces cle la mesure réclamée par N. Oigon. Hue
partie àu proàuit des àroits d'enregistrement êtaut
destinée à àes établissements àe bienfaisance, la
suppression ào l'onregistroment privera oes établis-
semsnts à'une bonne partie àe leurs ressources et
bouleversera le système àe l'assistanee publique
àans les àistriets catboliques, auxquels il ne restera,
selon toute probabilité, qu'à aàopter le système àe
l'anciên eanton.

Oes signataires àe la motion ont-ils songe à eela?
Ouoi qu'il en soit, He suis beureux àe voir entill

N. Oigon aàmettre que l'inêgalitê àes impôts àans
notre eanton ost une inoonstitutionnalitê. Oepenàant,
pas plus tarâ qu'bier, l'bvnorable prêopinant
et ses amis ont rejeté, sous prétexte qu'il êtait in-
eonstitutionnel, le projet ào loi sur l'impôt, àont le
but essentiel est eepenàant ào àonner au eanton une
législation àseale unique et àe taire àisparaître les
inégalités actuelles.

On peut, en outre, soutenir que, si ia nouvelle
loi sur l'impôt ost aàoptêe, l'enregistrement àoit àis-
paraître ipso /aoto, les communes ne pouvant plus
percevoir à'antres impôts que àes centimes aàài-
tionnels. O'est une question à examiner.

Äl. ô/ipon. ^voc cette pointe à'ironie qui lui est
babituelle, U. le conseiller à'lCtat KtocOmar a cru
trouver àans une pbrase àe mon àiscours une
contraàietion entre mon attituàe à'auHourà'bui
et mou attituàe à'bier sur la loi à'impôt. Il a
pris son àêsir pour une réalité, àHourà'bui
comme bier, mon vote s'appuie sur la Oonsti-
tution. O'est par àes raisons ^constitutionnelles on
partie quo He repousse la loi à'impôt et c'est par
los mêmes raisons quo He poursuis la suppression
àe l'onregistroment. 8i H'ai àit qu'il otait ineonstitu-
tionnol àe tolérer àans l'Ltat doux législations lis-
cales parallèles, ee n'est pas au nom à'un àroit
absolu et tbêorique que H'ai àit cela, mais au nom
ào notre àroit constitutionnel bernois, au nom àe
l'art. 23 ào l'àte àe réunion qui prononce l'aboli-
tion que mes amis et moi nous àomanàons inàiroe-
temont par notre motion, et au nom àe la Oonstitu-
tion ào 1846, àont l'art. 98 consacre nettement,
ainsi que He l'ai àêwontrê, le principe àe l'abroga-
tion ào l'onregistroment.

à'ai àonc le àroit àe repousser le reproebe que
N. le conseiller à'Ltat Ktockmar m'a aàressê, car
He ne cesse auHourà'bui ào rester sur le terrain
constitutionnel.

U. Kocàar, président àu gouvernement, ào n'ai
qu'un mot à répondre, ào n'ai pas l'babituào àes
distinctions comme N. Oigon et He laisse le Oranà
Oonseil apprécier.

Präsident (zu Herrn Gigon gewendet). Acceptiren
Sie die von der Regierung beantragte Erweiterung?

N. Oui, monsieur le président.

U. Aiàr. àe ne m'attonàais pas à voir surgir
cotte motion, et surtout pas à la voir soutenue par un
àurassion. à'ai toujours cru que les àurassions avaient
le devoir àe cborebor à maintenir la législation Iran-
yaise, àe la détendre partout, lll. Oigon vous a tait
l'exposô bistorique àe la question en gênerai asso?
exactement, mais oà il est tombe àans une erreur
capitale, c'est quand il a prétendu que l'artiele 98
àe la Ovnstitution cantonale proscrivait la suppression
à brek délai ào l'onregistroment. Voici ce que àit,
en elket, l'artiele en question:

« Il est spécialement impose aux autorités àe
« l'Ltat le devoir àe reviser ou ào promulguer sans
«délai los lois suivantes:

«12. Oa loi sur la réduction ào l'onregistroment
«àans le àura.»

Oa Oonstitution proclamait àonc une revision,
mais non pas la suppression àe l'enregistrement.
Ln cola elle ne taisait que àêlêrer aux voeux des
populations Hurassionnes qui, en 1846, réclamaient
la réduction ào ces àroits, mais qui se gardaient
bien àe solliciter la suppression ào l'institutiov.

1/enregistrement n'est pas seulement une loi lis-
cale; il constitue essentiellement et avant tout une
loi àe nature civile. II a pour but ào àonner une
date certaine aux actes sous seing privé; il se trouve
ainsi en corrélation intime aveo tout ce qui nous
reste encore àu code civil franqais, àont il est le
complément oblige. Or, à ce point ào vue, l'enre-
gistrement est garanti par la Oonstitution, laquelle
porte entre autres àans sou article 85 n° III, que
« la nouvelle partie àu canton conserve on principe
sa législation». — Oette garantie ressort encore d'une
manière plus nette àe l'art. 98 al. 12, puisqu'on
prescrivant ào réduire le taux àes àroits àe l'enre-
gistrement, il maintient par là implicitement cette
institution.

Oes àroits ne sont à'aillvurs pas si élevés qu'on
veut bien le dire, surtout àopuis qu'ils ont êtê
réduits àe moitié par la loi àu 29 Huin 1848.

On veut détruire; mais ce n'est pas tout, il laut
reconstruire. Actuellement une partie àu proàuit
àes àroits d'enregistrement ost affectes à àes établis-
sements ào bienfaisance vivant àe ses subsides, àx
kVancbes-Uontagnes, c'est l'orpbolinat qui retire la
part des sommes atkêrvntos au district, On suppri-
mant l'onregistroment on enlèverait à cotte oeuvre
àe bienfaisance ses moyens àe subsistance. Oà trou-
verait-on l'êquivalent? V quelle porte irait-on frap-
per? On ferait un tort immense aux districts intê-
ressês, aussi ne puis-He que proposer le refus àe
prendre en considération la motion àe RN. Oigon
et consorts.

Bru n n er. Ich ergreife das Wort, da noch kein

Mitglied aus dem alten Kantonstheil gesprochen hat.
Ich will übrigens keine lange Rede halten, sondern nur
sagen, weshalb ich für die Erheblicherklärung stimme,
(sch stimme dafür aus den von Herrn Stockmar
angegebenen Gründen und zwar erstens, weil ich die Ein-
registrirung für eine ganz überflüssige Einrichtung halte
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und zweitens — und das ist der Hauptgrund — damit,
der Jura genöthigt wird, sich allmälig auf den Boden
der örtlichen Armenunterstützung zu stellen.

N. F'ollelèle. de regrette do me séparer de mes
collègues dos ^rancbes-montagnes, dans une affaire
ou leur opinion s'appuie sur dos prinvipes gue se ne
saurais partager. d'ai l'bonneur do représenter ee
district depuis plus de vingt années au Dlrand Don-
seil, dusgu'ici, personne n'avait songé à mettre en
question la légalité vonstitutionuelle de l'enrogistre-
ment dans le» distriets eatboligues gui ont conservé
eette institution, aveessoire obligé de la legislation
tranyaise. N. Xoller vient de l'ètablir. kln dobors
de sa convexité avec les lois civiles kranyaises, l'enre-
gistroment peut être considère sous un triple point
de vue. D'est d'abord un impôt indirect. On sait
que les impôts indirects sont recommandes par une
saine économie politique, comme pesant moins lour-
dement sur les contribuables. Det impôt sur les
transactions ne frappe que ceux gui contractent, à
lieu donc de l'abolir, il faudrait plutôt viser à l'è-
tendre an canton tout entier.

D'ètait l'opinion d'un Jurassien gui souissait d'une
grande autorité dans le canton, d'ai nomme Id.
Darlin. On a allirmè gue N. Ktämpfli aussi partageait
l'opinion de la possibilité de l'introduction de cette
institution dans votre législation financière. ?our-
guoi pas? De canton de ?ridourg a établi il ^ a
guelgues années l'enregisìrement. Dette mesure a
relevé les finances cantonales, et ausourd'bui cette
institution, acceptée par l'opinion publique, continue
à produire les meilleurs résultats. Genève aussi
possède l'enregistrswent, sans gue personne ne
songe à priver l'bltat de cette ressource précieuse
et facile à réaliser.

mais, abstraction faite de ce point de vue, il est
d'autres considérations gui pour moi sont dètor-
minantes.

à point de vue constitutionnel, i! n'est pas pos-
sidle de se prêter à la consultation gue demande N.
Ngon, en proposant de kaire voter les communes
du district des ^rancbes-Nontagnes sur la conserva-
tion de cet impôt spécial, de m'ètonne même gue
N. le président du gouvernement ait pu concéder
si facilement une mesure si évidemment contraire
à l'esprit comme an texte même de la Donstitution.

N. Digon s'appuie sur l'art. 98 de la Donstitution
cantonale. Nais il s'est bien garde d'en citer le
texte, nécessaire cependant à éclairer ce débat.
Voici cet article: «II est spécialement impose aux
« autorités de l'bltat, le devoir de reviser ou de pro-
« mulguer sans délai les lois suivantes:

«12. Da loi sur la réduction des droits d'enregistrement

dans le dura.»
Vous V0/C2, messieurs, gue loin d'être en

désaccord et en contradiction formelle avec la Donsti-
tution, comme on vient de le prétendre gratuitement,
l'enregistrement est, an contraire, une institution con-
sacrée par le texte constitutionnel. Dar, si le texte
de l'art. 98Iprescrit la réduction de cet impôt, c'est
gu'apparemment il reconnaît l'existence légale et le
principe de l'impôt en lui-même. Dt cet impôt, par-

ticulier aux districts catboligues, comme une exception

au principe général de l'ègalitè des ebarges
entre les deux parties du canton, la Donstitution
le reconnaît tout aussi bien gue l'impôt foncier,
garanti au dura, d'asoute gue par un décret de
1848, les droits d'enregistrement ont, en ellet, ètè
réduits de moitié.

Dn présence du texte si clair, si précis et si tor-
mel de l'art. 98, comment N. Dligon peut-il soutenir
gue la suppression de l'enregistrement est imposée
au Donseil-exèeutik, et gue la conservation de cet
impôt est une ivconstitutionnalitè? D'est ici,
messieurs, le cas de caractériser en passant, l'attitude
de l'oppositiou conservatrice surassienne dans plu-
sieurs guestions, oû notre résistance et nos protes-
tations contre des mesures bonnes en elles-mêmes,
et acceptables peut-être a d'autres points de vue,
sont envisagées à tort par la masoritè, soit comme
manoeuvre d'obstruction, soit comme bostilitè s^stè-
matigue contre l'ordre des cboses actuel, ^insi, par
exemple, la défalcation des dettes b^potbèeaires dans
la cote de l'impôt a, parmi nous, des partisans con-
vaincus, et gui auraient volontiers vote cette mesure,
s'ils n'avaient ètè retenus par des scrupules consti-
tutionnels. D'est la même raison gui a motivé notre
vote d'bier contre le preset de loi sur l'impôt. Da
Constitution de 1846 a placè le dura dans une po-
sition spéciale. De dura tenait alors essentiellement
à son système d'impôt: il voulait conserver la
législation kranyaise, et on n'aurait pas trouvé une
voix dans nos districts, pour proposer la suppression
de l'enregistrement.

8i ausourd'bui nos privilèges constitutionnels sont
bien amoindris, il n'en reste pas moins certain gue
devant la Donstitution, l'enregistrement a une exis-
tence légale, et gu'on ne pourra le supprimer gue
par une revision de la Constitution. Hous, moins gue
tous autres, n'avons point d'intérêt à nous prêter à
des inconstitutionnalitès gui peuvent avoir les plus
graves eonsègnences. Voilà pourguoi, après avoir
discuté entre nous la question de l'enregistrement,
ceux de nos collègues gui avaient pris l'initiative
de demander la consultation des communes, avaient
cru devoir retirer leur motion, de regrette gue d'au-
ti es l'aient reprise, tout en constatant avec m. Dligvn,
gue la discipline des partis ne va point susgu'au
sacrifice de l'indèpcndance personnelle. D'ost à ce
sentiment gue s'obèis, en combattant la prise eu
considération de la motion, malgré los déclarations
du gouvernement, guelgue bâtives qu'elles me pa-
raissent.

II ^ a au surplus une dernière raison gui ne me
permettrait pas de me soindre à ceux gui poursuivent

l'abolition de l'enregistrement. — Dette raison
vise l'intèrêt public. Dar il faut bien gu'on sacbe
gue si l'enregistrement est un impôt supplémentaire,
le Froàll en est Fresg"«e eâxààemsnt allrilmè ana:
eommnnes, gui dans les guatro districts de Dorrevtrnzg
Oolèmont, k'rancbes-montagnes et Daukon, l'emploient
à cles centres ck'à'lilè Fîâigî I)aus le district de

Dorrentru^, c'est l'bospice des pauvres et dos orpbe-
lins établi au Dbâteau, gui bénéficie de la part
afférente aux communes sur le produit de l'enregistre-
ment, bit cette part, dans les six dernières années,
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s'est élevée àe 22 jusqu'à 29 mille kraues. vaus le
àistriet àe Oelêmout, l'bôpital peryoit annuellement
une somme tìxe àe 2000 kr. ; le prvA^wuase 2500 kr. ;

le surplus àe la part àes communes est attribue à
ì'ìmspive. b,a moyenne àes subsiàes perdus àans ve
àistriet est àe 13,000 tr. Dans les Vrauebes-NoutaAues
la moyenne ne àoit Kuère être intérieure à ee àernier
ebitkre: v'est l'orpbvliuat àe Kaignelêgier gui bêuê-
lieie àes kouàs àe l'enre^istrement. V b,aukou, la
part revenant aux eommunes se partage entre l'bôpital
et l'êvole seeonàaire. Vous le vo^e?, Messieurs, vet
impôt n'a absolument rien àe eboguaut, et M. (Zigou
reconnaîtra qu'il est alle beauooup trop loin en le
qualiüant à'inique. l^u'on me àise maintenant
somment on remplaoerait les ressourov» que l'enregistre-
ment met à la àisposition àes établissements publies
que je viens à'ênumêrer, si on venait à supprimer
l'institution? I^es eommunes que l'on âemanàe à eon-
sulter, en seraient à retrouver les subsiàes qui leur
keraient àêkaut, par la vois àes impositions vom-
munales. Lst-ee là une perspeetive si réjouissants
pour les ànanves eommunales, àêjà tant mises à von-
tribution pour les autres serviees publies? ?lus
j'examine eetts question, et plus je me rekuse à
oroire que la motion soit àans ì'intêrêt bien entenàu
àes populations. Uour moi, je ne veux pas assumer
la responsabilité à'avoir prive nos eommunes à'une
ressourve assurée àe revenus, et à'exposer nos
établissements àe bienfaisance et à'instruetion à termer leurs
portes, par la privation àe subsiàes nécessaires à
leur existence.

Voilà en résume les raisons pour lesquelles je
vote contre la motion.

Präsident. Herr Stockmar hat eine Erweiterung
in dem Sinne vorgeschlagen, daß alle Gemeinden
angefragt werden sollen Diese Erweiterung ist vom Herrn
Motionssteller nicht bestritten, wohl aber hat sich Herr
Koller dagegen ausgesprochen und müssen wir deshalb
abstimmen.

Abstimmung.
Für Erheblicherklärung Minderheit-

Präsident. Wir haben nun noch die Frage zu
behandeln, ob die Session fortgesetzt werden soll oder ob

wir erst am Montag wieder zusammentreten wollen.

Bru nn er. Ich stelle den Antrag, die Session am
Montag fortzusetzen.

Der Große Rath pflichtet diesem Antrage bei.

Präsident. Es wird demnach die Session nächsten
Montag, nachmittags um 2 Uhr. fortgesetzt. Die Frage,
wie es mit dem Primarschulgesetzentwurf gehalten werden
soll, wird dann nächste Woche zu entscheiden sein. Auf
die Tagesordnung der nächsten Woche stämen zunächst:
für Montag das Gesetz betreffend Errichtung einer
kantonalen Gewerbeschule und für Dienstag die Eisenbahnfusion.

Schluß der Sitzung um 11 Uhr.

Für die Redaktion:
Nud. Schwarz.

Kreisschreiben

an die

Mitglieder des Großen Raths.

Bern, den 9. November 1889.

Herr Großrath.

Der Unterzeichnete bringt Ihnen zur Kenntniß, daß
der Große Rath beschloßen hat, die gegenwärtige Session
Montag den 11. November 1889, Nachmittags 2 Uhr,
fortzusetzen.

Für die auf Dienstag den 12. November angesetzte

Frage der Bahnfusion und des Bahnverkaufs bleibt die

Einberufung bei Eiden fortbestehen.

Mit Hochachtung!

Der Großraths-Präfident
Lienhard.
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Sechste Sitzung.

rtî», 46kît>

Nachmittags 2 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Lienhard.

Der Namensaufruf verzeigt 152 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 110, wovon mit Entschuldigung:
die Herren Bailat, Bircher, Bläuer, Boß, Burger, Cho-
quard, Geiser. Gouvernon, Hari, Hennemann, Herzog,
Hofstetter, Hornstein, Hostettler, Kohler, Marchand
(Renan), Nägeli (Guttannen), Nägeli (Meiringen), Naine,
Neiger, Nußbaum (Worb), Pêteut, Reichen, Roth-Bö-
siger, Schweizer, Stämpfli (Zäziwyl), Tschanz, Wermeille,
Würsten; ohne Entschuldigung abwesend sind: die Herren
Aebi, Affolter, Anken, Berger (Thun), Bertholet, Beutler,

Blösch, Boinah, Bühlmann, Comte, Daucourt, Dô-
boeuf, Dubach, Eggimann (Hasle), Elsäßer, Fahrny,
Fattet (Pruntrut), Fattet (St. Ursitz), Flückiger, Freiburghaus

(Neuenegg), Frutiger, Gerber (Steffisburg), Gerber
(Unterlangenegg), Gygon, Glaus, Grandjean, Grenouillet,
v. Grünigen, Guenat, Hadorn, Hauert, Heß, Hiltbrunner,
Hofer (Oberönz), Houriet, Jenni, Jobin, Kaiser (Dels-
bergsi Kindler, Kloßner, Koller, Krenger, Lauper, Locher,

Nägeli (Guttannen), Marchand (St. Immer), Marti
(Lhß), Mathey, Msrat, Morgenthaler (Leimiswyl),
Moschard, Mützenberg, Prêtre, Rätz, Dr. Reber, Rem,
Renfer, Rieder, Ritschard, Robert, Robert-Tissot, Rolli,
Romh, Roth (Adolf), Röthlisberger (Trachselwald), Ruchti,
Schneeberger (Orpund), Schürch, Stegmann, Stettler
(Worb), Streit, Tièche (Reconvillier), Trachsel, Tüscher,
Wälchli, v. Wattenwyl (Oberdießbach), Weber, Wieniger,
Wolf, Zaugg, Zingg (Erlach.)

Das Protokoll der Sitzung vom letzten Freitag
wird abgelesen und genehmigt.

Tagesordnung:

Gesetz
betreffend

Errichtung einer kantonalen Gewerbeschule.

(Siehe den Gesetzesentwurf nebst bezüglichem Bericht
unter Nr. 23 der Beilagen zum Tagblatt des Großen
Rathes von 1889.)

Eintretensfrage.

V.Steiger, Direktor des Innern, Berichterstatter des

Regierungsraths. Es ist für die gegenwärtigen Zeit-
Verhältnisse bezeichnend, wenn Ihnen eine Vorlage
unterbreitet wird über die Gründung einer höhern Gewerbeschule.

Es ist das die erste Vorlage dieser Art, die

überhaupt der gesetzgebenden Behörde des Kantons Bern
vorliegt, nicht als ob der Kanton Bern in den letzten
50 Jahren und schon länger nicht manches für die
Ausbildung der Jugend gethan hätte. Es ist namentlich
seit den 30er Jahren unverkennbar ein großer Eifer zur
Hebung der Volksbildung eingetreten, zunächst zur
Hebung des allgemeinen Volksunterrichts wie er in den

Primärschulen jedem bildungsfähigen Kinde dargeboten
werden soll. Aber auch schon für die höhere Bildung
hat der Kanton seit längerer Zeit große Opfer gebracht.
Es ist Ihnen bekannt, wie schon im Jahre 1834 die

Umwandlung der damaligen Akademie, welche bloß
zur Ausbildung von Theologen und, bis zu einem
gewissen Grade, von Juristen diente, in eine Hochschule

vorgenommen wurde, in der richtigeil Erkenntniß, daß
ein Freistaat, der auf demokratischen Grundsätzen beruht,
auch seinen Bürgern möglichst Gelegenheit geben soll,
in den höhern wissenschaftlichen Berufsarten dasjenige
Maß von Kenntnissen und Tüchtigkeit sich zu erwerben,
welches zur Ausübung eines wissenschaftlichen Berufes
und zur Bekleidung von Staatsämtern nöthig ist.

Mit der Fürsorge für die Primärschulen, die
Sekundärschulen, die Gymnasien und die Hochschule glaubte
man aber lange Zeit alle Pflichten, welche hinsichtlich
der Ausbildung der Bürger dem Staate obliegen, erfüllt
zu habeu. Es hat die Ansicht obgewaltet, mit Ausnahme
der höhern wissenschaftlichen Berufsarten bedürfe es im
übrigen keiner höhern Ausbildung, als sie in guten
Mittelschulen und auch in guten Primärschulen geboten
werde. Man konnte sich noch keine Vorstellung darüber
machen, daß auch für die Bedürfnisse der Landwirthschaft,
des Handwerkes und der Industrie besondere Bildungsanstalten

nöthig sind. Man nahm an, wenn Einer von
den allgemeinen Bildungsanstalten den gehörigen
Gebrauch gemacht habe, so sei er damit von vornherein
schon genügend ausgerüstet, um im praktischen Leben
diesen oder jenen Beruf zu ergreifen. Es mag das auch

wahr gewesen sein zu einer Zeit, wo die Anforderungen
an die Landwirthschaft, das Handwerk und die Industrie
noch nicht so hoch gingen und sich der Absatz der
Produkte dieser Berufsarten zum großen Theil im eigenen
Lande machte und die einheimischen Erwerbszweige mit
der Produktion des Auslandes noch wenig zu kämpfen
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hatten, weshalb jeder den Absatz seiner Produkte so ziemlich

in seiner nähern Umgebung fand.
Das alles ist im Laufe der letzten 20 bis 25 Jahre

anders geworden. Infolge der sehr gesteigerten
Verkehrserleichterungen trat die Konkurrenz anderer Länder
ein. Der Handwerker ist seiner Kundschaft in der
Nachbarschaft nicht von vornherein sicher. Er muß vielmehr
zusehen, wie von auswärts Produkte hereinkommen und
seiner Mitbevölkerung angepriesen werden. Er kann
deshalb seinen Beruf nur dann gedeihlich fortsetzen, wenn
er im stände ist, diesen Produkten des Auslandes durch
die Tüchtigkeit der geleisteten Arbeit die Stange zu halten.

Es machte sich deshalb sogar auf dem Gebiete der
Landwirthschaft in den 60er Jahren das Bedürfniß nach
einer speziellen Fachschule geltend, und es wurde deshalb
im Jahre 1865 unterm 14. Dezember vom Großen Rathe
die Gründung einer landwirthschaftlichen Schule
beschlossen, von der Erkenntniß ausgehend, daß der Kanton

Bern, dessen Wohlfahrt zu einem großen Theil vom
Gedeihen seiner Landwirthschaft abhängt, auch dafür
sorgen müsse, daß junge Landwirthe in einer Fachschule
diejenigen Kenntnisse sich erwerben können, welche es

ihnen ermöglichen, die Landwirthschaft in intensiverer
Weise, als es sonst gebräuchlich war, zu betreiben, Kenntnisse,

deren Erwerb man unmöglich schon in der
allgemeinen Volksschule vermitteln kann.

Sie haben also mit der Gründung der
landwirthschaftlichen Schule im Jahre 1865 bereits den Boden
betreten, daß für die verschiedenen Berufsarten unseres
Volkes die allgemeine Volksschule nicht immer genüge,
sMdern das spezielle Fachschulen nöthig werden können.
Diese Erkenntniß trat jedoch nicht so schnell, wie auf
dem Gebiete der Landwirthschaft, auch hinsichtlich der
gewerblichen Berufszweige ein. Bis vor kurzem war der
Kanton Bern von der Ansicht beherrscht, er sei sozusagen
ein ganz landwirthschaftlicher Kanton und es liege ihm
die Pflicht nicht so nahe, auch für die spezielle
Ausbildung der Handwerker und Industriellen besondere
Vorkehren zu treffen. Allmälig zwar fing das Bedürfniß

hiefür auch an, sich geltend zu machen. So wurde
unterm 12. Juni 1866 vom Regierungsrath die
Verordnung über die Handwerker- und Gewerbeschulen
erlassen, eine Verordnung, welche allerdings nur in
außerordentlich bescheidenem Maße, ich möchte sagen noch fast
schüchtern, die finanzielle Mithülfe des Staates an solche

Schulen eintreten läßt, die aber doch das gute hatte,
daß man nun wenigstens eine kleinere Anzahl von
Handwerkerschulen besitzt, eine Zahl, welche zwischen 8 und
10 und 12 variirt, eine im Verhältniß zur Größe des

Kantons viel zu kleine Ziffer. Diese Handwerkerschulen

halten für die jungen Handwerker regelmäßige
Winterkurse ab, an deren Kosten der Staat einen
angemessenen Beitrag gibt, der sich von einem Drittel bis auf die

Hälfte erstreckt. Es ist das aber, wie gesagt, nur auf
dem Wege einer Verordnung geschehen, nicht auf dem

Wege eines Gesetzes. Es ist deshalb nicht eine ständige
Unterstützungspflicht des Staates gegenüber gewerblichen
Schulen anerkannt, sondern der Regierungsrath behält
sich vor, jeweilen im gegebenen Falle einer solchen Schule
auf ein Gesuch hin alljährlich eine Unterstützung
zuzuerkennen. Die Handwerkerschulen sind also nicht Staatsschulen,

sondern sie werden gewöhnlich von einem
Handwerkerverein oder sonst einer gemeinnnützigen Korporation
gegründet und der Staat steht zu ihnen lediglich^im Ver-

hältniß^eines wohlmeinenden, unterstützenden Freundes,
der als Gegenrecht für die von ihm geleistete
Unterstützung sich die Aussicht vorbehält. Aehnlich verhält es

sich nnt der Verordnung, welche im April 1875 über die
Uhrmacher-, Schnitzler- und Zeichnungsschulen erlassen
wurde. Es sind das freilich schon etwas ständigere
Anstalten, als es die Winterkurse der Handwerkerschulen
sind. Sie werden in der Regel von Gemeinden in's
Leben gerufen und von denselben für eine Reihe von
Jahren — 3, 4 oder 6 Jahre — garantirt. Der Staat
leistet dann gestützt auf die Verordnung von 1875 aus
dem Kredit, welchen ihm der Große Rath für Hebung
von Handel und Gewerbe bewilligt, einen ganz ansehn-
lichen Beitrag, der sich für einzelne Schulen, z. B. für
die Uhrmacherschulen in St. Immer und Viel, in den

letzten Jahren jeweilen auf Fr. 6000 beziehungsweise
Fr. 6500 belief. Da haben wir also bereits den
Anfang einer eigentlichen gewerblichen Fachschule. Einen
weitern Schritt zur Förderung der gewerblichen
Ausbildung hatte der Staat — ich hätte das schon eher
erwähnen sollen — übrigens bereits schon im Jahre 1869
dadurch gethan, daß er sich an der Gründung der Muster-
und Modellsammlung betheiligte. Ein fernerer bedeutender

Schritt auf diesem Gebiete erfolgte sodann durch den Bundesbeschluß

vom 27. Juni 1884 betreffend die gewerbliche
und industrielle Berufsbildung. Durch diesen Bundesbeschluß

betrat der Bund den Boden, daß er erklärte,
wo für die gewerbliche und industrielle Berufsbildung
Schulen eingerichtet werden, wo speziell zu diesem Zwecke
Lehrkurse stattfinden und wo Sammlungen, welche die
gewerbliche Ausbildung bezwecken, angelegt oder vermehrt
werden, trete er mit Subsidien ein, die in der Regel den
Drittel der nach Abzug der Miethzinse und VerwaÜungs-
kosten w. verbleibenden jährlichen Ausgaben ausmachen
sollen. Infolge dieses Bundesbeschlusses trat in allen
Kantonen, in welchen das Gewerbe eine irgendwie
bedeutende Rolle spielt, eine deutliche Verbesserung der
bezüglichen Bildungsverhältnisse ein. Da der Bund solche

gewerbliche Schulen nicht direkt unterstützt, sondern seinen
Beitrag von den Leistungen der Gemeinden und Kantone
abhängig macht, so war die natürliche Folge davon die,
daß die Kantone, und manchenorts auch die Gemeinden,
sich aufrafften und größere Beiträge für diese Zwecke

bewilligten.
Daß aber damit den Bedürfnissen des Kantons Bern

für eine genügende gewerbliche Ausbildung noch nicht
Genüge geleistet ist, ist mehr und mehr allen, die
entweder selbst im Gewerbe arbeiten oder den Stand des
Gewerbes mit aufmerksamem Auge verfolgen, immer
mächtiger zum Bewußtsein gekommen. Es tst nicht
uninteressant, einen Blick auf die Bevölkerungsverhältnisse
des Kantons Bern zu werfen, um sich klar zu machen,
von welchem Gewichte die Erwerbsthätigkeit auf
industriellem und gewerblichem Gebiete ist. Es ist mir nicht möglich,

Ihnen in dieser Beziehung schon die Resultate der
letzten Volkszählung vorzulegen, indem das auf die

Erwerbsverhältnisse bezügliche Material noch nicht
vollständig ausgearbeitet ist. Ich stütze mich deshalb für
die folgenden Angaben auf die Volkszählung vom Jahre
1880. Da ergibt sich nun zunächst die für den Kanton
Bern bemühende Erscheinung, daß er, mit Ausnahme
von Nidwalden, in Bezug auf die erwerbenden Personen
überhaupt ick Verhältniß zur Gesammtbevölkerung 'ack

tiefsten steht. Von der Gesammtbevölkerung des Kantons
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Bern machen die erwerbenden Personen nur 44,9 °/o

aus; einzig Nidwalden steht etwas tiefer mit, wenn ich

nicht irre, 41 oder 42 °/»- Es erklärt sich diese

Erscheinung wohl hauptsächlich daraus, daß sehr viele Leute
im kräftigsten Alter den Kanton Bern verlassen und ihr
Leben anderswo zu fristen trachten, weshalb die Zahl
der nicht mehr Arbeitsfähigen und der noch nicht
Arbeitsfähigen im Kanton unverhältnißmäßig groß ist.
Woher kommt es, daß so viele den Kanton verlassen und
die Auswanderung nach überseeischen Ländern und
anderen Ländern des Kontinents einen so starken Prozentsatz

ausmacht? Es muß das doch wohl dann seinen
Grund haben, daß vielen die nöthige Gelegenheit zur
Erlernung eines ergibigen Berufes nicht gegeben ist.
Wenn wir ferner auf der andern Seite sehen, wie von
auswärts immer wieder neue Kräfte in's Land kommen,
und wie namentlich auf gewerblichem Gebiete so viele
Fremde bei uns arbeiten, so bestätigt auch dies, daß
unsern eigenen Leuten weniger Gelegenheit geboten ist,
sich in allen Berufsarten tüchtig auszubilden, als dies
auswärts, in andern Kantoneil und im Ausland, der

Fall ist.
Und doch verdient es das Gewerbe und die Industrie,

daß für die Berufsbildung auf diesem Gebiete etwas
gethan wird; denn auf Grund der Volkszählung von
1880 ergibt sich, daß von sämmtlichen erwerbenden
Personen 46,5 °/° auf die Landwirthschaft, mit Inbegriff
der Käserei und des Gartenbaus n., entfallen und
39,3°/» auf Industrie und Gewerbe; der Rest entfällt
auf Handel, Verkehr, Verwaltung, wissenschaftliche
Berufsarten rc. Es gehören also von sämmtlichen
erwerbenden Personen nahezu 40°/» dem Gebiet der Industrie

und des Gewerbes an. Es wäre also total unrichtig,
wenn man die gewerbliche Thätigkeit als nicht sehr
bedeutend für den Kanton Bern betrachten würde.
Dieselbe ist vielmehr diejenige Thätigkeit, die neben und mit
der Landwirthschaft hauptsächlich zur Wohlfahrt des
Landes beitragen muß. Wenn wir sehen, daß nach der
erwähnten Volkszählung 87,625 erwerbende Personen in
Gewerbe und Industrie stehen, womnter, wie ich vorhin
erwähnte, sehr viele nicht im Kanton Bern Aufgewachsene,
so werden wir keinen Augenblick mehr daran zweifeln,
daß es hohe Zeit ist, daß der Kanton Bern für die
berufliche Ausbildung auf gewerblichem und industriellem
Gebiet mehr thue, als bisher, daß er sich nicht darauf
beschränke, hie und da einen Kurs an einer Handwerkerschule,

an einer Zeichnungsschule n. zu unterstützen,
sondern daß er, so gut wie er für die höhern wissenschaftlichen

Berufsarten eine Hochschule gründete, auch für die
höhere gewerbliche Ausbildung eine kantonale Central-
anstalt in's Leben rufe, die der Sitz und der Ausgangspunkt

einer höhern, anregenden und förderndern Thätigkeit
auf diesem Gebiete werden soll. Aus dieser Erkenntniß

ist der Anzug hervorgegangen, den Herr Großrath
Demme am 16. Mai 1888 in Ihrer Mitte stellte und
den Sie erheblich erklärt haben. Dieser Anzug lautete:
„Die Erziehungsdirektion ist eingeladen, über Gründung
einer kantonalen Gewerbeschule sobald als möglich Bericht
und Antrag zu stellen," und Sie fügten demselben noch
den Auftrag bei, der Regierungsrath sei zu ersuchen,
bald möglichst eine Fachkommission zu ernennen, welche
Bericht und Antrag zu bringen habe. Infolge dessen
setzte der Regierungsrath eine Fachkommission nieder,
die sich sehr eingehend und gründlich mit der Frage der

Gründung einer höhern Gewerbeschule befaßte und das

Resultat ihrer Berathungen in einem Berichte niederlegte,
welcher sämmtlichen Mitgliedern des Großen Rathes s. Z.
zugestellt wurde. Nach diesem Gutachten wird die Aufgabe
einer höhern Gewerbeschule dahin definirt, sie solle dem dem
Gewerbe oder der Industrie sich widmenden Bürger die

nothwendigen Kenntnisse und erforderliche Tüchtigkeit
vermitteln, wie dies von der gegenwärtigen Zeit verlangt
wird. Es ist damit zwar nicht die Aufgabe gemeint, welche
sich etwa ein Polytechnikum stellt, eine Anstalt, welche Techniker

ersten Ranges auszubilden trachtet, sondern die
Fachkommission hat mehr die Bedürfnisse breiterer Schichten
der gewerblichen Bevölkerung in's Ange gefaßt. Sie sagte
sich, es fehle uns heutzutage nicht sowohl an höhern
Architekten, Ingenieuren, Chemikern, Forstleuten und
dergl., wohl aber an tüchtigen Berufsleuten, ich möchte
sagen an Technikern zweiten Ranges, an tüchtigen
Werkführern, Contre-maitres w., an tüchtigen Personen,
welche die Mittelstufe zwischen den Höchstgebildeten und
dem gewöhnlichen, zahlreichen Handwerker- und Arbeiterstand

einnehmen. Deshalb arbeiten bei uns in diesen

Branchen so viele nichtbernische, speziell ostschweizerische

Personen und deshalb ist es schwer, für viele Geschäfte
unter unsern Landesgenossen Leute zu finden, die man
als Geschäftsführer, als Aufseher in einer Fabrik oder

auf einem Bauplatz w. verwenden kann. Daraus geht
hervor, daß man nicht sowohl das Bedürfniß nach einer
ausschließlich wissenschaftlichen Anstalt hat, sondern nach
einer solchen, welche, so weit möglich, mit der Pflege
der theoretischen Kenntnisse auch die praktische Ausbildung
zu verbinden trachtet, ein Zweck, den Sie in der Vorlage
auch berücksichtigt finden werden.

Natürlich hat man sich aber nicht nur fragen können,
wie die Anstalt eingerichtet sein sollte, sondern man
mußte sich auch fragen: Was kostet eine solche Anstalt?
denn wir wissen ja alle, daß manches Schöne und Gute,
das man gerne machen würde, gar oft am Kostenpunkte
scheitern kann. Wenn die Errichtung einer solchen Anstalt
dem Kanton übermäßige Kosten verursachen würde, welche
er nicht zu tragen vermöchte, könnte man am Erfolg
dieser Anregung zweifeln, obwohl wir nicht vergessen
wollen, daß wenn es gilt, einem so dringend gewordenen
Bedürfniß abzuhelfen und wenn ein so großer Theil
unserer erwerbenden Bevölkerung einen Mangel empfindet,
die Kosten nicht leicht zu groß sein können, und daß das,
was der Kanton an eine tüchtige berufliche Ausbildung
seiner Bürger wagen wird, ihm nicht zehnfach, wohl aber
hundertfach wiedervergolten werden und in den Wohlstand
seiner Bevölkerung zurückkehren wird. Nun sind aber in
Wirklichkeit nach genauer Prüfung, unter Zuhülfenahme
der Erfahrungen, welche man mit dem Technikum in
Winterthur, das im Jahre 1873 gegründet wurde, gemacht
hat, die Kosten nicht so übermäßig groß, namentlich
wenn wir in Betracht ziehen, daß infolge des erwähnten
Bundesbeschlusses vom Jahre 1884 der Bund bei Gründung
neuer Anstalten in noch erheblicherem Maße wird
eingreifen können, als es bei Winterthur der Fall war. Die
Kommission hat die Frage der Baukosten außer Acht
gelassen und sich bloß mit der Aufstellung eines Büdgets
für die Einrichtung und den Betrieb einer solchen Anstalt
befaßt. Dabei kam sie zu dem Resultat, daß die
Einrichtungskosten, wenn die in Aussicht genommenen Klaffen
vollzählig sein werden, sich auf 33,200 Fr. belaufen.
Das Jahresbüdget steigt im ersten Jahre auf 25,000 Fr.
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und wächst im dritten Jahre, wo die Anstalt vollzählig
sein wird, auf 60—70,000 Fr. an. Es ist damit die

Gesammtsumme der jährlichen Betriebskosten gemeint,
welche dann erst noch auf die verschiedenen Schultern,
welche die Anstalt tragen sollen, zu vertheilen wären,
also auf den Kanton, den Bund und, wie man annimmt,
diejenige Stadt, welche Sitz der Anstalt sein wird.

Nach Entgegennahme dieses Berichtes der Fachkommission

nahm der Regierungsrath keinen Anstand, die

durch die Motion des Herrn Demme aufgeworfene Frage
in eingehende und wohlwollende Prüfung und Erwägung
zu ziehen. Es fragte sich nur, in welcher Form dem

Großen Rathe eine Vorlage gemacht werden solle.
Anfänglich machte sich die Ansicht geltend, es dürfte ein
Dekret genügen. Bei näherer Prüfung konnte der

Regierungsrath diese Anschauung jedoch nicht beibehalten.
Er mußte sich sagen, wir haben in unserer ganzen
Gesetzgebung gar keine Bestimmung, auf welche man sich für
die Gründung einer so bedeutenden Anstalt stützen könnte.
Man mußte sich sagen, daß es sich hier um etwas
anderes handle, als bei der Unterstützung von Handwerker-,
Schnitzler- und Uhrmacherschulen, die nicht eigentliche
kantonale Anstalten sind, sondern einen lokalen Charakter
haben und entweder von den betreffenden Gemeinden
oder lokalen Vereinen in's Leben gerufen wurden und

zu welchen der Staat lediglich im Verhältniß eines

Unterstützenden steht. Hier dagegen handelt es sich um
eine kantonale Anstalt, die, soweit möglich, dem ganzen
Lande dienen soll; ferner handelt es sich nicht um
vorübergehende Kurse, sondern um eine ständige Anstalt,
welche Jahr für Jahr mit einer nicht unerheblichen
Summe auf dem Büdget des Staates figuriren wird,
Aus diesen Gründen sagte sich der Regierungsrath, es

müsse dem Großen Rathe ein Gesetzentwurf vorgelegt
werden. Wie die Primärschulen, die Sekundärschulen,
die Hochschule, wie überhaupt alle ständigen Unterrichtsanstalten

auf einem Gesetze beruhen, so muß auch diese

Anstalt die solide feste Unterlage eines Gesetzes erhalten,
das den konstitutionellen Gang der zweimaligen Berathung
nehmen und dem Volke zur Annahme oder Verwerfung
vorgelegt werden muß. Was jedoch den Inhalt eines
solchen Gesetzes betrifft, so war der Regierungsrath sofort
der Ansicht, daß es sich dabei nicht um eine dataillirte
Organisation dieser höhern Gewerbeschule handeln könne,
sondern nur darum, diejenigen Bestimmungen gesetzlich

festzustellen, welche als Grundlage nöthig sind, um die

Anstalt in's Leben zu rufen und deren Bestand zu
sichern, daß dagegen alles, was die innere Organisation
und den Ausbau der Anstalt betreffe, durch ein Dekret
des Großen Rathes geregelt werden solle. Deshalb ist
auch der vorliegende Gesetzesentwurf so kurz, indem er

nur aus 10 kurzen Paragraphen besteht. Ich glaube aber,
Sie werden in demselben dasjenige niedergelegt finden,
was zur Gründung einer solchen Anstalt nöthig ist, und
es sei darin auch klar und einfach das gesagt, was
geeignet ist, dem Volke den Zweck der Anstalt klar zu
machen. Ich empfehle Ihnen das Eintreten auf diese

Vorlage.

Schmid (Andreas), Berichterstatter der Kommission.
Nach diesem sehr einläßlichen und ausführlichen Referat
des Herrn Berichterstatters des Regierungsraths kann ich

Ihnen als Berichterstatter der Kommission das Eintreten
mit wenigen Worten empfehlen, indem es ja nichts nützen
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würde, alles zu wiederholen, was bereits so richtig gesagt
worden ist. Auf die Sache sind Sie eigentlich schon am
16. Mai 1888 eingetreten, an welchem Tage Sie die
Motion des Herrn Demme nach seinen Ausführungen
einstimmig angenommen und die Regierung eingeladen
haben, eine Fachkommission niederzusetzen, um die Frage
zu untersuchen und darüber Bericht zu erstatten. Der
Bericht dieser Kommission ist Ihnen zugestellt worden,
und Sie werden denselben gewiß mit eben so viel
Interesse studirt haben, wie ich es that. Ich habe in der
jüngsten Zeit nicht häufig ein Schriftchen in die Hand
erhalten, welches mich mehr interessirte. Allerdings dürfen
Sie diesen Bericht nicht als Maßstab gebrauchen, wie
das Gesetz, das Ihnen vorgelegt wird, abgefaßt sein
sollte. Da die Kommission keine bestimmte Instruktion
hatte, so ging sie etwas weiter und sprach sich nicht nur
über die Einrichtung der Schule, sondern auch über die

Kostenvertheilung und das Placement aus, was uns
heute absolut nicht berührt.

Ueber die Nothwendigkeit einer höhern Gewerbeschule
brauche ich mich nicht mehr auszusprechen. Es ist dies
schon vor einem Jahre durch Herrn Demme und jetzt
soeben durch Herrn Regierungsrath v. Steiger geschehen.
Jedoch erlaube ich mir, ganz kurz einige Momente
hervorzuheben, um Ihnen praktisch vor Augen zu führen,
wozu eine solche Schule absolut nöthig ist.

Es wird im Berichte der Kommission und auch im
Gesetz gesagt, daß die Schule aus verschiedenen Abtheilungen

bestehen müsse. Unter anderm ist eine Abtheilung für
Bautechniker vorgesehen. Es ist das eine Abtheilung, in
welcher Zimmerleute, Maurer und ähnliche Berufsleute
ihre Studien machen. An der Spitze dieser Gilde stehen
bekanntlich die Architekten. Diese machen ihre Studien
jedoch nicht in dieser Schule, sondern am Polytechnikum.
Außer den Architekten gibt es aber noch sehr viele Leute
dieser Branche, welche ebenfalls Studien machen sollten,
die sich aber in der praktischen Lehrzeit unbedingt nicht
iu dem Maße machen lassen, wie es für einen richtigen
Zinimer- oder Maurermeister und für deren Poliere und
Aufseher nöthig ist. Die Konstruktion des Holzes soll
nicht nur so gelernt werden, wie sie vor 10 oder 100
Jahren gemacht wurde, sondern der Zimmermeister soll
darüber Studien machen, wie er seine Konstruktionen
überhaupt billig und gut machen kann. Dazu gehört
aber auch Theorie. Er muß die Tragkraft eines Gerüstes
berechnen können, er muß wissen, welche Stärke das
Holz besitzt u. s. w. Das alles kann nicht bloß in der
praktischen Lehrzeit gelernt werden. Nun wird man sagen,
gerade Bern excellire ja mit solchen Handwerkern. Allein
gehen Sie in der Stadt Bern herum und sehen Sie nach,
woher die am besten bezahlten Poliere kommen. Sie
werden finden, daß die meisten nicht Hiesige sind, sondern
Ostschweizer oder Deutsche, welche die nöthigen Studien
machen konnten, was unsern Leuten nicht möglich ist, da
wir keine solche Anstalt besitzen. Wenn wir daher nicht
den Ruin dieses Gewerbes herbeiführen wollen, so müssen
wir eine solche Fachschule gründen.

Eine andere in Aussicht genommene Abtheilung
ist die mechanisch-technische. Nun wissen wir, daß
Maschineningenieure nicht in einem Technikum sich ausbilden,
sondern die müssen ihre Studien am Polytechnikum
und auch noch in Schulen außerhalb der Schweiz machen.
Diese stehen dann wieder an der Spitze der Branche.
Dagegen aber braucht es Werkführer, denen der Maschi-
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neningenieur gewisse Branchen, die Aufsicht der Werkstatt oder
die Ausführung einer bestimmten Konstruktion nach den'und
den Regeln übertragen kann. Zu diesem Zwecke muß man
tüchtige Arbeiter haben, welche mehr als ihre praktische
Lehrzeit durchgemacht haben, und wenn man sie nicht
bei uns erhält, müssen sie aus andern Kantonen oder
aus dem Ausland herbeigezogen werden.

Drittens ist eine chemisch-technische Abtheilung
vorgesehen. Greifen wir einmal die Branchen der Gerber,
Färber, Seifensieder w. heraus. Alle diese Gewerbe
stehen mit der Kenntniß der Chemie ungemein in
Verbindung. Allerdings kann man sagen, man habe diese
Gewerbe schon vor hundert Jahren betrieben, ohne dazu
besonders theoretisch gebildete Leute nöthig gehabt zu haben.
Allein ob man ohne technisches Verständniß die Fabrikation

eben so vortheilhaft einrichten und ob man eben

so vortheilhaft arbeiten kann, wie wenn man mit den
betreffenden technischen Kenntnissen ausgerüstet ist, ist eine andere

Frage. Es ist bekannt, daß die Konkurenz eben da Meister
ist, wo die Kenntniß der Theorie mit der Praxis Hand in
Hand geht. Alle diese Leute, welche einem solchen
Gewerbe vorstehen wollen, müssen deshalb Gelegenheithaben,
eine Schule besuchen zu können, in welcher sie die
theoretische Vorbildung für ihren künftigen Beruf sich

erwerben können.
Dies kurz eine Skizzirung, wie man sich vorstellt,

daß diese Schule in unserm Kanton in Bezug auf das
Gewerbe wirken soll. Im Auftrage der Kommission
empfehle ich Ihnen das Eintreten auf den Entwurf.

Das Eintreten wird ohne Widerspruch beschlossen.

s 1-

v. Steiger, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsraths. Ich mache Sie bei diesem kurzen
klaren Paragraph nur darauf aufmerksam, daß damit
zweierlei gesagt wird. Erstens errichtet der Staat diese

Anstalt. Sie ist also nicht von der Entschließung einer
einzelnen Ortschaft abhängig gemacht. Der Staat will nicht
bloß die Rolle eines Unterstützenden übernehmen, wie er
es gegenwärtig gegenüber gewerblichen Fortbildungs-
schuftn thut. Wie der Staat die landwirthschaftliche und
die Hochschule errichtete, so soll er auch, um dem Gewerbe
gerecht zu werden, diese Anstalt in's Leben rufen.
Aus diesem Grunde soll die Anstalt zweitens eine kantonale

Anstalt sein, welche von Anfang an die Interessen
und Bedürfnisse des ganzen Kantons in's Auge faßt und
nicht bloß die Industrien und Gewerbe derjenigen Stadt,
in welcher sie ihren Sitz hat.

Schmid (Andreas), Berichterstatter der Kommission.
Die Kommission empfiehlt Ihnen diesen Paragraph zur
Annahme. Wie Ihnen der Herr Berichterstatter der Regierung

dargelegt hat, wird mit diesem Paragraphen gesagt,
daß man eine kantonale Anstalt errichten wolle und
nicht bloß eine vom Staat unterstützte Schule, wie unsere
Progymnasien, Sekundärschulen w., die keine Staatsschulen

sind. Das Technikum wird also einen ähnlichen
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Charakter erhalten, wie die landwirthschaftliche Schule
und die Seminarien rc., welche auch eigentliche Staatsschulen

sind.

Angenommen.

s 2.

v. Steiger, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsraths. In diesem Paragraphen finden
Sie die Aufgabe präzisirt, welche man der Anstalt
stellen will. Der Wortlaut stimmt ziemlich wörtlich mit
demjenigen des zürcherischen Gesetzes. betreffend das
Technikum in Winterthur überein. Die Aufgabe wird in
der Weise speziell bezeichnet, daß die Anstalt eine
wissenschaftlich-praktische Ausbildung in's Auge faßt. Es ist
damit gesagt, daß sich die Anstalt nicht ausschließlich
und einseitig mit der Ertheilung von theoretischem
Unterricht befassen, sondern auch die praktische
Ausbildung ihrer Schiller pflegen wird. Wie Ihnen bereits
bemerkt worden ist, wird diese Aufgabe allerdings
beschränkt auf eine gewisse Klasse von Technikern und
Gewerbsleuten. Man will nicht einem Polytechnikum
den Rang ablaufen; man will nicht die höchste
wissenschaftliche Ausbildung auf dem betreffenden Gebiete

zu erzielen suchen, wohl aber die tüchtige Ausbildung
von Technikern mittlerer Stufe, wie dies im Eingangsrapport

vom Herrn Berichterstatter der Kommission
Ihnen an praktischen Beispielen vor Augen geführt
worden ist. Ich empfehle Ihnen den 8 2 in der
vorliegenden Fassung zur Annahme.

Schmid (Andreas), Berichterstatter der Kommission
Die Kommission empfiehlt Ihnen diesen Paragraphen
so wie er vorliegt, zur Annahme. Ich erlaube mir nur,
eine kleine Bemerkung anzubringen, welche auch in der
Kommission gefallen ist und welche am besten hier
gemacht werden kann. Die Expertenkommission sieht für
diese praktischen Uebungen quasi Werkstätten vor, während
die Organisation dieser praktischen Uebungen hier noch
nicht festgestellt, sondern nur gesagt ist, daß praktische
Uebungen stattfinden sollen. In Zürich sind diese
praktischen Werkstätten zur Stunde noch nicht in dem Maße
ausgebildet, wie die Fachkommission es vorsieht, und es

ist die Frage noch sehr der Untersuchung würdig, ob man
im stände sei, durch die praktische Schule im Technikum
eine Lehrzeit zu ersetzen. Es werden in dieser Beziehung
ganz bedeutende Zweifel erhoben und ich glaube, in
gewissen Richtungen lehre die Erfahrung, daß es unmöglich
ist. Immerhin habe ich alles Zutrauen, daß im
Organisationsdekret die Regierung mit wohlüberlegten Vorschlägen

vor den Großen Rath treten wird. Es ist mit dieser
Bestimmung hier noch nichts präjudizirt; aber immerhin
glaubte ich, diese Bemerkungen anbringen zu sollen, damit
nicht hier, gestützt auf den Bericht der Expertenkommission,
falsche Meinungen erweckt werden.

Angenommen.
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s 3.

v. Steiger, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsraths. In H 3 werden diejenigen Abtheilungen

genannt, welche man in erster Linie in's Auge
faßt. Die baugewerbliche Abtheilung — man könnte auch
sagen baugewerkliche Abtheilung — soll denjenigen
Berfusleuten dienen, welche im Baugewerbe arbeiten,
also Zimmermeistern, Steinhauermeistern rc. ; auch die
Schreinerei wird darunter fallen. Die mechanisch-technische
Abtheilung umfaßt hauptsächlich diejenigen Berufsleute,
welche in der Schlosserei, in der Mechanik, in der
Maschinenindustrie rc. thätig sind, mit der Zeit vielleicht
auch solche, welche auf dem Gebiete der Elektrotechnik
arbeiten, wie man sich denn auch in jüngster Zeit in
Winterthur veranlaßt sah, eine Unterabtheilung für
Elektrotechnik zu errichten, ein Zweig, welcher heutzutage
noch außerordentlicher Entwicklung fähig ist und momentan
für junge Leute eine schöne Zukunft eröffnet. Es ist diese
Abtheilung hier nicht speziell erwähnt, sondern sie könnte
im Falle des Bedürfnisses als Unterabtheilung der
mechanisch-technischen Abtheilung eingeführt werden. Die
chemische Abtheilung endlich soll nicht wissenschaftliche
Chemiker heranbilden, nicht einen Professor Schwarzenbach

oder einen Kantonschemiker Dr. Schaffer, sondern
sie soll den verschiedenen Gewerben, für welche ein gewisses
Maß von Kenntnissen aus dem Gebiet der Chemie
unentbehrlich ist, an die Hand gehen. Der Regierungsrath
hat z. B. eine Petition des kantonalen bernischen
Gerberverbandes erhalten, welche wünscht, es möchte an dem

zu errichtenden Technikum auch eine Abtheilung eingerichtet
werden, welche die Bedürfnisse der Gerberei in's Auge

faßt. In gleicher Weise sind auch für die Färberei und
andere Gewerbe chemische /Kenntnisse unerläßlich. Man
faßt also mit dieser Abtheilung eine praktisch-chemische
Ausbildung in's Auge.

Bei der Aufstellung dieser drei Hauptabtheilungen
sagte sich der Regierungsrath gleichzeitig, es könne mit
der Zeit das Bedürfniß an uns herantreten, neue Abtheilungen

zu errichten, in welchem Falle es fatal wäre,
wenn man durch den Wortlaut des Gesetzes daran
verhindert wäre. Es soll deshalb durch Schlußnahme des

Großen Rathes die Errichtung anderer Abtheilungen
möglich sein. Ich glaube, dadurch, daß man eine solche
Schlußnahme dem Großen Rathe vorbehält, sei die nöthige
Garantie geboten, daß nicht übereilt, nicht aus Liebhaberei,
andere Abtheilungen in's Leben gerufen werden, indem
der Große Rath jeweilen die Gründe reiflich prüfen wird,
welche für die Errichtung einer neuen Abtheilung sprechen
sollen.

Ferner wird in Aussicht genommen, daß außer diesen
drei eigentlichen Abtheilungen, welche den Hauptzweck
der Anstalt ausmachen, vom Regierungsrath noch ein
Vorkurs bewilligt werden kann. Die Vorbildung
derjenigen Schüler, welche diese höhere Gewerbeschule
besuchen wollen, wird eine sehr verschiedene sein. Es
werden Schüler kommen, welche eine gute Sekundärschule
besucht haben und demnach die Vorkenntniffe, welche
man für den Eintritt in diese Anstalt verlangen kann,
besitzen. Es werden aber auch andere Schüler sich

einstellen, welche nicht Gelegenheit hatten, eine gute
Sekundärschule zu besuchen, sondern nur eine schwächere

Sekundärschule oder bloß eine Primärschule. Wir möchten
es nun diesen jungen Leuten möglich machen, die Lücken,

welche in ihrem Wissen und Können vorhanden sind,
auszufüllen, was in einem Vorkurse geschehen kann, der
je nach Umständen ein halbes oder sogar ein ganzes
Jahr dauern wird. Namentlich in sprachlicher Hinsicht
wird es vielleicht manchem von nöthen sein, sich noch
etwas vorzubereiten. Es werden sich vielleicht französisch
sprechende Schüler einstellen, welche noch zu wenig Deutsch
verstehen, um dem Unterricht in allen Fächern folgen zu
können. Umgekehrt werden deutsche Schüler, welche auch
den Unterricht bei einem französisch sprechenden Lehrer
besuchen sollten, vielleicht zu wenig Französisch können.
Kurz, es kann aus diesem oder jenem Grund Lücken

geben, um derentwillen man einen Schüler nicht abweisen
möchte, wenn er im übrigen ein intelligenter, strebsamer
Schüler zu werden verspricht. Aus diesem Grunde wird
ein vom Regierungsrath zu bewilligender Vorkurs in
Aussicht genommen. — Ich empfehle Ihnen den Z 3

zur Annahme.

Schmid (Andreas), Berichterstatter der Kommission.
Die Kommisston beantragt hier eine redaktionelle
Abänderung, nämlich unter Litt, o zu sagen „chemisch-technologische

Abtheilung". Es soll damit gesagt sein, daß es

nicht allgemeine chemische Studien seien, welche man
an dieser Schule mache, sondern ausdrücklich
chemischgewerbliche. Der Herr Berichterstatter der Regierung
war in der Kommissionssitzung mit dieser Redaktionsänderung

einverstanden und alle Techniker in der Ko-
mission haben dieselbe acceptirt. Weitere Bemerkungen
habe ich nicht zu machen. Die Kommission glaubt, es
sei selbstredend, daß man dem Großen Rath die Kompetenz
geben müsse, die Schule allfällig etwas auszudehnen,
weil man sonst das Gesetz abändern müßte. Ebenso soll
der Regierung die Kompetenz gegeben sein, eventuell
einen Vorkurs einzurichten, wenn es nöthig sein sollte.
Es wäre zwar wünschenswerth, daß der Vorkurs nicht
eingeführt zu werden brauchte; aber es kann, wie bemerkt
worden ist, ganz leicht der Fall eintreten, daß Leute,
welche an der Schule ihre Studien machen wollen, nicht
die dazu nöthige Vorbildung besitzen, sodaß ein Vorkurs
absolut nöthig ist. Ich empfehle Ihnen den Z 3 mit
der von der Kommission beantragten Abänderung zur
Annahme.

v. Steiger, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsraths. Ich möchte nur noch beifügen,
daß der Regierungsrath sich mit der vorgeschlagenen
redaktionellen Abänderung einverstanden erklärt, indem
man von Anfang an speziell eine chemisch-gewerbliche
Ausbildung im Auge hatte Wenn ich vorhin die
Gerberei und die Färberei als solche Gewerbe bezeichnete,
welche chemische Kenntnisse erfordern, so kann ich ferner
noch darauf aufmerksam machen, daß auch aus den

Kreisen der Bierbrauer der Wunsch geäußert wurde,
man möchte ja ein solches Technikum gründen, um den
Bierbrauern Gelegenheit zu geben, sich im Bezug auf
ihre chemischen Kenntnisse zu vervollkommnen.

Der Z 3 wird mit der von der Kommission
beantragten redaktionellen Aenderung angenommen.
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8 4.

v. Steiger, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsraths, Der Herr Präsident der Kommission
hat Ihnen bereits bei Behandlung des Z 2 gesagt, daß
hinsichtlich der praktischen Uebungen und der für dieselben nöthig
werdenden Werkstätten die Aufgabe nicht schon heute ganz
präzis und klar definirt werden kann, sondern daß in
dieser Beziehung der Entwicklung des Bedürfnisses Rechnung

getragen werden muß. Es ist ganz richtig, daß
Winterthur, obwohl im Gesetz und im Reglement praktische

Uebungen vorgesehen sind, noch keine Werkstätten
eingerichtet hat und daß man dort von dem Gedanken,
in der Schule selbst eigentliche Lehrlingsarbeiten
vorzunehmen, zurückgekommen ist, Winterthur stellt sich auf
den Boden, daß es vom eintretenden Schüler in der
Regel eine absolvirte Lehrzeit von 2 Jahren verlangt,
oder falls er dieselbe noch nicht absolvirte, wird er nach
2 Semestern entlassen, um ein Jahr Lehrzeit zu machen
und nachher dann den Rest des Technikums zu genießen.
Wir glauben nun, es sei doch den Verhältnissen
angemessen, wenn man, soweit möglich, an der Anstalt selbst
auch Gelegenheit zu praktischer Arbeit gebe. Es ist klar,
daß man keinen Steinhauerplatz neben dem Technikum
wird halten können und ebenso reinen Zimmerplatz. Auch
dem Schlosser und Mechaniker wird man die Lehrzeit
nicht vollständig ersetzen können. Dagegen gibt es aber doch
viele praktische Uebungen, welche eine gute Vorstufe und
eine vortheilhafte Ergänzung zu dem sind, was die eigentliche

praktische Lehrzeit bietet. Der Bauhandwerker wird
in der Anstalt im Konstruiren von Modellen geübt werden
können und ebenso der Schlosser und Mechaniker in der
praktischen Uebung durch das Arbeiten am Schraubstock, mit
Hammer und Feile, Es wird das eine vortheilhafte
Ergänzung zum theoretischen Unterricht bilden, eine Art
Anschauungsunterricht, wenn den Schülern auch die
Behandlung der Stoffe praktisch gelehrt werden kann. Wir
glauben deshalb, trotz dem Vorgehen Winterthurs, auf
die Idee nicht verzichten zu sollen, auch praktische Uebungen

in Lehrwerkstätten vorzunehmen. Welchen Umfang
dieser Theil der Aufgabe annehmen wird, können wir
heute nicht sagen, sondern wir müssen da die Erfahrung
an uns herantreten lasten. Ich empfehle Ihnen den
Z 4, so wie er vorliegt, zur Annahme.

Angenommen.

8 5.

v. Steiger, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsraths. Der Z 5 nennt eine Aufgabe,
die nicht gerade unbedingt mit derjenigen einer höhern
Gewerbeschule zusammenhängen muß. Er faßt außer der
Abhaltung der regelmäßigen, zusammenhängenden
Lehrkurse, welche 2, 2'/s oder vielleicht 3 Jahre umfassen
können, die Abhaltung von vorübergehenden kürzeren
Kursen für einzelne Gewerbe in's Auge. Es hat sich

auch im gewöhnlichen Handwerkerstand in jüngster Zeit
sehr stark das Bedürfniß geltend gemacht, daß denjenigen,
welche bereit» im Handwerk praktisch arbeiten — sei es
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als Gesellen und sogar als Meister — Gelegenheit
gegeben werde, sich mit den Fortschritten der Technik auf
ihrem Gebiete bekannt zu machen. Man hört oft, daß
Handwerker sagen, sie können andern nicht mehr die

Stange halten, weil ihnen die und die Kenntnisse, die

Kenntniß dieser oder jener neuen Maschine rc. abgehe, oder
daß sie sagen, sie möchten dieses oder jenes neue Verfahren
zur Behandlung eines Stoffes ebenfalls kennen lernen.
Nur aus Fachschriften kann ein Handwerker sich nicht
genügend belehren; es braucht vielmehr Anleitung und
praktischen Unterricht. So wurden in jüngster Zeit Kurse
abgehalten für Schuhmacher, um denselben in der
richtigen Konstruktion des Schuhwerks Anleitung zu geben;
ebenso Kurse für Schneider, um sie zu befähigen, ihre
Arbeit konkurrenzfähig zu machen. So gibt es Tausende
von Handwerksleuten, für welche es zu spät ist, eine

Fachschule zu besuchen, oder welche es nicht vermögen,
längere Zeit auf ihre Ausbildung zu verwenden. Einige
Wochen aber könnten sie erübrigen, nm einen Fachkurs
zu besuchen. Nun ist die höhere Gewerbeschule der richtige

Ort, um solche Fachkurse bald für dieses, bald für
jenes Handwerk abzuhalten Wenn Sie den H 5

annehmen, so werden Sie von Anfang an in schöner Weise
die Aufgabe des Technikums auf einen breiten Boden
stellen; Sie werden damit auch dem gewöhnlichen
Handwerker und Arbeiter, der sich noch ausbilden möchte,
Gelegenheit geben, auch etwas trinken zu können aus dem
Born der wissenschaftlichen und namentlich praktischen
Fortschritte, welche dem Gewerbsmanne geboten werden.
Die Kosten solcher Fachkurse sind nicht derart, daß
dadurch das Gesammtbüdget des Technikums erheblich
gesteigert würde. Die Wohlthat dieser Kurse aber ist eine
so große, daß ich Ihnen den H 5 bestens zur Annahme
empfehlen möchte.

Angenommen.

8 e-

v. Steiger, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsraths. Dieser Paragraph ist ein
selbstverständlicher. Gleich wie der Große Rath alljährlich
im Büdget einen Kredit für alle einzelnen, einen Theil
der Staatsverwaltung ausmachenden Anstalten, z. B. die
Hochschule, die Armenerziehungsanstalten, die landwirth-
schaftliche Schule w. aussetzt, so soll er auch alljährlich
im Büdget diejenige Kreditsumme aussetzen, welche zum
Betrieb des Technikums nöthig ist. Ebenso muß im
Gesetz irgendwo gesagt werden, daß an würdige ärmere
Schüler Stipendien ausgesetzt werden können. Man
fragte sich zwar zuerst, ob es nöthig sei, das zu sagen.
Allein es findet sich nirgends eine gesetzliche Bestimmung,
welche dies gestatten würde und deshalb wünschen wir,
daß hier grundsätzlich gesagt werde, daß auch an Schüler
des Technikums Stipendien ausgerichtet werden können,
so gut wie solche an Sekundarschüler, Lehramtskandidaten,
Studirende u. s. w. ausgerichtet werden.

Gchmid (Andreas), Berichterstatter der Kommission.
Wie der Herr Berichterstatter der Regierung angedeutet
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hat, ist in der Kommission die Frage aufgeworfen worden,
ob nicht hier die Bestimmung betreffend die Stipendien
gestrichen werden könnte. Man fand, daß allerdings
Freistellen geschaffen werden sollen. Unter „Stipendien" sind
jedoch nicht Freistellen zu verstehen, sondern diese werden
bei der Aufstelluug des Ausführungsdekrets anläßlich der

Bestimmungen über das Schulgeld zur Sprache kommen.
Dort wird — ich zweifle nicht daran — gesagt werden,
das Schulgeld betrage so und soviel, könne aber würdigen
Schülern erlassen werden. Die eigentlichen Stipendien,
glaubte man, sollten anderswo untergebracht werden
können. Herr v. Steiger erklärte, er wolle untersuchen,
ob diese Bestimmung hier wegfallen könne und die

Stipendien auf Grund eines andern Gesetzes in's Büdget
eingestellt werden können, was wünschenswerth wäre.
Herr v. Steiger theilt nun mit, es sei das nicht Wohl
möglich, und ich sehe mich deshalb nicht veranlaßt, einen

Antrag zu- stellen. Ich wollte die Sache aber hier zur
Sprache bringen/ um zu konstatiren, daß es nach der
Auffassung der Kommission nicht in der Aufgabe dieser
Schule liegt, bedeutende Summen für Stipendien
auszugeben, Es ist vielmehr der Gedanke ausgesprochen
worden, wenn man der Oeffentlichkeit eine solche Schule
zur Verfügung stelle, so dürfe den Gemeinden und
gemeinnützigen Gesellschaften und Vereinen zugemuthet
werden, tüchtigen Leuten ein Stipendium zu geben, damit
sie einen Kurs am Technikum absolviren können.

Der § 6 wird unverändert angenommen.

§ 7-

v. Steiger, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsraths. Der Z 7 enthält sehr wichtige
Bestimmungen, die einen erheblichen Einfluß auf den

finanziellen Stand der in's Auge gefaßten Anstalt
ausüben werden. Die Regierung glaubt, mit der vorliegenden

Fassung den richtigen Weg betreten zu haben, um
einerseits der Anstalt auch hinsichtlich ihrer finanziellen
Verhältnisse den Charakter einer kantonalen staatlichen
Anstalt in unzweifelhafter Weise aufzudrücken und anderseits

doch von derjenigen Stadt, in welche die Anstalt
s. Z. verlegt werden soll, diejenigen Opfer zu fordern,
welche einigermaßen den Vortheilen eines solchen Sitzes
entsprechen und geeignet sind, das Büdget des Staates
in dauernder Weise zu erleichtern. Zur Ausführung
dieser Absicht konnte man zwei Wege einschlagen.
Man konnte sich nämlich fragen: Was ist für den

Staat vortheilhafter, wenn die Stadt, welche Sitz der

Anstalt werden soll, bei der Gründung einmalige bedeutende

Kosten auf sich nimmt und hernach für den Betrieb nur
noch in ganz unbedeutendem Maße in Anspruch genommen

wird, oder wenn der Staat sich für den Betrieb
in dauernder Weise die Mitwirkung der betreffenden
Stadt in finanzieller Hinsicht sichert? Die Regierung ist
der Ansicht, das letztere sei vorzuziehen, es sei für den

Staat von höherem Werthe, wenn für ihn der Betrieb
in dauernder Weise erleichtert werde, als wenn die

betreffende Stadt nur bei der Gründung ein einmaliges
großes Opfer bringe. Sie kennen aus vielfachen Bera¬
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thungen hier im Saale die Finanzpolitik unsere» Herrn
Finanzdirektors, der sich bei den Büdgetberathungen oft
gegen eine kleine Erhöhung ständiger Posten wehrte und
sich viel williger finden ließ, da oder dort eine einmalige,
wenn auch größere Ausgabe zu machen. Er hat Ihnen oft mit
Recht gesagt, wir müssen möglichst die Erhöhung der ständigen

Ausgaben vermeiden und bei diesen ständigen Posten die
nöthigen Ersparnisse anzubringen suchen; es mache viel
weniger aus, für diesen oder jenen Zweck eine einmalige,
Summe auszuwerfen, als die ständigen Ausgaben
anwachsen zu lassen. Diesem Grundsatz entspricht auch der
Vorschlag, der in Z 7 gemacht wird. Wir beantragen,
es solle die Stadt, in welche der Sitz des Technikums
verlegt wird, allerdings schon bei den ersten Bau- und
Einrichtungskosten sich betheiligen, aber nur zu einem
Drittel, um auch schon da den staatlichen Charakter der

Anstalt zum Ausdruck zu bringen, ganz besonders aber
deswegen, um der betreffenden Stadt auch für den
zukünftigen ständigen Betrieb der Anstalt eine erhebliche
Unterstützung zumuthen zu dürfen. Die Regierung sagt
sich, für den Staat sei hauptsächlich das von Werth,
daß er die Kosten des Betriebes nicht einzig zu tragen
habe, sondern daß sich dieselben auf mehrere Schultern
vertheilen. Für den jährlichen Betrieb wird nun in erster
Linie die Hülfe des Bundes in Anspruch genommen
werden können, die sich bis auf einen Drittel der
jährlichen Gesammtkosten erstrecken kann. Die übrigbleibenden
zwei Drittel möchten wir zwischen dem Kanton und der

betreffenden Stadt in der Weise vertheilen, daß der
Kanton auch hier, wie bei den Einrichtungskosten, zwei
Theile auf sich nimmt. Angenommen also, das Jahres-
büdget des Technikums würde sich im dritten Jahre auf
Fr. 60,000 belaufen, so glauben wir aus einen Bundesbeitrag

von Fr. 20,000 Anspruch machen zu können.
Kanton und Stadt hätten also Fr. 40,000 zu decken

und zwar entfiele auf die Stadt ein Drittel oder

Fr. 13,300 und auf den Staat Fr. 26,700. Oder nehmen
wir an, das Büdget könnte später einmal infolge
vermehrten Zuspruchs oder Vermehrung der Abtheilungen
auf Fr. 90,000 steigen. An diese Summe würde der
Bund einen Beitrag von Fr. 30,000 leisten, sodaß Staat
und Stadt noch Fr. 60,000 zu decken hätten, wovon auf
die Stadt ein Drittel oder Fr. 20,000, entfallen würde.
Ich habe diese Summe von Fr. 90,000 deshalb erwähnt,
weil das Büdget des Technikums einmal wirklich so

hoch kommen könnte, obwohl für eine ziemliche Reihe
von Jahren dies durchaus nicht wahrscheinlich ist.

Sie ersehen hieraus, daß wir der Stadt, welche den

Sitz des Technikums erhalten soll, einen bedeutenden

Beitrag an den jährlichen Betrieb zumuthen, der sich in
einigen Jahren voraussichtlich auf 10, 12 oder 1ö,000 Fr.
belaufen wird. Wir glauben, dies sei für den Staat eine

werthvollere Unterstützung, als wenn man von der

betreffenden Stadt ein großes Opfer für die Bau- und
Einrichtungskosten verlangen, sie nachher aber vom
Betriebe ganz entlasten würde. Hingegen würde es uns
übertrieben scheinen, wenn man die betreffende Stadt
nach beiden Richtungen hin stark belasten würde, und
es würde dies auch den staatlichen Charakter der Schule
stark beeinträchtigen, an dessen Wahrung es uns gelegen ist.

Aus diesen Gründen empfehle ich Ihnen den S 7

nach Antrag des Regierungsrathes zur Annahme. Der
Regierungsrath glaubt damit das Richtige getroffen zu
haben, ohne zu verkennen, daß auch die Abänderungs-
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anträge, welche in der Kommission gestellt wurden, mit
guten Gründen verfochten werden können. Sie werden

übrigens selbst Gelegenheit haben, über diese Abände-
ruugsanträge, welche einzelne Mitglieder der Kommission
stellen werden, zu urtheilen. Die Mehrheit der Kommission
hat dem Antrage des Regierungsrathes beigestimmt.

Schm id (Andreas), Berichterstatter der Kommission.
Ich werde soeben darauf aufmerksam gemacht, es möchte
angezeigt sein, das zweite Wort abzuändern und zu
sagen: „Diejenige Ortschaft"; denn sonst ist gesagt, daß
der Sitz des Technikums absolut in eine Stadt verlegt
werden müsse, und wenn sich eine größere Ortschaft, wie
z. B. Jnterlaken oder Langenthal, um den Sitz bewerben
würde, könnte sie nicht berücksichtigt werden.

Was nun die Sache selbst betrifft, so habe ich hier
einen vom Antrage des Regierungsrathes abweichenden
Antrag zu verfechten. Ich bemerke vorher, daß die
Kommission, bestehend aus 9 Mitgliedern, vollzählig
versammelt war. Drei Mitglieder und der Präsident haben
für den Antrag gestimmt, welchen ich stellen werde, und
vier Mitglieder dagegen, so daß also die Stimmen
gleich standen. Man kann also weder von einer Minderheit

noch von einer Mehrheit sprechen.
Der Antrag, den ich zu stellen habe, geht dahin,

man möchte der betreffenden Ortschaft, welche das
Technikum erhält, die Pflicht auferlegen, die nöthigen Gebäu-
lichkeiten gratis zu liefern und zu unterhalten, und zwar
würden sie natürlich nicht in das Eigenthum des Staates
übergehen, sondern immerhin Eigenthum der Gemeinde
verbleiben. Dieser Antrag wurde gestellt aus folgenden
Erwägungen. Wenn das Technikum nach Bern kommen
sollte, so wird sicher jedermann einverstanden sein, daß
Bern aus der Centralisation des ganzen Staatswesens
bereits so enorm große Vortheile zieht, wie dies bei
keiner andern Stadt in irgendwie ähnlichem Maße der

Fall ist. Nun ist hier im Großen Rathe schon oft gerügt
worden, daß sich die Stadt Bern bezüglich der daselbst
placirten Centralanstalten sehr zurückhaltend benimmt
und für dieselben sehr wenig Opfer bringt, und wenn
man nur irgendwie Billigkeit walten lasten möchte, ich
denke an die Kliniken im Jnselspital, so stellt man
einem ein Bein entgegen. Während andernorts — ich
glaube das sagen zu dürfen — solchen Centralanstalten
Gas und Wasser gratis geliefert würden, muß man in
Bern den nämlichen Preis bezahlen, wie jeder Privatmann.

Diejenigen Mtglieder der Kommission, welche
den von mir vertretenen Antrag stellen, haben den
Eindruck, daß Bern durch alle diese Centralanstalten eine

Begünstigung genieße, welche es füglich rechtfertige, daß
es das Gebäude für das Techniknm liefere. Uebrigens
hat Viel, das sich auch um den Sitz des Technikums
bewirbt, von Anfang an als selbstverständlich angenommen,

daß diejenige Stadt, welche Sitz des Technikums
werde, das Gebäude zu erstellen habe. Wenn also Biel
diese Stellung einnimmt, so wüßte ich nicht, weshalb man
nicht auch der Stadt Bern, die doch von dem Technikum,
wenn es dahin verlegt wird, den größten Vortheil haben
wird, die Erstellung des Gebäudes zumuthen dürfte.
Der Herr Berichterstatter der Regierung sagt allerdings,
es sei die bessere Finanzpolitik, wenn man die ständigen
Ausgaben möglichst reduzire, und wir wollen einmal den

Antrag des Regierungsrathes nach dieser Seite hin
etwas ansehen. Ich bemerke dabei, daß einige Mtglieder
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der Kommission denselben so verstanden haben, der
Bund, der Staat und die betreffende Stadt haben je
einen Drittel der Betriebskosten zu übernehmen. So ist
die Sache nicht und der Herr Berichterstatter des
Regierungsrathes hat sie auch anders dargelegt. Angenommen,
der Betrieb erfordere eine Summe von Fr. 60,000, um
bei den von Herrn v. Steiger gebrauchten Zahlen zu
bleiben, so würde, wenn die Betheiligten je einen Drittel
zu übernehmen hätten, dieser Drittel Fr. 20,099
ausmachen. So ist die Sache aber nach dem Wortlaut des

Z 7 nicht zu verstehen, sondern danach übernimmt der
Bund Fr. 20.000, der Kanton Fr. 26,700 und die
Gemeinde nur Fr. 13,300, indem eben zuerst der Bundesbeitrag

abgezogen wird und erst der Rest von Staat
und Stadt im Verhältniß von 2 : 1 getragen wird.
Sollte beschlossen werden, daß der Staat zwei Drittel
der Baukosten zu tragen habe, so würde ich dann
allerdings eventuell den Antrag stellen, die Betriebskosten
seien von den Betheiligten je zu einem Drittel zu tragen.
Ich habe in der Kommission diesen Antrag nicht gestellt,
weil ich glaubte, es verstehe sich von selbst, daß die

Baukosten der betreffenden Stadt zu Lasten fallen. Wir
haben auch in Burgdorf einmal über die Frage der
Errichtung eines Technikums eine Besprechung gehabt und
man war sehr für diese Anstalt, wie, wie ich hoffe, auch
jeder der anwesenden Herren Großräthe. Ich machte dabei
auch auf die Ortsfrage aufmerksam und warf die Frage
auf, ob sich nicht auch Burgdorf um den Sitz bewerben
sollte. Allein es stimmte mir nicht ein einziger Mann
bei, indem alle fanden, die Sache käme zu theuer; denn
diejenige Ortschaft, welche den Sitz erhalte, müsse jedenfalls

die Gebäulichkeiten erstellen, was Burgdorf nicht
vermöge. Nun kommt die Regierung auf einmal mit
dem Antrag, die betreffende Ortschaft solle nur einen
Drittel der Bau- und Einrichtungskosten übernehmen.
Ich begreife es, daß die Stadtberner für einen Drittel
stimmen und da die Mitglieder des Regierungsrathes in
der Stadt Bern wohnen, so ist es nicht auffällig, daß
die Regierung diesen Antrag bringt.

Ich stelle also im Auftrage einer Abtheilung der
Kommission den Antrag, derjenige Ort, in welchen der
Sitz des Technikums verlegt wird, habe die vom
Regierungsrathe verlangten und benöthigten Lokalitäten
unentgeltlich zu erstellen und zu unterhalten.

Tiàche (Bern). Ich glaube, Herr Schmid gehe mit
seinem Antrag etwas weit und namentlich macht er den

großen Fehler, daß er seinen Antrag nicht mit Zahlen
belegt. Es ist leicht gesagt, die betreffende Ortschaft solle
das Gebäude liefern; aber man muß auch wissen, was
das Gebäude ungefähr kosten mag. Ich habe mich infor-
mirt, was man in Winterthur für das dortige Gebäude
zahlte und erhielt den Bescheid, daß das Technikum,
Bauplatz und Mobiliar inbegriffen, eine Million kostete.
Der jährliche Unterhalt erfordert ungefähr Fr. 3000.
Von der Million geht eine Summe von Fr. 100,000
ab, indem ein großer Saal des Gebäudes durch das
Gewerbemuseum in Anspruch genommen wird, was eine
rein städtische Sache ist. Wir müssen also eine Summe
von Fr. 900,000 in Rechnung bringen, die vou der
Stadt verzinst und amortisirt werden müßte. Nimmt
man für Zins und Amortisation 7 "/» an, so macht
das für das Büdget der betreffenden Stadt eine jährliche
Summe von Fr. 63,000 aus. Dazu kommt der Gebäude-
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unterhalt mit jährlich Fr. 3000. Ferner käme dazu der

Beitrag an die Betriebskosten, den Herr Regierungsrath
v. Steiger auf circa Fr. 13,000 berechnet. Endlich
wären die Einrichtungskosten im Betrage von Fr. 33,000
mit jährlich 10 zu amortisiren zc. Alles zusammen
macht eine Summe von nahezu Fr. 90,000 aus, welche
die Stadt zu übernehmen hätte. Nun behaupte ich, daß
wenige Städte im Kanton Bern so gestellt sind, wie
Winterthur im Jahre 1873, als das dortige Technikum
gegründet wurde. Winterthur war damals eine der

reichsten Städte, mit einer Bürgerschaft, die zusammenstund,

und konnte sich den Luxus einer Ausgabe von
Fr. 900,000 für ein Technikum erlauben. Ich glaube aber
nicht, daß im Kanton Bern eine Ortschaft existirt, welche
das Gleiche leisten kann. Wenn der Antrag des Herrn
Schund angenommen wird, so bin ich fest überzeugt, daß
die Gewerbeschule dadurch unmöglich gemacht wird.

Schlatter. Ich kann den Antrag des Herrn Schmid
ebenfalls nicht unterstützen. Wir schaffen das Technikum
nicht für Bern und nicht für Viel, sondern für den
Kanton. Der Kanton zieht Nutzen daraus und darum
soll der Staat beim Bau und der Einrichtung auch
mithelfen. Wird der Bau der betreffenden Stadt
überlassen, so fürchte ich, daß wir eine Krllppelarbeit erhalten
und der beabsichtigte Zweck nicht erreicht wird. Die
Früchte des Technikums kommen dem ganzen Kanton zu
gute und darum stimme ich zum Antrage der Regierung.

Müller (Eduard). Ich weiß nicht recht, was Herrn
Schmid veranlaßt hat, den Behörden der Stadt Bern
bei diesem Anlasse einen Hieb zu versetzen, obschon es

vielleicht nicht das erste mal ist, daß er in nicht sehr
freundlicher Weise mit der Stadt Bern umgeht. Sie
werden es mir nicht verübeln, wenn ich den Hieb nicht
annehme, sondern Ihnen Auskunft darüber gebe, wie
die Sache steht. Nach meiner Ansicht ist der Vorwurf,
die stadtbernischen Behörden verkehren mit dem Staate nicht
in entgegenkommender Weise, zu keinen Zeiten weniger
begründet gewesen, als am heutigen Tage, und ich glaube,
die nächsten Monate werden es beweisen, daß ein derartiger
Vorwurf für die gegenwärtige Zeit vollständig aus der

Luft gegriffen ist. Die von Herrn Schmid citirten
Beispiele beweisen schon an und für sich, daß er keine in's
Gewicht fallende Gründe aufzuweisen hat; denn was er

anbringt, ist an und für sich höchst kleinlicher Natur.
Er citirt die Thatsache, daß man vom Staate für
Gas und Wasser gleichviel verlange, wie von einem
gewöhnlichen Bürger. Nun frage ich: Ist der Staat in
einer andern Stellung, als der gewöhnliche Bürger?
Müssen wir nicht, wenn wir den Staat, weil er ein
großer Konsument ist, Rabatt gewähren, auch jedem
andern großen Konsumenten, großen Liegenschaftsbesitzern,
der Centralbahn rc., Rabatt gewähren? Warum sollen
wir zwischen dem Staat und dem gewöhnlichen Bürger
einen Unterschied machen, wo es sich rein um ein Geschäft
handelt und politische Interessen nicht in Frage kommen?
Wir behalten uns also vor, den Gas- und Wasserpreis
für alle Leute, auch für den Staat, gleich zu bestimmen,
wenn es uns so gefällt.

Ein zweiter Vorwurf des Herrn Schmid betrifft die

Poliklinik. Früher hat die Stadt an dieselbe einen Beitrag

von Fr. 1500 gegeben; jetzt leistet sie einen Beitrag
von Fr. 2500, und es ist richtig, daß man über dieses

Beitragsverhältniß gestritten hat. Die Stadt hat jedoch
nachgewiesen, daß sie für die Krankenpflege noch ganz
andere Leistungen machen muß und daß der Vortheil,
welchen sie aus der Poliklinik zieht, ein verschwindend
kleiner ist. Wir haben nachgewiesen, daß wir jährlich
für den Armenarzt und für Apothekerkosten Fr. 5 bis
6000 auszulegen haben, und für nächstes Jahr sind
hiefür sogar Fr. 6500 büdgetirt; ferner figurirt für
Krankenutensilien u. s. w. auf dem Büdget ein Betrag
von Fr. 7000. Im weitem müssen wir jährlich ungefähr
Fr. 2000 für solche Kranke ausgeben, welche nicht
Kantonsbürger und auch nicht armengenössig sind, wohl
aber Schweizerbürger, die jedoch so krank sind, daß man
sie nicht in die Heimat expediren könnte, ohne daß mau
das eine Brutalität nennen müßte. Für diese Leute also
müssen wir aufkommen infolge eines auf das Bundesgesetz

von 1875 gestützten Kreisschreibens der Regierung,
daß ich zwar persönlich nicht für rechtsverbindlich erachte,
indem das Bundesgesetz den Kanton zur Verpflegung
dieser Kranken verpflichtet. Man machte aber gegen dieses
Kreisschreiben nicht Opposition, gerade weil man mit
dem Staat auf gutem Fuße leben möchte und nicht
händelsüchtig ist. So haben wir noch verschiedene
Ausgaben ähnlicher Art. Was sind das aber alles für
Kleinigkeiten im Verhältniß zu den andern großer
Ausgaben, welche eine Gemeinde erfüllen muß, im Verhältniß
zu den Lasten, welche im Unterrichts- und Armenwesen
den Gemeinden auferlegt werden!

Ich hätte nicht geglaubt, daß es nöthig sei, bei der
Diskussion der Beitragsfrage von Bern und Viel zu reden.
Ich theile voll und ganz den Standpunkt des Herrn
Schlatter, daß es sich darum handelt, ein Institut für den

ganzen Kanton zu gründen und daß die Regierung sehr
weise handelte, daß sie die Wahl des Sitzes der Anstalt
zurückstellte. Man sollte deshalb diese Frage nicht in die
Diskussion hineinziehen. Da aber Herr Schmid doch für
gut fand, von der Stadt Bern zu reden, so erlaube ich
mir, einige Zahlen anzuführen, aus denen Sie ersehen
werden, weshalb wir darauf sehen müssen, daß das Büdget
im Gleichgewicht bleibt und die Hoffnung derjenigen Herren
nicht erfüllt wird, welche glaubten, wir seien nicht im
stände, mit unsern Büdgetverhältnissen etwas zu leisten.
Wir haben in unser nächstes Büdget eine Summe von
Fr. 458,920 für das städtische Schulwesen aufnehmen
müssen, in welcher Summe der Beitrag des Staates im
Benage von Fr. 140,000 nicht inbegriffen ist. Ferner
sind in diesen Fr. 458,920 nicht inbegriffen: Fr. 14,000
für bauliche Einrichtungen zu Schulzwecken und die
Verzinsung sämmtlicher Kapitalien, welche in den städtischen
Schulhäusern stecken und von welchen einzig das Schulhaus

am Waisenhausplatz Fr. 1.300,000 gekostet hat.
Angesichts solcher Zahlen, werden Sie mir gewiß glauben,
daß sich die Stadt hie und da auch etwas wehren muß,
um diejenigen Aufgaben erfüllen zu können, welche ihr
durch Gesetz auserlegt sind. Ich will auch aus unserm
Armenwesen einige Zahlen citiren. Das nächstjährige
Büdget nimmt für die Notharmenpflege eine Summe
von Fr. 77,830 in Aussicht. Daneben hat die Gemeinde
aber für das Armenwesen noch eine weitere Summe von
Fr. 181,000 zu bestreiten. Das alles sind Summen,
welche in ihrer Gesammtheit schließlich eine Höhe erreichen,
die es den Gemeindebehörden zur Pflicht macht, in ihrem
Verhältniß dem Staate gegenüber Rücksicht auf die
Erhaltung des finanziellen Gleichgewichtes zu nehmen.
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Wenn man anders handeln würde, so würde alle Welt,
und vor allem aus der Staat, sagen, die
Gemeindeverwaltung sei eine schlechte; denn dieselbe habe dafür
zu sorgen, daß die Gemeinde nicht unnötigerweise in
Schulden gestürzt werde.

Da ich gerade das Wort habe, so mochte ich noch
etwas anderes beifügen. Ich halte dafür, wir befolgen
schon seit langer Zeit eine ganz falsche Politik insofern
eine gewisse Tendenz vorhanden ist, mit öffentlichen
Lasten die Gemeinden zu belasten nnd den Staat zu
entlasten. So ist es z. B. im Schulwesen. Sie wissen
alle, daß die Lasten für die Schule für einzelne Gemeinden

nachgerade unerschwinglich sind. Und wer befiehlt
in den Schulen? Sind es die Gemeinden, welche die

Schulpflicht aufstellen, welche bestimmen, bis wohin das
schulpflichtige Alter gehe? Sind es die Gemeinden, welche
die Lehrpläne feststellen? Nein, es ist der Staat! Was
haben die Gemeinden überhaupt nachgerade im Schulwesen
noch zu sagen? Sie haben allerdings einige Kompetenzen,
die maßgebenden aber hat sich der Staat reservirt; die
Gemeinden jedoch können bezahlen. Ganz gleich ist es

im Armenwesen. Seit Jahren geht der Schrei durch's
Land, die Armenlast erdrücke die Gemeinden und es

müsse für Abhülfe gesorgt werden. Dennoch läßt man
diesen Zustand bestehen. Der Staat aber befiehlt auch
im Armenwesen und die Gemeinden haben nur
außerordentlich wenig dazu zu sagen. Das ist eine falsche
Politik. Sie widerspricht dem Grundsatz: Wer zahlt, der

befiehlt! und umgekehrt: Wer befehlen will, soll auch zahlen!
Wir müssen allmälig wieder dahin tendiren, die
Gemeinden zu entlasten und zwischen den zu sehr belasteten
und den besser situirten Gemeinden einen Ausgleich
dadurch herbeizuführen, daß der Staat größere Leistungen
übernimmt ; denn das Schulwesen ist nicht ein Interessen-
Punkt einer einzelnen Gemeinde, sondern der Gesammtheit.

Ganz gleich verhält es sich mit dem Armenwesen.
Auch im vorliegenden Gesetz handelt es sich um ein

Institut, daß im Interesse des gesammten Staates
errichtet werden und das dem ganzen Lande zu gute
kommen soll. Man soll deshalb dabei eine gesundere
Staatspolitik befolgen und nicht wieder von vornherein
sagen, die betreffende Gemeinde, welche Sitz des Technikums

wird, solle bezahlen.
Wenn man auf dem Standpunkt des Herrn Schmid

steht, so braucht man überhaupt kein Gesetz zu machen;
wir brauchen uns hier keine furchtbare Mühe zu geben
und die Sache vor das Referendum zu bringen nnd zu
riskiren, daß das Volk sie verwirft. Es gibt einen viel
einfachern Weg. Sie wissen, daß wir in Bern dieses

Institut in kleinerem Maßstabe bereits besitzen, nämlich
in den Lehrwerkstätten, in denen Schuster und Schreiner
praktisch und theoretisch herangebildet werden. Die Stadt
Bern hat die Anstalten errichtet und die Lokalitäten
dazu hergegeben, wie es Herr Schmid für das Technikum
wünscht. Än die Kosten leistet der Bund einen Beitrag
von einem Drittel und einen ebensolchen Beitrag gibt
der Kanton, auf Grund bereits bestehender Vorschriften.
Wenn man also das will, was Herr Schmid beantragt,
so braucht man gar kein Gesetz. Es ist nichts weiter
nöthig, als daß eine Gemeinde erklärt, sie erstelle die
Anstalt und übernehme einen Drittel der Betriebskosten.
In einer solchen Anstalt würde dann aber nicht der
Staat befehlen, sondern die Gemeinde. Das wollen wir
aber gerade nicht, sondern wir verlassen den lokalen
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Boden und sind alle einverstanden — ich freue mich,
das konstatiren zu können- — daß das Institut im
Interesse des ganzen Landes eingerichtet werden und
unter dem Landesgesetz und den Befehlen der
Landesbehörden stehen soll. (Beifall.)

Schmid (Andreas), Berichterstatter der Kommission.
Ich bin wirklich ganz frappirt und begreife gar nicht, woher
der Herr Stadtpräsident von Bern das Recht nimmt, mir
vorzuwerfen, ich sei ein Stadtfeind. Diesen Vorwurf weise
ich zurück und sage: Das ist nicht richtig! Glauben Sie denn,
derjenige sei stadtfeindlich, welcher sich erlaubt, hier gegen
den Antrag der Regierung einen Gegenantrag zu stellen?
Maul halten, sonst bist du stadtfeindlich! So weit sind
wir denn doch noch nicht gekommen. Man spricht von
den schweren Lasten der Stadt Bern. Aber glauben Sie,
andere Gemeinden haben leichtere Lasten? Es sind nicht
sehr viele Gemeinden im Kanton Bern, welche so wenig
Steuern beziehen müssen, wie Bern; also drücken die

Lasten auf die Gemeinde Bern nicht so gar schwer. Und
wenn ferner gesagt wird, wenn man Bern so viel
zumurhe, so wolle es dann selbst befehlen, so habe ich
bereits darauf aufmerksam gemacht, daß sich die Ver-
theilung der Betriebskosten anders gestaltet, je nachdem
man jedem Betheiligten einen Drittel auferlegt oder
aber nach dem Antrage des Regierungsraths verfährt.
Und wenn ich die Stadt Bern nennen mußte, so ist das
natürlich, weil Bern eben das Technikum für sich in
Anspruch nimmt. Ich habe aber auch Viel berührt und
gesagt, es habe beschlossen, das Gebäude gratis zu liefern.
Hätte man das etwa nicht sagen sollen? Ist das
stadtfeindlich? Ich glaube nicht; schamroth werde ich jedenfalls

deswegen nicht! Herr Müller wirft mir vor, ich

habe ändere Sachen herbeigezogen, wie z. B. das
Verhältniß zwischen dem Staat und der Gemeinde Bern
betreffend die Poliklinik. Nun ist bekannt — ich muß
leider wieder darauf zurückkommen, weil man mir die

Sache vorwirft — daß in dieser Beziehung lange
Unterhandlungen stattfanden, mit deren Ergebniß der Herr
Finanzdirektor noch heute nicht zufrieden ist. Und was
das Gas und Wasser anbetrifft, so spricht niemand
davon, daß wenn man im Großrathssaal das Gas
anzündet, dasselbe von der Gemeinde Bern gratis geliefert
werden soll. Davon aber sprach ich, daß man in Bezug
auf die großen centralen Anstalten, von welchen die
Stadt Bern den Hauptvortheil hat, kein Entgegenkommen
findet, eine Thatsache, die ich aufrecht erhalten muß.
Machen Sie nun, was Sie wollein Ich habe Ihnen den

Standpunkt der einen Abtheilung der Kommission
auseinandergesetzt. Sie mögen nun entscheiden.

v. Steiger, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsraths. Erlauben Sie mir zum Antrag
Schund noch ein kurzes Wort. Es ist bereits von Herrn
Stadtpräsident Müller, wie ich glaube mit Recht, darauf
aufmerksam gemacht worden, daß wenn man den Boden
betreten wollte, auf den sich auch Herr Schmid mit seinem
Antrag stellt, nämlich derjenigen Ortschaft, welche Sitz
des Technikums wird, die Erstellung der Gebäulichkeiten
zu überbinden und sie ferner noch zu verpflichten, einen
Drittel der Betriebskosten zu übernehmen, absolut kein
Gesetz aufgestellt zu werden braucht; denn in diesem
Falle ist das Technikum eine Gemeindeanstalt und der
Staat ginge in der Unterstützung derselben nicht einmal
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so weit, wie gegenüber den Uhrmacher-, Schnitzler- und
Zeichnungsschulen. Ich habe Ihnen gesagt, daß über
dieselben unterm 7. April 1875 eine Verordnung
erlassen wurde und zwar „in Ausführung des Beschlusses
des Großen Rathes vom 4. Christmonat 1874
betreffend die Entrichtung von Staatsbeiträgen an
vorbezeichnete Schulen." Der Art. 3 dieser Verordnung
lautet: „Die Kosten dieser Anstalten werden bestritten:

durch Subsidien des Staates, die aber
nie mehr als die Hälfte der Gesammtkosten betragen
dürfen." Der Staat kann also in der Unterstützung
solcher Fachschulen bereits bis auf die Hälfte der
Gesammtkosten gehen. Nach dem Antrage des Herrn
Schmid würde der Staat bloß einen Drittel der Kosten
zu bestreiten haben. Was braucht man da ein Gesetz
und mit welchem Recht könnte man dann in der Anstalt
noch befehlen wollen? Es liegt mir, wenn ich darauf
dringe, daß die Anträge des Regierungsraths
angenommen werden, nicht sowohl daran, der Stadt Bern
etwas zu ersparen. Ich glaube, die Bemerkung sei

nicht begründet, weil die Regierungsräthe in Bern
wohnen, so haben sie das Interesse der Stadt Bern im
Auge. Es sind eine Zeit lang vier Bürger von Bern
Mitglieder der Regierung gewesen; ich glaube aber
nicht, daß das Land gefühlt habe, die Stadt Bern werde
infolge dessen besonders begünstigt. Die Regierung wird
sich immer ihrer Stellung bewußt sein, daß sie keine

Parteilichkeit weder für die eine noch für die andere
Ortschaft walten läßt. Das aber wird sie stets im Auge
behalten, daß bei großen Aufgaben die Staatsbehörden
immer ihr entscheidendes Wort zu sagen haben, welches
Recht preisgegeben würde, wenn man die finanziellen
Lasten so vertheilen würde, daß der Staat schließlich
den kleinsten Theil zu tragen hätte. Wenn die Gemeinde
Bern oder Biel den Bau und die Einrichtung des

Technikums übernimmt und noch einen Drittel des
Betriebs bestreitet, so kann sie dann mit Recht befehlen
und sagen, welche Zweige hauptsächlich gepflegt werden
sollen, d. h. sie kann dann hauptsächlich für diejenigen
Gewerbe sorgen, welche in ihrer Nähe gepflegt werden.
Das dürfen wir nicht zugeben. Wir dürfen das
wohlbegründete Recht des Staates, in diesen Dingen das
entscheidende Wort zu fällen, nicht schmälern, und diese

Erwägung ist für die Art und Weise der Kostenvertheilung,

wie sie von der Regierung vorgeschlagen wird,
hauptsächlich ausschlaggebend gewesen.

Zum Schlüsse erlauben Sie mir, darauf aufmerksam
zu machen, daß es nichts Geringes ist, wenn man der
Gemeinde zumuthet, einen Drittel der nach Abzug des

Bundesbeitrages verbleibenden Kosten zu tragen. Ich
habe Ihnen bereits gesagt, daß bei 60,00» Fr. Betriebskosten

der Beitrag der Gemeinde sich auf 13,300 Fr.
belaufen wird; bei 70,000 Fr. Betriebskosten beläuft sich

der Beitrag der Gemeinde schon auf über 15,000 Fr.,
was den Zins eines Kapitals von circa 400,000 Fr.
repräsentirt. Das also ist in Wirklichkeit die Leistung,
welche durch einen ständigen jährlichen Beitrag
aufgebracht wird.

Ich kann nicht glauben, daß Sie sich in dieser für
die Zukunft und Wohlfahrt des Landes wichtigen
Angelegenheit von einem widerstreitenden Interesse zwischen
Stadt und Land beherrschen lassen werden. Nein, meine
Herren Großräthe, auch die Herren Vertreter von Bern
und Biel, Sie werden sich auf einen höhern Boden stellen.
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Sie werden nicht Ihre Genugthuung darin finden,
derjenigen Ortschaft, welche Sitz des Technikums wird, recht
viel auszusalzen, sondern Sie werden einsehen, daß alle
Theile des Landes daraus Nutzen ziehen, wenn intelligente

Jünglinge in Biel oder Bern eine tüchtige
Ausbildung sich holen können. In diesem Bewußtsein
werden Sie finden, daß der Kanton hauptsächlich die

Lasten tragen soll, damit er auch, worauf Sie gewiß
ebenfalls Werth legen werden, befehlen kann. Aus
diesen Gründen glaube ich, Sie sollten den Antrag des

Regierungsraths annehmen können.

Schmid (Andreas), Berichterstatter der Kommission.
Ich möchte nur kurz bemerken, daß ich mit meinem
Antrag nicht allein stehe, indem derselbe auch im Regierungsrath

durch eine Minderheit vertreten war, was vom
Herrn Berichterstatter des Regierungsrakhs nicht bemerkt
worden ist.

Ti öch e (Bern). Ich möchte nur ergänzend bemerken,
daß die Offerte der Stadt Biel dahin geht, das
Gebäude zu erstellen. Einen Beitrag an den Betrieb
dagegen hat Biel nicht offerirt. Das ist etwas anderes!

SHmid (Andreas), Berichterstatter der Kommission.
Mir ist die Sache anders mitgetheilt worden und ich

möchte den Herrn Stadtpräsidenten von Biel ersuchen,
darüber Auskunft zu geben.

Meyer. Ich habe vorausgesehen, daß dieser
Paragraph, so wie er abgefaßt ist, Anlaß zu einer Diskussion
geben werde. Als die Frage der Errichtung eines
Technikums hier im Großen Rathe ventilirt wurde, hieß
es schon damals, diejenige Stadt, welche den Sitz^des
Technikums erhalte, müsse gewisse Leistungen übernehmen.
Ich habe das danials nicht recht begreifen können und
begreife es noch jetzt nicht. Bis jetzt sind alle kantonalen
Institute auf Staatskosten gegründet und betrieben
worden. Jetzt kommt man auf einmal und verlangt,
daß diejenige Gemeinde, welche das Institut erhalte, so

und so viel daran bezahle. Ich hätte geglaubt, man
würde das Technikum auf Staatskosten gründen, ganz
gleich wie die Hochschule, die Thierarzneischule u. s. w.
Wir haben nun in Biel gestützt auf diese Bemerkungen,
welche von Seiten verschiedener Großräthe gefallen sind,
die Angelegenheit schon vor einem Jahre behandelt und
es hat die Gemeindeversammlung beschlossen, die
Lokalitäten, wie sie vom Regierungsrathe gewünscht werden,

zu erstellen und zu unterhalten. Von einem Beitrag an
die Betriebskosten haben wir allerdings abgesehen, indem
wir fanden, wenn die betreffende Ortschaft die Gebäu-
lichkeiten erstelle, so könne man ihr nicht noch zumuthen,
einen großen Beitrag an den Betrieb zu leisten. Ich
finde mit dem Herrn Vertreter von Bern, daß allzu viele
Zumuthungen an die betreffende Stadt nicht gemacht
werden können. Ich habe die letzte Betriebsrechnung des

Technikums in Winterthur durchgesehen und habe
gefunden, daß Winterthur, welches allerdings die Gebäulich-
keiten auch erstellt hat, an die Betriebskosten einen viel
geringern Beitrag leistet, als man hier der betreffenden
Stadt zumuthet. Herr Regierungsrath v. Steiger hat
mit dem Herrn Finanzdirektor exemplifizirt und gesagt,
derselbe sei eher zur Bewilligung einer einmaligen, großen
Ausgabe bereit, als einer ständigen, wenn auch nicht so
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großen Ausgabe, indem dies für den Staat bequemer sei.

Ich muß Herrn v. Steiger erwidern, daß es für die
betreffende Stadt ebenso unbequem ist, wenn sie alljährlich
eine größere Ausgabe auf ihr Büdget nehmen muß. Der
Kanton kann große Ausgaben. viel besser erschwingen,
als eine Stadt, deren Büdgetverhältnisse gestreckt sind.
Und wenn der Herr Stadtpräsident von Bern sagt, was
die Stadt Bern für große Ausgaben habe, so daß es

nicht angehe, dieselben noch wesentlich zu vermehren, so

muß ich darauf erwidern, daß Bern infolge der
verschiedenen Institutionen, die man dahin verlegt hat,
Vortheile genießt, die eine Provinzialstadt nicht hat. Ich
glaube darum, das Büdget der Stadt Bern sei nicht so

gestreckt, daß es nicht noch etwas zu vertragen vermöchte.
Ich unterstütze deshalb den Antrag des Herrn Schund.

Ich habe heute zu diesem Gesetze das Wort nicht
ergreifen wollen, indem ich fand, man solle abwarten, bis das
Gesetz unter Dach sei und dann erst seine Ansicht über
die Frage sagen, welche Ortschaft den Sitz des Technikums
erhalten solle. Ich erkläre heute wieder, wie schon zu
verschiedenen malen, daß Viel mit allem Ernst auf diese

Schule reflektirt. Wir finden, man solle nicht alles am
gleichen Orte plaeiren, sondern etwas decentralisiren. Trotz
der Brochüre, welche letzthin ausgetheilt worden ist,
behaupte ich gleichwohl, daß Viel Punkto JndustÄe der

Stadt Bern weit überlegen ist, und ich wünsche, daß das
protokollirt werde. Wir haben Ihnen seiner Zeit auch
eine Brochüre zugestellt, in welcher wir von den in Biel
betriebenen Gewerben nur die hauptsächlichsten aufführten,
indem es uns nur darum zu thun war, den Beweis zu
leisten, daß alle in Betracht kommenden Gewerbe in
unserer Ortschaft vertreten sind und wir daher mit Recht
das Technikum beanspruchen dürfen, was wir auch mit
allem Nachdruck thun werden.

Müller (Eduard). Gegenüber dem Herrn
Gemeindepräsidenten von Biel möchte ich mir nur folgende Replik
erlauben. Ich glaube, wir diskutiren die Frage noch
nicht, wo das Technikum hinkommen solle. Wenn es

sich einmal um diese Frage handelt, werden wir dann
gegenseitig die Gründe auseinandersetzen, welche für Bern
oder Biel sprechen, und der Große Rath wird nach
Anhörung aller Gründe leinen Entscheid fassen. Ich
erkläre aber von vornherein, der Entscheid mag fallen wie
er will, daß ich unter allen Umständen die Gründung
dieses Instituts warn: begrüßen und Biel seinen
eventuellen Erfolg neidlos gönnen werde, wenn ich dies auch
vorher ebenfalls mit aller Energie und möglichst gleichem
Aufwand an Dialektik, wie ihn die Vieler in's Feld führen
werden, zu verhindern suchen werde. Allein heute haben
wir nicht darüber zu entscheiden und ich glaube, wir
sollen uns auf diese Frage nicht mehr einlassen, als
absolut nöthig ist. — Wenn ich Herrn Schmid erwidern
mußte, so that ich es nicht gerne; ich halte meine
Antwort aber gleichwohl aufrecht.

v. Steiger, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsraths. Ich habe vergessen, zu erklären,
daß ich mich ganz gut dem Antrag des Herrn Schmid
anschließen kann, statt des Ausdrucks „Stadt" das Wort
„Ortschaft" zu wählen.

Da ich gerade das Wort habe, so möchte ich aus
dem Votum des Herrn Meyer nur konstatiren, daß die
Offerte der Stadt Biel nur dahin geht, das Gebäude
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zu erstellen und daß von einem Beitrag an den Betrieb
abgesehen wird. Herr Meyer hat denn auch in der

Kommission beantragt, daß der betreffenden Stadt kein

Beitrag an die Betriebskosten auferlegt werden solle, ist
aber mit diesem Antrag unterlegen.

Schmid (Andreas), Berichterstatter der Kommision.
Ich erlaube mir, über das Votum des Herrn Stadtpräsidenten

von Biel nicht ganz gleicher Ansicht zu sein, wie
der Herr Berichterstatter des Regierungsraths. Herr Meyer
gibt allerdings zu, daß die Gemeinde nur beschlossen habe,
das Gebäude zu erstellen. Ueber die Frage, ob sie auch au
den Betrieb einen Beitrag verabfolgen wolle, hat die
Gemeinde noch keinen Beschluß gefaßt; aber es ist nicht
gesagt, daß sie einen Beitrag verweigern wird. Das ist
ein großer Unterschied.

H a us er. Gestatten Sie einem Vertreter vom Lande,
in dieser Angelegenheit ebenfalls einige Worte zu äußern.
Wir müssen möglichst Allen Rechnung zu tragen suchen
und doch auch die Interessen des Staates wahren. Ich
habe nun das Gefühl, wenn man demjenigen Ort, welcher
den Sitz des Technikums erhält, nur einen Drittel der
Bau- und Einrichtungskosten auferlegt, so sei das etwas

zu wenig. Ich möchte deshalb beantragen, den Paragraph

an die vorberathenden Behörden zurückzuweisen,
um die Sache nochmals zu untersuchen. Sollte dieser

Antrag nicht belieben, so würde ich mir dann den andern
Antrag zu stellen erlauben, es sei der betreffenden Stadt
die Hälfte der Bau- und Einrichtungskosten zu überbinden.
Es ist nicht zu verkennen, daß von einem Technikum der

ganze Kanton Profitiren wird; allein den Hauptnutzen hat
doch diejenige Stadt, in welche der Sitz des Technikums
verlegt wird. — Ich möchte Ihnen in erster Linie meinen
Rückweisungsantrag zur Annahme empfehlen.

Das Präsidium eröffnet die Diskussion über diesen

Rückweisungsantrag.

Benz. Der von Herrn Hauser soeben gestellte
Antrag gefällt nur, und ich möchte Ihnen denselben zur
Annahme empfehlen. Wenn ich diesen Antrag unterstütze,
so geschieht es in erster Linie aus dem Grund, damit die

Betheiligung der Gemeinde an der Erstellung der Ge-
bäulichkeiten in Widererwägung gezogen werden kann.
Wie Sie hörten, wurde in Biel die Frage ventilirt, in
welchem Verhältniß sich die Stadt betheiligen könnte und
es liegt ein Beschluß vor, wonach die Gemeinde die
Gebäude erstellen würde. Biel glaubt dieses Opfer
aufbringen zu können. Wir nahmen dabei freilich nicht an,
daß das Technikum 900,000 Fr. kosten werde, wie Herr
Tièche vorhin anführte, sondern wir waren der Ansicht,
es sollte möglich sein, ein Technikum unter bescheidenern
Verhältnissen einzurichten, als es im Jahre 1874 in
Winterthur der Fall war. Wir haben eine Summe von
300,000 Fr. in Aussicht genommen, ein Opfer, welches
wir bringen zu können glauben, trotzdem auch bei uns
die Steuern eben so sehr drücken, wie andernorts.

Im fernern wäre auch die Frage der Betheiligung
der Gemeinde an den Kosten des Betriebs in Erwägung
zu ziehen. Es könnte da vielleicht eine Aenderung
eintreten in dem Sinne, daß der Antrag des Herrn Schmid
bezüglich der Erstellung der Gebäulichkeiten angenommen,
dafür aber das Beitragsverhältniß der Gemeinde an die
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Betriebskosten in der Weise abgeändert würde, daß von
den nach Abzug des Bundesbeitrages verbleibenden
Betriebskosten der Staat vier Fünftel und die Gemeinde
einen Fünftel übernehmen würde. Ich möchte auch nicht,
daß die Gemeinde gar nichts an den Betrieb zu leisten
hätte; denn ich finde, es sei billig, daß die Gemeinde
au der Bestreitung der jährlichen Ausgaben Participire,
Es wird dadurch das Interesse der Gemeinde an der
Anstalt in erhöhtem Masse geweckt und wach gehalten. Ich
finde deshalb, es wäre sogar unrichtig, wenn die Gemeinde
nur die Gebäude erstellen würde und alles andere vom
Kanton zu bestreiten wäre. Es wäre das keine kluge
Maßregel, Ich unterstütze darum den Antrag des Herrn
Hauser, es sei dieser Paragraph an die vorberathenden
Behörden zurückzuweisen, und wünsche, die Behörden
möchten dann auch den von mir soeben gestellten Antrag
in Erwägung ziehen.

v. Steiger, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsraths. Ich kann nicht recht begreifen,
welches der Erfolg einer solchen RückWeisung ist, wenn
nicht zugleich auch gesagt wird, in welcher Richtung die

Widererwägung stattfinden solle. Die RückWeisung hätte
einen Sinn, wenn man z. B. sagen würde, die
vorberathenden Behörden sollen untersuchen, ob nicht die

Leistungen derjenigen Ortschaft, welche Sitz des Technikums
wird, höher bemessen werden sollen. Dann hätten die
Behörden eine bestimmte Direktion. Ich glaube deshalb,
es sei richtiger, wenn sich der Große Rath heute entscheidet.
Wird etwas anderes beschlossen, so geht die Sache ja
ohnedies an die vorberathenden Behörden zurück und dann
weiß man doch, in welcher Richtung der Große Rath eine

Abänderung wünscht.

Schmid (Andreas)/ Berichterstatter der Kommission.
Die Auffassung des Herrn Berichterstatters des Regierungsrathes

ist nicht ganz richtig. Was vorerst die Gebäu-
lichkeiten anbelangt, so ist der Antrag auf RückWeisung
so motivirt worden, daß in dieser Beziehung der Beitrag
der Gemeinde höher bemessen werde, als die Regierung
beantragt. Und was den Unterhalt betrifft, so ist von
Herrn Benz der Antrag gestellt worden, es sei der Beitrag

der Gemeinde niedriger zu bemessen, als der Entwurf
es vorsieht.

v. Steiger, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsraths. Ich glaube, Herr Benz habe nur
eventuell den Antrag gestellt, der Beitrag der Gemeinde an
die Betriebskosten sei niedriger zu bemessen?

Benz. Ich fasse die Sache ganz so auf, wie Herr
Schmid es vorhin ausführte. Auf der einen Seite würde
ich den Antrag des Herrn Schmid unterstützen, es sei der
betreffenden Gemeinde zuzumuthen, die Erstellung der
Gebäude zu übernehmen; allerdings setze ich voraus, daß
die Erstellungskosten sich nicht auf eine so hohe Summe
belaufen werden, wie es in Winterthur der Fall war.
Es ist also mein Wunsch, daß die Gemeinde hinsichtlich
der Baukosten etwas höher belastet werde, als es in § 7

vorgesehen ist. Anderseits möchte ich die Gemeinden
entlasten, indem ich ihnen von den nach Abzug des
Bundesbeitrages verbleibenden Betriebskosten nur einen Fünftel
überbinden möchte, und nicht einen Drittel, wie es der

Entwurf vorsieht.

A b st i m m u n g.

Für RückWeisung 73 Stimmen.
Dagegen 3 S „

8 8.

v. Steiger, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsraths. Der Z 8 nennt diejenigen Gegenstände,

deren Ordnung einem Dekret des Großen Rathes
vorbehalten wird. Es ist dies zunächst die Frage, welche
Ortschaft Sitz der Anstalt werden sollte, eine Frage, die

von der Regierung absichtlich nicht bei der Berathung
des Gesetzes aufgeworfen werden wollte. Wir wissen, daß
wahrscheinlich zwei Ortschaften sich um den Sitz bewerben
werden, und es wird jede ihre Anstrengungen machen, um
den Sieg davonzutragen. Es ist nun besser, es werde
diese Frage nicht als Zankapfel in's Volk geworfen und
dadurch eine Klippe errichtet, an welcher die ganze Sache
scheitern könnte, sondern man behalte die Lösung dieser Frage
der gründlichen, ruhigen und, wie ich hoffe, unbefangenen
Prüfung des Großen Rathes vor. Ferner soll durch Dekret
des Großes 'Rathes die Organisation der Anstalt
bestimmt werden, — so weit dies nicht bereits durch den

8 3 geschehen ist — sowie die Besoldung der Lehrer und
das Schulgeld, alles Dinge, welche am besten vom Großen
Rathe auf dem Dekretswege geordnet werden.

Angenommen.

8 9.

v. Steiger, Direktor des Innern. Berichterstatter
des Regierungsraths. Anders als mit den in Z 8
genannten Gegenständen verhält es sich mit dem Lehrplan
der Anstalt. Es wäre nicht praktisch und würde vom
bisherigen Verfahren abweichen, wenn man auch den

Lehrplan dem Großen Rathe zur Berathung vorlegen
wollte. Derselbe soll vielmehr vom Regierungsrathe
aufgestellt werden. Es geht in Bezug auf die Aufstellung
der Lehrpläne der verschiedenen Unterrichtsanstalten
ungleich zu. Die einen werden durch die Erziehungsdirektion

aufgestellt, andere von den betreffenden Kommissionen,
noch andere kommen vor den Regierungsrath. Ich glaube,
das Richtige sei das, daß der Lehrplan einer kantonalen
Anstalt von der Regierung aufgestellt wird, selbstverständlich

nach gehöriger Vorberathung durch eine Fachkommission
und andere Behörden.

Angenommen.

Tagblatt de» «Kroßen Rathes. — Lràtà à Erauà Vonseil. — 18SS. 77
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8 w.

v. Steiger, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsraths. Kommission und Regierungsrath
haben sich dahin geeinigt, es sei dieser Paragraph zu
streichen, nicht weil man denselben materiell für unrichtig
hält, sondern weil man findet, es gehöre eher in's
Organisationsdekret, zu sagen, unter welche Direktion des

Regierungsrathes die in's Auge gefaßte Anstalt gestellt
sein solle. Es könnte möglicherweise einmal unter
veränderten Verhältnissen der Fall eintreten, daß man diese

Anstalt nicht mehr der Direktion des Innern, sondern
vielleicht der Erziehungsdirektion unterstellen möchte, woran

man dann verhindert iväre, wenn man hier im
Gesetze festnageln würde, daß das Technikum unter der

Leitung und Aufsicht der Direktion des Innern stehe.

Sachlich hält der Regierungsrath derzeit fest, daß die

Anstalt, als gewerbliche Fachschule, unter die gleiche
Direktion gestellt werden soll, welcher schon die kleinern
Anstalten dieser Art unterstellt sind.

Schmid (Andreas), Berichterstatter der Kommission.
Mit diesem Paragraph verhält es sich wie folgt. In der

Kommission sind allerdings einige Bedenken ausgesprochen
worden, im Gesetze festzunageln, daß das Technikum
immer unter der Direktion des Innern stehen solle,
indem möglicherweise der Fall eintreten könnte, infolge
einer andern Schulorganisation, daß das Technikum
richtiger unter die Erziehungsdirektion gestellt würde.
Der Herr Berichterstatter des Regierungsraths hat diese
Bedenken airerkannt und erklärt, er wolle untersuchen,
ob man den Paragraph streichen könne; ein Beschluß
auf Streichung ist von der Kommission nicht gefaßt
worden. Die Kommission kann sich aber, wie ich glaube,
dem Antrag auf Streichung ganz gut anschließen; uur weiß
ich nicht, ob man in diesem Falle nicht am Schluße eine

Bestimmung aufstellen muß, welche sagt, der Entwurf
des Organisationsdekrets sei vorläufig durch die Direktion
des Innern auszuarbeiten.

v. Steiger, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsraths. Es ist richtig, daß ich nicht ganz
genau Bericht erstattet habe. In der Sache selbst glaube
ich, eine Bestimmung, daß die Direktion des Innern
die Vorarbeiten zu machen habe, gehöre nicht in's Gesetz,
sondern es sei am Richtigsten, wenn dieser Auftrag im
Protokoll des Großen Rathes zu Handen des Regierungsrathes

vorgemerkt wird, welcher dann der Direktion des

Innern den definitiven Auftrag ertheilen wird.

Schmid (Andreas), Berichterstatter der Kommission.
Ich bin einverstanden.

Titel und Ingreß.

Präsident. Ich mache darauf aufmerksam, daß
noch gar kein Titel vorliegt.

v. Steiger, Direktor des Innern, Berichterstatter
des Regierungsraths. Ich schlage vor, zu sagen: „Gesetz
betreffend Errichtung einer höhern kantonalen Gewerbeschule."

Tische (Bern) beantragt, in Parenthese noch das
Wort „Technikum" beizufügen.

Titel und Ingreß werden nach Antrag der Herren
von Steiger und Tische, bezw. nach Entwurf
angenommen.

Ans die Frage des Präsidenten, ob man auf den
einen oder andern Artikel zurückzukommen wünsche, meldet
sich niemand zum Wort.

Präsident. Die Schlußabstimmung muß verschoben
werden, bis der zurückgewiesene H 7 definitiv erledigt ist.

Schluß der Sitzung um 5 V? Uhr.

Für die Redaktion:
Nud. Schwarz.

Der H 10 wird gestrichen.

8 1l (jetzt 8 10).

Wird ohne Bemerkung angenommen.
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Siebente Sitzung.

rlv„ IL. Itîtîî).

Vormittags 9 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Lienhard.

Der Große Rath ist bei Eiden geboten.

Der Namensaufruf verzeigt 211 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 51, wovon mit Entschuldigung:
die Herren Bailat, Bircher, Bläuer, Boß, Burger, Cho-
quard, Fueter, Geiser (Dachsfelden), Gouvernon, Hari,
Hennemann, Herzog, Hofstetter, Hornstein, Hostettler,
Kaiser (Delsberg), Kohler, Koller, Marchand (Renan),
Nägeli (Meiringen), Naine, Neiger, Nußbaum (Worb),
Pèteut, Reichen, Robert-Tissot, Röthlisberger (Trachsel-
wald), Schweizer, Stämpfli (Zäziwyl), Stegmann, v.
Wattenwyl (Oberdießbach), Weber, Wermeille, Würsten;
ohne Entschuldigung abwesend sind: die Herren Bertholet,

Beutler, Dcboeuf, Elsäßer, Fahrni, Fattet (St. Ursitz),
Gigon, Glaus, v. Grünigen, Guenat, Jobin, Locher,
Mathey, Rätz, Robert (Charles), Ruchti, Schmalz, Tièche
(Reconvillier).

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird abgelesen
und genehmigt.

Tagesordnung:

Beschluß-Entwurf
betreffend

die Genehmigung des zwischen den
Gesellschaften der Jura - Bern-Luzern-Bahn und
der Lnisss Gooiàsntsàs -Lirrixlon -Bahn
abgeschlossenen Fusionsvertrages.

(Siehe Nr. 14 der Beilagen zum Tagblatt des Großen
Rathes von 1889.)

Präsident. Ich fasse die Sache so auf, daß wir
den Beschlussesentwurf als Ganzes behandeln und auch
die Eintretensfrage nicht besonders in Berathung ziehen.

Der Große Rath ist damit einverstanden.

N. Kocàâ, Directeur des ebemins de ter, rap-
porteur du ssouvernement. Voilà bientôt 40 ans
qu'on discute àans eette salle d'importantes ques-
tions àe cbemins de ter, et cbaque tois àeux opi-
nions se sont trouvées en présence: l'une àeman-
àant l'êtablissement cles vbeinins de ter par l'Dtat,
l'autre voulant ì'abanàonner à l'inàustrie privée. Des
partisans àe oes àeux systèmes s'inspiraient èviàem-
ment àe l'intèrêt publie: les uns revendiquaient
pour l'Dtat un monopole qu'ils ne voulaient pas
abanàonner à la spêeulation, atin que toutes les
parties àu paz^s pussent obtenir àes voies terrées;
les autres eraissnaient àe eompromettre les tinanees
eantonaìes àans àes entreprises qu'ils considéraient
un peu eomme àes aventures. Lour la première kois
ees àeux politiques se rencontrent, et à leur point
à'interseetion les aàversaires à'kier peuvent se ten-
àre la main. Im prozet qui vous est soumis àonne,
en ellet, satistaetion aux uns et aux autres: aux
premiers, parce qu'il consacre àêlinitivemsnt le suc-
cès àe la politique qu'ils ont tait triompber; aux
autres, parce qu'il les àèbarasse àe la dernière in-
quiètuàe qu'ils pouvaient encore avoir sur les cou-
séquences àe cette politique à laquelle ils ne s'è-
taient pas associes. Huant à savoir si la tusion
rompt avec la politique suivie susqu'ici par ìs can-
ton àe kerne, ou si elle n'en est que le dernier
cdapitre, c'est une question oiseuse: pourvu que
cette politique s'inspire àu bien ssènèral, peu im-
porte le nom qu'on lui donnera.

Vous ne me demanderez sans doute pas d'entrer
àans les détails àu proset àe tusion; ze ne pour-
rais que rêpeter l'exposè que Pai eu l'bonneur àe

vous soumettre àans mon rapport, àe m'en tiendrai
à quelques points importants, qui ont tait l'objet des
discussions àe la presse et àu public.

Dt d'abord, une seule observation au point àe
vue llnancier. Da valeur àu cbemin de ter àe
Lerne - Dueerne tissure au bilan àe l'Dtat pour
19,600,000 tr. Dn vendant la lissne pour 14 mil-
lions, il restera à couvrir un àètieit àe 5,600,000 tr.
Lour le oouvrir entièrement, il sutllrait d'une plus-
value àe 147 tr. avquise à l'aetion àu à.-L.-D. Or
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les statuts àe la Oompagnie fusionnée prévoient lo
remboursement àe vos actions, transformées en pri-
vilêgiêos, à 65V kr., soit avec une prime 6e 150 fr.
à eours avtuel àes valeurs, le eours àe 650 kr.

pour un titre assure à'un dividende de 4^/s V» et
partivipant en outre à un bênêbce probable, n'a rien
à'exagêrè. II n'^ a donc aueune témérité à
admettre que, àans un avenir rapprocbê, la plus-value
àes actions du L-L.-L. «ouvrira toutes les pertes àu
L.-L. et que le obapitre « ekemins àe ker » se liquidera
par un bênêbce. On peut à'autant plus l'aàmettre
que à'autres valeurs, sur lesquelles on ne oomptait
pas, viennent renforcer l'aetif àe «o ekapitre, vomme
les avtions àe subvention àe l'L.-L., los actions àu
L.-L., et même la subvention àu Ootbarà, qui bnira
par être proàuotive, à en ^uger par la marebe asoen-
àanto àes reeettes àe vetto Oompagnie. (le résultat
inespéré no contribuera pas pou à la «onsoliàation
àêknitivo àes finances bernoises.

8i nous voulions n'envisager exclusivement que
les intérêts bernois, et kaire appel à, l'êgaïsmo can-
tonal, il nous serait kacile àe vous recommanàer la
fusion on roproàuisant simplement les arguments
invoques àans un canton voisin par les adversaires
âo la fusion, Nous ne le korons pas, parce que
nous croyons que ces arguments ne sont pas exacts,
et parce que, sans nier les avantages que nous pro-
cure la fusion, nous croyons que les autres parties
contractantes, et spécialement le canton àe Vand,
sont appelées a en bénéficier autant que nous. Nous
sommes convaincus que la fusion est une donne
affaire pour tout le monàe, et non seulement pour
nous.

Nous avons voulu montrer toutes les faces àe la
question, et c'est pourquoi nous avons àêclarê que
la fusion aurait probablement pour conséquence une
subvention bernoise au Limplon. Ln votant la fusion,
le canton àe Lerne ne prenà aucun engagement kor-
mel vis-à-vis àu Limplon. Nous ne pouvions pas
le proposer, pour àeux raisons: à'aborà, parce que
nous ne pouvons pas soumettre au peuple une pro-
position éventuelle. Le rekerenàum ne peut s'exer-
cer que sur une àêcision ferme, définitive; on ne
peut pas l'appliquer à une éventualité. Ln outre,
nous ne voulions pas faire àe la fusion et àe la
subvention au Limplon l'olyet à'un marckê, qui n'eût
êtê àigne ni àu canton àe Lerne ni àu canton àe
Vauà. II àoit sudire à nos confédérés vauàois àe
savoir que le gouvernement et le Oranà Oonseil
bernois sont àês au^ourà'bui àisposês à proposer au
peuple une subvention en faveur àu Limplon àês

que les circonstances le permettront.
Lorsque la fusion sera accomplie, il apparaîtra

clairement que Rétablissement àe la ligne àu Lim-
pion est conforme aux intérêts bernois. Lans la
fusion, le Limplon pourrait nous être défavorable,
parce que la 8.-0. pourrait àêtourner le trafic àe
cette ligne à notre àêtriment. ^vec la fusion, nous
sommes assures que tout es trabe est acquis à nos
lignes qui feront partie àe la nouvelle Oompagnie.
Nos intérêts se confonàront avec ceux àe la Luisse
occiàentale, et le Limplon sera pour nous comme
pour elle un êlêment àe prospérité que tous nos
efforts tsnàront à obtenir.

Nous ne àeveuons pas pour autant àes aàver-
saircs àu Ootbarà, qui alimente le trakc àe la ligne
àe Lerne à Lucerne. Nais le Limplon provoquera
un trabe circulaire consiàêrable, qui probtera prin-
cipalement à la ville àe kerne, à l'Oberlanà et à
l'Lwmentbal. Lt c'est pourquoi nous sommes per-
suaàês que le peuple bernois accoràera volontiers
une subvention au Limplon quanà le moment sera
venu.

Le renouvellement àe la garantie àes obligations
àu.l.-L.-L. a provoque quelques apprêbonsions. Oe

renouvellement ne sera peut-être pas àemanàê. Nous
avons cru à'aborà que la fusion ne cbangeait rien
sous ce rapport aux contrats existants; mais les
juristes professent une autre opinion. Ils assurent
que la caution disparaît avec le débiteur, et que los

porteurs d'obligations àu L-L.-L. seraient fondes à
àemanàer à la nouvelle Oompagnie une garantie
êgale à celle que le canton àe Lerne leur avait
accordée. Lour éviter toute àikbcultê, nous vous pro-
posons àe àemanàer au peuple d'autoriser le Oranà
Oonseil à donner une déclaration àans ce sens, si
elle lui est àemanàêe. Oette caution no fait à'ail-
lêurs courir aucun risque an canton, puisqu'il est
garanti par un capital-actions àe 100 millions qui
devraient à'aborà être complètement absorbes avant
que sa responsabilité puisse être invoquée. Oette
éventualité n'est évidemment pas à craindre, surtout
en raison àu contrôle sévère que le Oonseil kêàèraì
exerce sur la comptabilitê àes Oompagnies.

La fusion ne nous assure pas seulement àes

avantages financiers, mais aussi àe grands avantages
économiques. Le public ^ trouvera son compte par
l'llnibcation àes tarifs, par une meilleure combinaison

àes boraires, et par les meilleures conditions
qu'une grande Oompagnie àe 1000 kilomètres pourra
faire au commerce et à l'inàustrie.

La fusion nous apparaît aussi comme un mo^en
àe nous rapproeber àu but auquel a toujours tendu
la politique bernoise, c'est-à-àire Is racbat àes cbe-
mins àe fer par la Oonledêratiou. Dans à'autres
cantons, on peut différer d'avis à cet êgarà; àans
le canton àe Lerne l'opinion est unanime. Lermet-
tes-moi àe vous rappeler qu'il ^ a quelques années,
alors qu'il s'agissait àu racbat àu Oentral, N. Otto
àe küren, qui représentait l'opposition au Oonseil
national, a vote le racbat avec toute la deputation
bernoise, bàèle êcbo àe l'opinion àu pa^s.

Lous les contribuables doivent approuver la
fusion, car elle aura pour conséquence àe mettre le
budget à l'aise. L'êquilibre auquel nous sommes enbn
arrives après une longue periods àe malaise devient
définitif: il ne àêpenàra plus àes éventualités qui
pèsent actuellement sur les ebemins àe fer bernois,
et qui pourraient plus tard diminuer leur ronde-
ment. Nous pourrons alors consacrer sans apprê-
bensions nos ressources aux grandes couvres à'utilitê
publique que l'opinion reclame, et surtout à la liqui-
dation définitive de la grande question des asiles
d'aliénés, dont la solution exigera àes sacrifices qui
dépassent nos forces actuelles. Oràce à la fusion,
nous pourrons renoncer à àemanàer au peuple la
prolongation àe l'impôt additionnel qu'on peryoit
depuis dix ans àans ce but. O'est donc une vêri-
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tadle diminution d'impôt que non» apporte tout
d'adord la fusion.

kin présence de ves résultats, le Elrand tîonseil
ne peut pas dêsiter. Ne kaisons pas intervenir la
politique de eloeker dans une question d'intérêt na-
tional, eomme on l'a tait ailleurs, doutes les mes-
quines considérations de parti doivent s'eàoer
devant l'iutêrêt eommun, et l'distoire dernoise oomptera
une delle pa^e de plus si le drand Oonseil émet
un vote unanime dans eette question si importante
pour l'avenir du pa^s.

Ln terminants il me reste un devoir à remplir,
eelui de remercier, au nom du gouvernement tout
entier, et, ^e erois pouvoir le dire, en votre nom à
tous, ì'dommo éminent auquel nous devons ves prê-
eieux résultats, (lertes, l'ceuvre des edemins de ker
dernois a oomptê dès l'origine des eolladorateurs
ardents et dévoués; mais nul n'^ a apporte plus de
désintéressement, d'dadilstè et de dévouement que
eelui dont le nom restera attaedè à l'oeuvre de la
kusion. d'ai nomme N. le députe Rarti, président
de la Direction de la Compagnie dura-Lerne-Du-
eerne. Il me semble que oe débat manquerait de
sauvtion si nous lui marobandions l'expression de
notre revonnaissanve.

Sch eurer, Finanzdirektor, zweiter Berichterstatter
des Regierungsraths. Der Große Rath ist wohl nicht
bald in einem ihm vorgelegten Geschäfte vor der Berathung

desselben so gut über dasselbe orientirt gewesen,
wie im vorliegenden Falle. Die Vorlagen aller Art,
namentlich die sehr ausführliche und instruktive der Jnra-
bahnverwaltung, sowie die Vorträge der Eisenbahn- und
der Finanzdirektion, sind derart, daß man annehmen
darf, der Rath sei genügend orientirt. Ich glaube, die

Berichterstatter dürfen darauf Rückficht nehmen und sich

in ihren Vorträgen entsprechend kürzer fassen. Speziell
was den Finanzdirektor betrifft, so hat er ohnedies nur
die finanzielle Seite der Angelegenheit zu beleuchten, und
ich kann mich somit davon dispensiren, auch über die

übrigen Seiten des Geschäftes zu sprechen.

In finanzieller Beziehung ist der vorliegende Gegenstand

für den Kanton Bern von zwei Seiten zu betrachten,
indem Bern dabei in doppelter Beziehung betheiligt ist,
in erster Linie als Aktionär der Jurabahn und in zweiter
Linie als Eigenthümer der Bern-Luzernbahn. Ich will
auch in meinem mündlichen Rapport, wie in dem

gedruckten Bericht, diese beiden Seiten auseinander halten.
Was vorerst die Jura-Bern-Luzernbahnaktien betrifft,

so kennen Sie die Geschichte der Jurabahnen genügend.
Man wird sich noch erinnern, wie es seinerzeit bei der

Frage, ob die Jurabahnen durch Staatsmittel zur
Möglichkeit gemacht werden sollen, zuging. Man weiß, mit
welchen Bedenken jedermann an diese Frage herantrat
und welche Opposition sich gegen die großartige
Subvention der Unternehmung erhob. So viel ist sicher, daß
damals die wenigsten Mitglieder des Großen Rathes
im Ernst daran glaubten, daß die Gelder, welche Bern
in dieser Unternehmung anlegte, jemals eine erhebliche
Rendite abwerfen werden. Die große Mehrzahl glaubte,
es werden diese Gelder à konds perdu geliefert werden.
Man glaubte, der Kanton Bern solle die Jurabahnen
möglich machen, nicht wegen der Rentabilität der Gelder,
sondern aus staatspolitischen und volkswirthschaftlichen

Tagblatt des Großen Rathes. — Lullstw àu Erauâ (Zonseil.
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Gründen. Man sagte sich, der Jura müsse durch eiserne
Bande an den alten Kanton angeschlossen werden und
man müsse ihm mit Eisenbahnen zu Hülfe kommen, wenn
er nicht wirthschaftlich zu Grunde gehen solle. Das
Geschäft gestaltete sich aber besser, als man jemals
vermuthete und der Kanton Bern konnte sich nicht zu allen
Zeiten darauf berufen, er habe durch seine Subvention
der Jurabahnen einen hochherzigen Beschluß gefaßt, im
Bewußtsein, daß er große Opfer bringe ohne Aussicht
auf Gewinn. Glücklicherweise gestaltet sich nämlich die
Sache so, daß der Jura sagen kann, Bern habe für ihn
keine finanziellen Opfer gebracht, sondern die Gelder
haben sich gut rentirt. Allerdings haben die Aktien
längere Jahre keine Rendite abgeworfen. Erst vom Jahre
1880 an konnte eine bescheidene Rendite ausgerichtet werden,
welche mit 1 "/» begann und bis auf 4 °/„ im Jahre l 888
anstieg, und für das Jahr 1889 wird wahrscheinlich —
ich glaube das sagen zu können, ohne desavouirt zu werden
— eine solche von 4'/- ausgerichtet werden. Infolge
dieses Resultates sind alle Befürchtungen, welche seinerzeit

in Bezug auf den Kanton Bern und seine Finanzen
an die Subventionirung der Jurabahnen geknüpft wurden,
nicht zur Thatsache geworden, vielmehr haben sich alle

Hoffnungen der Freunde der Jurabahnen besser realisirt,
als sie es selbst jemals hoffen durften.

Man kann nun die Frage aufwerfen, wenn wir mit
unsern Jurabahnaktien auf so gutem Boden stehen, daß
im letzten Jahre eine Rendite bezogen werden konnte,
welche dem landesüblichen Zins entspricht und für dieses

Jahr eine solche in Aussicht steht, die höher ist, als die

billigen Anforderungen, welche an ein Kapital in Bezug
auf die Rendite gestellt werden können, warum man
nun diese günstige Situation verändern und das
Gewisse gegen ein Ungewisses tauschen wolle. Auf den

ersten Blick ist diese Auffassung eine durchaus berechtigte.
Es ist wohl fast jedem Mitglied des Großen Rathes
so gegangen, wie mir und den andern Mitgliedern
der Regierung, indem man, als die Fusionsfrage zum
ersten mal auftauchte, davon nicht angenehm berührt
war. Das erste Gefühl war das: Warum jetzt wieder
ändern, wo wir aus unsere bernische Eisenbahnpolitik so

stolz und mit ihren finanziellen Resultaten so zufrieden
sein können! Dieser Eindruck war aber nur ein vorübergehender

; denn bei genauerer Prüfung der Sache und
aller in Betracht komnienden Verhältnisse, mußte man
sich bald überzeugen, daß wir mit unsern Eisenbahn-
Verhältnissen wiederum an einem Wendepunkt angelangt
sind, der für den Staat nicht von Schaden sein wird,
sondern in den Interessen des Landes liegt. Freilich
rentiren die Jurabahnen jetzt in befriedigender Weise.
Aber ob das immer so sein wird, ist eine andere Frage,
und es wird in dieser Beziehung niemand eine Garantie
übernehmen. Die gegenwärtige günstige Situation ist
nämlich zum guten Theil durch äußere Ereignisse, durch
Zufälligkeiten, die wieder verschwinden können, entstanden.
Ich will nur an die Grenzveränderung infolge des

deutsch-französischen Krieges erinnern und deren günstige
Einwirkung auf den bernischen Eisenbahnverkehr. Ich
erinnere ferner an den Paßzwang an der elsäßisch-sran-
zösischen Grenze, der wiederum für die Jurabahn eine
bedeutende Verkehrsvergrößerung zur Folge hatte. Ich
glaube, es dürfe das als eine Zufälligkeit bezeichnet
werden, deren Eintritt und Wegfall vollständig außerhalb
unserer Machtsphäre gelegen ist. Wie bald und in welchem

— I88S. 73
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Maße die gegenwärtigen günstigen Verhältnisse ändern
werden, wissen wir nicht, und ich glaube mich darauf
berufen zu können, daß in dieser Beziehung nicht nur
außerhalb der Jurabahnverwaltung stehende Personen,
sondern selbst die berufensten Persönlichkeiten, die mitten
in der Verwaltung der Jurabahnen stehen, durchaus
nicht optimistisch rechnen, sondern daß diese berufensten
Persönlichkeiten selbst der Ansicht sind, es liegen
Verhältnisse vor, welche ebensogut wieder ändern und eine

ungünstige Wirkung auf unsere Eisenbahnen ausüben
können. Es ist also in dieser Beziehung eine ziemlich
bedeutende Unsicherheit vorhanden, gegen welche uns durch
die Fusion etwas Sicheres geboten wird

Sie wissen aus den gedruckten Berichten, daß in der

fufionirten Gesellschaft dle Aktien der Jurabahnen privi-
legirt sind und denselben eine Vorzugsdividende von 4 V-V»
zugesichert ist, also ein Ertrag, den man von den
Jurabahnaktien bis jetzt noch nie bezog und welcher erst für
1889 und vielleicht auch für später in Aussicht steht,
jedoch durchaus nicht zum voraus garantirt werden kann.
Es sind aber nicht nur diese 4'/s V« garantirt, sondern
es steht in Aussicht, daß unter gewissen Verumständungen,
die ich noch näher auseinandersetzen werde, eine
Ueberdividende ausgerichtet werden kann. Die Hauptsache aber
ist, daß die Jurabahnaktien und deren Ertrag in Zukunft
nach meinem Dafürhalten sicherer gestellt sind, als
gegenwärtig. Man kann zwar auch hier fragen: Wer garantirt
uns dafür, daß die fusionirte Gesellschaft den privelegir-
ten Aktien 4'/s V» und noch mehr wird ausrichten
können? Man hat in dieser Beziehung allerdings keine

Garantie, sondern es sind diese-4^/2 V« nur statutengemäß

zugesichert und natürlich unter der Voraussetzung,
daß der Ertrag so groß sei, um diese Rendite ausbezahlen
zu können. Man kann nun in dieser Beziehung verschiedener

Ansicht sein. Eine genaue Rechnung kann man zwar
nicht aufstellen, Wohl aber kann man sich von einem
gewissen Gefühl beherrschen lassen. Bei mir geht nun
dieses Gefühl dahin, daß eine Rendite der privilegirten
Aktien von 4'/s "/o als sicher betrachtet werden kann,
jedenfalls als sicherer, als die nämliche Rendite für die

gegenwärtigen Jurabahnaktien für alle Zukunft garantirt
werden könnte. Vor allem erinnere ich daran, daß der

jährliche Ertrag der Suisse Occidentale und der Jurabahn
schon jetzt um eine bedeutende Summe höher ist, als
nothwendig ist, um den privilegirten Aktien eine
Dividende von 4'/s "/» ausrichten zu können. Man braucht
also nicht erst auf eine große Ausdehnung des Verkehrs
zu hoffen, um 4'/e °/-> ausrichten zu können, sondern es

ist dieser Ertrag bereits bei den getrennten Netzen
vorhanden. Nun liegt es aber auf der Hand, daß wenn
zwei derartige Netze sich vereinigen, schon einzig aus der

Betriebsvereuiiaung eine großartige Ersparniß resultiren
muß. Diese Ersparniß ist auf viele Hunderttausende von
Franken berechnet, eine Rechnung, die ich unbedingt als
richtig betrachte. Ferner muß aus der Vereinheitlichung
der beiden Netze der Verkehr bedeutend gewinnen. Ueberhaupt

find alle Faktoren vorhanden, um dem fufionirten
Netz eine bedeutend bessere Situation und damit eine
bessere Rendite prognostiziren zu können. Man kann
allerdings fragen, was für eine Wirkung die
Durchbohrung des Simplon, welche der Endzweck der Fusion
ist, haben werde und in welcher Weise der Kanton Bern
sich dabei werde betheiligen müssen. In dieser Beziehung
hat die Finanzdirektion ebenfalls keine Bedenken. Vorerst

der 1889.)

ist zu sagen, wenn man mit dem Gotthard und den
dort eintretenden Verhältnissen exemplisiziren will, daß
beim Simplon die Situation eine bedeutend andere ist.
Bei der Gotthardbahn waren die - kollossalen
Devisüberschreitungen nicht eine Folge des Gotthardtunnelbaues,
sondern der Erstellung der Zufahrtslinien, welche beim

Simplon bereits gemacht sind. Ferner wird man die

Erfahrungen, welche man beim Gotthard machte, beim
Bau des Simplontunnels verwenden und die gleichen
Fehler nicht zweimal begehen. Dafür garantirt ein

Theil derjenigen Männer, welche dazu berufen sind, bei
der Durchführung des Simplons mitzuwirken. Ferner
muß, es liegt das in der Natur der Sache, diese
Durchbohrung des Simplons und die Erstellung einer neuen
Verkehrslinie zwischen Italien und unsern andern
Nachbarländern eine große Zunahme des Verkehrs zur Folge
haben. Beim Gotthard überschreitet die beständige
Verkehrszunahme die seinerzeit rechnungsmäßig angenommene
um ein Bedeutendes. Die Zunahme des Verkehrs ist
eine geradezu riesige, die sich von Jahr zu Jahr steigert.
Aehnliches muß unbedingt auch beim Simplon eintreten.
Wenn also auf den heutigen Tag der Ertrag der jetzigen
zerstückelten Linie schon hinreicht, eine Dividende von
4J/s °/o zu garantiren, so muß, auch wenn der Simplon
erstellt wird, für die Zukunft als sicher angenommen
werden, daß von einer Reduktion der Rendite nicht die
Rede sein wird, sondern daß alle Aussicht vorhanden ist,
daß die Rendite den garantirten Betrag übersteigen wird.

Man sagt ferner, der Simplontunnel werde nicht
gebaut werden können, ohne daß der Kanton Bern auch
ein Opfer bringe. Diese Frage zu erörtern, ist heute nicht
die Zeit und der Ort. Dieselbe wird seinerzeit untersucht

werden und wenn der Kanton Bern glaubt, es liege
in seinen Interessen, auch den Simplon zu subventioniren
— und ich glaube, der Moment werde komnien, wo er
das finden wird — so wird er das auch thun, so gut als
er für die Gotthardbahn eine Subvention beschloß. Ich
glaube übrigens, er werde das thun können, ohne daß
ein Anleihen aufgenommen zu werdrn braucht, indem
eine Subvention aus dem Gewinne, den der Kanton
Bern auf den Jurabahnaktien macht, wird bestritten
werden können, also ohne eine Erhöhung des Büdgets
oder der Steuerlast des Volkes.

Ich glaube Ihnen also nachgewiesen zu haben, daß
unsere gegenwärtigen Jurabahnaktien nicht so viel werth
sind, als die sichern 4^/sprozentigen Prioritätsaktien der
neuen Gesellschaft, deren Dividende vielleicht auf 4°/<
oder 5 °/» steigen wird. Die Rendite der neuen Aktien
ist ohne Zweifel sicherer, als diejenige der gegenwärtigen
Aktien und dies ist für mich von großer Bedeutung und
muß auch für den Kanton Bern von solcher sein. Ich
habe bereits in meinem schriftlichen Vortrage gesagt,
und jedermann wird damit einverstanden sein, daß in
neuerer Zeit die Jurabahn und die Aktien, welche der
Kanton besitzt, für die Finanzen des Kantons zum
Grundpfeiler wurden. Man kann hier gewissermaßen
auch sagen, der Stein, den die Bauleute verworfen
haben, sei zum Eckstein geworden. Mit Hülfe der Jurabahn

wurde es möglich, die Finanzen des Staates,
welche sich Ende der 70er Jahre in einem so traurigen
Zustande befanden, wiederum zu rekonstruiren und das
finanzielle Gleichgewicht herzustellen. Die Erträgnisse
unserer Eisenbahnen sind für unser Büdget zu einer
Hauptquelle geworden und zum Beweise der Wichtigkeit
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dieser Rendite für unser Budget erinnere ich nur daran,
wie bei der Berathung desselben darüber spintisirt wurde,
ob die Jurabahn im folgenden Jahre 2 oder 2'/^ "/<>.

3 oder 3 V2 °/° abwerfen werde und das finanzielle
Gleichgewicht des Staates davon abhing, ob ein halbes
Prozent Dividende mehr oder weniger in die Staatskasse
fließen werde. Die beiden letzten Staatsrechnungen schlössen

mit kleinen Einnahmenüberschüssen ab; es wäre aber ein
Ausgabenüberschuß unvermeidlich gewesen, wenn nur
V4 °/o weniger Dividende ausbezahlt worden wäre, Sie
sehen also, daß die Frage der Rentabilität unserer
Eisenbahnaktien von entscheidender Bedeutung für die

Finanzen des Kantons und die Aufrechterhaltung des

nun wieder hergestellten finanziellen Gleichgewichtes ist.
Wenn nun aber diese Rentabilität, wie ich ausführte,
nicht für alle Zukunft eine absolut sichere ist, sondern
vielmehr Schwankungen unterliegen kann, so ist dies für
die Finanzen des Kantons kein guter Zustand. Ein
Staat, wie der Kanton Bern, mit so bedeutenden
Bedürfnissen und einem Büdget von über 20 Millionen,
muß im Büdget über einige sichere bedeutende Einnahmeposten

verfügen. Früher hatten wir deren mehr, als
gegenwärtig, indem eine Anzahl derselben verschwunden ist. Und
in neuerer Zeit will man das Heiligthum der kantonalen
Finanzen, den Ertrag des Salzmonopols, auch noch
entweihen und die daherige schöne, runde und sichere

Million herabsetzen. Es soll uns deshalb hoch
willkommen sein, an einem andern Ort einen solchen sichern
Einnahmeposten zu finden, wie es nach meiner
Ueberzeugung der Fall sein wird, wenn die Fusion zu stände
kommt und der Kanton Bern seine Eisenbahnwerthe in
der Weise umwandeln kann, wie es projektirt ist. Der
Kanton Bern kann sich deshalb zum Zustandekommen
der Fusion nur gratuliren.

Ich will hier gerade noch die Frage berühren — sie

ist auch aufgeworfen worden — was der Kanton Bern
nach vollendeter Fusion mit seinen neuen Aktien anfangen
wolle, ob man sie behalten oder sofort verkaufen solle.
Ich habe in meinem Vortrage gesagt, diese Frage brauche
jetzt nicht gelöst zu werden. Man kann da auch sagen:
„Kommt Zeit, kommt Rath", und ich hielte es durchaus
nicht für angezeigt, diese Frage heute einläßlich zu dis-
kutiren oder gar zu entscheiden, sondern man muß den

Entscheid darüber einigermaßen von der Entwicklung der

Dinge und den Konstellationen, welche die Zukunft bringen
wird, abhängig machen. Es würden allerdings. für die

Jurabahnaktien Fr. 600, oder noch mehr, zu erlösen sein.
Allein es ist gar Wohl möglich, daß man, wenn der neue
Zustand der Dinge eine Zeit lang in Thätigkeit ist,
finden wird, es sei besser, wenn man auch in der neuen
Gesellschaft ein Wort mitsprechen könne Allerdings hat
der Kanton Bern in der neuen Gesellschaft kein entscheidendes

Wort mehr, wie in der Jurabahn, wo er von
vornherein die absolute Mehrheit sämmtlicher Stimmen
besaß. Immerhin wird der Kanton Bern in der neuen
Gesellschaft einen Stock von 38,000 Aktien besitzen, welche
jederzeit mit großer Leichtigkeit mobil gemacht werden
können. Es ist das eine solche Macht, daß mit dem Kanton

Bern jedenfalls gesprochen werden müßte und man
ihn nicht ignoriren könnte. Wenn man weiß, wie
gering die in den Händen von einzelnen Privaten liegenden

Aktien vertreten sind und wie schwer solche einzelne
Aktieninhaber sich an einer Aktionärversammlung geltend
machen können, so kann der Staat Bern mit seinen
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38,000 disponiblen Aktien nicht als machtlos betrachtet
werden. Man wird deshalb die Aktien nicht sofort
verkaufen dürfen, sondern man wird abwarten müßen, ob
wir später noch ein Interesse haben werden, Aktionär zu
bleiben. Zeigt es sich, daß wir unsere Antheilhaberschaft
an dem Unternehmen füglich veräußern können, so besteht
kein Zweifel, daß man dies jederzeit zu einem guten
Kurse wird thun können. Es ist ein derartiger Kurs
bereits in den Statuten vorgesehen, indem darin gesagt
ist, daß unsere Aktien von der Gesellschaft zum Kurse
von Fr. 650 zurückgekauft werden können, in welchem
Falle der Kanton Bern auf seinem Aktienbesitz einen

Profit von Fr. 5,700,000 machen würde, ein Erfolg, der
durchaus nicht zu verachten wäre. Die allerbeste Lösung
in Bezug aus das Schicksal unserer Aktien wäre offenbar

die, wenn der Bund, wie es bereits im gedruckten
Bericht angedeutet ist, dieselben übernehmen würde. Wenn,
wie man mir mittheilte, hiezu Neigung vorhanden ist
und der Bund einen richtigen Kurs bezahlt, so wird
Bern seine Aktien gerne abtreten und zwar wird es dies
nicht des finanziellen Erfolges wegen thun, sondern aus
moralischen und politischen Gründen. Es wäre der Triumph
der bernischen Eisenbahnpolitik, ein Ausdruck der diese

Tage über häufig zur Anwendung gekommen ist, wenn
diese Politik mit dem Verkauf der Aktien auf den Bund
übergehen würde; denn wenn der Bund unsere Aktien
kauft, kann dies nur in dem Sinne geschehen, daß er
damit den Anfang des Rückkaufes der schweizerischen
Eisenbahnen macht. Dazu wird der Kanton Bern sehr gerne
Hand bieten, wobei er nicht nur finanziell sein Gefchäst
machen würde, sondern auch politisch die größte Befriedigung

finden müßte. Dem Bund könnte die Sache übrigens
erleichtert werden; denn er brauchte ja nicht mit baarem
Gelde zu bezahlen, sondern wir würden uns mit
Bundesobligationen begnügen, da dies ein Papier wäre, das zu
allen Zeiten seinen Werth haben würde. Indessen ist das
vorläufig Zukunftsmusik, möchte ich fast sagen, und was
ich soeben andeutete, ist mehr eine Privatmeinung von
mir; denn die Sache ist heute noch nicht aktuell und es

kann dieselbe auch füglich auf später verschoben werden.

Ich gehe nun über zur zweiten Seite der Fusion,
nämlich zum Verkauf der Bern-Luzern-Bahn. Die
Geschichte dieser Bahn, die wohl Jedermann in Erinnerung
ist, ist kurz zusammengefaßt, folgende. Die Bern-Luzern-
Bahn bildete anfänglich einen Bestandtheil der Projektrrten
und zum Theil auch angefangenen Ostwest-Bahn, an
welche der Kanton Bern, als sie zu Grunde ging, einen

Beitrag von 2 Millionen ausgerichtet hatte. In
Befolgung seiner Eisenbahnpolitik kaufte der Kanton Bern
die Bern-Luzern-Bahnlinie an und vollendete das im
Bau begriffene erste Stück derselben von Bern nach
Langnau. Als dann hierauf die Eisenbahngesellschaft
Bern-Luzern zu stände kam, betheiligte sich der Kanton
Bern im Jahre 1872 in der Weise, daß er die Staatsbahn

Bern-Langnau im Werthe von 6.600,000 Fr.
abtrat und zudem noch eine Baarsubvention von 1,750,000
Fr. bewilligte. Das Schicksal dieser zweiten Bern-Luzern-
Bahngesellschaft ist Jedermann bekannt. Sie ist entgleist
und zwar ist leider nicht nur ein Wagen oder ein Zug
entgleist, sondern die ganze Unternehmung und zwar so arg, daß
sie wegen gänzlichem Mangel an den nöthigen Geldmitteln
auf den vorgesehenen Zeitpunkt nicht einmal eröffnet werden
konnte. Diese fatale Lage veranlaßte die Regierung, der

Gesellschaft die bekannte Million — in Wirklichkeit waren
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es Fr. 1,120,165 — vorzuschießen. Trotzdem war die

Bahn nicht lebensfähig, sondern gerieth in Konkurs. Es
war fatal, daß dieses Intermezzo eintrat; denn dasselbe

hat dem Kanton Bern Schaden und Aufregung verursacht,

was besser weggeblieben wäre und auch wirklich
hätte vermieden werden können, wenn die Bahn so

ausgeführt worden wäre, wie es projektirt war. Leider
befand sich damals die Jurabahn noch nicht in einem
Zustande, daß sie den Bau der Bahn selbst hätte übernehmen
können. Ich sage leider; denn wenn diejenigen Männer,
welche die Jurabahn bis heute leiteten, auch die Bern-
Luzern-Bahn hätten an die Hand nehmen können, so wären
die fatalen Vorkommnisse von 1875—77 nicht eingetreten.
Leider waren aber Leute an der Spitze, welche eine zu
große Meinung von sich selbst hatten und die Jurabahn
mußte unthätig zusehen, wie diese Leute die Bern-Luzern-
Bahn zu Grunde richteten. Die Linie ist dann bekanntlich

durch Ankauf an den Staat übergegangen, der dieselbe
mit nicht unbedeutenden Kosten vollendete, so daß er

schließlich für dieselbe eine Summe von Fr. 21.654,213.82
ausgegeben hatte. Man sieht hieraus, daß diese Bahn wirklich

ein Schmerzenskind war, nicht in dem Sinne, daß das
Kind Schmerzen litt, sondern die Mutter. Dabei war diese

Bahn auch der Prügeljunge des Kantons Bern, indem
ihr Dinge zur Last geschrieben wurden, welche nicht auf
ihren Conto gehörten. So wurden ihr auch die zwei
Millionen, welche man an die Ost-Westbahn gegeben

hatte, zu Lasten geschrieben, um sie auf dem Staatsvermögen

zu behalten. Wenn man billig sein wollte, müßte
man diese und andere Beträge vom Schuldkonto der Bahn
in Abzug bringen.

Nach stattgefundenem Ankauf wurde die Bahn eine

Zeit lang vom Kanton Bern selbst betrieben, respektive
durch die Jurabahn gestützt auf einen Betriebsvertrag.
In dieser Periode war der Ertrag der Bahn ein wahrhaft

trostloser. Die höchste erreichte Rendite betrug
60,000 Fr. Erst vom Jahre 1881 an verbesserte sich

die Situation bedeutend und zwar wird noch jedermann
in Erinnerung sein, woher dies kam. Die Jurabahn
wollte nämlich damals ihr 5prozentiges 33 Millionenanleihen

in ein 4prozentiges konventiren und um diese

Operation auf vortheilhafte Weise zu stände zu bringen,
machte sie dem Kanton Bern den Vorschlag, er möchte
das neue Anleihen garantiren. Bern that dies, da die

Jurabahn die Offerte machte, sie wolle den ganzen aus
der Konversion resultirenden Gewinn in Form eines
Pachtzinses für die Bern-Luzern-Bahn dem Kanton Bern
zuwenden. Nachdem das Volk zu der Anleihensgarantie
seine Zustimmung ertheilt hatte, wurde deshalb mit der

Jurabahn ein Pachtvertrag abgeschlossen, wonach dieselbe
anfänglich einen Pachtzins von 226,000 Fr. bezahlte und
für später einen solchen von 250,000 Fr nebst allfälligen
Majorationen zusicherte. In neuerer Zeit trat sodann
eine langsame und stetige Zunahme des Verkehrs ein,
sodaß auch die Majorationen zur Anwendung kamen
und in den letzten Jahren ein Reinertrag von
durchschnittlich 350,000 Fr. in die Staatskasse floß.

Die fusionirte Gesellschaft macht nun für diese Bahn
ein Angebot von 14 Millionen und die Frage ist nun in
erster Linie die, ob dieser Kaufpreis dem Werthe der Bahn
entspreche. Man kann über die Art und Weise, wie dieser
Werth zu berechnen ist, verschiedener Ansicht sein. Wenn
man etwas kaufen will, so ist die erste Frage gewöhnlich
die: Was hat der Gegenstand gekostet? So können wir
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aber hier nicht rechnen. Nach der Staatsrechnung kostete
die Bahn eine Summe von 21 Millionen; in Wirklichkeit

kostete sie aber noch viel mehr; denn bei der Liquidation

in den Jahren 1875—76 find viele Millionen
verloren gegangen, nicht seitens des Kantons Bern,
sondern seitens der andern Aktionäre und der Lieferanten
der Bahn. Wenn man also untersuchen wollte, wie viel
die Bahn in Wirklichkeit gekostet habe, so würde man
finden, daß dieselbe mehr als 30 Millionen verschlang.
Allein die von andern Leuten Verlornen Millionen
kümmern uns nicht. Es kann nun keine Rede davon sein,
einem allfälligen Liebhaber gegenüber — im vorliegenden
Falle allerdings einem etwas gezwungenen Liebhaber gegenüber

— zu erklären, die Bahn habe so und so viel gekostet
und müsse dshalb auch so viel gelten. Das wäre eine

Verkennung der Verhältnisse. Man muß vielmehr auf
der einen Seite berechnen, wie viel die Bahn der neuen
Gesellschaft als Bestandtheil ihres Netzes werth sei und
was sie für einen Ertrag habe, und ans der andern
Seite muß berechnet werden, was für einen Werth die

Bahn für uns hat mit Rücksicht auf ihre jetzige Rendite,
den Kaufpreis und die Art und Weise der Verwendung
derselben. Unter Berücksichtigung dieser Punkte haben sich

die Bevollmächtigten beider Kontrahenten ohne langes
Markten aus einen Kaufpreis von 14 Millionen geeinigt.
In irgend einer Zeitung stand zu lesen, bei diesem
welthistorischen Akt, wo die beiden Widersacher in der bernischen
Eisenbahnpolitik, Herr Marti und ich, sich einigten, werde
ich wohl eine Thräne der Rührung zerdrückt haben. Das
ist nicht der Fall. Wenn Herr Marti 15 Millionen of-
ferirt haben würde, so hätte ich versuchen wollen, eine

Thräne der Rührung zu zerdrücken, wenn es verlangt
worden wäre. (Heiterkeit.) So aber sind von keiner
Seite Thränen vergoßen worden, weder solche der Trauer
noch der Freude. Wie die Sache liegt, muß Bern sich

fragen, ob dieser Kaufpreis von 14 Millionen genügend
sei oder nicht. Unsere Rechnung ist nun folgende. In
den letzten Jahren betrug der Ertrag der Bahn für den
Staat durchschnittlich 350,000 Fr. Der wirkliche
Reinertrag betrug allerdings 400,000 Fr. und mehr; allein
laut Pachtvertrag hat der Kanton gewisse Arbeiten,
Erneuerungsbauten w., zu bestreiten, welche alljährlich mit
30,000 — 40,000 Fr. in Abrechnung kommen. Für die
neue Gesellschaft liegt die Sache ganz anders, indem sie

diese Ausgaben zum Baukonto der Bahn schlagen und
dereinst vom Bund im Falle des Rückkaufes zurückverlangen
kann. Wir jedoch konnten nicht so vorgehen; denn es wäre
nicht solid gewesen, wenn wir den ganzen Ertrag in die

laufende Verwaltung genommen und die Ausgaben für
den Unterhalt der Bahn und für Erneuerungsbauten auf
den Bauconto geschrieben hätten, um sie dereinst vom
Bunde zurückzuerhalten. Wir müssen uns deshalb in
Bezug auf den Werth der Bahn auf einen andern Standpunkt

stellen. Wie gesagt, fließt gegenwärtig ein
Reinertrag von 350,000 Fr. in die Staatskasse, und es kann
sich nun fragen, ob dieser Zustand gleich bleiben oder sich

verbessern werde. Ich glaube das Letztere nicht, wenigstens
in der nächsten Zukunft wird eine Verbesserung kaum
eintreten. Die Bern-Luzern-Bahn ist im allgemeinen in
Bezug auf Betrieb und Unterhalt eine schwierige Bahn,
indem sie eine übergroße Zahl von Kurven, Steigungen
und Gefällen aufweist. Die Ausgaben, um die Bahn
in richtigem, betriebsfähigem Zustand zu erhalten, sind
denn auch immer ziemlich bedeutende und es ist keine
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Aussicht vorhanden, daß sich dieselben in Zukunft redu-
ziren werden, sondern es ist eher eine Erhöhung zu
gewärtigen. Von den in nächster Zeit in Aussicht stehenden
größern Ausgaben will ich nur zwei erwähnen. Sie wissen,
daß gegenwärtig die Erweiterung des Bahnhofes Bern
in Ausführung begriffen ist. Die Ausführung erfolgt
auf Kosten der Centralbahn. Die Jurabahn und die

Staatsbahn haben aber einen entsprechend höhern Zins
zu bezahlen und zwar macht die Erhöhung für den Kanton
Bern circa 12,000 Fr. aus. Ferner steht die Erweiterung
des Bahnhofes in Luzern in Aussicht und wird sich
dieselbe nicht mehr sehr lange hinausschieben lassen. Die
Erweiterung soll ungefähr 2Hz Millionen kosten und zwar
muß der Kanton Bern einen Sechstel dieser Kosten
übernehmen, was einen vollen Jahresertrag der Bahn ab-
sorbiren wird. Dazu kommen die Begehren der Anwohner
der Bahn, welche immer noch eine üebertaxe bezahlen
müssen und verlangen, daß die normalen Taxen eingeführt

werden. Man wird der Bevölkerung jedenfalls
über kurz oder lang gerecht werden müssen, was im
Anfange jedenfalls nur auf Rechnung des Ertrages der Bahn
geschehen kann Geht die Bahn in den Besitz der fusionirten
Gesellschaft über, so wird dieselbe diesem Begehren jedenfalls

entsprechen und so werden die Wünsche dieses Landestheils

ohne Nachtheil für den Kanton Bern erfüllt. Der
Ertrag derBern-Luzern-Bahn würde also beiden bisherigen
Verhältnissen Fr. 3S0,000 nie überschreiten. Welche Rendite
werfen dagegen in Zukunft die 14 Millionen ab, welche
für die Bahn offerirt werden? Um diese Rendite zu
berechnen, .darf man nicht nur den Zins dieser Summe
à 3, 3V2 oder 4 °/o berechnen, sondern wir müssen wiederum

die Art und Weise der Verwendung des Kaufpreises
in Berücksichtigung ziehen. Derselbe soll in der Weise
verwendet werden, daß man das 4prozentige 13
Millionenanleihen vom Jahre 1885, dessen Konversion
bereits beschlossen ist, aber bis jetzt noch nicht vorgenommen
werden konnte, zurückbezahlt. Dasselbe ist ans 0 Wochen
kündbar, nach dem Obligationenrecht jedenfalls auf 3

Monate. Man kann also das Geld, das innerhalb 6

Monaten zu bezahlen ist, sofort verwenden. Ist dieses

Anleihen zurückbezahlt, so fällt für den Kanton Bern
eine jährliche Ausgabe von 590,000 Fr. weg (4 °/° Zins
nebst Amortisation), wozu noch der Ertrag der 14. Million
kommt, welche nach dem Beschlussesentwurfe derDomänen-
kaffe zufließt und wenigstens 3 V» rentiren, also Fr. 30,000
abwerfen wird. Der Ertrag wird also mit Rücksicht auf
die Verwendung des Kaufpreises Fr. 600,000 übersteigen
und also um Fr. 250,000 höher sein, als der
gegenwärtige Ertrag. Ich glaube, diese Zahlen seien sehr
sprechend und man brauche sich angesichts derselben nicht
mehr zu fragen, ob ein Kaufpreis von 14 Millionen
annehmbar sei oder nicht. Freilich tritt dabei ein Umstand ein,
der auf den ersten Blick etwas bedenklich erscheint, der
Umstand nämlich, daß mit diesen 14 Millionen der Werth,
den die Bahn rechnungsmäßig hat und welcher nach der

Staatsrechnung Fr. 19,600,000 beträgt, nicht gedeckt

wird, sondern ein Defizit von Fr. 5,600,000 entsteht.
Nun könnte man einfach sagen: Die Rendite der 14
Millionen ist viel größer, als diejenige der 19 Millionen; die
14 Millionen in baar sind also mehr werth, als die 19

Millionen auf dem Papier, also wollen wir die Sache
einander gleichsetzen. Oder man könnte auch sagen, die

Jurabahnaktien, welche nur mit Fr. 500 in der
Staatsrechnung siguriren, seien heute Fr. 600 werth und werden
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später sicher Fr. 650 gelten, in welchem Falle ein Mehrerlös

erzielt werde, welcher die Fr. 5,600,000 ungedeckter
Werthe der Bern-Luzernbahn vollständig aufwiege; man
könne das also gegen einander verrechnen. Nach den

Vorschriften unseres Finanzgesetzes geht aber beides nicht an
und es entspräche ein solches Vorgehen auch nicht der Solidität,

mit welcher man in der Staatsverwaltung des Kantons
Bern solche Dinge zu behandeln gewöhnt ist. Die 19
Millionen sind nun einmal ein Bestandtheil des Staatsvermögens

und anderseits können die Jurabahnaktien nicht so

behandelt werden, wie es soeben angedeutet wurde. Der
derzeitige Werth dieser Aktien ist nur ein Börsenwerth
und wie er sich später gestalten wird, das ist ein
Zukunftswerth, den wir heute nicht diskontiren können. Es
gibt aber noch ein ganz anderes Mittel, nämlich das
Staatsvermögen intakt zu erhalten und das scheinbar
Verlorne zu refundiren, wie man schon seinerzeit am Werthe
der Bern-Luzernbahn über 2 Millionen abgeschrieben hat.
Sie wissen, daß wir bis zum Jahre 1940 über 50
Millionen Schulden zurückzubezahlen haben. Wir haben
bereits damit begonnen und es werden durchschnittlich jährlich

über eine Million Schulden getilgt, gewiß eine

respektable Summe für ein Staatswesen, wie der Kanton
Bern. In dieser Weise kann auch in Bezug auf die

Bern-Luzernbahn die Differenz zwischen dem wirklichen
und dem bilanzmäßigen Staatsvermögen in berechenbarer
Zeit ausgeglichen werden, ohne daß man zu andern, mehr
oder weniger gewagten Mitteln zu schreiten braucht.

Die ist also die beim Verkauf der Bern-Luzernbahn
entstehende neue finanzielle Situation und ich glaube, man
dürfe nach allen diesen Erörterungen sagen, die 14 Millionen
seien ein genügender und sogar sehr annehmbarer Kaufpreis

und man dürfe mit Freuden dazu stimmen, die

Bern-Luzernbahn zu diesem Preis zu verkaufen.
Das ist das Wesentliche desjenigen, was ich Ihnen

zu sagen habe und was in dem Ihnen vorliegenden
Beschlußentwurf Ausdruck gefunden hat, von welchem
mir nur noch der Art. 5 zu besprechen übrig bleibt,
lautend: „Rücksichtlich der vom Staate Bern zu Gunsten
der Jura-Bern-Luzern-Bahn übernommenen Anleihens-
garantie bleibt es bei den bestehenden Verpflichtungen,
worüber der Große Rath auf Verlangen eine Erklärung
ausstellen wird." Ich begreife, daß dieser Artikel geeignet
war, da oder dort einige Bedenken zu erregen. Allein
bei näherer Untersuchung müssen diese Bedenken
verschwinden. Vor allem muß man sich klar machen, daß
diese Garantieverpflichtung eben einmal existirt und sich

kein Kontrahent durch einen Beschluß derselben wieder
entziehen kann; denn es handelt sich um einen Vertrag,
mit dessen Aufhebung alle Kontrahenten einverstanden
sein müssen. Wir könnten also nicht beschließen, die
Garantie sei von heute an aufgehoben. Nun ist aber von
Juristen die Ansicht ausgesprochen worden, es müsse bei
der Auflösung der beiden Gesellschaften und der Kreirung
einer neuen Gesellschaft, eine Garantie-Erklärung
abgegeben werden; denn der Gläubiger sei berechtigt, vom
Schuldner zu verlangen, daß er die untergegangene
Garantie ersetze; er sei nicht schuldig, Baarzahlung
entgegenzunehmen, sondern könne verlangen, daß man ihm
Garantie leiste, was im Nothfalle durch Baarhinterlaae
geschehen müßte. Ich gehe mit dieser juristischen Auffassung

nicht einig, da ich nicht begreifen kann, daß wenn
der Schuldner untergegangen ist, man von ihm noch
etwas verlangen kann, und weil ich übrigens nicht der

— 188». 7S
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Ansicht bin, daß im vorliegenden Falle der Schuldner
untergehe; denn der Schuldner ist ja noch immer da,

nur in anderer Form. Man kann also über die Sache
streiten. Um aber die Jurabahngesellschaft nicht in
Verlegenheit zu bringen, wird im Beschlußesentwurf gesagt,
der Große Rath solle ermächtigt sein, nötigenfalls eine

bezügliche Erklärung auszustellen. Gefahr ist dabei keine

vorhanden; denn bevor Bern materiell herbeigezogen
würde, müßte das ganze Aktienkapital der Gesellschaft
im Betrage von 100 Millionen total verloren gehen,
was doch nicht zu gewärtigen ist. Und wenn wirklich
das Aeußerste eintreten sollte, so wäre die Konsequenz
die, daß Bern diejenigen Eisenbahnen, auf welchen die
29 Millionen haften, d. h. das ganze Jurabahnnetz,
dessen Werth vom Bunde auf über 70 Millionen geschätzt

ist, übernehmen müßte. Wenn also alle Stricke reißen
sollten, so müßten wir für die garantirten 29 Millionen
das Jurabahnnetz übernehmen, eine Aussicht, welche
durchaus nicht geeignet sein soll, irgend jemand zu
erschrecken. Dies zur Aufklärung über die Bedeutung
des Artikel 5.

Zum Schluß noch einige Bemerkungen bezüglich der

Eisenbahnpolitik des Kantons Bern. Es gehört das zwar
nicht in's Ressort der Finanzdirektion; aber es schickt

sich, daß sie sich darüber auch mit einigen Worten
ausspricht.

Es ist beim Bekanntwerden der Fusionsidee der
erste Eindruck vieler berufener Leute der gewesen, der
Kanton Bern gebe damit seine Eisenbahnpolitik, die er
Jahrzehnte lang mit größter Energie und Zähigkeit
festhielt, auf und es sei doch schade, daß man diese

Eisenbahnpolitik schließlich ohne Sang und Klang begrabe.
Ich halte dafür, man müsse die Sache so auffassen, wie
sie ist. Ein jedes Ding hat seine Zeit und so auch die
bernische Eisenbahnpolitik. Dieselbe war seinerzeit berechtigt

und nothwendig, wo wir in der Schweiz übermächtige

Privatgesellschaften aller Art hatten und die
Eisenbahndirektoren nicht nur ganze große Kantone beherrschten,
sondern sogar im Bund einen großen Einfluß ausübten
und eigentlich einen Staat im Staate bildeten. Dies
konnte der Kanton Bern mit seinem großen Staatsgedanken

nicht gleichgültig ansehen und widersetzte sich

deshalb einem solchen ftìr unser Vaterland gefährlichen
Zustand aus allen Kräften. Der Kanton Bern übernahm
es, diesen übermächtigen Eisenbahnbaroneu, wie man sie

nannte, entgegenzuarbeiten. Er hatte indessen noch einen
andern, volkswirthschaftlichen Grund, diese Eisenbahnpolitik

zu inauguriren. Es ist bekannt, wie Bern ill Bezug
auf Eisenbahnen vernachlässigt wurde. Es gab leider im
Kanton Bern eine Zeit, wo man den Eisenbahnen keine

große Bedeutung beilegte und noch Ende der 50er Jahre
gab er die schöne Linie Bern-Thun aus der Hand,
während er das Messer an der Hand hatte, sie selbst zu
bauen. Der Staat mußte deshalb, da den
Privatgesellschaften nicht konvenirte, gewisse Landestheile mit
Eisenbahnen zu versehen, dies aus eigenen Mitteln thun,
wenn diese Landestheile nicht ganz abgefahren werden
sollte». Er that es auch und so wurden im Jura, im
Oberland und Emmenthal Eisenbahnen erbaut und alles
ausgeführt, was man bei Beginn dieser Politik als
begehrenswerth betrachtete. Die Eisenbahnpolitik des
Kanton Bern hat somit in volkswirthschaftlicher Beziehung

ihre Aufgabe erfüllt. Und was die staatspolitischen
Beziehungen anbetrifft, so sind die früheren Gefahren
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nicht mehr da- Die Uebermacht der Eisenbahngesellschaften
in politischem Sinne ist gebrochen. Eisenbahnbarone gibt
es nicht mehr; der Sinn der Eisenbahnherren ist
hauptsächlich auf Tantiemen gerichtet und im übrigen kümmern
sie sich weniger mehr darum, was in der Politik geht
und begehren nicht, dominirende Staatsmänner zu werden.

Der Kanton Bern hat also im großen ganzen die

Aufgaben seiner Eisenbahnpolitik erfüllt und wenn dies
der Fall ist, ist es nicht nöthig, an den vollendeten
Thatsachen weiter zu arbeiten. Wir können im großen
und ganzen mit unserer Eisenbahnpolitik zufrieden sein,

trotz verschiedener Irrungen und Intermezzi. Jeder, der

gegen diese Politik arbeitete, meinte es offenbar mit dem
Lande gut und wenn sich ein großer Theil der gehegten
Befürchtungen nicht erfüllte, so darf gesagt werden — ohne
jemand zu verletzen — daß der Kanton Bern beim ganzen
Verlauf der Dinge viel Glück hatte, einerseits durch die
bereits erwähnten Zufälligkeiten, welche den Ertrag der

Bahnen bedeutend hoben, und anderseits dadurch, daß
wir eine Verwaltung besitzen — ich fühle mich verpflichtet,
wie Herr Stockmar, dies hervorzuheben und zwar geschieht
es, ohne jemand schmeicheln zu wollen — welche ihrer
Aufgabe stets gewachsen war, die Geschäfte mit geistiger
und geschäftlicher Ueberlegenheit besorgte, alle Schwierigkeiten

zu besiegen und neue Situationen zu Gunsten der

Gesellschaft, und in letzter Linie des Staates, auszubeuten
wußte. Es ist in den letzten 10 Jahren in der Verwaltung

der Jura-Bern-Luzernbahn kein wichtiger Akt
vorgekommen, ohne daß die Verwaltung nicht hauptsächlich
auf die Interessen des Kantons Rücksicht nahm und nicht
nur einseitig die speziellen Interessen der Gesellschaft in's
Auge faßte.

So sind wir nun im gegenwärtigen Zeitpunkte
angelangt und wenn die Fusion zu stände kommt, müssen

wir uns beinahe fragen: Was wollen wir mit dem vielen
Geld machen? (Große Heiterkeit.) Da wird es nun am
Begehr nicht fehlen. Man kann dabei aus zwei Arten
Verfahren. Entweder kann man die Steuern herabsetzen

— seien es die direkten Steuern oder die Salzsteuer —
oder aber die bisherigen Steuern beibehalten und dafür
wichtige, dringende Bedürfnisse des Kantons befriedigen.
Solcher Bedürfnisse sind nicht wenige vorhanden. Ich
habe mir erlaubt, in meinem schriftlichen Vortrage einem

Privatwunsch Ausdruck zu geben und nur beispielsweise
von der Erweiterung der Jrrenpflege zu reden. Es ist
dies indessen heute nicht Gegenstand der Diskussion,
sondern es ist das meine persönliche Meinung und ich

wollte damit nur exemplifiziren, daß man das Geld sehr

gut brauchen kann. Es wird also an einer Verwendung
des Geldes nicht fehlen und ich befürchte nur, es könnte
schließlich so viel auf die vermehrten Einnahmen spekulirt
werden, daß man schließlich uoch zu wenig Mittel besitzt.

— Ich habe geschloffen.

Stämpfli (Bern), Berichterstatter der Spezial-
kommisfion. Nach den ausführlichen Referaten der Herren
Stockmar und Scheurer ist es mir nicht möglich, Neues
anzubringen. Ich denke auch, die ausführlichen Berichte,
welche gedruckt ausgetheilt wurden, haben es jedem
Mitgliede möglich gemacht, sich ein Urtheil zu bilden. Ich
will deshalb nur kurz auf die in der Kommission geltend
gemachten Bedenken eintreten.

Was die Ausstellung einer Erklärung betreffs
Fortdauer der Anleihensgarantie anbetrifft, so ist das nur eine
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Formsache. Bern hat dabei durchaus nichts zu riskiren.
Die Sicherheit ist unter dem neuen Zustand der Dinge im
Gegentheil eine entschieden bessere, als gegenwärtig. Ein
zweites Bedenken war das, der Kanton Bern verpflichte
sich durch Annahme des Beschlußesentwurfs, eine
Subvention an den Simplontunnel zu zahlen. Allein es ist
im Beschlußesentwurf nirgends mit einem Wort die Rede
davon und es geht der Kanton Bern also keine
Verpflichtung ein. Es wird zwar voraussichtlich dex Moment
kommen, wo der Kanton Waadt und di^ übrigen
Mitinteressenten an den Kanton Bern wachsen werden, er
möchte an den Simplon einen Beitrag verabfolgen. Ist
dies der Fall, so wird dann der Regierungsrath dem

Großen Rathe eine besondere Vorlage unterbreiten und
es wird schließlich das Volk darüber abstimmen müssen.
Wir behalten uns also in dieser Beziehung freie Hand
vor. Wenn aber der Kanton Bern am Zustandekommen
des Simplontunnels interessirt ist, so wird er sein
Interesse gewiß eben so gut verstehen, wie bis jetzt, und es

wird dann für den Kanton eine Ehrensache sein, für
den Simplon einzustehen.

Die Kommission empfiehlt Ihnen einstimmig auf
den Beschlußesentwurf einzutreten und denselben zu
genehmigen.

Ballif, Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Nach den angehörten Referaten kann ich mich
ebenfalls kurz fassen. Die Staatswirthschaftskommission
glaubte, es liege in ihrer Aufgabe, die Fusionsfrage in
Bezug auf ihre finanzielle Tragweite ebenfalls in
Berathung zu ziehen, und es wird dies wohl auch als
selbstverständlich angesehen worden sein.

Vor allem will ich konstatiren, was auch der Herr
Finanzdirektor erwähnte, daß bei vielen — auch bei mir
— der anfängliche Eindruck der Fusionsidee kein günstiger
war und dieselbe nicht besondern Anklang fand. Man
hörte vielerseits die Frage aufwerfen: Wie kommt die

Jurabahn, die sich bekanntlich einer schönen Prosperität
erfreut, dazu, sich mit einer Gesellschaft zu vereinigen,
deren Situation bedeutend ungünstiger ist, die sich schon
in Verlegenheit befand und deren Ertrag als ein
mittelmäßiger bezeichnet werden muß. Es lag diese Frage
allerdings sehr nahe und man verwunderte sich einigermaßen,
daß es die Jurabahn als in ihrem Vortheil liegend
finden konnte, mit einer solchen Gesellschaft eine Fusion
einzugehen. Als man aber die Sache näher untersuchte,
und sich von kompetenter Seite Aufklärungen geben ließ,
mußte man nach und nach zu einer andern Ansicht
gelangen und sich sagen, daß wenn auch die Situation der
Suisse Occidentale eine entschieden ungünstige ist. dennoch
die Fusion für beide Theile von Nutzen sein kann. Es
ist einleuchtend, daß je größer das Bahnnetz ist, desto
größer auch die Rentabilität sein muß. Die Ersparnisse,
welche man sowohl in der Verwaltung als im ganzen
Betrieb erzielen kann, sind jedenfalls nicht unbedeutend.
Ebenso kann nicht bestritten werden, daß durch die Fusion
zweier Gesellschaften, wie die Jurabahn und die Suisse
Occidentale, eine bedeutende Hebung und Entwicklung
des Verkehrs und eine namhafte Ersparniß möglich ist.
Es ist dies auch in den Berichten der Jurabahndirektion
ausführlich auseinandergesetzt, und es erhielt die
Staatswirthschaftskommission den Eindruck, daß die vorgesehenen
Ersparnisse nicht zu hoch augeschlagen seien, abgesehen von
dem nicht unbedeutenden Nutzen der Hebung und Entwicklung

des Verkehrs.
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Die Hauptfrage für die Beurtheilung des Fusionsver-
traaes wird immerhin die sein, ob die Aktien der neuen
Gesellschaft für die Jurabahnaktien ein genügendes Aequi-
valent seien, respektive ob der Tausch dem Staate Vortheile
biete. Je nachdem man sich auf den Standpunkt eines

einzelnen Aktionärs oder des Staates stellt, kann die

Frage verschieden beantwortet werden. Es läßt sich ganz
gut denken, daß ein Privataktionär lieber seine Jurabahnaktien

behalten würde, die schon in diesem Jahre
wahrscheinlich 4'/s °/o abwerfen werden und deren Ertrag
möglicherweise auf 5 °/o oder noch mehr steigen könnte,
während bei den neuen Aktien zwar eine sichere Rendite
von 4'/s in Aussicht steht, von einer höhern Rendite
aber in den ersten Jahren nicht die Rede sein kann,
indem nach der Ausrichtung der 4'/zprozentigen Dividende

an die Prioritätsaktien zuerst eine solche von 4°/o an
die Stammaktien bezahlt werden muß, bevor eine weitere
Dividende für die Prioritätsaktien eintreten kann. Für den

Staat liegt die Sache etwas anders. Für ihn ist die Hauptsache

die, aus seinem in Eisenbahnen angelegten Vermögen
eine möglichst sichere und regelmäßige Rendite zu ziehen.
Die Gründe hiefür sind in dem Berichte der Finanzdirektion
in richtiger Weise auseinandergesetzt und es hat der Herr
Finanzdirektor dieselben vorhin auch mündlich klargelegt.
Die Staatswirthschaftskommission stellt sich ganz auf den

nämlichen Boden und findet mit dem Regierungsrath, daß
die Interessen der Jurabahnaktionäre, ganz besonders
aber diejenigen des Staates, bei der Fusion in durchaus
befriedigender Weise gewahrt sind, und zwar um so mehr,
als durch den möglichen Wegfall gewisser, den Ertrag
günstig beeinflußender Faktoren leicht ein Rückgang des

gegenwärtigen Ertrages der Jurabahn eintreten könnte.
Ausschlaggebend für die Beurtheilung der Angelegenheit

war sodann insbesondere der mit der Fusion verbundene
Verkauf der Bern-Luzernbahn, ohne welchen es vielleicht doch
noch zweifelhaft gewesen wäre, ob er Große Rath mit Rücksicht

auf gewisseBedeuken, auf die ich noch zu sprechen kommen
werde, der Fusion zugestimmt haben würde. Es ist sehr zu
begrüßen, daß schon bei Beginn der Unterhandlungen von
Seite unserer Finanzdirektion die Erwerbung der Bern-
Luzernbahn als ausdrückliche Bedingung, als Louàitio
siue gua uou der Zustimmung zur Fusion aufgestellt
wurde. Ohne Zweifel wird auch das Volk sehr
einverstanden sein, daß der Erlös zur Rückzahlung von
Staatsschulden, nämlich des 13 Millionenanleihens vom Jahr 1881
verwendet werden soll, abgesehen davon, daß dieser Antrag
vollständig einer soliden Finanzpolitik entspricht und infolge
wegfallender Verzinsung und Amortisation eine erhebliche
Ersparniß zur Folge hat. Die Staatswirthschaftskommission
hat deshalb den Verkauf der Bern-Luzernbahn als entscheidendes

Moment bei der Beurtheilung der ganzen Angelegenheit

betrachtet, und es nimmt deshalb auch Ihr Berichterstatter,

der seinerzeit dem Kauf der Bern-Luzernbahn nicht
zustimmte, keinen Anstand, zu erklären, daß er sich damals
im Irrthum befand und die Zukunft der Bahn, die

allerdings besondern glücklichen Verumständungen zu
verdanken rst, allzu ungünstig beurtheilte.

Gegenüber diesen unbestreitbaren Vortheilen der Fusion
soll man, glaube ich, auch einige Schattenseiten derselben
berühren, welche von mehreren Seiten zum Ausdruck
gelangten und sicher von einer Anzahl Mitglieder
getheilt werde». Ich glaube, es sei um so angezeigter,
auch diese Schattenseiten zu berühren, als man
bekanntlich in der französischen Schweiz vielerorts sich im
Glauben befindet, die Vortheile der Fusion kommen einzig
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und allein, oder wenigstens zum weitaus größten Theil,
dem Kanton Bern zu gute und die Suisse Occidentale
befinde sich dabei im Nachtheil,

Eines der Hauptbedenken, welches in diesem Saale
und, wenn die Vorlage zur Abstimmung kommt, auch
im Volke herrschen mag, betrifft die bereits erwähnte
Garantie des Anleihens von 29 Millionen, welche Garantie
der Kanton seinerzeit zu Gunsten der Jurabahn
übernommen hat, indem man dagegen Bedenken hegt, daß
diese Garantie, welche man zu Gunsten einer bekannten
einheimischen Gesellschaft, in welcher der Staat über
die Mehrheit der Stimmen verfügte, übernahm, nun auf
eine fremde Gesellschaft, die weniger bekannt ist,
übertragen werden soll. Ich gestehe offen, daß ich selbst
dieses Bedenken auch getheilt habe und zwar habe ich
mich ziemlich viel damit beschäftigt. Ich muß nun sagen,
daß wenn man der Sache näher auf den Grund geht,
es sich bestätigt, daß die künftige Garantie eher besser
als die gegenwärtige sein wird. Immerhin kann nicht
bestritten werden, daß diese Garantieübertragung etwas
stößt, indem man sich sagen muß, daß im Laufe von
20 Jahren — so lange gilt die Garantie — die
Verhältnisse sich ändern können, weshalb es angenehmer
gewesen wäre, wenn man von dieser Garantieverpflichtung
hätte befreit werden können. Es war das jedoch nicht
möglich, indem die bestehenden Verträge nicht abgeändert
werden konnten, so daß man die Garantie gern oder

ungern übernehmen muß.
Ein zweites Bedenken, das von Anfang an vielfach

zum Ausdruck gelangte, ist das, daß man sagt, mit der
Fusion gebe man die ganze bernische Eisenbahnpolitik
preis. Es hat das auf den ersten Blick eine gewisse

Verwunderung erregt und es ist unbestreitbar, daß durch
die beträchtliche Reduktion des Stimmrechtes, welche für
den Kanton Bern eintritt, dessen Einfluß eine bedeutende
Einbuße erleidet. Nun haben wir aber bereits aus dem
Munde des Herrn Finanzdirektors gehört, daß die Sachlage

heute eine andere ist, als früher, und wenn heute
kompetente Persönlichkeiten, Männer, welche hauptsächlich

als Verfechter der bernischen Eisenbahnpolitik bekannt
waren, uns sagen, das Fortbestehen dieser Politik sei

gegenwärtig kein dringendes Bedürfniß mehr, sondern
man könne dieselbe im Gegentheil ohne Gefahr für die

bernischen Interessen über Bord werfen, so kann man sich

damit beruhigen. Es ist in der That unbestreitbar, daß
heutzutage die Situation eine veränderte ist. Infolge
des durch die neue Bundesgesetzgebung eingetretenen
maßgebenden Einflußes des Bundes haben die Kantone in
Eisenbahnsachen nicht mehr viel zu sagen, sodaß die
Gründe, welche man früher für eine besondere kantonale
Eisenbahnpolitik in den Vordergrund stellen konnte, heute
nicht mehr stichhaltig sind.

Es wäre ferner noch allfällig die Frage zu erörtern,
ob der Kanton seine neuen Aktien behalten solle oder

nicht. Man hat sich schon privitim vielfach über diese

Frage ausgesprochen und es ist dieselbe auch in der
Staatswirthschaftskommission beiläufig erörtert worden. Ich
glaube aber auch, wie der Herr Finanzdirektor bereits
sagte, es sei angezeigt, heute auf die Frage nicht näher
einzutreten, sondern den Entscheid darüber einem spätern
Zeitpunkt zu überlassen. Vorläufig kann man sich damit
zufrieden geben, daß dem Bunde das Vorkaufsrecht
vorbehalten ist, und es ist, wie man vernimmt, nicht
ausgeschlossen, daß man dem Bund diese Aktien früher oder
später wird abtreten können.

5er 1889.)

Als letztes Bedenken wäre noch die vorhin erwähnte
Frage der Erstellung des Simplontunnels anzuführen, die
sehr viel Mißtrauen wachgerufen hat Ich glaube aber,
diese Frage, ob der Kanton Bern den Bau des Simplontunnels

subventioniren solle oder nicht, sei noch eine
unabgeklärte und es sei besser, man trete heute darauf nicht
ein. Ich halte dafür, im gegenwärtigen Momente wäre
der Kanton Bern zur Subventionirung der Simplon-
bahn nichts weniger als geneigt, glaube aber, es sei

nicht ausgeschlossen, daß diese Frage in einem spätern
Zeitpunkte, namentlich wenn sie in einem günstigen
Momente vorgelegt wird, wo das Geld ohne Schwierigkeit
aufgebracht werden kann, anders angesehen werden wird,
als es gegenwärtig der Fall ist. Derzeit besteht noch ein
gewisser Zwiespalt der Meinungen, und es ist deshalb
besser, wenn der Große Rath sich heute mit dieser Frage
noch in keiner Weise beschäftigt, obschon die Waadtländer
es gerne gesehen hätten, wenn Bern schon jetzt eine
Subvention zugesichert hätte.

Ich will nicht weitläufiger sein, da ich nur das wiederholen

könnte, was von den Herren Vorrednern bereits
auseinandergesetzt worden ist. Ich schließe, indem ich
namens der Staatswirthschaftskommission ebenfalls der

Jurabahndirektion, und zunächst Herrn Marti, die volle
Anerkennung ausspreche für die glückliche Art und Weise,
wie von derselben die Interessen des Kantons Bern
gewahrt worden sind, und indem ich den Großen Rath
namens der Staatswirthschaftskommission ersuche, die
Anträge des Regierungsrathes genehmigen zu wollen.

Marti (Bern). Es ist dieses Geschäft durch die
mündlichen und schriftlichen Berichte bereits erschöpfend
behandelt. Dessenungeachtet fühle ich mich, als einer der

Haupturheber der Fusion, verpflichtet, Ihnen dieselbe

nochmals zu erläutern und zu begründen.
Der Zweck der Fusion ist die Verschmelzung der beiden

Netze der Suisse-Occidentale-Simplon- und der Jura-
Bern-Luzernbahn-Gesellschaft, durch welche ein großes
Netz von beiläufig 1000 Kilometer entsteht, das nach und
nach sehr leistungsfähig werden und, einmal in der Richtung
nach Italien ausgebaut, im schweizerischen Eisenbahnwesen

und internationalen Verkehr eine erste Rolle spielen
und, allen Anforderungen des Publikums im höchsten
Grade gewachsen sein wird. Es ist dieses große Geschäft
nur aus sachlichen Gründen zu stände gekommen; andere
Gründe haben dabei durchaus nicht mitgewirkt. Es ist
wohl selten ein so komplizirtes und großes Eisenbahngeschäft

durchsichtiger gestaltet und sauberer durchgeführt
worden, als diese Fusion. Nichts destoweniger erhebt sich

noch eine gewisse Kritik, welche glauben machen will, die

Fusion sei das Werk ausländischer Spekulanten. Ich bin
überzeugt, daß Sie dies nicht glauben werden und es freute
mich, daß von den bisherigen Berichterstattern dieser Punkt
nicht einmal angedeutet worden ist. Die Fusion wird in
den Bundesbehörden noch viel genauer geprüft werden,
als es hier der Fall ist. Ich glaube aber schon jetzt
behaupten zu dürfen, daß die Bundesversammlung die Fusion
als ein gemeinnütziges Werk ansehen wird.

Bei der Beurtheilung der Situation, wie sie durch
die Fusion erzeugt wird, fragt sich das Publikum
selbstverständlich in erster Linie, welches der Vortheil der Fusion
sei. In nichtbernischen Kreisen heißt es nun ziemlich
allgemein, Bern habe von der Fusion den Löwenantheil.
Das ist allerdings scheinbar so; denn wenn man unter
Opferbringen wirklich das Hingeben von materiellen



(12. November 1889. !15

Leistungen versteht, so bringt Bern in der Fusion, jetzt
wenigstens, keine Opfer. Bern tritt seine Bern-LuZern-
bahn an die neue Gesellschaft ab; allein wir geben sie
nicht gratis, sondern lassen sie uns zu ihrem voflen Werthe
in klingender Münze bezahlen. Es ist das also kein Opfer.
Zweitens geben wir unsere Aktien gegen solche der neuen
Gesellschaft. Allein auch hierin vermag ich kein Opfer
zu erblicken, indem wir die Aktien derart stellen, daß sie

voraussichtlich eine gesichertere und höhere Rendite
ausweisen werden, als gegenwärtig. Bern kann sich also
wirklich nicht brüsten, in der Sache große Opfer zu bringen,
es sei denn — und das dürfen wir thun — wir weisen
auf die großen Opfer hin, welche Bern für seine
Eisenbahnen seit 30 Jahren brachte, aus die 40 Millionen,
welche es in seinen Eisenbahnen anlegte, auf die großen
Opfer für die Bern-Luzernbahn, die selbst durch diesen
Verkauf noch bei weitem nicht gedeckt werden. Die Suisse
Occidentale dagegen bringt wirkliche Opfer. Erstens
opfert sie den Gesellschaftssitz, der für sie ein Palladium
war und den sie in der Westschweiz für viele Millionen
nicht hätten fahren lassen. Ich will die Vortheile, welche
der Gesellschaftssitz bietet, nicht erörtern, da dies von den

vorhergehenden Herren Rednern auch nicht geschehen ist.
Ich möchte nur bemerken, daß ich der Verlegung des

Sitzes nach Bern auch mit Rücksicht auf den Rückkauf
keine so große Bedeutung beimesse, wie es im Waadt-
lande geschieht. Man hat auch in andern Ländern, zum
Beispiel in Preußen, in hervorragender Weise den Rückkauf

der Eisenbahnen vollzogen. An den Rückkauf war
aber nicht die Centralisation der ganzen Betriebsverwaltung

in Berlin oder an einem andern Orte geknüpft,
sondern man hat am einten Ort die Generaldirektion
plazirt unb an verschiedenen andern Orten Äetriebsdirek-
tionen aufgestellt, so daß gegenwärtig für die preußischen
Bahnen 11 Betriebsdirektionen bestehen. Auch in der
Schweiz würden im Falle des Rückkaufs nicht alle
Verwaltungen nach Bern kommen, sondern es würden in
Laufanne, Zürich, Basel und vielleicht auch in St. Gallen
Betriebsdirektionen verbleiben. Ich fände es nicht vom
guten, wenn das Eisenbahnwesen zu sehr centralisirt und
bureaukratisch organisirt würde. Es ist also diese Frage
des Gesellschaftssitzes für uns nicht so wichtig, wie Man
uns in der Westschweiz vorhält. Immerhin dürfen wir
nicht vergessen, daß für die Westschweiz, speziell für
Lausanne, der Verlust des Gesellschaftssitzes ein sehr großes
Opfer ist.

Die Suisse Occidentale bringt aber noch größere Opfer.
Sie besitzt ein Prioritätsaktienkapital im Betrage von
14 Millionen, welches sichere 5 "/» abwirft. Diese Aktien
gehen auf die neue Gesellschaft über; aber man ordnet
denselben das ganze Kapital der Jurabahn mit 38
Millionen neben, sodaß sie also absolut nicht im Vorrange
sind. Ferner muthete man den Inhabern der Prioriäts-
aktien zu, sich mit einem Zins von 4'/s °/<> zu begnügen.
Noch größere Opfer brachten die Stammaktionäre, indem
sie ihre Aktien von Fr. 500 auf Fr. 200 reduziren ließen,
wodurch das Stämmkapital um 51 Millionen reduzirt
wurde und in Zukunft nur noch aus 34 Millionen
besteht. Dieses große Opfer mußten die Stammaktionäre
bringen, damit ihre Kursverluste auf einmal abgeschrieben
werden konnten. Man wird zwar einwenden, wenn die

Aktien nichts abtragen, so haben sie auch keinen effektiven
Werth. Allein es ist etwas ganz anderes, wenn Man
über 50 Millionen auf einmal abschreiben muß, statt

während der ganzen Konzessionsdauer, wo man unter
Umständen noch von günstigeren Verhältnissen hätte Pr5-
sitiren können, namentlich wenn die Suisse Occidentale
den Durchstich des Simplon hätte reälisiren können, den

ich für geeignet halte, das Netz de? Suisse Occidentale

zu einem Netz ersten Ranges zu Machen, indem es sonst
schon prachtvoll gelegen ist.

Wir Berner nehmen alio mehr, als wir geben. Was
geben wir überhaupt schließlich? Unsern Kredit, das
heißt nicht den Kredit des Staates Bern; denn er
braucht für die neue Gesellschaft seine Unterschrift nicht
herzugeben, auf welchen Punkt ich dann noch zu sprechen
kommen werde, sondern den Kredit der Jürabahn, Mit
diesem Kredit gibt sich die Suisse Occidentale zufrieden,
indem sie dafür hält, es könne damit nicht nur der SiMplon-
tunnel, sondern auch sofort durch eine Anleihenskonversion
eine Ersparniß möglich gemacht werden, welche den Aktien
einen höhern Werth verleiht, als sie gegenwärtig besitzen.
Der Kredit der Jurabahn also veranlaßt die Westhahnen

zur Fusion und darauf können wir stolz fein. Gs ist
eine eigene Sache mit dem Kredit. Man hàt M Großen
Ralhe in Lausanne gesagt, die Suisse Occidentale verdiene
den nämlichen Kredit, wie die Jurabahn, sie bâche
keine Hülfe von Bern, sondern könne ihre Aufgabe einzig
erfüllen; allein man hat darauf mit Recht erwidert, wenn
die Suisse Occidentale den Kredit schon verdiene, so habe
sie ihn eben nicht; die Jurabahn dagegen habe den Kredit
und wenn sie denselben der Suisse Occidentale zur
Verfügung stelle, so sei das genügend, um die Fusion
einzugehen. Diesen Kredit verdankt die Jurabahngesellschaft
ihren gesunden Verwaltungsgrundsätzen, von denen sie

sich von jeher leiten ließ. Man machte Nicht leichtsinnig
Schulden und gab nicht mehr aus, als man verdient
hatte. Das ist das Geheimniß, wie die Jürabahn ihren
Kredit erworben hat.

Ich komme nun zur zweitett Aufgabe, welche ich mir
stelle, nämlich Ihnen klar zu machen, wie es sich mit
den Bedenken verhält, welche Herr Ballif ganz kurz gegen
die Fusion anführte; denn ich verhehle Mir nicht — ich

habe das selbst auch beobachtet — daß gegen die Fusion
eine gewisse Unterströmuttg vorhanden ist, die sich darauf
gründet, daß man sagt: Wir befinden uns in einer

guten sinanziellen Situation; wir erhalten für unsere
Aktien eine schöne Dividende und auch die Bern-Luzern-
bahn wirst einen leidlichen Ertrag ab: was wollen wir
uns also mit einer Gesellschaft Verassociren, deren Kredit ein
so schwacher ist! Es muß deshalb dieser Punkt hieb noch
etwas gründlicher erörtert werden, als es bis jetzt
geschehen ist.

Wenn es dem Kanton Bern wohl ist, so ist es der
Jurabahndirektion auch wohl; denn sie verlangt ja nichts
anderes — und sie hat seit 20 Fahren an nichts anderem

gearbeitet — als daß es dem Kanton Bern Wohl sei.
Und wenn der Kanton Bern heute erklärt: Ich besitze

für meine Eisenbahnpapiere in finanzieller Beziehung
vollständige Sicherheit und bin auch in verkehrspolitischen
Beziehungen von dem errungenen Resultat der J.urà-
bahnen vollständig befriedigt, dann kann er die Fusion
verwerfen, und die Jurabahttverwaltung könnte in einem

so.lchen Beschluß nur ein großes Zutrauensvotum erblicken.

Allein die Sache verhält sich nicht ganz so. Es ist uns
zwar wohl; aber es kann uns noch wohl er werden, und
wenn has möglich ist, ist es unsere Pflicht, alles
aufzuwenden, um diese» Zweck zu erreichen und zwar wenn

Tagblatt de» Großen Rathe». — Bulletin à ttrs-nâ 0o»»eil. — 188». 80



31S (12. November 1889.)

möglich auch in finanzieller Beziehung. Ich lege zwar
auf eine finanzielle Verbesserung der Situation nicht das

Hauptgewicht, sondern wichtiger ist mir die verkehrspolitische

Seite der Frage, in welcher Beziehung wir noch

lange nicht diejenige Situation erreicht haben, welche der
Kanton Bern anstreben muß. Wenn man sagt, der Kanton
Bern liquidire mit der Fusion seine Eisenbahnpolitik, ein

Wort, das ich einmal selbst ausgesprochen habe, so ist
das nicht so aufzufassen, daß die verkehrspolitischen
Verhältnisse des Kantons Bern nun nicht weiter ausgestaltet
werden sollen, weil der Staat nicht mehr den gleichen
Einfluß auf die Verwaltung ausüben kann, wie es bis
jetzt der Fall war. Wenn man untersucht, in welchen

verkehrspolitischen Verhältnissen wir uns befinden, so

kommt man immer wieder zum Schluß, daß wir in dieser
Beziehung noch lange nicht alles erreicht haben, was wir
anstreben müssen, daß man aber durch die Fusion alles
erreichen wird, was vom bernischen Standpunkt aus
gewünscht werden muß. Und wenn man die Netze der beiden
Gesellschaften mit einander vergleicht, so muß man zum
Schlüsse kommen, daß sich der Kanton Bern nicht zu
schämen braucht, die Heirat mit den westschweizerischen
Bahnen einzugehen und ich will dies mit einigen Worten
zu begründen suchen.

Die westschweizerischen Bahnen bilden ein homogenes
nnd geographisch vorzüglich situirtes Bahnnetz, das reiche
und bevölkerte Landesgebiete umsaßt, in den Richtungen
von Basel und Zürich nach Lausanne und Genf einen

enormen Verkehr aufweist und dem Genfersee nach —
von Genf nach Lausanne, Vivis, Montreux w. — einen
so riesigen Verkehr zu bewältigen hat, daß, obwohl das

Bahnstück Genf-Lausanne zweispurig ist, die Transportmittel

nicht genügen. Wenn sich also in.der Schweiz
ein schönes Eisenbahnnetz findet, so ist es sicher dasjenige
der Suisse Occidentale und wenn sich dieselbe in einer
schlechten Finanzlage befindet, so ist der Grund hiefür
nicht in den Mängeln des Netzes, sondern in den vielen
Schulden zu suchen, welche der Gesellschaft nicht erlauben,
ihre Aufgabe so gut zu erfüllen, wie es bei uns der Fall
ist. Die Rentabilität des Netzes ist eine eben so gute,
wenn nicht eine bessere, als diejenige der Jurabahn. Das
Netz der Jurabahn befindet sich nicht in einer so günstigen
Lage. Erstens ist dasselbe kein homogenes. Allerdings
verfügen wir über wichtige Verkehrspunkte, wie Delle,
Basell Chaux-de-Fonds, Bern und Luzern, sodaß in dieser
Beziehung nichts zu wünschen übrig bleibt, während die

Suisse Occidentale in dieser Richtung ungünstiger situirt
ist. Sie bleibt in Fräschelz stehen und ebenso vor Bern
und Viel und kann sich nicht weiter ausbreiten. Das
Netz der Jurabahn ist deshalb die denkbar günstigste
Ergänzung des westschweizerischen Netzes, weil man dadurch
durchgehende Routen Genf-Basel und Lausanne-Luzern
erhält. Unser eigenes Netz befindet sich aber deswegen in
einer ungünstigeren Lage, als dasjenige der westschweizerischen

Bahnen, weil es nicht so bevölkerte Gegenden
umfaßt und zum Theil ärmere Thäler durchzieht. Unsere
Superiorität gegenüber der Suisse Occidentale besteht
einzig in der günstigen Finanzlage, indem wir sehr wenig
Schulden besitzen und nur zu bedauern haben, daß unser
Netz mit Rücksicht auf die großen Verwaltungskosten zu
klein ist und auch zu klein, um zu den bedeutenden Netzen
der Schweiz gezählt werden zu können. Wenn wir nicht
glücklicherweise die Verbindung mit Frankreich hätten, so

wäre unser Netz eigentlich nur ein sekundäres, was sich

daraus erklärt, daß der Kanton Bern alle guten
Konzessionen der Centralbahn ertheilt hatte. Wie Sie sich

erinnern werden, fing man mit dem Netz der Jurabahn
bescheiden an und erst als man infolge des deutsch-französischen

Krieges in Basel die Verbindung mit den
französischen Bahnen verlor, ging man an den Ausbau des

Netzes und suchte den Anschluß in Delle, in der

Ueberzeugung, daß man dadurch in der Schweiz ein Netz ersten

Ranges erhalten werde. So ist es dann auch gekommen.
Wir verdanken also unsern Verkehr nicht einer Zufälligkeit,

sondern dem Bewußtsein, datz die Linie über Delle
gut sein müsse, sofern nicht wieder neue Grenzveränderungen

eintreten. Es haben denn auch vom Eröffnungstage

an Italien und Oesterreich ihre Verbindung mit
Frankreich nicht mehr durch Deutschland gesucht. Die
Linie Basel-Delle wird jedenfalls immer zu unsern besten

gehören. Ferner ist auch die Linie Basel-Biel eine gute,
und zwischen Basel und der Westschweiz ist unsere Linie
sogar kürzer, als diejenige der Centralbahn. Allein die

Jurabahn steht zur Centralbahn in mannigfachen
Abhängigkeitsverhältnissen und deshalb kann man nicht sagen,
wir haben in eisenbahnpolitischer Beziehung alles, was
nöthig ist. Wir müssen uns erweitern können und dies
kann eben gegen Bafel, Zürich oder Luzern hin nicht
geschehen, sondern nur in der Richtung nach der
Westschweiz. Diese letztere Erweiterung ist eine durchaus
sachgemäße, indem dadurch die westschweizerischen Bahnen
die fehlenden Anschlußpunkte erhalten und wir aus unserer

engen Lage herauskommen und unsere Aufgabe nachher
viel besser erfüllen können. Wir liquidiren also in dieser

Beziehung unsere Eisenbahnpolitik nicht, sondern wir
verfolgen im Gegentheil unsere eisenbahnpolitischen Ziele
weiter. Es ist deshalb die Fusion nicht nur von sehr
großen? Vortheil für die Jurabahn und sie konsolidirt
nicht nur die finanzielle Situation des Staates, sondern
sie ist auch für ein größeres Publikum, für die ganze
Schweiz, von größter Wichtigkeit.

Ich glaube Ihnen damit dargethan zu haben, daß
die Strömung, welche dahin geht, der Kanton Bern
befinde sich gegenwärtig Wohl genug, nicht richtig ist, sondern
daß unsere Situation infolge der Fusion sich noch viel
besser gestalten wird. Dazu kommt, daß unsere
gegenwärtige Situation unter Umständen gefährdet werden
könnte. Gegenwärtig haben wir auf der Linie Basel-Delle
einen riesigen Verkehr zu bewältigen, der eine großartige
Zunahme der Einnahmen mit sich bringt, infolge des

Paßzwanges und der Pariser Weltausstellung. Letztere ist
nun beendet und auch der Paßzwang ist nur eine
vorübergehende Maßregel, so daß diese Mehreinnahmen mit
der Zeit wieder wegfallen werden. Es macht uns das
übrigens nicht die mindesten Bedenken, indem der Ausfall

durch das Resultat der Anleihenskonversion
aufgewogen werden wird, da uns infolge derselben in zwei
Jahren, wenn sie zur Geltung kommt, per Jahr Fr. 170,000
netto zufließen werden. Dagegen ist nicht zu vergessen, daß
die Anforderungen der Behörden und des Publikums
immer größer werden und bei der herrschenden Zersplitterung

im Eisenbahnwesen keine Gesellschaft, etwa die Centralbahn

und die Gotthardbahn ausgenommen, ihrer Aufgabe
vollständig gewachsen ist. Es ist deshalb Pflicht, auf die

Einheit hinzuarbeiten, damit die Eisenbahnen ihre
Aufgaben voll und ganz erfüllen können. Das eidgenössische

Eisenbahndepartement macht einem die Sache nicht leicht.
Es werden im Interesse der Sicherheit nnd des Publikums
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von den Verwaltungen so große Opfer gefordert, die sich

alljährlich noch in bedeutendem Maße steigern, daß man
sich Illusionen hingeben würde, wenn man glauben wollte,
eine kleinere Gesellschaft, wie es die Jurabahn ist, werbt
immer große Dividenden vertheilen können. Und wenn
ein neuer deutsch-französischer Krieg ausbrechen sollte, was
die Mehrzahl von uns in nicht sehr langer Zeit befürchtet,
so würden wir uns wieder in einer sehr ungünstigen
Lage befinden. Gewinnt Frankreich, so wird es das Elsaß
wieder nehmen, und wenn Deutschland gewinnt, wird es sich

Belfort und vielleicht einen Theil von Burgund aneignen.
Es würde also eine Grenzveränderung eintreten, die uns
von dem sehr befruchtenden französischen Verkehr abschneiden

würde. Dem wird durch die Fusion vorgebeugt,
indem wir selbst bei Verlust des Grenzanschlusses bei
Delle noch genügend viele Eingänge nach Frankreich —
Chaux-de-Fonds, Pontarlier und Genf — besitzen. Das
vereinte Netz wird die ganze Grenze von Basel bis Genf
beherrschen und so werden die Anschlüsse all Frankreich
nie ganz verloren gehen. Wir geben der Suisse Occidentale

den Anschluß in Delle und es wird für dieselbe die
Situation insofern eine bessere, als alle Eingänge nach
Frankreich in die gleichen Hände kommen.

Ich will dieses Thema nicht weiter verfolgen, sondern
begnüge mich mit diesen Andeutungen, uin Ihnen klar
zu machen, daß bei der ganzen Angelegenheit sehr
gewichtige innere Gründe mitsprechen; denn sonst würden
wir nie daran gedacht haben, auf eine Fusion einzutreten.

Ein dunkler Punkt für viele ist noch die Frage der

Durchbohrung des Simplon. Man hat sich zwar heute
in dieser Beziehung dadurch beruhigt, daß für den Simplon

nicht unmittelbar Anforderungen an den Kanton
Bern gestellt werden. Ich möchte mich in diesem Punkt
noch etwas einläßlicher aussprechen; denn wenn schon
aus der Fusion absolut keine rechtliche Verpflichtung für
den Kanton Bern erwächst, für den Simplon irgend
etwas zu thun, so wird der Kanton Bern doch mit
Rücksicht auf die großen Vortheile der Fusion die moralische

Verpflichtung haben, zur gegebenen Zeit für den

Simplon finanziell einzutreten, wenn auch die Subvention
nur eine bescheidene wäre. Sie braucht nicht einmal die Höhe
der Gotthardbahnsubvention zu erreichen, die übrigens
wahrscheinlich in kurzer Zeit eine Rendite abwerfeil wird.
M/m sagt zwar, der Simplon liege uns fern, der uns
dienende Alpenpaß sei der Gotthard und Bern müsse

deshalb Gotthardkanton bleiben. Nun ist es allerdings
durchaus nicht meine Ansicht, daß der Kanton Bern dem

Gotthard den Rücken kehren soll; im Gegentheil, der
Gotthard ist für den Kanton Bern von der größten
Bedeutung und ihm haben wir es zuzuschreiben, daß sich

die Rendite der Bern-Luzernbahn in den letzten Jahren
bedeutend verbesserte, und ich bin überzeugt, daß der

Gotthard noch mehr dazu beitragen wird, den Verkehr
von Luzern nach Bern zu leiten. Allerdings erfüllte der

Gotthard gegenüber dem Kanton Bern lange nicht ganz
die in ihn gesetzten Erwartungen und es ist sicher, daß
ivenn zum Gotthard nicht noch der Simplon hinzutritt,
Bern von dem riesigen Weltverkehr, der zwischen Italien
und den andern großen Ländern besteht, nie in erheblichem
Maße Profitiren wird. Ebenso ist sicher, daß wenn der

Simplon einzig gebaut worden wäre, wir uns ihm gegenüber

in der gleichen Lage befinden würden, wie
gegenwärtig gegenüber dem Gotthard. Von einem einzigen
dieser Alpenpäße können wir nicht in erheblichem Maße
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Profitiren, wohl aber wesentlich besser von beiden. Wir
können uns daher Glück wünschen, wenn zum Gotthard
noch der Simplon hinzutritt. Der Simplon liegt übrigens
in technischer Beziehung weit bester, als der Gotthard,
indem er nur 708 Meter über Meer liegt, der Gotthard
dagegen 1152, was eine Höhendifferenz von 444 Meter
oder circa 1500 Fuß ausmacht. Jeder, der vom
Eisenbahnbetrieb eine annähernde Vorstellung hat, wird
einsehen, daß infolge dessen der Simplon viel günstiger zu
betreiben ist, als der Gotthard. Von Bern aus haben
wir bis zur Mitte des Gotthardtunnels 200 Kilometer,
bis in die Mitte des Simplontunnels 250 Kilometer;
allein dieser Unterschied wird durch die bessern Zufahrten
zum Simplon aufgewogen und zudem sind wir in der
Mitte des Gotthardtunnels noch immer in der Schweiz,
während wir beim Simplon uns bereits in Italien
befinden. Wir werden also durch den Simplon Italien
näher gerückt, als es beim Gotthard der Fall ist, wo
man vom Tunnel weg bis zur Grenze bei Chiasso noch
13K Kilometer zurückzulegen hat. Man wird sagen, das
sei von keiner großen Bedeutung; allein ich glaube doch,
für den großen internationalen Verkehr habe dies Bedeutung,

wenn es sich darum handelt, diesen Verkehr dahin
zu dirigiren, wo es am bequemsten ist. Der Simplon hat
ferner deshalb Bedeutung, weil er sich nur in geringer
Entfernung von den oberitalienischen Seen befindet,
welche bekanntlich ein Juwel sind, um welches sich alle
Touristen sammeln.

Und wie verhält es sich mit den Kosten? Für den

Gotthard hat man ein Kapital von rund 250 Millionen
aufgewendet. Dee Simplon wird nach den vorgenommenen

Expertisen von Ingenieuren, denen vor kurzem noch
ein Gutachten einer europäischen Berühmtheit beigelegt
wurde, nur etwa 90 Millionen erfordern. Ferner sind
für den Simplon 30 Millionen Subventionen in Aussicht
genommen, sodaß also nur ein Kapital von 60 Millionen
zu verzinsen ist. Es geht daraus hervor, daß der Simplon
dem Gotthard weit überlegen ist, nicht daß ich glaube, der
eine werde dem andern große Konkurrenz machen; denn
während der Gotthard fast keinen französischen Verkehr
vermittelt, ist der Simplon fast ausschließlich auf Frankreich

angewiesen. Dabei ist der Simplon dem Gotthard
so nahe 'gelegen, daß sich ohne Zweifel ein lebhafter
Rundreiseverkehr entwickeln wird, der vollständig über
Bern gehen muß. Der Kanton Bern muß deshalb das
Zustandekommen des Simplontunnels eben so sehr fördern,
wie zum Beispiel dasjenige der Gotthardbahn.

Nun gebe ich aber zu, daß heute diese Frage noch
nicht reif ist. Es wird Ihnen auch keine Subvention für
den Simplon beantragt; denn eine eventuelle Subvention
kann man ja nicht beschließen und wir wollten nicht durch
eine Subvention die Zustimmung der Waadt zum Fusionsvertrag

erkaufen. Nachdem aber Waadt das große Opfer
brachte und durch eine patriotische That zu Gunsten Berns
auf seinen großen Eisenbahnsitz verzichtete, ist es Pflicht,
daß der Kanton Bern, wenn die Frage einmal abgeklärt
ist, auch etwas für den Simplon thue, und ich denke, es

werde jeder diese moralischeP flicht erfüllen, wenn es
einmal dazu kommt. Von den 30 Millionen Subventionen
soll Italien die Hälfte übernehmen und von den auf die

Schweiz entfallenden 15 Millionen sind bereits 12'/z
Millionen gezeichnet. Die Waadt einzig übernimmt die kolossale
Summe von 5 Millionen und zwar zeichnete der Staat
4 Millionen und die Stadt Lausanne 1 Million. Die

â
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Gemeinden Vivis und Montreux und die Dampfschiffgesellschaft

sollen noch eine Subvention von 1 '/- Millionen
übernehmen. Man kann sich daraus einen Begriff machen,

welchen hohen Werth die Westschweiz dem Simplon
beimißt, und wenn man weiß, was für ein Verkehr am

Gensersee herrscht, so muß man zugeben, daß das
Zustandekommen des Simplontunnels für die Westschweiz
eine Lebensfrage ist. Auch die Eidgenossenschaft wird den

Simplon mit 4'/2 Millionen subymtionixen, so gut sie

dies in Bezug auf den Gotthardtunnel that und auch

für den Splügen die nämliche Summe zur Verfügung hält.
Es bleiben mir noch zwei Punkte zu berühren übrig,

die Ihnen etwas aufgefallen sind und von welchen der

eine bereits behandelt wurde, nämlich derjenige betreffend
die Anleihensgarantie, welcher Frage man ein Relief
gegeben hat, welches Sie gar nicht verdient. Wenn man
von dieser Sache gar nichts gesagt hätte, so würde von
vornherein jeder gedacht haben, die Bürgschaft des

Staates bestehe fort; denn wenn jemand eine Bürgschaft

eingeht und der Schuldner verheiratet sich, so wird
der Bürge deswegen nicht ohne weiteres entlastet. Es
wäre für uns denn auch gar kein Grund vorgelegen, auch

nur zu bezweifeln, daß die Bürgschaft noch fortdaure,
Aber der Herr Finanzdirektor hat Ihnen auseinandergesetzt,

daß von juristischer Seite das Bedenken geltend
gemacht wird, der Schuldner gehe mit der Fusion unter
und deshalb sei auch kein Bürge mehr da. Es ist das,
wie gesagt, eine bestrittene Frage. Allein die Obligationeninhaber

werden sich damit vielleicht nicht begnügen,
sondern vom Staat die Erneuerung der Garantie verlangen.
Wie sie wissen, übernahm der Kanton Bern seinerzeit
diese Garantie deshalb, um für seine Staatsbahn einen

höhern Pachtzins zu erlangen; denn wie Ihnen bekannt
ist, ersparte man durch die Anleihenskonversion vom Jahre
1881 Fr. 250,000 per Jahr, welche Summe die Jurabahn

dem Staate zuwenden mußte, indem der Staat an
die Bürgschaft die Bedingung geknüpft hatte, daß der
Gewinn ihm zustieße. Die Frage ist nun im Beschlussesentwurf

klargelegt worden. Der Sinn des betreffenden
Artikels, ist der, daß wenn die Obligationeninhaber die

Frage aufwerfen sollten, ob die Bürgschaft noch bestehe,
so solle nicht erst das Volk angefragt werden müssen,
sondern es solle der Große Rath von sich aus eine
bezügliche Erklärung abgeben können. Die Garantie ist
übrigens auch nur beschränkter Natur und fällt nach 15

Jahren dahin. Es wäre der Gesellschaft möglich gewesen,
die Bürgschaft des Staates zu entbehren, wenn man die

Obligationeninhaber hätte ausbezahlen können. Allein die

Obligationeninhaber erklären eben, sie wollen das Geld
nicht, sondern die Obligationen mit der Bürgschaft Berns.
An der Bürgschaft selbst wird nichts geändert. Dagegen
wird der Kanton Bern, dem bisher das Aktienkapital der

Jurabahn im Betrage von 33 Millionen zum Pfand diente,
in Zukunft ein Aktienkapital von 100 Millionen als Pfand
erhalten. In den Nachgang kommen fernere 112'/^
Millionen, sodaß über 200 Millionen zu Grunde gehen müßten,
bis der Kanton Bern in den Fall käme, das Jurabahnnetz,

das in der Bilanz gegenwärtig, ohne die Brünig-
bahn, mit 65 Millionen figurirt, welchen Betrag —
abgesehen von den seither für den Ausbau aufgewendeten
Summen — die Eidgenossenschaft im Falle des Rückkaufs
im Minimum zu zahlen sich verpflichtet hat, für 29
Millionen zu übernehmen.

Der zweite Punkt, den ich noch berühren möchte, be-

s
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trifft die Rückkanssklausel, und es interessirt Sie vielleicht,
meine Meinung darüber zu vernehmen. Ich spreche sie

auch gerne aus, weil von verschiedenen auswärtigen Seiten
die Fusion scheel angesehen wird, indem man fürchtet,
es möchte dieselbe den dereinstigen Uebergang der
Eisenbahnen an den Bund, wenn nicht verhindern, so doch
erschweren. Nun ist sicher, daß durch die Fusion der
Anfang zur Vereinheitlichung des schweizerischen Eisenbahnwesens

gemacht wird. Möglicherweise folgen dann nach?
her andere Fusionen nach, so daß in Zukunft in der
Schweiz nur drei große Gesellschaften bestehen würden,
die sich friedlich in den Verkehr theilen und vollständig
im stände sein würden, auch den weitgehendsten Anforderungen

gerecht zu werden. Der Bund wird übrigens diese
Fusion nicht so harmlos hinnehmen, sondern wird bei
diesem Anlaß seine Machtbefugniß sehr weit auszudehnen
suchen, sp daß nicht zu befürchten ist, die Fusion werde
nicht unter Bedingungen zu stände kommen, welche dem
Bund erlauben, den Rückkauf leichter zu vollziehen, als
gegenwärtig; denn jetzt könnte er den Rückkauf gar nicht
vornehmen, angesichts der unliquiden Finanzverhältniffe
der Suisse Occidentale, welche erst durch die Fusion liquid
werden sollen. Was die Frage betrifft, ob der Bund
nach dem Zustandekommen der Fusion zum Rückkauf wird
schreiten wollen, so bedarf es hiezu nicht nur der Ermächtigung

der Bundesversammlung, sondern, nach meinem
Dafürhalten, des Schweizervolkes, und ich glaube, es

wäre eine durchaus müßige Frage, heute darüber zu dis-
kutiren, ob diese Ermächtigung erhältlich sein wird oder
nicht. Es wird dies von den Umständen abhängen.
Sind dieselben günstig, geht die Ueberzeugung immer
mehr in's Bewußtsein des Publikums über, daß
Privatgesellschaften mit Rücksicht auf die Spekulation, die
Zersplitterung der Verwaltung und der Netze ihre Aufgabe
nicht ganz erfüllen können, so wird sich die öffentliche
Meinung in verhältnißmäßig kurzer Zeit zu Gunsten des

Rückkaufes aussprechen.
Der Rückkauf kann nach zwei Richtungen hin bewerkstelligt

werden. Vorerst dadurch, daß der Bund die
Termine abwartet, wo er künden kann. Die frühern
Termine hat er leider verpaßt und es ist namentlich sehr
schade, daß er seinerzeit die Centralbahn nicht zurückkaufte;
denn in diesem Falle wäre die Jurabahn schon längst damit
verschmolzen, da die Jurabahn eben nicht in einer Lage
ist, welche ihr gestattet, gegenüber der Centralbahn und
der Suisse Occidentale eine überlegene Stelle einzunehmen.
Der Bund kann deshalb auch nicht nur die Jurabahn
zurückkaufen, sondern er muß die Suisse Occidentale oder
die Centralbahn dabei haben. Der Bund muß also, wie
gesagt, den Kündigungstermin abwarten, was bis zum
Jähre 1898 geht, bis zu welchem Zeitpunkte die Frage
reis sein wird, oder er muß mit größern Aktionärgruppen
unterhandeln, ein Weg, den das Eisenbahndepartement
gegenüber der Nordostbahn eingeschlagen hat, welcher Versuch

aber leider an Kleinigkeiten gescheitert ist. Ich bin
überzeugt, daß heute Jedermann finden wird, es sei
schade, daß der Bund damals die Gelegenheit vorbeigehen
ließ. Allein damals war die Frage eben nicht reif, nicht
einmal im Bundesrath. Die Fusion der Jurabahn mit
der Suisse Occidentale gibt dem Bund vorzüglichste
Gelegenheit zum Rückkauf, indem wir in den Beschlusies-
entwurf die Bestimmung aufnehmen, der Bund habe für
den Ankauf unserer Aktien das Vorkaufsrecht, Unsere
Aktien sind Prioritätsaktien und da wir über 38,000
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Stück verfügen, kann sich der Bund durch deren Ankauf
in eine sehr gute Stellung versetzen. Die Stammaktien
braucht er vorläufig gar nicht zu kaufen, sondern kann
dies thun, wenn es ihm genehm ist, und dafür bezahlen,
was sie ihm werth zu sein scheinen. Auf diesem Wege
kann sich der Bund mit Leichtigkeit schon jetzt in den
faktischen Besitz des fusionirten Netzes setzen, und später
auch in den rechtlichen Besitz, wenn er dafür die Ermächtigung

erhält. Ich denke aber, die Ermächtigung zum
Ankauf guter Eisenbahnpapiere werde der Bund nicht
allzu schwer erhalte» und wir werden uns ja nicht weigern,
ihm unsere Aktien zu verkaufen. Anfänglich ging im
Kanton Bern in maßgebenden Kreisen die Ansicht dahin,
wenn der Kanton Bern in der neuen Gesellschaft nicht
mehr das Uebergewicht besitze, so sei es besser, man
verkaufe die Aktien. Aber schon heute ist eine Gegenströmung
vorhanden. Der Herr Finanzdirektor sagte Ihnen, es

Pressire ihm mit dem Verkauf der Aktien nicht; diese Papiere
seien ihm noch lange gut genug. Ich bin auch dieser
Ansicht, und wenn Bern seine Aktien einmal verkaufen
will, um die übrigen Verluste zu decken, so soll das
Möglichste gethan werden, damit der Bund sie kauft.

Es liegt also der Fusion nicht im entferntesten der
Gedanke zu Grunde, dem Bund der Rückkauf zu erschweren,
sondern man will im Gegentheil denselben erleichtern.
Es mag allerdings bei vielen, welche bei der Suisse
Occidentale betheiligt sind, dieses Bestreben nicht
vorherrschen, und ich kenne auch bei uns solche, welche den
Bund nicht gerne zum Rückkauf schreiten sehen würden.
Aber wenn man die Sache richtig ansieht, so darf man
wohl behaupten, daß von je der Gedanke obwaltete, dem
Bund den Rückkauf zu erleichtern. Es kennt diese
Gesinnung auch der Chef des Eisenbahndepartements, der
von Anfang an über den Gang der Fnsionsverhandlnngen
auf dem Laufenden erhalten wurde.

Ich komme zum Schluß. Ich halte dafür, die Fusion
sei geschäftlich als ein vorzügliches Geschäft zu bezeichnen.
Aber auch politisch bringt oie Fusion, wie ich glaube,
Vortheile mit sich, ein Punkt, der zwar bei den
Fusionsverhandlungen in keiner Weise in Betracht fiel, hier
jedoch schon berücksichtigt werden kann. Es ist nämlich
nicht zu vergessen, daß mit dieser Fusion die bernische
Eisenbahnpolitik, wenn sie schon nicht liquidirt wird, doch
einen Abschluß erhält, der vom ganzen Volk mit Freuden
begrüßt werde» muß. Während 25 oder 30 Jahren haben
uns die Eisenbahnfragen entzweit und oft an der
Ausführung nützlicher Werke gehindert. Nach der Fusion hört
das Parteigezänk über diesen Punkt auf. Es ist also in
politischer Beziehung für den Kanton Bern ein wahres
Glück, wenn die Fusion zu stände kommt und Freunde
und Gegner der bernischen Eisenbahnpolitik mit gleicher
Befriedigung auf deren Resultat blicken können, das die
einen als das Ergebniß der Arbeit ansehen, die andern
als die Folge glücklicher Verumständungen.

Aber auch für die schweizerische Politik ist die Fusion
von großem Werthe; denn es wird dadurch das Wunderwerk

zu stände gebracht, daß die Kantone Bern und Waadt
und sogar Freiburg in Eisenbahnsachen einig sind und
ihre verkehrspolitischen Interessen solidarisiren. Es wird
dies für die zukünftige Entwicklung der betreffenden Kantone
von größter Bedeutung sein, nicht das ich glaube, es

werden deswegen die konfessionellen Streitigkeiten zwischen
Bern, Freiburg, Waadt und dem Jura aufhören, nicht daß
ich glaube, die Parteien werden dadurch aus der Welt ge¬

schaffen, aber es wird doch die gegenwärtige akute und
agitatorische Politik wesentlich gemildert werden, wenn
sich die Kantone auf materiellem Gebiete die Hand
reichen und finden, sie haben die gleichen Interessen.

Es 'ist Ihnen schon bei Behandlung des Konkursgx-
setzes gesagt worden, die Freiheit und Unabhängigkeit der
Schweiz beruhe aus dem Ansehen, welches sie im Ausland

besitze; denn wir leben ja vom guten Willen
derjenigen, welche uns umgeben, und diese werden eben unsere
Freiheit nicht respektiren, wenn wir ein zersplittertes Land
sind. Nun müssen wir auf drei Gebieten die Einheit
haben, nämlich im Militärwesen, im Rechtswesen und
im Verkehrsleben, wir dürfen den 200,000 Fremden,
welche alljährlich in die Schweiz kommen, nicht eine so

traurige Zersplitterung unseres Eisenbahnwesens Präsentiren,

wie es gegenwärtig der Fall ist, sondern wir müssen
auch in dieser Beziehung die Einheit bieten, mit allen
Vortheilen, welche damit verbunden sind. Auf diesem
Gebiete sind wir alle zu gemeinschaftlicher Arbeit verbunden
und daher denke ich, wir werden auch in der vorliegenden

Frage einig sein und es werde keiner von uns zurückstehen,

um so weniger, als es sich heute mehr darum
handelt, zu nehmen, als zu geben. Aber wir werden
auch nicht zurückstehen, wenn früher oder später die
Entwicklung der Verkehrsbedürfnisse noch hie und da Opfer
erfordern sollte, Geldopfer, welche nicht schlechter angelegt
sein werden, als diejenigen, welche der Kanton Bern für
dasjenige Netz ausgegeben hat, welches gegenwärtig im
Begriffe steht, sich mit der Suisse Occidentale zu verschmelzen.
(Allseitiger Beifall.)

Aus der Mitte des Großen Rathes wird beantragt, die

Abstimmung unter Namensaufruf vorzunehmen, welcher
Antrag die reglementarische Unterstützung findet.

Abstimmung.

Für Genehmigung des Beschlussesentwurfs (mit „Ja")
stimmen 206 Mitglieder,
nämlich die Herren: Aebi, Aegerter, Affolter, v. Allmen, Am-
bühl, Anken, Arm, Ballif, Baumann, Belrichard, Benz, v.
Bergen, Berger (Reichenbach), Berger (Thun), Biedermann,
Bigler,Blatter, Blösch, Boinah,Borter, Bourquin,Brunner,
Bühler, Bühlmann, Bürgi, Burkhalter, Burkhardt, Comte,
Cüenin, Dähler, Daucourt, Däboeuf, Demme, Dubach, Dür-
renmatt, Egger, Eggimann (Hasli), Eggimann (Sumis-
wald), v. Erlach (Münsigen), v. Erlach (Gerzensee), Etter,
(Jetzihofen), Etter (Maikirch), Fattet (Pruntrut), Flückiger,
Folletete, Freiburghaus (Mühleberg), Friedli, Frutiger,
Füri, Geiser (Langenthal), Gerber (Steffisburg), Gerber
(Bern), Gerber (Unterlangenegg), Glauser, Grandjean,
Grenouillet, v. Groß, Guggisberg, Gygax (Bleienbach),
Gygax (Bütigkofen), Habegger (Bern), Habegger
(Zollbrück), Häberli, Hadorn, Hàni, Haslebacher, Hauert,
Hauser, Hegi, Herren, Heß, Hiltbrunner, Hirschi, Hofer
(Hasli), Hofer (Oberdießbach), Hofer (Oberönz),
Hofmann (Völligen), Hofmann (Riggisberg), Houriet, Hub-
acher, Hunziker, Jenni, Jenzer, Jmer, Jolissaint, Jseli
(Grafenried), Jseli (Moosaffoltern), Kaiser (Büren),
Kindler, Kipfer, Klaye, Kloßner, Knuchel, Kohli, Krebs,
Krenger, Kunz, Küpfer, Küster, Lauper, Lehmann, Leuch,
Linder. Lüthi (Rüderswhl), Lüthi (Günstigen), Mägli,
Marchand (St. Immer), Marolf, Marschall, Marthaler,
Marti (Bern), Marti (Lyß), Marti (Mülchi), Mêrat,
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Messer, Meyer, Minder, Morgenthaler (Leimiswhl),
Morgenthaler (Ursenbach), Moschard, Mosimann, Müller
(Tramlingen), Müller (Eduard), Müller (Emil), Mützenberg,

Nägeli (Guttannen), Neuenschwander, Nußbaum
(Rünkhofen), Prêtre, Probst (Emil), Probst (Edmund),
Dr. Reber, Reichet, Reichenbach, Dr. Rellstab, Rem,
Renfer, Rieben, Rieder, Riser, Ritschard, Rolli, Romy,
Roth (Adolf), Roth (Friedrich), Röthlisberger (Herzogen-
buchsee), Sahli, Salvisberg, Scheidegger, I)r. Schenk,
Scherz, Schindler, Schlatter, Schmid (Andreas), Schmid
(Karl), Schmid (Laupen), Schneeberger (Orpund), Schnee-
berger (Schoren), Dr. Schnell, Schüpbach, Schürch, Seiler,
Spring, Stämpfli (Bern), Stämpfli (Schwanden), Stauffer,
Steffen (Madiswyl), Steffen (Heimiswyl), v. Steiger,
Steiner, Steinhauer, Sterchi, Stettler (Eggiwhl), Stettler
(Worb), Stettler (Bern), Stoller. Stotzinger, Streit, Stucki
(Ins), Stucki (Niederhünigen), Tièche (Bern), Trachsel,
Tschanen, Tschanz, Dr. v. Tscharner, Tschiemer, Tüscher,
Ueltschi, Voisin, Wälchli, Walther, V.Wattenwyl(Richigen),
v. Wattenwyl (Uttigen), v. Wattenwhl (Bern), v. Werdt,
Wermuth, Wieniger, Will, Wolf, Zaugg, Zehnder, Zingg
(Dießbach), Zingg (Erlach), Zingg (Bußwyl), Zürcher,
Zyro.

Für Verwerfung fällt keine Stimme.

Abstimmung zu bringen; denn das Steuergesetz könnte
unter Umständen ein gefährlicher Begleiter sein. Wir
haben es ja erlebt, daß Beschlüsse vom Großen Rathe
fast einstimmig angenommen, in gewisser Begleitung vom
Volke aber dennoch verworfen wurden. Es ist das, wie
gesagt, nur ein Wunsch; einen Antrag stelle ich nicht.

Die Herren Fueter, Dr. Kaiser, Locher, Rätz
und Weber lassen erklären, daß sie im Falle der
Anwesenheit mit Ja gestimmt habeil würden.

Präsident. Sie haben mit diesein Beschluß sicherlich

eine Thatsache vollzogen, die dem Kanton Bern zur
Ehre und zum Vortheil gereichen wird. Hoffen wir, daß
das Volk nicht weniger einsichtig und einig sein wird, als
seine Vertreter!

Wir hätten nun noch bezüglich der Volksabstimmung
die nöthigen Anordnungen zu treffen und beantrage ich
Ihnen, in gewohnter Weise die Festsetzung der Botschaft
dem Bureau und der Regierung zu überlassen und letzterer
ebenso die Festsetzung des Tages des Volksabstimmung.

Einverstanden.

Dürrenmatt. Nur ein Wort! Es hat einige
Heiterkeit erregt, daß ich zum Fusionsantrag auch Ja sagte.
Ich habe es aus bester Ueberzeugung gethan und weil
es mir mit der Annahme ernst war, so möchte ich der

Regierung noch einen Wunsch aussprechen in betreff des

Datums der Volksabstimmung, nämlich den, den Fusionsbeschluß

nicht etwa gleichzeitig mit dem Steuergesetz zur

Präsident. Wir hätten nun noch die Frage zu
behandeln, ob mit der Berathung des letzten Traktan-
dums „Gesetz über den Primarunterricht" morgen begonnen
werden soll, oder ob Sie dieses Geschäft auf eine spätere
Session verschieben wollen. Ich eröffne darüber die
Umfrage.

Ritschard, Präsident der Schulgesetzkommission.
Ich habe Ihnen mitzutheilen, daß das Primarschulgesetz
von der Kommission in einer Reihe von Sitzungen
berathen und deren Abänderungsanträge letzhin der
Regierung eingereicht wurden. Diese Anträge sind nicht
gerade sehr zahlreich, in einzelnen Punkten aber doch wesentlicher

Natur, namentlich in betreff des finanziellen Punktes.
Die Kommission hat nämlich den Standpunkt
eingenommen, die Gemeinden sollen womöglich entlastet werden
in der Weise, daß eine allfällige Besoldungserhöhung
dem Staate aufzuerlegen sei und den Gemeinden ein

Theil ihrer bisherigen Lasten abgenommen und dem Staate
auferlegt werde. Selbstverständlich hat die Kommission
die Tragweite dieses Antrages nicht übersehen. Derselbe
hat für den Staat ohne Zweifel bedeutende finanzielle
Opfer zur Folge.

Die Anträge der Kommission sind dann, allerdings
etwas spät, der Regierung unterbreitet worden und so

viel ich hörte, hat die Regierung dieselben heute berathen.
Sie war, wie man mir mitthellte, namentlich über die

finanzielle Seite der Revision etwas erschrocken und es

sind, wie ich hörte, in der Regierung in betreff dieser
Entlastung der Gemeinden Abänderungsanträge gefallen,
zwar nicht in der Richtung, daß man den Gedanken
der Entlastung nicht festgehalten hätte, wohl aber hat
man dem Gedanken einen etwas weniger scharfen und auch
in der Form etwas andern Ausdruck gegeben. Diese
Anträge der Regierung sind der Kommission noch nicht
unterbreitet worden, und da diese Finanzfrage von
Bedeutung ist und reifliche Erwägung erheischt, so wird es

schon aus diesem Grunde angezeigt sein, die Berathung
des Gesetzes auf eine spätere Session zu verschieben, sei
es auf die nächste ordentliche oder aber auf eine extra
hiefür einzuberufende außerordentliche Session. Ich glaube
deshalb im Sinne der Kommission zu sprechen, wenn
ich Ihnen den Antrag stelle, die Berathung des Primar-
fchulgesetzes zu verschieben. Man kann deswegen der
Kommission durchaus nicht — und ich möchte mich
dagegen verwahren — den Gedanken unterschieben, als
wollte sie dieses Traktandum verschleppen, Die beantragte
Verschiebung ist keine Verschleppung, sondern ist aus den

Ihnen soeben mitgetheilten Verumständnngen nöthig
geworden.
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Dr. Gobat, Erziehungsdirektor. Was mich
anbelangt, so wünsche ich eine Verschiebung dieses Geschäftes
nicht; denn Sie werden begreifen, daß es für ein Mitglied

des Regierungsrathes nicht angenehm ist, wenn eine

schon lange vorbereitete Vorlage nie zu einem Abschluß
gelangt; denn das stört Einen in den übrigen Arbeiten.
Indessen will ich Ihnen den Entscheid über die Frage
der Verschiebung ganz überlassen. Nur möchte ich wiederholen,

was der Herr Kommissionspräsident bereits sagte,
daß der Regierungsrath das Wesentlichste der Abänderungs-
anträge der Kommission heute durchberathen hat, sodaß
also die Berathung an die Hand genommen werden könnte.

Abstimmung.

Für Fortsetzung der Session zum Zwecke der Berathung
des Schulgesetzes Minderheit.

Das Büreau wird ermächtigt, das Protokoll der

heutigen Sitzung zu genehmigen.

Der Präsident wünscht den Mitgliedern eine glückliche

Heimreise und schließt die Sitzung und damit die
Session

um 1 Uhr.

Für die Redaktion:
Nud. Schwarz.
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